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Produktübersicht zur Dynamischen Sach-Inhaltsversicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Er-
läuterungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen und Klauseln), die 
Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können. 

Welchen Schutz bietet die Dynamische Sach-Inhaltsversicherung?

Versichert werden Einrichtungen, typische Waren und Vorräte des Betriebes oder sonstige definierte Sachen gegen Schäden infolge einer 
im Einzelnen vereinbarten Gefahr (Sachschaden):

 – Feuer
 – Einbruchdiebstahl
 – Leitungswasser
 – Sturm/Hagel
 – Weitere Elementargefahren
 – Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
 – Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
 – Glasbruch
 – Infektionsschutz
 – Unbenannte Gefahren
 – Gefahren der Technischen Versicherung (nur für technische Betriebseinrichtungen)

 – Elektronik
 – Elektronik und Maschinen

 – Werkverkehr
 – Kühlgut/Tiefkühlgut/Medikamentenverderb (nur für Waren und Vorräte).

Ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) infolge eines versicherten Sachschadens sind nur versichert, sofern dies be-
sonders vereinbart ist. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen, Gefahren und Schäden ausgeschlossen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln.).

Nicht versichert sind u. a.

 – von Ihnen vorsätzlich herbeigeführte Schäden (§ A17 Nr. 1 VSG)
 – zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen (§ B1 Nr. 5d VSG)
 – Schäden durch Krieg (§ B4 Nr. 3 a VSG).

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in § A1 VSG nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § A9 VSG.

Zeigen Sie uns bitte auch unverzüglich an, wenn anderweitige Versicherungen für dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem 
Thema finden Sie in § A11 VSG. 

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln wie z. B. die in § A8 Nr. 1 VSG und § B16 VSG genannten Sicherheitsvorschriften. 

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns außerdem bitte jeden Schaden unverzüglich 
an. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden 
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durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in § A8 Nr. 2 VSG nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 
§§ A1 Nr. 2, A8 Nr. 3, A9 Nr. 3, 4, 5 und A11 Nr. 2 VSG.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Textform zugegangen ist. Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § A14 VSG nach. 

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie  gerne!
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Produktbeschreibung zur Dynamischen Sach-Inhaltsversicherung 

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung/Versicherungsort

Versichert werden Einrichtungen, typische Waren und Vorräte des Betriebes zum Neuwert gegen Schäden infolge einer vereinbarten Gefahr. 
Versicherungsschutz besteht in den bezeichneten Gebäuden oder Räumen von Gebäuden im Versicherungsort sowie in Schaukästen/Vitrinen 
in unmittelbarer Umgebung und darüber hinaus im Rahmen der Außenversicherung in der Europäischen Union, Schweiz, Norwegen und 
Liechtenstein. 

Ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) infolge eines versicherten Sachschadens sind nur versichert, sofern dies beson-
ders vereinbart ist. Für den eingetretenen Ertragsausfallschaden besteht dann grundsätzlich Versicherungsschutz innerhalb der vereinbarten 
Haftzeit ab Eintritt des Sachschadens.

Bei Glasbruch sind folgende Innen- und Außenverglasungen des genannten Versicherungsortes und der Betriebseinrichtung versichert: 
Scheiben und Platten aus Glas/Kunststoff, Glasspiegel, Glasbausteine, Profilbaugläser, Lichtkuppeln aus Glas/Kunststoff (Einzelscheiben bis 
maximal 318 cm x 813 cm). 

Der Einschluss der Gefahren der Technischen Versicherung ermöglicht es Ihnen, Ihre technische Betriebseinrichtung, die bei Antrag-
stellung nicht älter als 10 Jahre ist, zu versichern. Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:  

 - Elektronik (Teildeckung) 
 - Elektronik und Maschinen (Volldeckung).

Die Elektronikdeckung bietet Versicherungsschutz für Schäden an betriebstypischen, stationären, elektronischen Anlagen und Geräten 
des Betriebes, z. B. Kommunikations-, Informations-, Büro-, Sicherungs- und Meldetechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Medizin-, Satz- 
und Reprotechnik, Kassensysteme sowie mobil eingesetzte elektronische Geräte, die für den mobilen Einsatz geeignet und vorgesehen sind.

Nicht versichert sind u. a. Funk- und Mobiltelefone, Smartphones, Navigationsgeräte, Wechseldatenträger, Werkzeuge aller Art und elek-
tronische Maschinensteuerungen.

Die Elektronik- und Maschinendeckung bietet – neben dem Deckungsumfang der Elektronikdeckung – auch Versicherungsschutz für 
Schäden an stationären, betriebstypischen und betriebsfertigen Maschinen, Anlagen und maschinellen Einrichtungen sowie elektronischen 
Maschinensteuerungen.

Biogasanlagen, Werkzeuge aller Art sowie Maschinen, Anlagen und maschinelle Einrichtungen, die für den mobilen Einsatz geeignet und 
vorgesehen sind, sind nicht versichert.

Werkverkehr
Versicherungsschutz besteht für Waren, Vorräte und Betriebseinrichtung bei der Beförderung im Werkverkehr sowie während der übrigen 
Zeit, in der sich die versicherten Sachen im Fahrzeug befinden. Die versicherten Güter müssen dem Betriebszweck dienen.

Kühlgut/Tiefkühlgut/Medikamentenverderb
Versicherungsschutz besteht für betriebstypische, gekühlte und tiefgekühlte Waren und Vorräte (inkl. Medikamente) während der Lagerung 
in Kühl-/Tiefkühleinrichtungen im Versicherungsort.

Ist eine Schließfachinhalt- oder Verwahrstückedeckung vereinbart, so sind für diese Position die im Eigentum des Versicherungs-
nehmers befindlichen Sachen, welche der Versicherungsnehmer in einem Schließfach eingebracht hat (Schließfachinhaltdeckung) bzw. als 
Verwahrstück bei einer Bank aufgegeben hat (Verwahrstückedeckung) gegen Schäden infolge vereinbarter Gefahren versichert. 

Versicherbare Gefahren Deckungsmöglichkeit
Sachsubstanz Ertragsausfall

Feuer (F): Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, Über-
spannungsschäden durch Blitz Ja Ja

Einbruchdiebstahl (ED) inkl. Vandalismus, Raub innerhalb des Gebäudes oder Grundstücks Ja Ja
Leitungswasser  (LW): Nässeschäden durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser (auch 
Wasserdampf; Wasser aus Sprinkleranlagen, Fußbodenheizung, Aquarien, Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen); Bruchschäden an Rohren (auch frostbedingte Bruchschäden an defi-
nierten sanitären Einrichtungen und Installationen der Heizungs- oder Sprinkleranlage), soweit der 
Versicherungsnehmer die Versicherungsräumlichkeiten gemietet/gepachtet hat und die Sachen auf 
seine Kosten eingefügt bzw. übernommen hat und dafür die Gefahr trägt

Ja Ja

Sturm/Hagel (ST) Ja Ja
Weitere Elementargefahren (E): Überschwemmung durch Ausuferung von oberirdischen Ge-
wässern oder Witterungsniederschläge; Rückstau durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus 
dem Rohrsystem infolge Ausuferung von oberirdischen Gewässern oder Witterungsniederschlägen, 
Erdbeben, Erdsenkung als naturbedingter Einsturz des Erdbodens, Erdrutsch als naturbedingtes Ab-
stürzen von Gesteins- oder Erdmassen, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch

Ja Ja

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung durch betriebsfremde Personen, Streik, Aussper-
rung (IBS)

Ja Ja

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (FR) Ja Ja
Glasbruch (G) Ja Nein
Infektionsschutz (IS): Anordnung der Desinfektion, Vernichtung der Waren und Schließung des 
Betriebes durch die zuständige Behörde aufgrund definierter, übertragbarer Krankheiten und Krank-
heitserreger des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Ja Ja

Unbenannte Gefahren (UG): Plötzliche und unvorhergesehene  Beschädigung oder Zerstörung 
durch ein von außen einwirkendes Ereignis Ja Ja

FK 28 PB-DSI 0118
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Versicherbare Gefahren Deckungsmöglichkeit
Sachsubstanz Ertragsausfall

Gefahren der Technischen Versicherung: 
Unvorhergesehen eintretende Beschädigung oder Zerstörung an Elektronischer Betriebseinrichtung 
(EL) bzw. an Elektronischer Betriebseinrichtung und Maschinen (ELM). In der Elektronikdeckung 
zusätzlich: Abhandenkommen durch Diebstahl

Ja Ja

Werkverkehr (WV):
Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen von versicherten Sachen durch alle Gefahren, 
denen die versicherten Sachen während des Transportes ausgesetzt sind

Ja Nein

Kühlgut/Tiefkühlgut/Medikamentenverderb (KTM):
Schäden durch Sole, Ammoniak oder andere Kältemedien, Nichteinhaltung der für die Kaltlagerung 
vorgeschriebenen bzw. üblichen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, Versagen oder Niederbrechen 
der maschinellen Kühl- bzw. Tiefkühleinrichtungen, Stromausfall, Wasser jeder Art

Ja Nein

Selbstbehalte je Versicherungsfall

Überspannungsschäden durch Blitz 100 EUR für Schäden an der Sachsubstanz, 
2 Arbeitstage für Ertragsausfallschäden

Weitere Elementargefahren

• Überschwemmung, Rückstau*1) der Selbstbehalt richtet sich nach der Risikoanschrift, siehe Antrag

• Erdbeben*1) der Selbstbehalt richtet sich nach der Risikoanschrift, siehe Antrag

•  Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch*1) 500 EUR

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung
• Innere Unruhen, Streik, Aussperrung*1) 1.000 EUR

• Böswillige Beschädigung*1) 1.000 EUR

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen*1) 500 EUR

Unbenannte Gefahren*1) 1.000 EUR

Gefahren der Technischen Versicherung:

• Teil- und Volldeckung 100 EUR für Schäden an der Sachsubstanz

• mobil eingesetzte elektronische Geräte 250 EUR, mindestens jedoch der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherungsfall 
für Schäden an der Sachsubstanz

• Ertragsausfallschäden 2 Arbeitstage

• Softwaredeckung 250 EUR, mindestens jedoch der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherungsfall 
für Schäden an der Sachsubstanz

Werkverkehr 100 EUR

Kühlgut 100 EUR
*1) Zusammen für Sachsubstanz- und Ertragsausfallschäden

Jahreshöchstentschädigungen (VSU=Versicherungssumme)

Alle versicherten Schäden zu den genannten Gefahren, die im Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschä-
digung Gefahr.

Weitere Elementargefahren*1) 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR; Alternativ gegen Mehrbeitrag: 100 % 
der Versicherungssumme max. 10 Mio. EUR*2)

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung*1) 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen*1) 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR

Unbenannte Gefahren*1) 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR
*1) Zusammen für Sachsubstanz- und Ertragsausfallschäden

*2) nur bei einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR möglich

Höchstentschädigungen je Versicherungsfall

Mobil eingesetzte elektronische Geräte 10.000 EUR
Softwareschäden an Daten und Programmen 5.000 EUR
Schäden an Digitalkameras 750 EUR

Wartezeit bei Überschwemmung und Rückstau sowie Infektionsschutz

Wartezeit
Überschwemmung und Rückstau bei Ausuferung ober-
irdischer Gewässer 1 Monat

Influenzaviren (z. B. Vogelgrippe, Schweinegrippe) im 
Rahmen Infektionsschutz 3 Monate

Für die genannten Gefahren beginnt der Versicherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt, frühestens jedoch nach Unterzeichnung des 
Antrages mit dem Ablauf der Wartezeit. Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für das beantragte Risiko 
bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Wartezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des 
Versicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).
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Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert, Summarische Versicherung

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungssum-
me für die Sachsubstanz soll dabei dem Wert der versicherten Sachen (Versicherungswert) entsprechen. Ist die Versicherungssumme kleiner 
als der Versicherungswert, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert.
Für Ertragsausfall gilt ebenfalls die für die Sachsubstanz vereinbarte Versicherungssumme. Eine abweichende, erhöhte Versicherungssumme 
muss in den Fällen von § B17 Nr. 5 VSG oder kann individuell vereinbart werden. Wird nur die Gefahr Infektionsschutz versichert, kann für 
Ertragsausfall eine andere Form der Versicherungssummenermittlung gewählt werden.
Für einen Gesamtschaden bis zu 20 % der Versicherungssummen, max. 1 Mio. EUR verzichten wir auf den Einwand der Unterversicherung 
nach Klausel VSG/B 190301/15. In der Schließfach- und Verwahrstückedeckung wird keine Unterversicherung berücksichtigt.
Bei der Summarischen Versicherung werden die Betriebseinrichtung und die Waren und Vorräte in einer Position versichert. Dies bedeutet, 
dass im Schadenfall Unterversicherung nur dann berücksichtigt wird, wenn der gesamte Wert der Betriebseinrichtung und der Waren und 
Vorräte am Schadentag höher ist, als die gesamte Versicherungssumme für die Betriebseinrichtung, Waren und Vorräte. Die Summarische 
Versicherung entfällt für alle versicherten Sachen bei Vereinbarung von Wertzuschlag und/oder Vereinbarung der Stichtagsversicherung.
Für einen Gesamtschaden bis zu 20 % der Versicherungssummen, max. 1 Mio. EUR verzichten wir auf Kürzung der Entschädigung bei grob 
fahrlässig herbeigeführten Versicherungsfällen nach Klausel VSG/A 170101/15.

Vermeidung der Unterversicherung, Dynamik, Wertzuschlag für Betriebseinrichtung, Stichtagsversicherung für Waren und 
Vorräte

Soweit Dynamik vereinbart ist, passt der Versicherer die Versicherungssumme jährlich der Entwicklung der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte an. So kann eine Unterversicherung infolge Preissteigerungen vermieden werden. Zusätzlich gewährt der Versicherer eine Vorsorge 
in Höhe von 10 % der Versicherungssumme.
Alternativ kann Wertzuschlag für die Betriebseinrichtung und/oder Stichtagsversicherung für Waren und Vorräte vereinbart werden. Bei 
Wertzuschlag wird die Versicherungssumme für die Betriebseinrichtung aufgeteilt in eine Grundsumme, die sich auf Preisniveau des 
Jahres 1980 oder 2000 bezieht, und einem Wertzuschlag, der die Differenz zwischen dem Preisniveau des Basisjahres 1980 bzw. 2000 und 
dem heutigen Preisniveau wiedergibt. Der Wertzuschlag wird jährlich angepasst. Bei Stichtagsversicherung gilt als Versicherungssumme 
der höchste Versicherungswert für Waren und Vorräte im Versicherungsjahr. Aus der Hälfte dieser Versicherungssumme wird eine Beitrags-
vorauszahlung berechnet.

Besonderheiten zu den folgenden Entschädigungsgrenzen und Zusätzlichen Einschlüssen

Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten nicht für die Schließfachinhalt- und Verwahrstückedeckung.
Die genannten Zusätzlichen Einschlüsse gelten nicht für die selbständige Außenversicherung und nicht für die Schließfachinhalt- und Ver-
wahrstückedeckung.

Entschädigungsgrenzen

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VSG), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, sind die nachfolgend genannten 
Positionen innerhalb der Versicherungssumme auf die im Einzelnen vereinbarten Entschädigungsgrenzen begrenzt.

• Schäden an den zur Betriebseinrichtung zählenden handgeknüpften Teppichen und Gobelins, Kunstgegen-
ständen (Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) und Antiquitäten (Sachen, die über 
100 Jahre alt sind, ausgenommen Möbelstücke). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis zur VSU

 Die Gefahr Werkverkehr ist nicht Gegenstand dieser Position.
• Betriebsverlegung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Klausel VSG/B 150251/14  . . . . . . . . . . . . .  bis zur VSU
 Versicherungsschutz am alten und neuen Versicherungsort
 Geltungsdauer: am neuen Versicherungsort 3 Monate 
 Die Gefahr Überschwemmung/Rückstau aus der Gefahrengruppe Weitere Elementargefahren ist nicht Gegen-

stand dieser Position.
• Edelmetalle in Zahnarztpraxen und Zahnlaboren 

 - in verschlossenen mehrwandigen Stahlschränken mit einem Mindestgewicht von 300 kg, verschlossenen 
mehrwandigen Wertschutzschränken nach VdS-Grad I bis VI mit einem Mindestgewicht von 300 kg, in 
verschlossenen oder eingemauerten Stahlwandschränken mit mehrwandiger Tür oder in verschlossenen 
eingemauerten sowie Wertschutzschränken nach VdS-Grad I bis VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 EUR

 - in verschlossenen Behältnissen, die erhöhte Sicherheit bieten, und zwar auch gegen die Wegnahme der 
Behältnisse selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 EUR

 - außerhalb von Behältnissen nach Klausel VSG/B 150501/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 EUR
 Die Gefahr Werkverkehr ist nicht Gegenstand dieser Position. 
für Feuer (sofern versichert): 
• Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen nach § B4 Nr. 3 a VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis zur VSU
für Einbruchdiebstahl (sofern versichert): 
• Höherwertige Waren, die der Versicherungsnehmer zum Verkauf anbietet, die jedoch nicht betriebstypisch 

sind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5 % der VSU,  

max. 50.000 EUR
• Diebstahl von Geschäftsfahrrädern nach Klausel VSG/B 060001/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 EUR
für Leitungswasser (sofern versichert):
• Bruchschäden an Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes, soweit der Versicherungsnehmer als Mieter diese 

auf seine Kosten eingefügt oder übernommen hat und dafür die Gefahr trägt, nach § 7 Nr. 1 a ee VSG sowie 
Schäden an versicherten Sachen aufgrund Wasser aus Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes nach § B7 Nr. 
2 g VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis zur VSU

• Bruchschäden an Gasrohren, soweit der Versicherungsnehmer als Mieter diese auf seine Kosten eingefügt oder 
übernommen hat und dafür die Gefahr trägt, nach § B7 Nr. 1 a dd VSG sowie Schäden an versicherten Sachen 
aufgrund ausströmenden Gases nach § B7 Nr. 2 VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis zur VSU

für Weitere Elementargefahren (sofern versichert):
• Schäden infolge von Dachlawinen (im Rahmen der Gefahr Schneedruck) nach Klausel VSG/B 091150/14 . . . . . . .   bis zur VSU
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für Einbruchdiebstahl, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeugan-
prall, Rauch, Überschalldruckwellen und Unbenannte Gefahren (sofern versichert):
• Schäden, die – insbesondere an Schaufensterinhalt– eintreten, ohne dass der Täter das Gebäude betritt, nach 

§ B6 Nr. 1 letzter Satz VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• Schäden an Sachen in Schaukästen und Vitrinen nach § B6 Nr. 5 VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
für Ertragsausfallschäden infolge Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik, Aussperrung und Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (sofern ver-
sichert):
• Ertragsausfallschäden infolge Nutzungsbeschränkungen nach Klausel VSG/B 020153/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000 EUR
 Selbstbehalt je Versicherungsfall: 10.000 EUR
 Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.
für Ertragsausfallschäden infolge Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere 
Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung und Fahrzeugan-
prall, Rauch, Überschalldruckwellen (sofern versichert):
• Ertragsausfallschäden infolge Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen von nicht duplizierten Unter-

lagen oder Datenträgern nach Klausel VSG/B 020201/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
 Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.
für Ertragsausfallschäden infolge Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Innere 
Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruck-
wellen und Infektionsschutz (sofern versichert):
• Zulieferer-Rückwirkungsschäden nach Klausel VSG/B 020101/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Geltungsbereich: Europäische Union, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein
 Selbstbehalt je Versicherungsfall: 10.000 EUR
 Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.

10 % der VSU  
für Ertragsausfall

• Abnehmer-Rückwirkungsschäden nach Klausel VSG/B 020102/14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Geltungsbereich: Europäische Union, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein
 Selbstbehalt je Versicherungsfall: 10.000 EUR
 Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.

10 % der VSU  
für Ertragsausfall

für Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Innere Unruhen, Böswillige Beschädi-
gung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen und Gefahren der Tech-
nischen Versicherung (sofern versichert):
• Außenversicherung innerhalb der Europäischen Union, Schweiz, Norwegen und Liechtenstein, jedoch außer-

halb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, nach § B15 Nr. 3 VSG und Klausel VSG/B 150350/14
 - für Schäden an versicherten Sachen durch Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel (sofern versichert)  . . . . . .  bis zur VSU
 - für Schäden an mobil eingesetzten elektronischen Geräten, die für den mobilen Einsatz geeignet und vor-

gesehen sind, durch Gefahren der Technischen Versicherung. (sofern versichert)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
 Schäden an Digitalkameras sind je Versicherungsfall auf 750 EUR begrenzt.

Sonstige Anlagen und Geräte sind im Rahmen der Außenversicherung gegen die Gefahren der Technischen 
Versicherung nicht versichert.
Selbstbehalt je Versicherungsfall 250 EUR, mindestens jedoch der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherungs-
fall für Schäden an der Sachsubstanz

 - für Schäden an versicherten Sachen durch Einbruchdiebstahl, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, 
Streik, Aussperrung und Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (sofern versichert)  . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR

Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.
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Zusätzliche Einschlüsse (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VSG), die diesem Vertrag zugrunde liegen, gelten die nachfolgend genann-
ten Zusätzlichen Einschlüsse bis zur Höhe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Rücksicht auf den Versicherungswert mitversichert. 
Die zusätzlichen Einschlüsse gelten nicht für die selbständige Außenversicherung.
Neben der Versicherungssumme für Sachsubstanzentschädigung stehen dem Versicherungsnehmer für alle Zusätzlichen Einschlüsse zu-
sammen noch einmal bis zu 100 % dieser Versicherungssumme je Versicherungsort, max. 2,5 Mio. EUR, zur Verfügung.
Die Zusätzlichen Einschlüsse auf Erstes Risiko betragen im Einzelnen: 
für alle versicherten Gefahren:
• Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens nach § B3 Nr. 1 VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens nach § B3 Nr. 2 VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Sachen in Gebäuden oder Räumen von Gebäuden auf neu hinzukommenden Betriebsgrundstücken in der 

Bundesrepublik Deutschland nach Klausel VSG/B 150201/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geltungsdauer: 3 Monate
Die Gefahr Überschwemmung/Rückstau aus der Gefahrengruppe Weitere Elementargefahren ist nicht Gegen-
stand dieser Position.

 
bis zur VSU

für Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere 
Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruck-
wellen und Unbenannte Gefahren (sofern versichert):
• Aufräumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs-, Schutz- und Feuerlöschkosten nach § B3 Nr. 4 b, c, e, 

h VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen nach § B3 Nr. 4 i VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Sachverständigenkosten nach § B3 Nr. 4 j VSG   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR
 Vereinbarter Anteil: 80 Prozent

bis zur VSU

• Mehrkosten durch Preissteigerungen nach § B3 Nr. 4 g VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) nach § B3 Nr. 4 f VSG . . . bis zur VSU
• Rückreisekosten aus dem Urlaub für den Betriebsinhaber und mitreisende in häuslicher Gemeinschaft lebende 

Personen bei Schäden über 25.000 EUR nach § B3 Nr. 4 n VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Regiekosten bei Schäden über 25.000 EUR nach § B3 Nr. 4 o VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• Ertragsausfall – nur sofern Ertragsausfall mitversichert ist – insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 für
10 % der VSU  

für Ertragsausfall
 - Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen nach § B3 Nr. 5 b VSG
 - Wertverluste und zusätzliche Kosten nach § B3 Nr. 5 c VSG
 - Vertrags- und Konventionalstrafen nach § B3 Nr. 5 d VSG

für Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere 
Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung und Fahrzeuganprall, Rauch, Überschall-
druckwellen (sofern versichert):
• Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produk-

tion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (siehe § B1 Nr. 5 f VSG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen und individuelle Daten und Programme, die vom Versiche-

rungsnehmer selbst oder in seinem Auftrag eigens für ihn erstellt worden sind nach § B3 Nr. 4 d VSG, sowie 
Kosten des Aufgebotsverfahrens und der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden nach 
§ B3 Nr. 4 k VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

• Bargeld, Urkunden (z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, 
Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie 
Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind 
 - in verschlossenen mehrwandigen Stahlschränken mit einem Mindestgewicht von 300 kg, verschlossenen 

mehrwandigen Wertschutzschränken nach VdS-Grad I bis VI mit einem Mindestgewicht von 300 kg, in 
verschlossenen oder eingemauerten Stahlwandschränken mit mehrwandiger Tür oder in verschlossenen 
eingemauerten sowie Wertschutzschränken nach VdS-Grad I bis VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 EUR

 - in Schließfächern innerhalb von Tresorräumen oder Wertschutzschränken bei Sparkassen und Banken . . . . . 20.000 EUR
 - in verschlossenen Behältnissen, die erhöhte Sicherheit bieten, und zwar auch gegen die Wegnahme der 

Behältnisse selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 EUR
 - außerhalb von Behältnissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 EUR

• Vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungsunterlagen für Krankenkassen nach Klausel VSG/B 190102/14
 - in verschlossenen mehrwandigen Stahlschränken mit einem Mindestgewicht von 300 kg, verschlossenen 

mehrwandigen Wertschutzschränken nach VdS-Grad I bis VI mit einem Mindestgewicht von 300 kg, in 
verschlossenen oder eingemauerten Stahlwandschränken mit mehrwandiger Tür oder in verschlossenen 
eingemauerten sowie Wertschutzschränken nach VdS-Grad I bis VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 EUR

 - in Schließfächern innerhalb von Tresorräumen oder Wertschutzschränken bei Sparkassen und Banken . . . . . 20.000 EUR
 - in verschlossenen Behältnissen, die erhöhte Sicherheit bieten, und zwar auch gegen die Wegnahme des 

Behältnisses selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 EUR
 - außerhalb von Behältnissen nach Klausel VSG/B 190152/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 EUR

• Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben nach Klausel VSG/B 010306/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
• Mehrkosten für Primärenergie bei Ausfall von Anlagen der regenerativen Energieversorgung nach § B3 

Nr. 4 m VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
für Feuer, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, 
Streik, Aussperrung und Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (sofern versichert):
• An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennen-, Gefahrenmelde-, Beleuchtungs- und Leuchtröhren-

anlagen, Markisen, Schilder, Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände, soweit der Versiche-
rungsnehmer dafür die Gefahr trägt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

für Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser und Sturm/Hagel (sofern versichert): 
• Kosten für die Dekontamination von Erdreich nach § B3 Nr. 4 l VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
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für Feuer, Leitungswasser, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung und Fahr-
zeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (sofern versichert):
• Versicherte Sachen (siehe § B1 VSG) im Freien auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt (siehe 

§ B15 Nr. 2 e VSG), ohne an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Sachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 EUR
für Feuer (sofern versichert):
• Feuerversicherung auf Transportwegen für Bargeld, Urkunden (z. B. Sparbücher, Vertragsärztliche Verordnun-

gen und Abrechnungsunterlagen für Krankenkassen und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteinen, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelme-
talle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen 
sind nach Klausel VSG/B 010702/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 EUR

für Einbruchdiebstahl (sofern versichert):
• Kosten

 - Kosten infolge Abhandenkommens von Geldschrankschlüsseln zu qualifizierten Behältnissen nach § B3 
Nr. 4 r VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

 - Gebäudebeschädigungen nach § B3 Nr. 4 s VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
 - Telekommunikationsmissbrauch nach einem Einbruch nach § B3 Nr. 4 v VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
 - Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen nach einem Einbruch oder Einbruchversuch nach § B3 

Nr. 4 u VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
 - Beseitigung von Schäden an Schaukästen und Vitrinen in der unmittelbaren Umgebung des Versicherungs-

ortes nach § B3 Nr. 4 t VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
 - Schlossänderungskosten nach § B3 Nr. 4 q VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR

• Diebstahl und Beschädigung von Firmen- und Praxisschildern nach Klausel VSG/B 040153/14  . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
• Geschäftstaschen von Betriebsinhabern und deren Inhalt innerhalb der Europäischen Union, Schweiz, Nor-

wegen und Liechtenstein, wenn diese durch Aufbrechen verschlossener Kraftfahrzeuge entwendet oder bei 
diesem Ereignis zerstört oder beschädigt werden nach Klausel VSG/B 060051/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR

• Arzttaschen und deren Inhalt gegen Verlust und Beschädigung während Fahrten und Gängen bei Kran-
kenbesuchen innerhalb der Europäischen Union, Schweiz, Norwegen und Liechtenstein nach Klausel 
VSG/B 060052/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR

• Raub
 - Raub auf Transportwegen nach § B6 Nr. 4 VSG – jedoch außerhalb des Grundstückes, auf dem der Versi-

cherungsort liegt – an versicherten Sachen sowie an Bargeld, Urkunden (z. B. Sparbücher, Vertragsärztliche 
Verordnungen und Abrechnungsunterlagen für Krankenkassen und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, 
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteinen, auf Geldkarten geladenen Beträgen, 
unbearbeiteten Edelmetallen sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen 
oder Teile von Werkzeugen sind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 EUR

 - Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstückes nach § B6 Nr. 3 VSG sowie in Vorräumen von Schließ-
fachanlagen von Banken und Sparkassen an Bargeld, Urkunden (z. B. Sparbücher, Vertragsärztliche Verord-
nungen und Abrechnungsunterlagen für Krankenkassen und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen 
und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteinen, auf Geldkarten geladenen Beträgen, unbearbei-
teten Edelmetallen sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile 
von Werkzeugen sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 EUR

 - Erweiterte Versicherung bei Raub durch Erpressung, Betrug, Diebstahl von unmittelbar in körperlicher 
Obhut befindlichen Sachen nach § B6 Nr. 4 c VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR

für Leitungswasser (sofern versichert):
• Ersatz der Aufwendungen für bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser und Gas nach § B3 

Nr. 4 w VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
für Infektionsschutz (sofern versichert):
• Sachverständigenkosten nach § B3 Nr. 4 j VSG   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR
Vereinbarter Anteil: 80 Prozent

bis zur VSU

• Regiekosten bei Schäden über 25.000 EUR nach § B3 Nr. 4 o VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• Aufräumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs- und Schutzkosten nach § B3 Nr. 4 b, c, h VSG  . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Kosten für die Desinfektion des Versicherungsortes sowie angeordnete Ermittlungsmaßnahmen durch die 

zuständige Behörde nach § B3 Nr. 4 y, z VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Ertragsausfall – nur sofern Ertragsausfall mitversichert ist – insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 für
10 % der VSU  

für Ertragsausfall
 - Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen nach § B3 Nr. 5 b VSG
 - Wertverluste und zusätzliche Kosten nach § B3 Nr. 5 c VSG
 - Vertrags- und Konventionalstrafen nach § B3 Nr. 5 d VSG

für Glasbruch (sofern versichert):
• Auf Basis der Gesamtversicherungssumme für Inhalt (kaufmännische/technische Betriebseinrichtung sowie 

Waren/Vorräte) - insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 für
5.000 EUR 

 - Aufräumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs- und Schutzkosten nach § B3 Nr. 4 b, c, h VSG
 - Sachverständigenkosten nach § B3 Nr. 4 j VSG

Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR
Vereinbarter Anteil: 80 Prozent

 - Mehrkosten durch Preissteigerungen nach § B3 Nr. 4 g VSG
 - Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) nach § B3 Nr. 4 f VSG
 - Werbeanlagen nach § B1 Nr. 4 b VSG
 - Künstlerisch bearbeitete Scheiben nach § B1 Nr. 4 c VSG
 - Abdeckungen von Sonnenkollektoren nach § B1 Nr. 4 d VSG
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 - Sonderkosten für Gerüste und Kräne, Beseitigung und Wiederanbringung von Sachen, die das Einsetzen 
von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) nach § B3 Nr. 4 x dd VSG

 - Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien nach § B3 
Nr. 4 x aa VSG

 - Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen 
nach § B3 Nr. 4 x bb VSG

 - Beseitigung von Schäden an ausgestellten Waren und Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben 
nach § B3 Nr. 4 x cc VSG

 - Schäden an nicht aus Glas bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen, transparenten 
Glasmosaiken nach Klausel VSG/B 010601/14

• Nicht auf Basis der Gesamtversicherungssumme für Inhalt (kaufmännische/technische Betriebseinrichtung 
sowie Waren/Vorräte) - insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 für
5.000 EUR 

 - Aufräumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs- und Schutzkosten nach § B3 Nr. 4 b, c, h VSG
 -  Sachverständigenkosten nach § B3 Nr. 4 j VSG 

Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR 
Vereinbarter Anteil: 80 Prozent

 - Mehrkosten durch Preissteigerungen nach § B3 Nr. 4 g VSG
 - Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) nach § B3 Nr. 4 f VSG
 - Sonderkosten für Gerüste und Kräne, Beseitigung und Wiederanbringung von Sachen, die das Einsetzen 

von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) nach § B3 Nr. 4 x dd VSG
 - Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien nach § B3 

Nr. 4 x aa VSG
 - Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen 

nach § B3 Nr. 4 x bb VSG
 - Beseitigung von Schäden an ausgestellten Waren und Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben 

nach § B3 Nr. 4 x cc VSG
• Aquarienscheiben nach Klausel VSG/B 010755/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
für Gefahren der Technischen Versicherung (sofern versichert):
• Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten nach Klausel VSG/B 040170/15 oder Klausel 
VSG/B 040171/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR

 - Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich nach Klausel VSG/B 040170/15 oder Klausel  
VSG/B 040171/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR

 - Bewegungs- und Schutzkosten nach Klausel VSG/B 040170/15 oder Klausel VSG/B 040171/15 . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
 - Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; Gerüstgestellung; Bergungsarbeiten; Bereitstellung 

eines Provisoriums; Luftfracht nach Klausel VSG/B 040170/15 oder Klausel VSG/B 040171/15  . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
 - Sachverständigenkosten nach Klausel VSG/B 040170/15 oder Klausel VSG/B 040171/15 . . . . . . . . . . . . . . . .

Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR
Vereinbarter Anteil: 80 Prozent

bis zur VSU

 - Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) nach § B3 
Nr. 4 f VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

 - Eichkosten nach Klausel VSG/B 040170/15 oder Eich- und Kalibrierungskosten nach Klausel  
VSG/B 040171/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR

• Softwaredeckung:
Versicherungsschutz besteht für unvorhergesehen eintretende Schäden an externen, auswechselbaren 
 Datenträgern (z. B. Wechselplatten, Magnetbänder, Disketten) einschließlich der auf diesen Datenträgern 
maschinenlesbaren Informationen (Programme, Individualdaten etc.) nach Klausel VSG/B 040170/15 oder  
VSG/B 040171/15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nicht versichert sind Schäden durch Viren, Trojanische Pferde etc.
Selbstbehalt je Versicherungsfall: 250 EUR, mindestens jedoch der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherungsfall 
für Schäden an der Sachsubstanz

 
 
 

5.000 EUR

für Werkverkehr (sofern versichert):
• Bergungs- und Beseitigungskosten nach Klausel VSG/B 040172/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
für Kühlgut/Tiefkühlgut/Medikamentenverderb (sofern versichert):
• Aufräumungs- und Abbruchkosten nach Klausel VSG/B 040173/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
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§ A1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
 (siehe a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung 
(siehe c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte.

Teil A – Allgemeiner Teil
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 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) muss 
der Versicherer innerhalb eines Monats in Schriftform gel-
tend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben.

 Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) stehen 
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen.

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

 Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat.

§ A2 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und 
Ende des Vertrages

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht-
zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

3 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

6 Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ A3 Beitrag, Versicherungsperiode

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch lau-
fende  Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 
oder als Einmalbeitrag im Voraus bezahlt. 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die 
vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte 
Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungs-
periode der Vertragsdauer.

§ A4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fällig-
keitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zah-
lung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam 
gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ A5 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versi-
cherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.
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3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
 (Mahnung). 

  Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf 
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
 diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf 
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen.

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ A6 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu  kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
henden Beiträge und zukünftige Beiträge selbst zu über-
mitteln.

§ A7 Beiträge bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, 
den er hätte beanspruchen können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden  wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des  Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ A8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, sind:

 aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so-
wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, de-
nen die zuständige Behörde in Textform zuge-
stimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungs-
pflicht nicht;

 bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;
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 bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ge-
gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – an-
zuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – gegebenenfalls auch münd-
lich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu ertei len, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

 jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, ins-
besondere abhanden gekommene Sparbücher 
und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich 
 sperren zu lassen;

 kk) bei der Gefahr Infektionsschutz dem Versiche-
rer über den Erlös von Waren und Vorräten zu 
informieren, die veräußert werden, sowie dem 
Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen 
gegenüber schadenverursachenden Dritten zu 
erteilen.

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. 

  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung  verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ A9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

  Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes 
liegt z. B. dann vor, wenn von der dokumentierten 
Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Er-
weiterungsbauten durchgeführt werden, oder ein Ge-
bäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht 
genutzt wird.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht 

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
 Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.
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4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ A10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so können sowohl der Versicherer als auch 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 
Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger  Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist 
für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ A11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § A8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei. 

 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Betrag errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

  Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

 b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. 

  Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Beiträge verlangen.

§ A12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
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der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis 
und das Verhalten des Versicherten zu berücksich tigen. 

  Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ A13 Übergang von Ersatzansprüchen 

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. 

 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ A14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text-
form zu kündigen.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ A15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1 Fälligkeit der Entschädigung

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

 c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt 
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist.

3 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

 b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

 c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

 d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und 
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

 c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Real-
gläubigern nicht erfolgte.

§ A16 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
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2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

  Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
 einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) In der Inhalts- und Gebäudeversicherung

 aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag infrage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles;

 bb) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

 cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen  Sachen;

 dd) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten;

 b) In der Ertragsausfallversicherung

 aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufen-
de Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsun-
terbrechung oder -beeinträchtigung und für das 
 vorausgegangene Geschäftsjahr;

 bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit ohne 
die versicherte Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung des Betriebes entwickelt hätten;

 cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kos-
ten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge 
der versicherten Unterbrechung oder Beeinträch-
tigung gestaltet haben;

 dd) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Ertragsausfallschaden 
beeinflussen.

  Die Sachverständigen haben in den Gewinn- 
und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum 
Ertrags ausfallschaden zu berücksichtigen. Alle 
 Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; 
die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

 c) In der Mietausfallversicherung

 aa) den versicherten Mietausfall;

 bb) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Mietausfallschaden be-
einflussen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer 
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A17 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,  seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A18 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften- 
änderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
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zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ A22 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ A23 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ A24 Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

In folgenden Fällen kann der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer pauschal zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung stellen:

a) Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeiträ-
gen,

b) Verzug mit Beiträgen,

c) Rückläufer im Lastschriftverfahren.

Die Höhe des pauschalen Kostenbetrages kann sich während der 
Vertragslaufzeit ändern. Eine Übersicht über die jeweils aktuellen 
Kostenansätze kann der Versicherungsnehmer beim Versicherer 
anfordern.

Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauschale an dem 
bei ihm regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die der Bemessung zu 
Grunde liegenden Annahmen im jeweiligen Fall dem Grunde nach 
nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich 
niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ A19 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung;

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder infolge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ A20 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhal-
ten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ A21 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
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Verzeichnis der Paragraphen

§ B1 Versicherte Sachen, Daten und Programme

§ B2 Ertragsausfall

§ B3 Versicherte und nicht versicherte Kosten

§ B4 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Ausschlüsse

§ B5 Feuer

§ B6 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub

§ B7 Leitungswasser

§ B8 Sturm, Hagel

§ B9 Weitere Elementargefahren

§ B10 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung

§ B11 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen

§ B12 Glasbruch

§ B13 Infektionsschutz

§ B14 Unbenannte Gefahren

§ B15 Versicherungsort

§ B16 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

§ B17 Versicherungswert; Versicherungssumme

§ B18 Summenanpassung

§ B19 Umfang der Entschädigung

§ B20 Wiederherbeigeschaffte Sachen

§ B21 Veräußerung der versicherten Sachen

§ B1 Versicherte Sachen, Daten und Programme

Sachen, Daten und Programme sind summarisch versichert. Es 
werden alle Positionen zusammengefasst mit dem Zweck, die 
mögliche Unterversicherung einzelner Positionen durch über-
schießende Versicherungssummen anderer Positionen auszuglei-
chen.

1 Versicherte bewegliche Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
beweglichen Sachen.

 Bewegliche Sachen sind die

 a) kaufmännische Betriebseinrichtung;

 b) technische Betriebseinrichtung (einschließlich dazu ge-
höriger Fundamente und Einmauerungen), dies sind

 aa) betriebsfertige elektrotechnische und elektroni-
sche Anlagen und Geräte,

 bb) betriebsfertige stationäre Maschinen, maschinelle 
Einrichtungen und sonstige technische Anlagen,

 cc) sonstige Anlagen, Geräte und Maschinen;

 c) Waren und Vorräte.

 Zur kaufmännischen oder technischen Betriebseinrichtung 
gehören auch

 –  in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versiche-
rungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft 
oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt;

 –  Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, soweit 
diese sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitge-
bers innerhalb des Versicherungsortes befinden.

2 Versicherte Daten und Programme

 Daten und Programme sind keine beweglichen Sachen 
nach Nr. 1. Der Versicherer ersetzt jedoch

 a) im Rahmen der Betriebeinrichtung nach Nr. 1 b),

 aa) die für die Grundfunktion der versicherten tech-
nischen Betriebseinrichtung notwendigen Daten 

und Programme. Dies sind Systemprogrammda-
ten aus Betriebssystemen und damit gleichzuset-
zende Daten;

 bb) die serienmäßig hergestellten Standardprogramme;

 b) im Rahmen der Waren und Vorräte nach Nr. 1 c) die 
auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten 
Datenträger gespeicherten Daten und Programme.

 Sonstige Daten und Programme sind nach § B3 Nr. 4 d) 
versichert.

3 Eigentumsverhältnisse; versicherte Interessen

 a) Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Ver-
sicherungsnehmer 

 aa) Eigentümer ist oder

 bb) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit 
Kaufoption geleast hat, die zum Schadenszeit-
punkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausge-
übt war oder

 cc) sie sicherungshalber übereignet hat. 

 b) Über a) bb) und cc) hinaus ist fremdes Eigentum nur 
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten 
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Be-
arbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf 
in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versi-
cherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem 
Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen 
durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu 
werden brauchen. 

 c) Die Versicherung gemäß a) bb), cc) und b) gilt für Rech-
nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.

 In den Fällen gemäß b) ist jedoch für die Höhe des Versiche-
rungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

4 Verglasungen

 Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch 
(siehe § B12) bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze 
versichert

Teil B – Inhaltsversicherung
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 aa) Gewässer, Grund und Boden;

 bb) Deponien;

 cc) Offshoreanlagen einschließlich dort befindlicher 
Sachen;

 dd) Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes einschließ-
lich dort befindlicher Sachen;

 ee) Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen;

 ff) Wasser-, Schienen-, Luft-, Raum- und Kraftfahr-
zeuge aller Art;

 gg) Daten, Programme und Datenträger.

§ B2 Ertragsausfall

1 Gegenstand der Deckung

 Ertragsausfallschäden sind nur versichert, soweit dies ver-
einbart ist.

 a) Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge 
 eines Sachschadens am Versicherungsort (siehe § B4 
und § B15) unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet 
der Versicherer Entschädigung für den dadurch entste-
henden Ertragsausfallschaden.

 b) Über a) hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch dann 
ersetzt, wenn der dem Grunde nach entschädigungs-
pflichtige Sachschaden am Versicherungsort befindli-
che Gebäude oder bewegliche Sachen betrifft, die dem 
versicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen, 
jedoch nicht durch den vorliegenden Vertrag versichert 
sind.

 c) Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und 
Programmen werden nur ersetzt, wenn sie als Folge 
eines Sachschadens am Versicherungsort (siehe § B4 
und § B15) am Datenträger, auf dem die Daten und 
Programme gespeichert waren, entstanden sind. 

  Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschä-
den durch den Verlust, die Veränderung oder die Nicht-
verfügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die 
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zu-
sätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder 
Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder 
vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

 d) Versicherungsschutz besteht für die Gefahren Leitungs-
wasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Inne-
re Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussper-
rung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen, 
Glasbruch, Infektionsschutz und Unbenannte Gefahren 
(siehe § B4 Nr. 1 c) bis g) und i) bis j). Die Gefahr muss 
auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, oder einem Nachbargrundstück eingetreten sein 
(Ereignisort).

 e) Ereignet sich der Sachschaden im Rahmen der abhän-
gigen Außenversicherung (siehe § B15 Nr. 3) an versi-
cherten Sachen, Daten und Programmen (siehe § B1), 
so ist der daraus entstehende Ertragsausfall versichert. 
In diesem Fall gilt d) nicht.

2 Ertragsausfallschaden 

 a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufen-
den Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versi-
cherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu 
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden 
nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende 
der Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder 
-beeinträchtigung nicht erwirtschaften konnte.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch

 a) fertig eingesetzte oder montierte – bis zu einer Einzel-
größe von 318 cm x 813 cm – 

 aa) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas;

 bb) Scheiben und Platten aus Kunststoff;

 cc) Glasbausteine und Profilbaugläser;

 dd) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff

  der gesamten Innen- und Außenverglasungen von Ge-
schäfts-, Betriebs- und Lagerräumen, der Betriebsein-
richtung und von Außenschaukästen und -vitrinen;

 b) der Werbung dienende, fertig eingesetzte oder mon-
tierte Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), 
Firmenschilder und Transparente (Werbeanlagen);

 c) künstlerisch bearbeitete Scheiben;

 d) Abdeckungen von Sonnenkollektoren.

5 Nicht versicherte Sachen, Daten und Programme

 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist:

 a) Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehö-
rende Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, 
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und 
Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbear-
beitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, 
soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile 
von Werkzeugen sind;

 b) Geschäftsunterlagen sowie individuelle Daten und Pro-
gramme, die vom Versicherungsnehmer selbst oder in 
seinem Auftrag eigens für ihn erstellt worden sind;

 c) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Ver-
sicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht be-
triebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur 
im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zu-
sätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder 
Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder 
vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

 d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger und Zugmaschinen;

 e) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechs-
ler) samt Inhalt sowie Geldautomaten, es sei denn, die 
Automaten gehören zu den Waren oder Vorräten;

 f) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungs-
stücke, ferner typengebundene, für die laufende Pro-
duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen;

 g) Hausrat aller Art, sofern nicht nach Nr.1 versichert;

 h) bei der Gefahr Glasbruch (siehe § B12) zusätzlich zu a) 
bis g)

 aa) optische Gläser, Geschirr und Handspiegel;

 bb) Hohlgläser und Beleuchtungskörper, soweit nicht 
nach Nr. 4 b) versichert;

 cc) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt 
sind;

 dd) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die 
Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwieder-
gabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bild-
schirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays);

 ee) Schriftscheiben von Fotogeräten und Rastern;

 ff) Scheiben von Sonnenbänken, Aquarienscheiben, 
Scheiben von Photovoltaikanlagen;

 gg) Werbetafeln in LED-Technik;

 i) bei den Unbenannten Gefahren (siehe § B14) zusätzlich 
zu a) bis g)
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 bb) gegen den Betriebsinhaber: Die Lohn- und Ge-
haltsaufwendungen für eine für den Betroffenen 
neu eingestellte Ersatzkraft bis zu einer Dauer von 
6 Wochen seit Anordnung.

  Dem Betriebsinhaber stehen Personen, die mit 
ihm in häuslicher Lebensgemeinschaft leben und 
regelmäßig im versicherten Betrieb tätig sind, 
gleich.

 b) Ein berufliches Tätigkeitsverbot im Sinne von a) ist ge-
geben, wenn dem Betriebsinhaber oder dessen Arbeit-
nehmer die berufliche Tätigkeit gemäß § 31 Gesetz zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Berufliches Tätigkeitsverbot, IfSG in der 
jeweils gültigen Fassung) wegen

 aa)  Erkrankung oder Verdacht der Erkrankung an mel-
depflichtigen Krankheiten (siehe § B13 Nr. 2 a),

 bb) Infektionen oder Verdacht der Infektion mit mel-
depflichtigen Krankheitserregern (siehe § B13 
Nr. 2 b),

 cc) als Ausscheider oder Verdacht des Ausscheiders 
von meldepflichtigen Krankheitserregern nach 
aa) oder bb)

  untersagt wird. 

 c) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden gemäß § B13 
Nr. 3 c) und d).

 d) Es gilt die Wartezeit gemäß § B13 Nr. 4.

 e) Für die Zeit, während der der Versicherungsnehmer 
den Ersatz des Schließungsschadens erhält, entfällt die 
Ersatzleistung für Tätigkeitsverbote.

§ B3 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte oder die 
er auf Weisung des Versicherers macht.

 b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträgli-
chen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

 f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu er-
bringen sind.

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 

 aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse;

 bb) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen, soweit nicht Versicherungsschutz 
gemäß d) besteht; 

 cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer 
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter, beschädigter oder abhanden gekom-
mener Sachen, Daten oder Programme nicht 
rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

 aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit 
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt;

 bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

 cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten;

 dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;

 ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatz-
abhängige Erfindervergütungen;

 ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen;

 gg) Ertragsausfälle durch Schäden aufgrund der Ge-
fahr Glasbruch (siehe § B12).

 d) Abweichend von b) bb) besteht Versicherungsschutz, 
soweit der Ertragsausfallschaden durch behördlich an-
geordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrän-
kungen vergrößert wird.

  Versicherungsschutz gemäß Satz 1 gilt nur, soweit sich 
behördliche Anordnungen auf dem Betrieb dienende 
Sachen beziehen, die auf einem als Versicherungsort 
bezeichneten Grundstück des Versicherungsnehmers 
durch einen Sachschaden (siehe § B4) betroffen sind.

  Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch ent-
stehenden Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens 
nicht versichert.

  War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der dem Betrieb dienenden Sachen zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt, sind die dadurch entstehenden Vergröße-
rungen des Ertragsausfallschadens nicht versichert.

  Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund be-
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an 
anderer Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung 
des Ertragsausfallschadens nur in dem Umfang gehaf-
tet, soweit er auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wäre. 

3 Haftzeit

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, haftet der Ver-
sicherer für den Ertragsausfallschaden, der innerhalb von 
zwölf Monaten seit Eintritt des Sachschadens entsteht.

 Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 
12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles 
Kalenderjahr.

4 Ersatz für Tätigkeitsverbot bei Infektionsschutz

 a) Ist die Gefahr Infektionsschutz gemäß § B13 VSG mit 
Ertragsausfall vereinbart, ersetzt der Versicherer auch 
im Falle von beruflichen Tätigkeitsverboten (siehe b)

 aa) gegen einen Arbeitnehmer die Bruttolohn- und 
-gehaltsaufwendungen, die der Versicherungs-
nehmer nach den getroffenen Vereinbarungen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an die 
dem Verbot unterliegenden Personen – längstens 
für 6 Wochen seit Anordnung des Tätigkeitsverbo-
tes – zu leisten hat;
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vom Schaden betroffene Position besteht, für welche 
die Mehrkosten gemäß ee) und ff) versichert sind, wer-
den diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme der vom Schaden betroffenen Position 
zum Versicherungswert der vom Schaden betroffenen 
Position ersetzt.

 b) Aufräumungs- und Abbruchkosten

  Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen 
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des 
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren 
von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

 c) Bewegungs- und Schutzkosten

  Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten 
 Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder ge-
schützt werden müssen.

  Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, 
für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäu-
deteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

 d) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

  Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles für die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung von Geschäftsunter-
lagen, individuellen Daten und Programmen anfallen.

  Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt 
ist, Programme, die nicht betriebsfertig oder nichtlauf-
fähig sind und Daten, die sich nur im Arbeitsspeicher 
der Zentraleinheit befinden.

  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zu-
sätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder 
Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder 
vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

 e) Feuerlöschkosten

  Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versi-
cherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten 
halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit 
 diese nicht nach den Bestimmungen über die Aufwen-
dungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
zu ersetzen sind. 

  Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu 
erbringen sind.

  Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers 
an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung einge-
setzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer 
vorher zugestimmt hatte.

 f) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen

 aa) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass die versicherte und 
vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art 
und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
werden darf.

 bb) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die da-
durch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

  War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des 

ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

3 Kosten für die Gefahr Glasbruch

 Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versi-
chert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach § B12 
notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten für

 a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notver-
schalungen, Notverglasungen);

 b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsor-
gungskosten).

 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz entsprechend kürzen.

4 Versicherte Kosten

 a) Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zu 
der hierfür vereinbarten Versicherungssumme, die infol-
ge eines Versicherungsfalles tatsächlich  entstandenen 
Aufwendungen für notwendige

 aa) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

 bb) Bewegungs- und Schutzkosten;

 cc) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

 dd) Feuerlöschkosten;

 ee) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen;

 ff) Mehrkosten durch Preissteigerungen;

 gg) Absperrkosten;

 hh) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen;

 ii) Sachverständigenkosten;

 jj) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Ur-
kunden;

 kk) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für 
Erdreich für die Gefahren Feuer, Einbruchdieb-
stahl, Leitungswasser;

 ll) Mehrkosten für Primärenergie bei Ausfall von An-
lagen der regenerativen Energieversorgung; 

 mm) Rückreisekosten aus dem Urlaub;

 nn) Regiekosten;

 oo) unbesetzt;

 pp) Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruch-
diebstahl;

 qq) Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr 
Einbruchdiebstahl;

 rr) Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr 
Einbruchdiebstahl;

 ss) Beseitigung von Schäden an Schaukästen und Vi-
trinen für die Gefahr Einbruchdiebstahl;

 tt) Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen 
für die Gefahr Einbruchdiebstahl;

 uu) Kosten für den unbefugten Gebrauch von Tele-
kommunikationseinrichtungen für die Gefahr Ein-
bruchdiebstahl;

 vv) Kosten für bestimmungswidrig auslaufendes Lei-
tungswasser und Gas für die Gefahr Leitungswasser;

 ww) Kosten für die Gefahr Glasbruch;

 xx) Kosten für die Desinfektion des Versicherungsortes 
für die Gefahr Infektionsschutz;

 yy) Kosten für besondere Ermittlungsmaßnahmen für 
die Gefahr Infektionsschutz.

  Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 
wird nicht für die Feststellung einer Unterversicherung 
herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine 
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 tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens den 
vereinbarten Anteil. 

 k) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden

 aa) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Ur-
kunden sind die Kosten des Aufgebotsverfahrens 
und der Wiederherstellung von Wertpapieren und 
sonstigen Urkunden einschließlich anderer Ausla-
gen für die Wiedererlangung, die der Versiche-
rungsnehmer den Umständen nach für geboten 
halten durfte.

 bb) Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versi-
cherungsnehmer durch Verzögerung fälliger Leis-
tungen aus den Wertpapieren entstanden ist.

 l) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
für die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungs-
wasser, Sturm

 aa) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für 
Erdreich sind die Kosten, die der Versicherungs-
nehmer aufgrund behördlicher Anordnungen in-
folge einer Kontamination durch einen Versiche-
rungsfall infolge der Gefahren Feuer nach § B5, 
Einbruchdiebstahl nach § B6, Leitungswasser 
nach § B7, Sturm nach § B8 aufwenden muss, um

  –  innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erd-
reich von eigenen, gemieteten oder gepachte-
ten Grundstücken, auf denen Versicherungsor-
te liegen, zu untersuchen und nötigenfalls zu 
dekontaminieren oder auszutauschen;

  –  den Aushub in die nächstgelegene geeignete 
Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten;

  –  insoweit den Zustand des Grundstückes, auf 
dem der Versicherungsort liegt, vor Eintritt des 
Versicherungsfalles wiederherzustellen.

 bb) Die Aufwendungen gemäß aa) werden nur er-
setzt, sofern die behördlichen Anordnungen

  –  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Versicherungs-
falles erlassen wurden;

  –  eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden 
ist;

  –  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Versicherungsfalles ergangen sind. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-
rer den Zugang einer behördlichen Anordnung 
 ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen unver-
züglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Verlet-
zung dieser Obliegenheit ergeben sich aus § A8.

 cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehen-
de Kontamination des Erdreichs erhöht, so wer-
den nur Aufwendungen ersetzt, die den für eine 
Beseitigung der bestehenden Kontamination er-
forderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne 
den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.

  Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden 
nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

 dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der so genannten Einliefererhaftung werden nicht 
ersetzt.

 ee) Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Ver-
sicherungsnehmer nicht aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

 ff) Für Aufwendungen gemäß aa) durch Versiche-
rungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjah-
res eintreten, ist Entschädigungsgrenze die Versi-
cherungssumme als Jahreshöchstentschädigung.

 Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, 
sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht 
versichert.

 cc) Wenn die Wiederherstellung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen 
nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem 
sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle 
entstanden wären.

 dd) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die da-
durch entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen verzögert, werden gemäß g) ersetzt.

 ee) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeit-
wertes zum Neuwert ersetzt.

 ff) Sofern eine Unterversicherung für eine vom Scha-
den betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten versichert sind, werden diese Mehr-
kosten nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me der vom Schaden betroffenen Position zum 
Versicherungswert der vom Schaden betroffenen 
Position ersetzt.

 g) Mehrkosten durch Preissteigerungen

 aa) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Auf-
wendungen für Preissteigerungen versicherter 
und vom Schaden betroffener Sachen zwischen 
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung.

 bb) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung nicht unver-
züglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in 
dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unver-
züglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung entstanden wären.

 cc) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Er-
eignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind 
nicht versichert.

  Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten und vom Schaden be-
troffenen Sachen verzögern, werden die dadurch 
entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

 dd) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeit-
werts zum Neuwert ersetzt.

 ee) Sofern eine Unterversicherung für eine vom Scha-
den betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten versichert sind, werden diese Mehr-
kosten nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me der vom Schaden betroffenen Position zum 
Versicherungswert der vom Schaden betroffenen 
Position ersetzt.

 h) Absperrkosten

  Absperrkosten sind die infolge eines Versicherungsfal-
les notwendigen Aufwendungen für das Absperren von 
Straßen, Wegen und Grundstücken.

 i) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen

  Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen sind 
Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung 
radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines Versiche-
rungsfalles nach § B4 durch auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vorhan-
dene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen 
und soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind.

 j) Sachverständigenkosten

  Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den 
vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer von 
den durch den Versicherungsnehmer nach § A16 zu 
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 s) Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr Ein-
bruchdiebstahl

  Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwen-
dungen für Schäden an Dächern, Decken, Wänden, 
Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen 
Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgit-
tern der als Versicherungsort vereinbarten Räume durch 
Einbruchdiebstahl.

 t) Beseitigung von Schäden an Schaukästen und Vitrinen 
für die Gefahr Einbruchdiebstahl

  Schadenbeseitigungskosten für Schäden an Schau-
kästen und Vitrinen sind Aufwendungen für die Be-
seitigung von Schäden an Schaukästen und Vitrinen 
(aus genommen Verglasungen) außerhalb des Versiche-
rungsortes, aber innerhalb des Grundstücks, auf dem 
der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer 
Umgebung durch Einbruchdiebstahl.

 u) Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für die 
Gefahr Einbruchdiebstahl

  Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen sind 
Aufwendungen zum Schutz versicherter Sachen sowie 
für die notwendige Bewachung zur Vermeidung von 
Folgeereignissen, die durch einen Versicherungsfall 
oder den Versuch einer Tat nach § B6 entstehen.

 v) Kosten für den unbefugten Gebrauch von Telekommuni-
kationseinrichtungen für die Gefahr Einbruchdiebstahl

  Kosten für den unbefugten Gebrauch von Telekom-
munikationseinrichtungen nach einem Einbruch sind 
Aufwendung für das tatsächlich vom Telekommuni-
kationsunternehmen in Rechnung gestellte Verbin-
dungsentgelt aufgrund unberechtigter Nutzung der 
Telekommunikationseinrichtung durch den Einbrecher. 

 w) Kosten für bestimmungswidrig auslaufendes Leitungs-
wasser und Gas für die Gefahr Leitungswasser

  Kosten für bestimmungswidrig auslaufendes Leitungs-
wasser und Gas sind Aufwendungen für die tatsächlich 
vom Versorger in Rechnung gestellten Verbrauchskos-
ten in Höhe des Mehrverbrauchs aufgrund eines er-
satzpflichtigen Schadens an versicherten Rohren der 
Leitungswasser- und Gasversorgung für die der Versi-
cherungsnehmer die Gefahr trägt.

 x) Kosten für die Gefahr Glasbruch

  Kosten für die Gefahr Glasbruch sind Aufwendungen für 

 aa) Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, 
Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den 
in § B1 Nr. 4 versicherten Sachen;

 bb) Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrich-
tungen;

 cc) Beseitigung von Schäden an ausgestellten Waren 
und Dekorationsmitteln hinter versicherten Schei-
ben (z. B. von Schaufenstern, Schaukästen und 
Vitrinen), wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger 
Schaden durch Zerbrechen (siehe § B12 Nr. 1) der 
Scheibe vorliegt und die Waren oder Dekorations-
mittel durch Glassplitter oder durch Gegenstände 
zerstört oder beschädigt worden sind, die beim 
Zerbrechen der Scheibe eingedrungen sind.

 dd) Gerüste, Kräne, Beseitigung und Wiederanbrin-
gung von Sachen, die das Einsetzen von Ersatz-
scheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutz-
stangen, Markisen usw.).

 y) Kosten für die Desinfektion des Versicherungsortes für 
die Gefahr Infektionsschutz

  Kosten für die Desinfektion des Versicherungsortes für 
die Gefahr Infektionsschutz sind Aufwendungen für 
durch die zuständige Behörde aufgrund des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG 
in der Fassung vom 20.07.2000) angeordneten oder 
unter Hinweis auf gesetzliche Vorschriften schriftlich 

 gg) Kosten gemäß aa) gelten nicht als Aufräumungs-
kosten gemäß a) aa).

 m) Mehrkosten für Primärenergie bei Ausfall von Anlagen 
der regenerativen Energieversorgung 

  Mehrkosten für Primärenergie sind Aufwendungen für 
erhöhte Energiekosten aus dem öffentlichen Netz, die 
dadurch entstehen, dass infolge eines durch einen dem 
Grunde nach über diesen Vertrag versicherten Scha-
dens an einer 

 aa) Photovoltaikanlage oder 

 bb) Anlage der Energieversorgung auf Grundlage von 
oberflächennaher Geothermie, Solarthermie, Um-
weltwärme, Bioöl und Holz

  auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt und den versicherten Betrieb des Versicherungs-
nehmers mit vergünstigter Energie versorgt, die ver-
günstigte Energie nicht zur Verfügung steht.

 n) Rückreisekosten aus dem Urlaub

 aa) Rückreisekosten aus dem Urlaub ist der notwendige 
Mehraufwand an Fahrtkosten des Versicherungs-
nehmers sowie gegebenenfalls einer mitreisenden, 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
son, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines 
erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig eine Ur-
laubsreise abbricht und an den Versicherungsort, 
an dem der Schaden entstanden ist, reist.

 bb) Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der 
Schaden voraussichtlich den vereinbarten Betrag 
übersteigt und die Anwesenheit des Versiche-
rungsnehmers am Versicherungsort, an dem der 
Schaden entstanden ist, notwendig ist.

 cc) Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwe-
senheit des Versicherungsnehmers von mindes-
tens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 
6 Wochen.

 dd) Als notwendiger Mehraufwand für Fahrtkosten 
wird ein angemessenes Reisemittel ersetzt, ent-
sprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und 
der Dringlichkeit der Reise an den Versicherungs-
ort, an dem der Schaden entstanden ist.

 o) Regiekosten

  Regiekosten sind Aufwendungen für die Koordination, 
Beaufsichtigung und Betreuung der Wiederherstel-
lungsmaßnahmen infolge eines Versicherungsfalles, 
soweit der ersatzpflichtige Schaden den vereinbarten 
Betrag übersteigt.

 p) unbesetzt

 q) Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl

  Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für 
Schlossänderungen an den Türen der als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen 
Türen durch einen Versicherungsfall nach § B6 oder 
durch einen außerhalb des Versicherungsortes began-
genen Einbruchdiebstahl oder Raub innerhalb eines 
Gebäudes oder Grundstücks oder Raub auf Transport-
wegen abhanden gekommen sind; dies gilt nicht für 
Türen von Tresorräumen.

 r) Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr Ein-
bruchdiebstahl

  Erweiterte Schlossänderungskosten sind Aufwendun-
gen nach Verlust eines Schlüssels für

 aa) Änderung der Schlösser;

 bb) Anfertigung neuer Schlüssel;

 cc) unvermeidbares gewaltsames Öffnen;

 dd) Wiederherstellung

  von Tresorräumen oder Behältnissen gemäß § B15 
Nr. 4, die sich innerhalb der als Versicherungsort ver-
einbarten Räume befinden.
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 e) Weitere Elementargefahren (siehe § B9)

 aa) Überschwemmung, Rückstau,

 bb) Erdbeben,

 cc) Erdsenkung, Erdrutsch,

 dd) Schneedruck, Lawinen,

 ee) Vulkanausbruch;

 f) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (siehe § B10);

 g) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe 
§ B11);

 h) Glasbruch (siehe § B12);

 i) Infektionsschutz (siehe § B13);

 j) Unbenannte Gefahren (siehe § B14)

 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2 Daten und Programme

 Entschädigung für Daten und Programme gemäß § B1 
Nr. 2 und § B3 Nr. 4 a) cc) wird nur geleistet, wenn der 
Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der 
Daten und Programme durch einen dem Grunde nach ver-
sicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für 
maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und 
Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

3 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie, Erdbeben, 
Feuer, Sturmflut

 a) Ausschluss Krieg 

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand oder Verfügung von hoher Hand.

  Der Versicherer ersetzt jedoch Brand- und Explosions-
schäden infolge einer Räumung von Kampfmittel aus 
beendeten Kriegen.

 b) Ausschluss Innere Unruhen

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Un-
ruhen, soweit nicht nach § B10 Nr. 1 versichert. 

 c) Ausschluss Kernenergie

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernener-
gie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

  Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten Sa-
chen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach Nr. 1 
durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwendete 
radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden 
durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht 
für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.

 d) Ausschluss Erdbeben

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Erdbeben, 
soweit nicht nach § B9 Nr. 2 versichert.

 e) Ausschluss Feuer

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Feuer, 
soweit nicht nach § B5, § B9 Nr. 2 oder § B10 Nr. 1 
versichert.

 f) Ausschluss Sturmflut

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Sturmflut.

§ B5 Feuer

1 Brand

 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

empfohlenen Desinfektionen, weil anzunehmen ist, 
dass der Versicherungsort mit meldepflichtigen Krank-
heitserregern behaftet ist.

 z) Kosten für besondere Ermittlungsmaßnahmen für die 
Gefahr Infektionsschutz

  Kosten für besondere Ermittlungsmaßnahmen sind 
Aufwendungen, die die zuständige Behörde nach 
§ 25 IfSG (Ermittlungen, Unterrichtungspflichten des 
Gesundheitsamtes bei Blut-, Organ- oder Gewebe-
spendern) oder Beobachtungsmaßnahmen gemäß 
§ 29 IfSG (Beobachtung) anordnet.

5 Versicherte Kosten bei Ertragsausfall

 a) Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zu 
der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infol-
ge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen für notwendige

 aa) Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehrauf-
wendungen;

 bb) Wertverluste und zusätzliche Kosten;

 cc) Vertrags- und Konventionalstrafen.

  Die vereinbarte Versicherungssumme wird nicht für die 
Feststellung einer Unterversicherung herangezogen.

 b) Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwen-
dungen

  Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwen-
dungen sind Aufwendungen, die infolge eines Sach-
schadens durch eine versicherte Gefahr anfallen, weil 
Lagerflächen nicht mehr zur Verfügung stehen oder 
Transportmittel nicht mehr entladen werden können.

  Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz erlangen kann.

 c) Wertverluste und zusätzliche Kosten

  Wertverluste und zusätzliche Kosten sind Aufwendun-
gen innerhalb der Haftzeit, die dadurch entstehen, 
dass vom Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, 
Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge eines 
versicherten Ertragsausfallschadens vom Versicherungs-
nehmer nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet 
werden können.

 d) Vertrags- und Konventionalstrafen

  Der Versicherer ersetzt, soweit Ertragsausfall versichert ist, 
innerhalb der Haftzeit auch Vertrags- und Konventional-
strafen, wegen Nichterfüllung von Liefer- oder Abnahme-
verpflichtungen aufgrund eines Versicherungsfalles. 

§ B4 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle 
Ausschlüsse

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dies 
vereinbart ist:

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen gemäß § B1, die durch

 a) Feuer (siehe § B5);

 b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub (siehe § B6)

 aa) Einbruchdiebstahl,

 bb) Vandalismus nach einem Einbruch,

 cc) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grund-
stücks,

 dd) Raub auf Transportwegen,

 ee) Sachen in Schaukästen oder Vitrinen,

  oder durch den Versuch einer solchen Tat;

 c) Leitungswasser (siehe § B7);

 d) Sturm, Hagel (siehe § B8);
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veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) 
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt;

  der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sa-
chen abhanden gekommen sind;

 b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge 
benutzt, um es zu öffnen;

  der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sa-
chen abhanden gekommen sind;

 c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sa-
chen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

 d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl 
auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel 
gemäß Nr. 3 b) aa) oder Nr. 3 b) bb) anwendet, um 
sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;

 e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub ge-
mäß Nr. 3 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines 
Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;

  werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruch-
diebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Vorausset-
zungen eines besonderen Verschlusses versichert sind, 
so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die 
richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch

 aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 1 b) aus einem Be-
hältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie 
die Behältnisse bietet, in denen die Sachen versi-
chert sind;

 bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen 
die Sachen versichert sind, zwei Schlösser besitzen 
und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Ver-
sicherungsortes verwahrt werden.

  Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen 
außerhalb des Versicherungsortes voneinander 
getrennt verwahrt werden;

 cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei  Türen 
von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit 
 einem Schlüsselschloss und einem Kombinati-
onsschloss oder mit zwei Kombinationsschlössern 
versehen sind, steht es dem Raub des Schlüssels 
gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer 
eines der Mittel gemäß Nr. 3 b) aa) oder Nr. 3 b) 
bb) anwendet, um sich die Öffnung des Kombi-
nationsschlosses zu ermöglichen;

 f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüs-
sel eindringt, den er – innerhalb oder auch außer halb 
des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich ge-
bracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versi-
cherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den 
Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten 
ermöglicht hatte.

 Versichert ist – bis zur vereinbarten Entschädigungsgren-
ze – auch die Wegnahme des Schaufensterinhaltes, wenn 
der Täter zu diesem Zweck das Schaufenster zerstört und 
den Versicherungsort nicht betritt.

2 Vandalismus nach einem Einbruch

 Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter 
auf eine der in Nr. 1 a), Nr. 1 e) oder Nr. 1 f) bezeichneten 
Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sa-
chen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

3 Raub

 a) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks um-
fasst den Verlust von

 aa) versicherten Sachen (siehe § B1 Nr. 1 bis Nr. 3) 
und

2 Blitz

 a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen.

  Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden 
an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur 
versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schä-
den anderer Art entstanden sind.

  Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grund-
stück, an dort befindlichen Antennen oder anderen Sa-
chen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen 
Schäden anderer Art gleich.

 b) Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder  sonstige 
atmosphärisch bedingte Elektrizität.

  Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch 
Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschäden 
an versicherten elektrischen Einrichtungen und Gerä-
ten durch Blitzschlag oder sonstiger atmosphärisch 
bedingter Elektrizität, wenn auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, keine Schäden anderer 
Art durch Blitzschlag (siehe a) nachgewiesen werden 
können. 

  Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt.

3 Explosion

 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
 Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 

 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet.

 Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemi-
sche Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich. 

4 Implosion

 Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammen-
fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge 
 eines inneren Unterdruckes.

5 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges

 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das Anpral-
len oder Abstürzen eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
 seiner Ladung. 

6 Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind 

 a) Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht 
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 
bis Nr. 5 verwirklicht hat;

 b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch 
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, 
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck 
entstehen.

 Die Ausschlüsse gemäß Nr. 6 b) gelten nicht für Schäden, 
die dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen 
eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat.

§ B6 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub

1 Einbruchdiebstahl

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

 a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt 
oder mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person 
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 aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen 
an diesen Personen;

 bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an 
diesen Personen;

 cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittel-
barer körperlicher Obhut dieser Person befinden;

 dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage 
sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen.

 d) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versicherer 
Entschädigung

 aa) über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens zwei Personen durchgeführt wurde;

 bb) über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde;

 cc) über 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens drei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde;

 dd) über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens drei Personen mit Kraftwagen und 
außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter 
besonderen, mit dem Versicherer vorher für den 
Einzelfall oder für mehrere Fälle in Textform ver-
einbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt 
wurde.

 e) Soweit d) Transport durch mehrere Personen voraus-
setzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Per-
sonen an den versicherten Sachen bestehen.

  Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar 
bei den Sachen befinden.

  Soweit d) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt 
der Fahrer nicht als den Transport durchführende Per-
son. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten 
geeignet sein.

  Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die 
Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraft-
wagen befinden.

5 Sachen in Schaukästen und Vitrinen 

 Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukästen 
oder Vitrinen außerhalb eines Gebäudes auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder in dessen 
unmittelbarer Umgebung aufbricht oder mittels falscher 
Schlüssel (siehe Nr. 1 a) oder anderer Werkzeuge öffnet.

 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze).

6 Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

 a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange mehr als 
ein Transport gleichzeitig unterwegs ist;

 b) bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser; für 
Schäden gemäß Nr. 4 c) dd) gilt dieser Ausschluss nicht;

 c) Überschwemmung.

§ B7 Leitungswasser

1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

 Innerhalb von Gebäuden, in denen sich die als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume befinden, sind versichert

 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren, 
soweit der Versicherungsnehmer als Mieter diese auf 
seine Kosten eingefügt oder übernommen hat und da-
für die Gefahr trägt,

 aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 
und den damit verbundenen Schläuchen;

 bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder  Solarheizungsanlagen;

 bb) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mit-
versicherung vereinbart ist,

  innerhalb des Versicherungsortes (siehe § B15 Nr. 2 c).

  Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

 b) Raub liegt vor, wenn

 aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen 
 seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, 
um dessen Widerstand gegen die Wegnahme ver-
sicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht 
vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung 
eines bewussten Widerstandes entwendet werden 
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

 bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeit-
nehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich 
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr 
für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb 
des Versicherungsortes – bei mehreren Versiche-
rungsorten innerhalb desjenigen Versicherungs-
ortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen 
wird – verübt werden soll;

 cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Ar-
beitnehmer versicherte Sachen weggenommen 
werden, weil sein körperlicher Zustand unmit-
telbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls 
oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen 
Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herz-
infarkt beeinträchtigt und dadurch seine Wider-
standskraft ausgeschaltet ist.

 c) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljähri-
ge Personen gleich, denen er die Obhut über die versi-
cherten Sachen vorübergehend überlassen hat.

  Das Gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die 
durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung 
der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauf-
tragt sind.

4 Raub auf Transportwegen 

 a) Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von

 aa) versicherten Sachen (siehe § B1 Nr. 1 bis Nr. 3) und

 bb) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mit-
versicherung vereinbart ist

  durch Personen, die nicht mit dem Transport beauftragt 
sind.

  Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der ver-
sicherten Sachen für einen unmittelbar anschließenden 
Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der 
Übergabe.

  Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

 b) In Ergänzung zu Nr. 3 gilt für Raub auf Transportwegen:

 aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Per-
sonen gleich, die in seinem Auftrag den Transport 
durchführen. 

  Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag 
durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das 
sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst.

 bb) Die den Transport durchführenden Personen, 
gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer 
selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und 
volljährig sein.

 cc) In den Fällen von Nr. 3 b) bb) liegt Raub nur vor, 
wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle 
verübt werden soll.

 c) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung 
des Transports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der 
Versicherer Entschädigung bis zu der je Versicherungs-
fall vereinbarten Summe auch für Schäden, die ohne 
Verschulden einer der den Transport ausführenden Per-
sonen entstehen
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 ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat;

 ff) Druckproben, Umbauten oder Reparaturarbeiten 
an der Wasserlöschanlage;

 gg) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder 
ähnlichen mobilen Behältnissen.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte).

§ B8 Sturm, Hagel

1 Versicherte Schäden

 Versichert sind Schäden, die entstehen

 a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
 Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in 
denen sich versicherte Sachen befinden;

 b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäu-
me oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen 
oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten 
Sachen;

 d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
Hagels auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;

 e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind.

2 Sturm

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 62 km/Stunde).

 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

 a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder dass

 b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befun-
den haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbun-
denen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein 
kann.

3 Hagel

 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-
sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnun-
gen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Ge-
bäudeschaden darstellen;

 bb) Lawinen.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 cc) von ortsfesten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3);

 dd) der Gasversorgung;

 ee) der Regenentwässerung, soweit es sich um Fall-
rohre handelt (Regenfallrohre),

  sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind;

 b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genann-
ten versicherten Installationen soweit der Versiche-
rungsnehmer als Mieter diese auf seine Kosten ein-
gefügt oder übernommen hat und dafür die Gefahr 
trägt:

 aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 
 deren Anschlussschläuche;

 bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder  vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan-
lagen;

 cc) ortsfeste Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3).

 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte.

 Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder 
nicht tragend) nicht versichert.

2 Nässeschäden

 Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausge-
treten ist aus

 a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 
oder damit verbundenen Schläuchen;

 b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführen-
den Teilen;

 c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung;

 d) Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen;

 e) ortsfesten Wasserlöschanlagen (Wasserlöschanlagen- 
Leckage; siehe Nr. 3);

 f) Wasserbetten oder Aquarien;

 g) innenliegenden Regenfallrohren infolge eines Sach-
schadens nach Nr. 1 a) ee).

 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf 
 stehen Leitungswasser gleich. Erdgas steht ebenfalls Lei-
tungswasser gleich.

3 Wasserlöschanlagen

 Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, 
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, 
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich 
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.

 Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 a) cc), Nr. 1 b) cc) und 
Nr. 2 e) erstreckt sich nur auf ortsfeste Wasserlöschanlagen, 
die von der Technischen Prüfstelle der VdS Schadenverhü-
tung GmbH oder von einer gleichermaßen qualifizierten 
Prüfstelle abgenommen sind.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

 aa) Regenwasser aus Dachrinnen;

 bb) Plansch- oder Reinigungswasser;

 cc) Schwamm;

 dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau;
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 b) Erdrutsch

  Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

 c) Nicht versicherte Schäden

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch 

  –  Trockenheit oder Austrocknung;

  –  Vulkanausbruch;

  –  Überschwemmung.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an

  –  Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufge-
stellt oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Mon-
tageobjekte).

4 Schneedruck, Lawinen

 a) Schneedruck

  Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen.

 b) Lawinen

  Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
oder Eismassen.

 c) Nicht versicherte Schäden 

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Ursachen Schäden durch Überschwemmung.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an

  –  Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufge-
stellt oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Mon-
tageobjekte).

5 Vulkanausbruch

 a) Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung 
beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-
güssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sons-
tigen Materialien und Gasen.

 b) Nicht versicherte Schäden

  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudetei-
len befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte).

6 Wartezeit

 Soweit nicht etwas Anderes vereinbart ist, besteht Versi-
cherungsschutz für Weitere Elementargefahren nach Nr. 1 
(Überschwemmung, Rückstau) ab Versicherungsbeginn 
frühestens erst nach Ablauf von einem Monat nach Unter-
zeichnung des Antrages. 

 Die Wartezeit entfällt, 

 a) sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für 
das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versiche-
rungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Warte-
zeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des 
Versicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungs-
schutz);

 b) für Schäden durch unmittelbare Einwirkung von Witte-
rungsniederschlägen.

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ B9 Weitere Elementargefahren

1 Überschwemmung, Rückstau

 a) Überschwemmung

  Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und 
Bodens des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort 
liegt, mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser 
durch

 aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern;

 bb) Witterungsniederschläge;

 cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche 
infolge von aa) oder bb).

 b) Rückstau

  Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswid-
rig aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit 
verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

 c) Nicht versicherte Schäden

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch

  –  Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche 
gedrungen (siehe a);

  –  Vulkanausbruch.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an

  –  Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäu-
deteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufge-
stellt oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Mon-
tageobjekte).

2 Erdbeben

 a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinnern ausgelöst wird.

 b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

 aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens 
in der Umgebung des Versicherungsortes Schä-
den an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder 
an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder 

 bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann.

 c) Nicht versicherte Schäden

  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

3 Erdsenkung, Erdrutsch

 a) Erdsenkung

  Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen.
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6 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von einer Woche die Gefahr In-
nere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und 
Aussperrung (siehe § B4 Nr. 1 f) jederzeit in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ B11 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen

1 Fahrzeuganprall

 Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicher-
ter Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte  Sachen 
befinden, durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, die  
nicht vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der Ge-
bäude oder deren Arbeitnehmer betrieben werden.

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch Verschleiß.

 b) Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen.

2 Rauch

 Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich 
bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, 
Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und 
unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt.

 Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Ein-
wirkung des Rauches entstehen.

3 Überschalldruckwellen

 Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle unmit-
telbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, einwirkt.

4 Nicht versicherte Schäden

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

 a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen 
befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ B12 Glasbruch

1 Versicherte Schäden

 Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der Vergla-
sung (siehe § B1 Nr. 4) infolge Bruches (Zerbrechen).

2 Werbeanlagen

 a) Bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) – 
siehe § B1 Nr. 4 b) – umfasst Glasbruch auch das Zerbre-
chen der Röhren (Systeme) und an den übrigen Teilen 
der Anlage auch alle Beschädigungen oder Zerstörun-
gen, soweit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch 
den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind.

 b) Bei Firmenschildern und Transparenten umfasst Glas-
bruch auch Schäden durch Zerbrechen der Glas- und 
Kunststoffteile.

  Dazu gehören auch Schäden an Leuchtkörpern oder 
nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z. B. 
Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel), 
wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch 
Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und ent-
weder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen 
oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen 
Schaden verursacht hat.

7 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Weiteren 
Elementargefahren (siehe § B4 Nr. 1 e) in Textform kün-
digen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den gesamten Vertrag innerhalb von drei Monaten 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ B10 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung

1 Innere Unruhen

 Versichert sind Schäden, die entstehen durch

 a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Ge-
walthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unru-
hen oder

 b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Inneren Unruhen.

  Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig 
nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die 
öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Be-
wegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sa-
chen verüben. 

2 Böswillige Beschädigung 

 Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche,  unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen 
durch betriebsfremde Personen.

 Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb tätig sind.

 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden 

 a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

 b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl entstehen;

 c) an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder 
die Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde 
nach versicherten Schadens an dem Datenträger einge-
treten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

3 Streik, Aussperrung

 Versichert sind Schäden, die entstehen durch

 a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch 
Streik oder Aussperrung oder

 b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Streik oder Aussperrung.

 Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

 Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern.

4 Nicht versicherte Schäden 

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

 a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen 
befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte);

 es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion oder Im-
plosion infolge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1).

5 Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann.
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  –  Brucella sp.,

  –  Campylobacter sp. (darmpathogen),

  –  Chlamydia psittaci,

  –  Clostridium botulinum oder Toxinnachweis,

  –  Corynebacterium diphtheriae (Toxin bildend),

  –  Coxiella burnetii,

  –  Cryptosporidium parvum,

  –  Ebolavirus,

  –  Escherichia coli (enterohämorrhagische Stämme 
– EHEC) und sonstige darmpathogene Stämme,

  –  Francisella tularensis,

  –  FSME-Virus,

  –  Gelbfiebervirus,

  –  Giardia lamblia,

  –  Haemophilus influenzae (Meldepflicht nur für den 
direkten Nachweis aus Liquor oder Blut),

  –  Hantaviren,

  –  Hepatitis-A-, -B-, -C-, -D-, -E-Virus (Meldepflicht für 
Hepatitis-C-Virus nur, soweit nicht bekannt ist, dass 
eine chronische Infektion vorliegt),

  –  Influenzaviren (Meldepflicht nur für den direkten 
Nachweis),

  –  Lassavirus,

  –  Legionella sp.,

  –  Leptospira interrogans,

  –  Listeria monocytogenes (Meldepflicht nur für den 
direk ten Nachweis aus Blut, Liquor oder anderen 
normalerweise sterilen Substraten),

  –  Marburgvirus,

  –  Masernvirus,

  –  Mycobacterium leprae,

  –  Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobac-
terium bovis (Meldepflicht für den direkten Erreger-
nachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der 
Resistenzbestimmung, vorab auch für den Nachweis 
säurefester Stäbchen im Sputum),

  –  Neisseria meningitidis (Meldepflicht nur für den direk-
ten Nachweis aus Liquor, Blut, hämorrhagischen 
Haut infiltraten oder anderen normalerweise sterilen 
Substraten),

  –  Norwalk-ähnliches Virus (Meldepflicht nur für den 
 direkten Nachweis aus Stuhl),

  –  Poliovirus,

  –  Rabiesvirus,

  –  Rickettsia prowazekii,

  –  Rotavirus,

  –  Salmonella Paratyphi (Meldepflicht für alle direkten 
Nachweise),

  –  Salmonella Typhi (Meldepflicht für alle direkten Nach-
weise),

  –  Salmonella, sonstige,

  –  Shigella sp.,

  –  Trichinella spiralis,

  –  Vibrio cholerae O 1 und O 139,

  –  Yersinia enterocolitica (darmpathogen),

  –  Yersinia pestis,

  –  andere Erreger hämorrhagischer Fieber,

  –  Treponema pallidum,

  –  HIV,

  –  Echinococcus sp.,

  –  Plasmodium sp.,

  –  Rubellavirus (Meldepflicht nur bei konnatalen Infek-
tionen),

  –  Toxoplasma gondii (Meldepflicht nur bei konnatalen 
Infektionen).

3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

 a) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf 

 aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten 
(z. B. Schrammen, Muschelausbrüche);

 bb) Undichtwerden der Randverbindungen von 
Mehrscheiben-Isolierverglasungen;

 cc) Schäden, die nach § B4 Nr. 1 a) bis g) (Feuer, Ein-
bruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Ele-
mentargefahren, Innere Unruhen, Böswillige Be-
schädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen) versichert sind.

 b) Die Versicherung von Werbeanlagen nach § B1 Nr. 4 b) 
erstreckt sich nicht auf Kosten, die für Farbangleichungen 
unbeschädigter Systeme oder für sonstige Änderungen 
oder Verbesserungen sowie für Überholungen entstehen.

§ B13 Infektionsschutz

1 Versicherte Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
 Sachen (siehe § B1), wenn die zuständige Behörde auf-
grund des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-
setz – IfSG in der jeweils gültigen Fassung) die Desinfek tion, 
die Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung 
oder die Vernichtung von versicherten Sachen anordnet 
oder unter Hinweis auf gesetzliche Vorschriften schriftlich 
empfiehlt, weil anzunehmen ist, dass die versicherten Sa-
chen insbesondere Waren und Vorräte mit meldepflichti-
gen Krankheitserregern behaftet sind.

2 Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger

 Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger nach 
dem IfSG sind derzeit:

 a) namentlich genannten Krankheiten:

  –  Botulismus,

  –  Cholera,

  –  Diphtherie,

  –  humaner spongiformer Enzephalopathie, außer fami-
liär-hereditärer Formen,

  –  akuter Virushepatitis,

  –  enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom 
(HUS),

  –  virusbedingtes hämorragisches Fieber,

  –  Masern,

  –  Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis,

  –  Milzbrand,

  –  Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Läh-
mung, außer wenn traumatisch bedingt),

  –  Pest,

  –  Tollwut,

  –  Typhus abdominalis/Paratyphus,

  –  Tuberkulose,

  –  mikrobiell bedingte Lebensmittelvergiftung,

  –  akute infektiöse Gastroenteritis,

  –  der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer 
Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen 
Schädigung,

  –  die Verletzung eines Menschen durch ein tollwut-
krankes, -verdächtiges oder -ansteckungsverdäch-
tiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres 
oder Tierkörpers;

 b) namentlich genannte Nachweise von Krankheitserregern:

  –  Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nach-
weis im Konjunktivalabstrich,

  –  Bacillus anthracis,

  –  Borrelia recurrentis,



– 35 –

 ee) durch Ausfall oder mangelnde Funktion von Klima-, 
Heiz- oder Kühlsystemen;

 ff) durch Zufuhr oder Ausbleiben von Energie;

 gg) durch Trockenheit oder Austrocknung;

 hh) durch Glas- oder Metallschmelzmassen;

 ii) durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen;

 jj) durch Überschwemmung oder Rückstau in-
folge anderer als in § B9 Nr. 1 beschriebener 
 Sachverhalte;

 kk) durch einfachen Diebstahl, Abhandenkommen, 
Veruntreuung, Unterschlagung, Betrug, betrüge-
ri schen Komplott, unaufklärbare Verluste oder In-
venturdifferenzen;

 ll) durch Viren, Mikroorganismen (z. B. Fermenta-
tion), Tiere, Insekten, Pflanzen, inneren Verderb, 
Pilzbefall oder Übertragung von Krankheiten;

 mm) durch Genmanipulation, Genmutation oder an-
dere Genveränderungen;

 nn) durch eine infolge biologischer oder chemischer 
Substanzen verursachte Kontamination;

 oo) an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen 
oder elektronischen Einrichtungen und Anlagen, 
die im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem 
Einsatz, der Nutzung, der Instandhaltung sowie 
der Instandsetzung (z. B. Bedienungsfehler, Un-
geschicklichkeit, Wasser-, Öl- oder Schmiermittel-
mangel, Versagen von Mess-, Steuer-, Regel- oder 
Sicherheitseinrichtungen) stehen; 

 pp) durch natürliche Beschaffenheit, Alter, Abnutzung 
oder Verschleiß, korrosive Angriffe oder Abzeh-
rungen;

 qq) durch übermäßigen Ansatz von Kesselstein, 
Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;

 rr) durch Erosion, Schwund oder Kontamination 
(z. B. Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Verstau-
bung, Beaufschlagung);

 ss) durch Senken, Setzen, Reißen, Schrumpfen, Deh-
nen;

 tt) durch Witterungseinflüsse, mit denen aufgrund 
der Jahreszeit und den örtlichen Verhältnissen ge-
rechnet werden kann;

 uu) durch den unmittelbaren Vorgang der Herstel-
lung, Verarbeitung, Bearbeitung oder Reparatur;

 vv) durch Transporte aller Art sowie beim Be- oder 
Entladen der den Transport durchführenden 
Transportmittel. 

 b) Die Ausschlüsse gemäß a) oo) bis vv) gelten nicht für 
Folgeschäden an versicherten Sachen, es sei denn, 
 diese Schäden fallen selbst unter eine Ausschlussbe-
stimmung.

4 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Unbenann-
ten Gefahren (siehe § B4 Nr. 1 j) jederzeit in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ B15 Versicherungsort

1 Örtlicher Geltungsbereich

 a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

3 Nicht versicherte Schäden

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden

 a) an Waren, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe an 
den Versicherungsnehmer oder der Einbringung in 
den Versicherungsort durch Krankheitserreger infiziert 
 waren;

 b) an Schlachttieren, die nach der Schlachtung im  Wege der 
amtlichen Fleischbeschau für untauglich oder nur unter 
Einschränkung tauglich erklärt werden. Das Gleiche gilt 
für Einfuhren, die der Fleischbeschau  unterliegen;

 c) aus Prionenerkrankungen aller Art, den Verdacht hier-
auf oder Erregern von Prionenerkrankungen;

 d) aus nicht namentlich unter Nr. 2 genannten Krankhei-
ten und Krankheitserregern.

4 Wartezeit

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz für Schäden infolge Influenzaviren ab Versiche-
rungsbeginn frühestens erst nach Ablauf von drei Monaten 
nach Unterzeichnung des Antrages. 

 Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsun-
terzeichnung für das beantragte Risiko bereits gleichartiger 
Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die War-
tezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Versi-
cherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).

§ B14 Unbenannte Gefahren

1 Gegenstand der Versicherung

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die plötzlich und unvorhergesehen durch ein von 
außen einwirkendes Ereignis zerstört oder beschädigt 
werden.

 b) Ein Ereignis tritt plötzlich ein, sofern der Erfolg überra-
schend und unerwartet ist. 

 c) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können. Grob fahrlässige Unkenntnis 
schadet (siehe § A17 Nr. 1 b).

 d) Als Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen 
gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz 
oder eine Beeinträchtigung ihrer Gebrauchsfähigkeit. 

  Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt dagegen 
nicht vor, soweit ein ursprünglich vorhandener Man-
gel offenkundig wird oder wenn die versicherte Sache 
durch eine unwesentliche Veränderung beeinträchtigt 
wird. Eine unwesentliche Veränderung liegt insbeson-
dere dann vor, wenn die Funktion der versicherten Sa-
che nicht beeinträchtigt wird.

2 Nicht versicherte Sachen

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

 a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen 
befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 a) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden,

 aa) der nach § B4 Nr. 1 a) bis i) VSG versicherbaren 
Gefahren;

 bb) die unter einen Ausschlusstatbestand der nach 
aa) versicherbaren Gefahren fallen; § A17 bleibt 
unberührt;

 cc) durch Verfügung von hoher Hand;

 dd) durch Konstruktions-, Material-, Ausführungs- 
oder Planungsfehler;
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 ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungs-
grenze versichert. 

 Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub und bei Handelsbe-
trieben nicht für deren betriebstypische Waren und Vorräte.

5 Registrierkassen

 Registrierkassen sowie elektrische und elektronische Kas-
sen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf 
(einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Behältnis im 
 Sinne von Nr. 4.

 Jedoch ist Bargeld auch in Registrierkassen sowie elektri-
schen und elektronischen Kassen versichert, solange diese 
geöffnet sind.

 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze).

§ B16 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich 
vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1 Besondere Gefahrerhöhungen

 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (siehe § A9) liegt 
für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch, Raub insbesondere vor, wenn Räumlichkeiten, 
die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort an-
grenzen, dauernd oder vorübergehend nicht mehr benutzt 
werden.

2 Sicherheitsvorschriften

 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer

 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrol-
lieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden 
Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

 b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen können; 

 c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kom-
men können. 

  Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

  Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;

 d) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung 
(z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle 
des Betriebes sicherzustellen; 

 e) für die Gefahr Feuer bestehende Brandwände und feu-
erbeständige Decken nicht in ihrem Feuerwiderstand, 
z. B. durch teilweises Abtragen, Einbau brennbarer Teile 
oder Durchbrüche, zu verändern. Öffnungen in Brand-
wänden sind entsprechend der Landesbauordnung mit 
selbstschließenden, feuerbeständigen Türen zu schüt-
zen. Das Offenhalten von Feuerschutztüren z. B. durch 
Holzkeile oder Festbinden ist nicht erlaubt;

 f) für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
 einem Einbruch, Raub

 aa) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem 
Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen 
zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten 
abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

 bb) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle 
zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherungen 
sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, 
Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt 

 b) Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder 
abhanden kommen.

 c) Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
 einem Einbruch, Raub müssen alle Voraussetzungen 
 eines Einbruchdiebstahls (siehe § B6 Nr. 1), von Van-
dalismus nach einem Einbruch (siehe § B6 Nr. 2) oder 
eines Raubes (siehe § B6 Nr. 3) innerhalb des Versiche-
rungsortes verwirklicht worden sein. Bei mehreren Ver-
sicherungsorten müssen alle Voraussetzungen innerhalb 
desselben Versicherungsortes verwirklicht worden sein.

  Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Her-
ausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters 
herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen 
erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem 
die Tathandlungen nach § B6 Nr. 3 b) aa) bis cc) verübt 
wurden.

  Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versi-
chert, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort befunden 
haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Drohung 
mit Gewalt verübt wurde.

2 Bezeichnung des Versicherungsortes

 a) Versicherungsort sind die Gebäude oder Räume von 
Gebäuden, die im Versicherungsvertrag bezeichnet 
sind oder die sich auf den im Versicherungsvertrag be-
zeichnetem Grundstück befinden sowie Schaukästen 
und Vitrinen innerhalb des Grundstücks, auf dem der 
Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer 
Umgebung.

 b) Für Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen 
kein Versicherungsschutz.

 c) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes 
oder Grundstücks (siehe § B6 Nr. 3) ist das gesamte 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, wenn 
das Grundstück allseitig umfriedet ist.

 d) Versicherungsort für Raub auf Transportwegen (siehe 
§ B6 Nr. 4) ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, die Bundesrepublik Deutschland.

 e) Soweit dies vereinbart ist, sind Sachen nach § B1 Nr. 1 
bis Nr. 3 auch innerhalb des Grundstücks, auf dem der 
Versicherungsort liegt, versichert (Sachen im Freien auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt).

 f) Versicherungsort für Sicherungsdaten/-träger ist auch 
das Gebäude, in das diese ausgelagert sind.

3 Abhängige Außenversicherung

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz auch für versicherte Sachen (siehe § B1 Nr. 1 
bis Nr. 3) die sich vorübergehend außerhalb des Versiche-
rungsortes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland be-
finden. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht 
als vorübergehend. Sachen, die auf Baustellen gelagert 
werden, sind nicht versichert.

 Für die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe § B4 Nr. 1 b) so-
wie Sturm und Hagel (siehe § B4 Nr. 1 d) ist Voraussetzung, 
dass sich die Sachen in Gebäuden befinden.

 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze).

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Weitere Elemen-
targefahren nach § B4 Nr. 1 e) in Verbindung mit § B9.

4 Besondere Behältnisse

 Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht 
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder 
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

 Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Ge-
schäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch 
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  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

§ B17 Versicherungswert; Versicherungssumme

1 Betriebseinrichtung

 Der Versicherungswert der Betriebseinrichtung (siehe § B1 
Nr. 1) ist

 a) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu  herzustellen, 
maßgebend ist der niedrigere Betrag.

  Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben 
Art und Güte infolge Technologiefortschritts entweder 
nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei 
den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.

  Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, 
die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und 
Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden 
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Techno-
logiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind. 
Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

  Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sind ebenfalls nicht Be-
standteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese 
Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu 
den versicherten Kosten;

 b) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert ver-
einbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versiche-
rung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwer-
tes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

  Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Betriebs-
einrichtung durch einen Abzug entsprechend ihrem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten 
Zustand.

  Der Zeitwert wird auf mindestens 40 Prozent festge-
setzt, sofern die Sache

 aa) sich im Gebrauch befindet und

 bb) im gepflegten und einwandfreiem Zustand ist und

 cc) als technische Betriebseinrichtung nach den vom 
Hersteller empfohlenen Intervallen von Fachkräften 
gewartet wird; Wartung umfasst z. B. Nachstellen, 
Schmieren, Konservieren, Nachfüllen oder Ersetzen 
von Betriebsstoffen oder Verbrauchsmittel (z. B. 
Kraftstoff, Schmierstoff, Wasser) und planmäßiges 
Austauschen von Verschleißteilen (z. B. Filter oder 
Dichtungen), wenn deren noch zu erwartende Le-
bensdauer offensichtlich oder gemäß Herstelleran-
gabe kürzer ist als das nächste Wartungsintervall;

 c) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers 
nicht mehr zu verwenden ist; 

  gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die 
Sache oder für das Altmaterial.

  Soweit Versicherungsschutz für außen an das Gebäude 
angebrachte Sachen oder für Sachen auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, außerhalb 
von Gebäuden vereinbart ist, erfolgt die Berechnung 
des Versicherungswerts nach Nr. 1 a) bis c).

gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, so-
lange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, 
in diesen Betriebsteilen ruht;

 cc) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang 
zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das 
Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu 
ersetzen;

 dd) Registrierkassen, elektrische und elektronische 
Kassen sowie Rückgeldgeber nach Geschäfts-
schluss zu entleeren und offen zu lassen;

 g) für die Gefahr Leitungswasser

 aa) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versi-
cherte Sachen mindestens zwölf cm über dem 
Fußboden zu lagern;

 bb) die versicherten wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten und Mängel, Störungen oder 
Schäden unverzüglich nach den anerkannten Re-
geln der Technik beseitigen zu lassen;

 cc) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten;

 dd) während der kalten Jahreszeit alle Räume genü-
gend zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anla-
gen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten;

 ee) ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal 
in jedem Kalenderhalbjahr durch die Technische 
Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder 
durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle 
prüfen und etwaige Mängel unverzüglich abzu-
stellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung 
dieser Obliegenheiten ist dem Versicherer durch 
ein Prüfzeugnis nachzuweisen;

 h) für die Gefahr Sturm und Hagel die Gebäude, in denen 
sich die versicherten Sachen befinden, insbesondere 
Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sa-
chen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten 
und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich 
nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen 
zu lassen;

 i) für die Weiteren Elementargefahren Überschwemmung 
und Rückstau

 aa) Abflussleitungen auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, freizuhalten und vor-
handene Rückstausicherungen stets funktionsbe-
reit zu halten;

 bb) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versi-
cherte Sachen mindestens zwölf cm über dem 
Fußboden zu lagern;

 j) für die Gefahr Glasbruch dafür zu sorgen, dass die ver-
sicherten Sachen fachmännisch nach den anerkannten 
Regeln der Technik erstellt und eingebaut sind.

3 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Nr. 2, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 

 b) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 2 vom Versicherungs-
nehmer vorsätzlich verletzt, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
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kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen (siehe § B19 Nr. 5).

§ B18 Summenanpassung

1 Summenänderung nach Index

 Soweit Summenanpassung vereinbart ist, erhöhen oder 
vermindern sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjah-
res die Versicherungssummen für versicherte Sachen (siehe 
§ B1) zur Anpassung an Wertänderungen der versicherten 
Sachen und für Ertragsausfall (siehe § B2) entsprechend 
dem Prozentsatz, um den sich der Index der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr ge-
genüber dem davor liegenden Kalenderjahr verändert hat.

 Der Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma 
gerundet. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt 
jeweils für den Monat September festgestellte und veröf-
fentlichte Index.

2 Information über Änderungen

 Die gemäß Nr. 1 berechneten Versicherungssummen wer-
den auf volle 500 EUR aufgerundet. Die neuen Versiche-
rungssummen und der geänderte Beitrag werden dem 
Versicherungsnehmer jeweils bekannt gegeben.

3 Tarifbeitrag

 Der aus den Versicherungssummen gemäß Nr. 2 sich erge-
bende erhöhte Beitrag darf die im Zeitpunkt der Erhöhung 
geltenden Tarifbeiträge nicht übersteigen. Diese Grenze 
gilt jedoch nur, wenn sich die neuen Tarifbeiträge auf eine 
unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken beziehen.

4 Vorsorgeversicherung

 Solange Anpassung der Versicherungssummen vereinbart 
ist, erhöhen sich vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die 
jeweiligen Versicherungssummen um einen Vorsorgebe-
trag von zehn Prozent.

5 Unterversicherung

 Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § B19 
Nr. 5) bleiben unberührt.

6 Widerspruchsrecht

 Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über die geänderte Versicherungssumme kann der Ver-
sicherungsnehmer durch Erklärung in Textform die ihm 
mitgeteilte Veränderung rückwirkend aufheben. Will der 
Versicherungsnehmer zugleich die Erklärung gemäß Nr. 7 
abgeben, so muss dies deutlich zum Ausdruck kommen.

7 Aufhebungsrecht

 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform verlan-
gen, dass die Bestimmungen über die Summenanpassung 
künftig nicht mehr anzuwenden sind.

8 Überversicherung

 Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
 wegen erheblicher Überversicherung wird durch diese Ver-
einbarung nicht eingeschränkt.

§ B19 Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a) Der Versicherer ersetzt

 aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfal-
les abhanden gekommenen Sachen den Versiche-
rungswert (siehe § B17) unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles;

 bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchs-
tens jedoch den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles.

2 Waren und Vorräte

 Der Versicherungswert von Waren und Vorräten ist der 
Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und 
Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maß-
gebend ist der niedrigere Betrag.

 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung der Waren und Vorräte sind nicht zu berück-
sichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht 
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

 Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren 
Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeug-
nissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Er-
zeugnisse.

3 Wertpapiere

 Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

 a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-
heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller 
amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

 b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

 c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

4 Sonstige Sachen

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist Versiche-
rungswert

 a) von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstel-
lungsstücken, ferner von typengebundenen, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungs-
vorrichtungen, 

 b) von ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten 
Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt 
abgelaufen war sowie 

 c) für alle sonstigen in Nr. 1 bis Nr. 3 nicht genannten 
beweglichen Sachen 

 entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 b) oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß 
Nr. 1 c).

5 Ertragsausfall

 Der Versicherungswert des Ertragsausfalles (siehe § B2) ent-
spricht der Summe der Versicherungswerte der versicher-
ten Sachen nach § B1 Nr. 1 bis Nr. 4.

 Der Versicherungswert des Ertragsausfalles erhöht sich, soweit

 a) Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte, die dem 
versicherten Betrieb dienen, nicht durch vorliegenden 
Vertrag versichert sind oder

 b) Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte gegen 
dieselbe Gefahr auch durch andere Versicherungsver-
träge versichert sind, jedoch ohne Einschluss von Er-
tragsausfallschäden,

 um die Versicherungswerte der unter a) und b) genannten 
Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte.

6 Umsatzsteuer

 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer in den Versicherungswert 
einzubeziehen.

7 Versicherungssumme

 a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert nach Nr. 1 bis Nr. 6 
entsprechen soll.

 b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen 
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer 
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für 
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils 
gültigen Versicherungswert anpassen.

 c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
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 a) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder 
 abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte 
und in  neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. 
Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt 
Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von 
Maschinen und Geräten können Maschinen und Geräte 
beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebs-
zweck derselbe ist;

 b) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wie-
derherzustellen.

4 Zeitwertschaden

 a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhan-
den gekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen 
über den Versicherungswert festgestellt. 

  Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Repa-
ratur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur 
der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittel-
bar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 

 b) Für sonstige Sachen nach § B17 Nr. 4 erwirbt der Ver-
sicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den gemeinen Wert (siehe § B17 Nr. 1 c) übersteigt, 
einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der 
Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 3 er-
füllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

5 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfal-
les, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterversi-
cherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 und Nr. 2 in 
dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

  Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position 
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, 
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes 
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträ-
ge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten 
Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die 
Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

 b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

 c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 7 
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden.

 d) Bei Berechnung einer Unterversicherung sind auch die 
nach § B15 Nr. 3 außerhalb des Versicherungsorts ver-
sicherten Sachen (abhängige Außenversicherung) zu 
berücksichtigen.

6 Versicherung auf Erstes Risiko

 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko 
vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Posi-
tionen nicht berücksichtigt.

7 Selbstbehalt

 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach 
Nr. 8 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

8 Entschädigungsgrenzen

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten  Versicherungssumme;

 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenzen;

 c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

  Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch 
die Reparatur der Versicherungswert der Sache ge-
genüber dem Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird;

 cc) bei nachteiliger Veränderung oder Verlust versi-
cherter Daten die maschinelle Wiedereingabe aus 
Sicherungsdatenträgern, die Wiederbeschaffung 
und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von 
Stamm- und Bewegungsdaten (einschließlich 
dafür erforderlicher Belegaufbereitung/Informati-
onsbeschaffung) sowie bei Daten nach § B3 Nr. 4 
d) die Wiederbeschaffung und Wiedereingabe.

 b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch 
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache 
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet wer-
den darf, werden bei der Entschädigungsberechnung 
gemäß a) berücksichtigt, soweit 

 aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden oder 

 bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.

  Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass die versi-
cherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
werden darf, werden im Rahmen der Entschädigungs-
berechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass 
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versi-
cherungswert zu berücksichtigen sind.

 c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der 
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) ange-
rechnet.

 d) Versicherungsschutz für Kosten besteht gemäß den Ver-
einbarungen nach § B3. 

2 Ertragsausfallschaden

 a) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

  Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig 
oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetre-
ten wäre.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeit-
punkt von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr 
entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beeinträch-
tigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind angemes-
sen zu berücksichtigen.

 c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist 
und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beein-
trächtigung erwirtschaftet worden wären.

 d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die 
dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit 
die Sachen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt 
werden.

 e) Der Ersatz für Tätigkeitsverbote bei Infektionsschutz 
nach § B2 Nr. 4 richtet sich nach § B2 Nr. 4.

3 Neuwertanteil

 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-
spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 
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6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
 zustehen.

7 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier 
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzöge-
rung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsver-
lust entstanden ist.

§ B21 Veräußerung der versicherten Sachen

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhält-
nis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-
trag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers 
laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit-
punkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text-
form zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

 c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung des Beitrages.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer 
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte.

 c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

9 Umsatzsteuer

 Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

10 Ereignisdefinition

 Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu ver-
stehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 
72 Stunden anfallen.

 Dies gilt nicht für die Gefahren Feuer (siehe § B4 Nr. 1 a) 
und Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub (siehe § B4 Nr. 1 b).

§ B20 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies 
nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner 
in Textform anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. 

 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder 
die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu  stellen. 

  Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforde-
rung in Textform des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf 
den Versicherer über.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert 
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 

  Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer Aufforderung in Textform des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. 

  Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der 
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 
oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.
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Klauseln zu den VSG 2014

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas anders ver-
einbart ist.

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

VSG/A 000010/14 Führung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind

VSG/A 000011/14 Prozessführung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
VSG/A 000054/14 Existenzgründernachlass wenn ein Existenzgründernachlass vereinbart ist
VSG/A 000055/14 Arbeitgeber-Extra-Bonus wenn ein Arbeitgeber-Extra-Bonus vereinbart ist
VSG/A 000056/14 USP-Bonus wenn ein USP-Bonus vereinbart ist
VSG/A 010103/14 Anzeige von Gefahrerhöhungen 

bei Bestehen einer Versicherungs-
abteilung

generell 

VSG/A 010104/14 Anzeigen des Versicherungs-
nehmers zur Inhaltsversicherung 
oder zur selbständigen Ertrags-
ausfall- oder Betriebsunterbre-
chungsversicherung

generell 

VSG/A 020101/14 Vorläufige Deckung wenn vorläufige Deckung vereinbart ist
VSG/A 050150/14 Beitragsanpassung wegen Ände-

rung der Feuerschutzsteuer
generell

VSG/A 140101/14 Kündigung nach einem Versiche-
rungsfall

generell

VSG/A 160001/14 Sachverständigenverfahren bei 
Zusammentreffen mit Spezialver-
sicherungen

generell

VSG/A 170101/15 Verzicht der Kürzung bei grober 
Fahrlässigkeit

generell

ohne Nummer Sanktionsklausel generell
VSG/B 000051/14 Differenzdeckung wenn Differenzdeckung vereinbart ist
VSG/B 010150/14 Schließfachinhalt wenn Schießfachinhaltdeckung vereinbart ist
VSG/B 010151/14 Verwahrstücke wenn Verwahrstückedeckung vereinbart ist
VSG/B 010153/14 Außenverglasung der Versiche-

rungsräumlichkeiten und Vergla-
sung der Betriebseinrichtung

wenn ausschließlich Gefahr Glasbruch versichert ist

VSG/B 010301/14 Ausschluss von fremdem Eigen-
tum

wenn vereinbart

VSG/B 010601/14 Blei-, Messing- oder Eloxalvergla-
sungen, transparentes Glasmo-
saik

wenn in der Glas-Einzelversicherung Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen, 
transparentes Glasmosaik vereinbart ist 

VSG/B 010706/14 Automaten im Versicherungsort 
(Innenautomaten)

wenn vereinbart

VSG/B 010707/14 Automaten in und an der Außen-
wand (Außenautomaten)

wenn vereinbart

VSG/B 010755/14 Aquarienscheiben wenn in der Glas-Einzelversicherung Aquarienscheiben vereinbart sind
VSG/B 010758/14 Ausschluss von Wertsachen in 

Muster- und Ferienwohnungen 
und dergleichen; Ausschluss von 
eingelagertem Hausrat

generell bei Muster- und Ferienwohnungen und dergleichen

VSG/B 020101/14 Zulieferer-Rückwirkungsschäden wenn die Mitversicherung von Ertragsausfall vereinbart ist
VSG/B 020102/14 Abnehmer-Rückwirkungsschäden wenn die Mitversicherung von Ertragsausfall vereinbart ist
VSG/B 020153/14 Nutzungsbeschränkungen wenn die Mitversicherung von Ertragsausfall vereinbart ist
VSG/B 020201/14 Verzicht auf Duplizieren von 

Unterlagen oder Daten
wenn die Mitversicherung von Ertragsausfall vereinbart ist

VSG/B 040156/14 Tische, Bestuhlung, Heizstrahler, 
Leergut

wenn vereinbart

VSG/B 040170/15 Elektronik wenn Gefahren der Technischen Versicherung – Elektronik oder Elektronik 
und Maschinen – vereinbart sind

VSG/B 040171/15 Maschinen wenn Gefahren der Technischen Versicherung – Elektronik und Maschinen – 
vereinbart sind
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

VSG/B 040172/14 Werkverkehr wenn Gefahr Werkverkehr vereinbart ist 
VSG/B 040173/14 Kühlgut, Tiefkühlgut, Medika-

mentenverderb
wenn Gefahr Kühlgut/Tiefkühlgut/Medikamentenverderb vereinbart ist 

VSG/B 040201/14 Ausschluss von Terrorismus-
schäden

wenn vereinbart

VSG/B 040250/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden

wenn vereinbart

VSG/B 040251/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden bei Ver-
trägen ohne die Gefahr Feuer

wenn vereinbart

VSG/B 050002/14 Bestimmungswidriges Aus-
brechen glühendflüssiger 
Schmelzmassen und bestim-
mungswidriges Ausbrechen von 
Metallschmelzen

wenn vereinbart

VSG/B 060001/14 Geschäftsfahrräder generell, wenn Gefahr Einbruchdiebstahl vereinbart ist
VSG/B 060050/14 Automatendiebstahl für Außen-

automaten
wenn vereinbart

VSG/B 080101/14 Erweiterte Sturmdeckung für 
Getränkeverkaufsstände

wenn vereinbart 

VSG/B 091150/14 Dachlawinen generell, wenn Gefahr Weitere Elementargefahren vereinbart ist
VSG/B 150101/14 Freizügigkeit zwischen Versiche-

rungsorten
wenn Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten vereinbart ist

VSG/B 150251/14 Betriebsverlegung innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland

generell

VSG/B 150302/14 Abhängige Außenversicherung 
bei Heimarbeitern

wenn vereinbart

VSG/B 150303/14 Selbständige Außenversicherung wenn vereinbart
VSG/B 150350/14 Abhängige Außenversicherung 

– außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland

generell

VSG/B 150501/14 Edelmetalle in Zahnpraxen und 
Zahnlaboren außerhalb   von 
Behältnissen

generell

VSG/B 150550/14 Aufbewahrungsvorschriften Bar-
geld, Urkunden, Wertsachen

wenn vereinbart 

VSG/B 160201/14 Büchereien generell bei Büchereien 
VSG/B 160205/14 Betriebsstilllegung wenn vereinbart
VSG/B 160211/14 Außenbewachung wenn vereinbart 
VSG/B 160212/14 Innenbewachung wenn vereinbart 
VSG/B 160252/14 Elektrische Anlagen [VdS] wenn vereinbart
VSG/B 160257/14 Brandschutzanlagen [VdS] wenn vereinbart
VSG/B 160259/14 Einbruchmeldeanlagen [VdS] wenn vereinbart
VSG/B 160264/14 Wartung wenn Gefahren der Technischen Versicherung vereinbart sind
VSG/B 160265/14 Verstoß gegen Garagen-

verordnung
generell, wenn Gefahr Feuer vereinbart ist

VSG/B 160266/14 Wertschutzschränke mit 
Zeitschloss

wenn vereinbart

VSG/B 170151/14 Ertragsausfall – Basis Rohertrag 
[mit Dynamik]

wenn ausschließlich Gefahr Infektionsschutz mit Dynamik über eine Posi tion 
versichert ist und eine Ertragsausfalldeckung auf Basis Rohertrag vereinbart ist

VSG/B 170152/14 Ertragsausfall – Basis Rohertrag 
[Basis WZ]

wenn ausschließlich Gefahr Infektionsschutz auf Basis Wertzuschlag über eine 
Position versichert ist und eine Ertragsausfalldeckung auf Basis Rohertrag 
vereinbart ist

VSG/B 170153/14 Ertragsausfall – Basis Rohertrag 
[ohne Dynamik]

wenn ausschließlich die Gefahr Infektionsschutz (ohne Dynamik und ohne 
Wertzuschlag) über eine Position versichert ist und eine Ertragsausfalldeckung 
auf Basis Rohertrag vereinbart ist

VSG/B 170154/14 Besondere Vorsorge für unerwar-
tete Änderungen innerhalb des 
Geschäftsjahres

wenn Klausel VSG/B 170151/14, Klausel VSG/B 170152/14 oder Klausel 
VSG/B 170153 vereinbart ist

VSG/B 170210/14 Medien der Unterhaltungselek-
tronik

generell 

VSG/B 170250/14 Second Hand Waren generell
VSG/B 170251/14 Waren und Vorräte als fremdes 

Eigentum zur Bearbeitung, Ver-
wahrung oder zum Verkauf

generell
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

VSG/B 170401/14 Kunstgegenstände generell
VSG/B 180001/14 Wertzuschlag mit Einschluss von 

Bestandserhöhungen - Inhalt
wenn vereinbart

VSG/B 180051/14 Besondere Regelung für die Glas-
deckung (Einzeldeklaration mit 
separater Versicherungssumme)

wenn in der Glas-Einzelversicherung Sonderverglasung (z. B. Werbeanlagen/
Sonnenkollektoren) vereinbart ist

VSG/B 180053/14 Vorsorgeversicherungssumme wenn vereinbart 
VSG/B 190153/14 Geschäfte mit weiterer Betriebs-

art „Postagentur”
wenn vereinbart

VSG/B 190301/15 Verzicht auf den Einwand der 
Unterversicherung

generell

VSG/B 190302/14 Stichtagsversicherung für Waren 
und Vorräte

wenn vereinbart

VSG/B 190351/14 Glasbruch auf Basis Nutzfläche wenn eine Glas-Pauschalversicherung auf Basis der Nutzfläche und keine 
Wertzuschlagsversicherung vereinbart ist

VSG/B 190352/14 Glasbruch auf Basis Nutzfläche 
(Wertzuschlag)

wenn eine Glas-Pauschalversicherung auf Basis der Nutzfläche und Wertzu-
schlagsversicherung vereinbart ist

VSG/B 190353/14 Glasbruch auf Basis Glasfläche wenn eine Glas-Einzelversicherung auf Basis der Glasfläche und keine Wertzu-
schlagsversicherung vereinbart ist

VSG/B 190354/14 Glasbruch auf Basis Glasfläche 
(Wertzuschlag)

wenn eine Glas-Einzelversicherung auf Basis der Glasfläche und Wertzu-
schlagsversicherung vereinbart ist

Die folgenden Klauseln gelten, wenn die Zusätzlichen Einschlüsse vereinbart sind und zusätzlich die weiteren Voraus-
setzungen erfüllt sind:

Klausel-Nummer Klausel Weitere Voraussetzungen

VSG/B 010306/14 Eigentum von Gästen in Beher-
bergungsbetrieben

generell

VSG/B 010601/14 Blei-, Messing- oder Eloxalver-
glasungen, transparentes Glas-
mosaik

generell 

VSG/B 010702/14 Feuerversicherung für Transporte generell, wenn Gefahr Feuer vereinbart ist
VSG/B 010755/14 Aquarienscheiben generell, wenn Gefahr Glasbruch vereinbart ist
VSG/B 040153/14 Diebstahl und Beschädigung von 

Firmen- und Praxisschildern
generell, wenn Gefahr Einbruchdiebstahl vereinbart ist

VSG/B 060051/14 Diebstahl von Geschäftstaschen 
in Kfz

generell, wenn Gefahr Einbruchdiebstahl vereinbart ist

VSG/B 060052/14 Abhandenkommen von Arztta-
schen

generell, wenn Gefahr Einbruchdiebstahl vereinbart ist

VSG/B 150201/14 Sachen in Gebäuden oder Räu-
men von Gebäuden auf neu 
hinzukommenden Betriebsgrund-
stücken

generell

VSG/B 190102/14 Vertragsärztliche Verordnungen, 
Abrechnungsunterlagen für Kran-
kenkassen

generell

VSG/B 190152/14 Vertragsärztliche Verordnungen, 
Abrechnungsunterlagen für 
Krankenkassen (nicht in Behält-
nissen)

generell
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Sicherheitsvorschriften zu den VSG 2014

Die für Ihren Vertrag relevanten Sicherheitsvorschriften entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart ist.

Vordruck Sicherheitsvorschrift Voraussetzung

VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von 
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2008 Feuergefährliche Arbeiten, 
Richtlinien für den Brandschutz

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2038 Allgemeine Sicherheitsvorschrif-
ten der Feuerversicherer für Fab-
riken und gewerbliche Anlagen 
(ASF)

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2046 Sicherheitsvorschriften für elekt-
rische Anlagen bis 1000 Volt

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für Feuer-
gefährliche Arbeiten

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2056 Sicherheitsvorschriften für Betrie-
be des Gaststättengewerbes

wenn Betriebe des Gaststättengewerbes versichert werden
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Klauseln zu den VSG 2014

VSG/A 000010/14 Führung

1 Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der 
Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und ver-
pflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor.

 Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Aus-
schluss der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzel-
schuldner und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil.

 Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge.

2 Der im Verteilungsplan genannte führende Versicherer ist be-
züglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern 
bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen 
Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen. Diese 
Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten Ver-
sicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden Versicher 
zugegangen sind.

3 Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versiche-
rungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die betei-
ligten Versicherer rechtsverbindlich. 

 Der führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung der 
beteiligten Versicherer nicht berechtigt:

 a) zur Erhöhung von Versicherungssummen, Entschädigungs - 
grenzen oder Jahreshöchstersatzleistungen;

 b) zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestim-
mungen oder der Versicherungsdauer; ausgenommen 
hiervon ist

  aa) die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres;

  bb) die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegen-
heit nach § A8 VSG oder wegen einer Gefahrerhö-
hung nach § A9 VSG;

 c) zur Verminderung von Selbstbehalten oder Beiträgen;

 d) zur Erweiterung des Versicherungsumfanges; dies gilt nur 
soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgegeben ist;

 e) zur Regulierung von Schäden, die voraussichtlich 
50.000 EUR übersteigen oder die für die Mitversicherer 
von grundsätzlicher Bedeutung sind. Hier ist auf Verlan-
gen der beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbei-
zuführen.

VSG/A 000011/14 Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führen-
den Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie 
die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich ver-
bindlich an.

3 Falls der Anteil des führenden Versicherers den Beschwerde-
wert der Berufung oder die Revisionsbeschwer nicht erreicht, 
ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen 
des führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers ver-
pflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf 
weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht 
ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 
nicht.

VSG/A 000054/14 Existenzgründernachlass

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der vereinbarte 
Existenzgründernachlass zugrunde.

2 Voraussetzung für den Existenzgründernachlass ist die Neu-
gründung eines Betriebes, Geschäftes oder einer Praxis. Der 
Existenzgründernachlass wird nicht gewährt bei einer Umfir-
mierung oder einer Übernahme. 

3 Der Existenzgründernachlass beträgt im ersten Versicherungs-
jahr nach der Gründung 30 Prozent, er verringert sich im 
zweiten Versicherungsjahr auf 15 Prozent und entfällt ab dem 
dritten Versicherungsjahr. 

4 Aufgrund eines entfallenen Existenzgründernachlasses ent-
steht kein außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund  einer 
Anpassungsklausel.

VSG/A 000055/14 Arbeitgeber-Extra-Bonus

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der Arbeitge-
ber-Extra-Bonus in Höhe von 5 Prozent zugrunde. 

2 Voraussetzung für den Arbeitgeber-Extra-Bonus ist, dass

 a) der Versicherungsnehmer dieses Vertrages mit dem Versi-
cherungsnehmer eines Direktversicherungsvertrages bei 
der AachenMünchener Lebensversicherung AG überein-
stimmt und

 b) der bAV KUNDENBONUS in mindestens einem Direkt-
versicherungsvertrag bei der AachenMünchener Lebens-
versicherung AG gewährt wird, wobei mindestens ein 
Arbeitnehmer aus der Firma des Arbeitgebers den bAV 
KUNDENBONUS erhält und

 c) bei der AachenMünchener Lebensversicherung AG 
laufende Beiträge für mindestens einen Direktversiche-
rungsvertrag entrichtet werden.

3 Der Arbeitgeber-Extra-Bonus wird ab dem Datum der Be-
antragung, frühestens jedoch mit dem Vertragsbeginn der 
Direktversicherung und den erfüllten Voraussetzungen nach 
Nr. 2 berücksichtigt.

4 Der Arbeitgeber-Extra-Bonus entfällt zur nächsten Hauptfällig-
keit, nachdem die Voraussetzungen nach Nr. 2 nicht mehr erfüllt 
sind. Dies schließt eine Beitragsfreistellung nach Nr. 2 c) ein.

 Durch den Wegfall des Arbeitgeber-Extra-Bonus entsteht kein 
außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund einer Anpas-
sungsklausel.

VSG/A 000056/14 USP-Bonus

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der vereinbarte 
USP-Bonus zugrunde.

2 Der USP-Bonus beträgt bei Vorhandensein einer Haftpflicht- 
Versicherung und einer Dynamischen Sach-Inhaltsver siche-
rung mit den Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungs-
wasser und Sturm/Hagel im Rahmen einer Unternehmens-
sicherungspolice 10 %. Entfällt die Haftpflicht-Versicherung 
oder eine der Grundgefahren (Feuer, Einbruchdiebstahl, 
Leitungswasser, Sturm/Hagel) aus der Dynamischen Sach-
Inhaltsversicherung, entfällt der USP-Bonus komplett.

3 Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt und wurde 
zusätzlich einer der Bausteine 

 a) Ertragsausfall;

 b) Glasbruch;

 c) Elektronik oder Elektronik und Maschinen;

 d) Werkverkehr und/oder Kühlgut, Tiefkühlgut, Medika-
mentenverderb,

 vereinbart, beträgt der Bonus insgesamt 15 %; bei zwei oder 
mehr Bausteinen insgesamt 20 %. Entfällt ein Baustein, so än-
dert sich der Bonus entsprechend. 

4 Aufgrund eines reduzierten oder entfallenen USP-Bonus ent-
steht kein außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund  einer 
Anpassungsklausel.
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VSG/A 010103/14 Anzeige von Gefahrerhöhungen 
bei Bestehen einer Versicherungs- 
abteilung

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung ein-
gerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche Tat-
sachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefah-
rerhöhungen als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, 
nachdem die Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers 
Kenntnis von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versiche-
rungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen 
Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die Versi-
cherungsabteilung unverzüglich erstatten.

VSG/A 010104/14 Anzeigen des Versicherungs - 
nehmers zur Inhaltsversicherung 
oder zur selbstständigen Ertrags-
ausfall- oder Betriebsunterbre-
chungsversicherung

Bestehen eine Inhaltsversicherung und eine selbstständige Ertrag-
sausfall- oder Betriebsunterbrechungsversicherung bei demselben 
Versicherer oder unter Führung desselben Versicherers, so gelten 
Anzeigen des Versicherungsnehmers jeweils für beide Versicherun-
gen, soweit es sich um den gleichen versicherten Betrieb handelt.

VSG/A 020101/14 Vorläufige Deckung

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläufige 
Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Ver-
sicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des 
Beitrages, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses über die vorläufige Deckung oder durch 
 einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Voraussetzung aufmerksam macht.

2 Inhalt des Vertrages

 Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln.

3 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

 Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Ver-
sicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen 
Deckung entsprechenden Teil des Beitrages zu, die beim 
Zustandekommen des Hauptvertrages für diesen zu zahlen 
wäre. Dies gilt nicht, wenn für die vorläufige Deckung ein 
abweichender Beitrag vereinbart wurde.

4 Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung

 a) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungs-
nehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weite ren 
Vertrag über vorläufige Deckung ein  gleichartiger Versi-
cherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versicherungs-
schutzes nach dem Hauptvertrag oder nach dem weiteren 
Vertrag über vorläufige Deckung von der Zahlung des Bei-
trages durch den Versicherungsnehmer abhängig, so endet 
der Vertrag über vorläufige Deckung bei Nichtzahlung oder 
verspäteter Zahlung des Beitrages abweichend von Satz 1 
spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsneh-
mer mit der Beitragszahlung in Verzug ist. Voraussetzung 
hierfür ist aber, dass der Versiche rer den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Vermerk im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht hat.

 b) Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungs-
nehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag 
über vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer 
schließt. Der Versicherungsnehmer hat den anderweiti-
gen Vertragsschluss unverzüglich mitzuteilen. 

 c) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem 
der Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zu-
stande, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragser-
klärung zum Hauptvertrag widerruft oder einen Wider-
spruch wegen eines vom Antrag oder den getroffenen 
Vereinbarungen abweichenden Versicherungsscheines 

erklärt, so endet der Vertrag über vorläufige Deckung 
spätestens mit dem Zugang des Widerrufes oder des Wi-
derspruches beim Versicherer.

 d) Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf 
unbestimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspar-
tei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die 
Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang wirksam.

VSG/A 050150/14 Beitragsanpassung wegen 
Änderung der Feuerschutzsteuer

1 Erläuterungen zur Beitragsermittlung

 In der Gleitenden Neuwertversicherung ergibt sich der vom 
Versicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der Multiplika-
tion der Versicherungssumme Wert 1914 mit dem jeweiligen 
Beitragssatz und dem gleitenden Neuwertfaktor.

 In der Neu- und Zeitwertversicherung ergibt sich der vom Ver - 
sicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der Multiplikation 
der Versicherungssumme mit dem jeweiligen Beitragssatz.

2 Anpassung des Beitragssatzes

 Der Beitragssatz wird unter Berücksichtigung des jeweils gül-
tigen Steuersatzes und der jeweiligen Bemessungsgrundlage 
für die Feuerschutzsteuer kalkuliert. Sobald der Versicherer 
aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-
Richtlinie dazu verpflichtet ist, Feuerschutzsteuer für diesen 
Versicherungsvertrag zu zahlen oder sich die Höhe der für die-
sen Vertrag zu entrichtenden Feuerschutzsteuer ändert, ist 
dieser berechtigt, während der Vertragslaufzeit den Beitrags-
satz neu zu berechnen. Führt die Änderung der Feuerschutz-
steuer für diesen Vertrag zu einer erstmaligen Steuerpflicht 
beziehungsweise zu einer Erhöhung der Steuerbelastung, ist 
der Versicherer berechtigt, im Fall einer Verminderung ver-
pflichtet, den Beitragssatz für bestehende Versicherungsver-
träge entsprechend anzupassen. Der neue Beitragssatz gilt ab 
Fälligkeit des nach der Steueränderung erfolgten Jahresbei-
trages. 

3 Informationspflichten und Fristen

 Bei einer Erhöhung des Beitrages kann der  Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Erhöhung kündigen. Die Kündigung muss in Textform er-
folgen. 

 Über das Kündigungsrecht und die bei der Kündigung zu be-
achtenden Voraussetzungen, ist der Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung über die Erhöhung zu informieren.

 Führt die Änderung der Feuerschutzsteuer zu einer Beitrags-
senkung, gilt diese ohne besondere Mitteilung mit Fälligkeit 
des Folgejahresbeitrages. 

VSG/A 140101/14 Kündigung nach einem Ver- 
sicherungsfall

Das Kündigungsrecht nach einem Versicherungsfall nach § A14 
Nr. 1 VSG gilt auch für eine bei demselben Versicherer oder unter 
Führung desselben Versicherers bestehenden Ertragsausfall- oder 
Betriebsunterbrechungsversicherung, soweit es sich um den glei-
chen versicherten Betrieb handelt.

VSG/A 160001/14 Sachverständigenverfahren bei 
Zusammentreffen mit Spezialver- 
sicherungen 

1 Besteht auch eine Maschinen-, Elektronik- oder Transportver-
sicherung (Spezialversicherungsvertrag) und ist streitig, ob 
oder in welchem Umfang ein Schaden dem vorliegenden Ver-
trag oder dem Spezialversicherungsvertrag zuzuordnen ist, so 
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des 
Schadens zu vorliegendem Vertrag und dem Spezialversiche-
rungsvertrag in einem gemeinsamen Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können der Ver-
sicherer des vorliegenden Vertrages, der Versicherer des 
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Spezialversicherungsvertrages und der Versicherungsnehmer 
auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungs-
anspruches sowie die Höhe der Entschädigung ausgedehnt 
werden. 

3 Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachver-
ständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei ge-
meinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen 
Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe 
des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auf-
fordern, einen Sachverständigen zu benennen. Geschieht 
dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den Sach-
verständigen der säumigen Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. 

 b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in 
 einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

 c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständi-
gen gelten § A16 VSG sowie die entsprechenden Bestimmun-
gen des Spezialversicherungsvertrages.

5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den 
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen vonein-
ander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann überge-
ben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den 
drei Parteien gleichzeitig. Die Feststellungen der Sachver-
ständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien 
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer 
die Entschädigung.Im Falle unverbindlicher Feststellungen er-
folgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen 
 können oder wollen oder sie verzögern.

6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen die Parteien je zu einem Drittel. 

7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, 
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag 
oder dem Spezialversicherungsvertrag anzusehen ist, so betei-
ligt sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung  vorläufig 
mit der Hälfte. 

8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten nach § A8 Nr. 2 VSG nicht berührt.

VSG/A 170101/15 Verzicht der Kürzung bei grober 
Fahrlässigkeit

1 Abweichend von § A17 Nr. 1 b) VSG wird bei einer grob fahr-
lässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles die Entschädi-
gung nicht gekürzt, sofern der Gesamtschaden 

 a) den im Versicherungsvertrag genannten Prozentsatz der 
Versicherungssummen nicht übersteigt und 

 b) nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.

  Die gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten so-
wie die Bestimmungen über deren Verletzung bleiben 

hiervon unberührt. Gleiches gilt für Schäden durch Ein-
bruchdiebstahl gemäß § B6 Nr. 1 e) und f).

2 Der nach Nr. 1 als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
einschließlich Ersatz für versicherte Kosten wird um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt. 

3 Die Entschädigung je Schadenfall ist auf den hierfür verein-
barten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika 
im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht euro-
päische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

VSG/B 000051/14 Differenzdeckung

1 Gegenstand der Versicherung

 a) Die Differenzdeckung leistet für solche Versicherungs-
fälle, die durch eine anderweitig bestehende Versi-
cherung derselben Versicherungsart (Sach-Inhalts-, 
Ertragsausfallversicherung) nicht oder nicht in vollem 
Umfang versichert sind, bis zur Höhe des vereinbar-
ten Versicherungsschutzes (z. B. Versicherungssum-
me, Zusätzliche Einschlüsse, Entschädigungsgrenzen, 
Selbstbehalte) nach der Formel: Entschädigung aus 
der Differenzdeckung = Entschädigung nach dem 
Vollschutz diesen Vertrages abzüglich Entschädi-
gung aus der anderweitig bestehenden Sach-Inhalts-/
Ertragsausfallversicherung. Maßgeblich für die Ent-
schädigung aus der anderweitig bestehenden Sach- 
Inhalts-/Ertragsausfallversicherung ist der Umfang des 
Versicherungsschutzes des anderen Vertrages, der zum 
Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung be-
standen hat. Nachträglich vorgenommene Änderungen 
an der anderweitig bestehenden Sach-Inhalts-/Ertrags-
ausfallversicherung bewirken keine Erweiterung der Dif-
ferenzdeckung.

 b) Der Versicherer leistet keinen Ersatz im Rahmen der Ent-
schädigung nach a), wenn der andere Versicherer auf-
grund Obliegenheitsverletzungen, Nichtzahlung der 
Beiträge, vorsätzliche Herbeiführung eines Versicherungs-
falles oder arglistige Täuschungen ganz oder teilweise leis-
tungsfrei ist.

2 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles

 In Ergänzung zu § A8 Nr. 2 a) bb) VSG sind Schäden dem Ver-
sicherer der anderweitig bestehenden Versicherung anzuzei-
gen und dort die Ansprüche geltend zu machen. Dem Versi-
cherer dieses Vertrages sind Schäden unverzüglich zu melden, 
sobald feststeht, dass ein bei einem anderweitigen Versicherer 
gemeldeter Schaden dort nicht oder nicht in vollem Umfang 
unter die Leistungspflicht fällt. 

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § A8 Nr. 3 VSG. 

3 Gefahrerhöhung

 In Ergänzung zu § A9 Nr. 1 und Nr. 2 VSG muss der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich melden, wenn 
die bei einem anderweitigen Versicherer bestehende Sach-
Inhalts- oder Ertragsausfallversicherung vorzeitig endet. 

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § A9 VSG. 

4 Umstellung der Differenzdeckung auf den Vollschutz

 Der vorliegende Vertrag wird zu dem im Antrag genannten 
Beendigungstermin der anderweitigen bestehenden Sach-
Inhalts-/Ertragsausfallversicherung durch den Wegfall der 
Bestimmungen über die Differenzdeckung auf den vollen 
Versicherungsschutz umgestellt. Gleiches gilt, wenn die 
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 anderweitig bestehende Sach-Inhalts-/Ertragsausfallversi-
cherung vor dem genannten Beendigungstermin endet.

 Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenzdeckung 
auf den vollen Versicherungsschutz ist der hierfür zu zahlende 
Beitrag zu entrichten. 

VSG/B 010150/14 Schließfachinhalt

1 Versicherte Sachen, Daten und Programme

 a) Abweichend von § B1 VSG sind Sachen, die der Versiche-
rungsnehmer in ein Schließfach bei dem Kreditinstitut 
eingebracht hat, versichert. Daten und Programme sind 
keine Sachen nach Satz 1. Der Versicherer ersetzt jedoch 
die für die Grundfunktion der versicherten technischen 
Betriebseinrichtung notwendigen Daten und Programme 
(dies sind Systemprogrammdaten aus Betriebssystemen 
und damit gleichzusetzende Daten) sowie die serienmä-
ßig hergestellten Standardprogramme.

  Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer

  aa) Eigentümer ist oder

  bb) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat oder mit 
Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt 
noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war oder

  cc) sie sicherungshalber übereignet hat.

 b) Über a) hinaus, ist fremdes Eigentum versichert, soweit 
es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, 
Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde 
und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, 
insbesondere mit dem Eigentümer vereinbart hat, dass 
die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer 
nicht versichert werden brauchen. 

2 Versicherte Kosten

 a) Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Kosten 
nach § B3 Nr. 1 und 2 VSG. Kosten nach § B3 Nr. 3, 4 
und 5 VSG sind nicht versichert. 

 b) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, individuellen Programmen und indi-
viduellen Daten, soweit diese Aufwendungen innerhalb 
von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles für 
die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen, indivi-
duellen Programmen und individuellen Daten anfallen. 

  Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
Programme die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig 
sind und Daten, die sich nur im Arbeitsspeicher der Zen-
traleinheit befinden.

  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich 
entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme 
durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare 
Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüs-
selungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neu-
erlichen Lizenzerwerb).

 c) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Kosten des Aufgebotsverfahrens und 
der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen 
Urkunden einschließlich anderer Auslagen für die Wie-
dererlangung, die der Versicherungsnehmer den Um-
ständen nach für geboten halten durfte.

  Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch auf einen Zinsverlust, 
der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fäl-
liger Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist.

3 Versicherungsort 

 Abweichend von § B15 VSG gilt:

 a) Örtlicher Geltungsbereich

  aa) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

   Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 

Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden 
oder abhandenkommen.

   Dies gilt nicht für die Gefahr Einbruchdiebstahl  (siehe 
§ B4 Nr. 1 b) VSG).

  bb) Bei den Gefahren Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch oder Raub müssen alle Vo-
raussetzungen eines Einbruchdiebstahls (siehe § B6 
Nr. 1 VSG), eines Vandalismus nach einem Einbruch 
(siehe § B6 Nr. 2 VSG) oder eines Raubs (siehe § B6 
Nr. 3 VSG) innerhalb der auf dem Versicherungsort 
gelegenen Räume von Gebäuden verwirklicht wor-
den sein. Bei mehreren Versicherungsorten müssen 
alle Voraussetzungen innerhalb der Räume von Ge-
bäuden desselben Versicherungsortes verwirklicht 
worden sein.

   Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der 
Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen 
des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das 
 Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versiche-
rungsortes, an dem die Tathandlungen nach § B6 
Nr. 3 b) aa) bis cc) VSG verübt wurden.

 b) Bezeichnung des Versicherungsortes

  aa) Versicherungsort sind die im Versicherungsschein 
bezeichneten verschlossenen Schließfächer, in wel-
che die versicherten Sachen, Daten und Programme 
eingebracht wurden. 

  bb) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes 
oder Grundstücks (siehe § B6 Nr. 3 VSG) ist der Tre-
sorraum des Kreditinstitutes, in dem sich die Schließ-
fächer befinden.

4 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminde-
rung (Sicherheitsvorschriften) 

 Abweichend von § B16 Nr. 1 und 2 VSG hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu be-
achten.

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die 
zuständige Behörde in Textform zugestimmt hat, beein-
trächtigen die Entschädigungspflicht nicht;

 b) nach Abhandenkommen oder Verlust eines Schlüssels für 
einen Zugang zum Versicherungsort unverzüglich einen 
für die Schließfachanlage zuständigen Mitarbeiter des 
Kreditinstitutes in Textform zu informieren und darauf 
hinzuwirken, dass die notwendigen Sicherheitsvorkeh-
rungen, in der Regel der Ersatz des Schlosses, getroffen 
werden;

 c) Verzeichnisse über Wertpapiere und sonstige Urkunden, 
über Sammlungen und über sonstige Sachen für die dies 
besonders vereinbart ist, zu führen. Diese sind so auf-
zubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussicht-
lich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zer-
stört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
 können.

  Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt; dies gilt ferner 
nicht für Brief marken.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

5 Summenanpassung

 Die Summenanpassung nach § B18 VSG gilt nicht.

6 Entschädigungsberechnung

 Eine Unterversicherung nach § B19 Nr. 5 VSG wird nicht an-
gerechnet.

 Der Versicherer ersetzt den Schaden bis zur vereinbarten Ver-
sicherungssumme, ohne Anrechnung einer eventuellen Un-
terversicherung.
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 Persönliche Liebhaberwerte (Affektionswert) oder besondere 
Werte von Sammlungen und Serien werden nicht ersetzt. 

VSG/B 010151/14 Verwahrstücke

1 Versicherte Sachen, Daten und Programme

 a) Abweichend von § B1 VSG sind Sachen, die der Versi-
cherungsnehmer zur Verwahrung aufgegeben hat, ver-
sichert. Daten und Programme sind keine Sachen nach 
Satz 1. Der Versicherer ersetzt jedoch die für die Grund-
funktion der versicherten technischen  Betriebseinrichtung 
notwendigen Daten und Programme (dies sind System-
programmdaten aus Betriebssystemen und damit gleich-
zusetzende Daten) sowie die serienmäßig hergestellten 
Standardprogramme.

  Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer

  aa)  Eigentümer ist oder

  bb) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat oder mit 
Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt 
noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war oder

  cc) sie sicherungshalber übereignet hat.

 b) Über a) hinaus, ist fremdes Eigentum versichert, soweit 
es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, 
Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde 
und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, 
insbesondere mit dem Eigentümer vereinbart hat, dass 
die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer 
nicht versichert werden brauchen. 

2 Versicherte Kosten

 a) Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Kosten 
nach § B3 Nr. 1 und 2 VSG. Kosten nach § B3 Nr. 3, 4 
und 5 VSG sind nicht versichert. 

 b) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, individuellen Programmen und indi-
viduellen Daten, soweit diese Aufwendungen innerhalb 
von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles für 
die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen, indivi-
duellen Programmen und individuellen Daten anfallen. 

  Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
Programme, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig 
sind und Daten, die sich nur im Arbeitsspeicher der Zen-
traleinheit befinden.

  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich 
entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme 
durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare 
Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüs-
selungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neu-
erlichen Lizenzerwerb).

 c) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Kosten des Aufgebotsverfahrens und 
der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen 
Urkunden einschließlich anderer Auslagen für die Wie-
dererlangung, die der Versicherungsnehmer den Um-
ständen nach für geboten halten durfte.

  Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch auf einen Zinsverlust, 
der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fäl-
liger Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist.

3 Versicherungsort 

 Abweichend von § B15 VSG gilt:

 a) Örtlicher Geltungsbereich

  aa) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

   Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 

diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden 
oder abhandenkommen.

   Dies gilt nicht für die Gefahr Einbruchdiebstahl (siehe 
§ B4 Nr. 1 b) VSG).

  bb) Bei den Gefahren Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch oder Raub müssen alle Vo-
raussetzungen eines Einbruchdiebstahls (siehe § B6 
Nr. 1 VSG), eine Vandalismus nach einem Einbruch 
(siehe § B6 Nr. 2 VSG) oder eines Raubs (siehe § B6 
Nr. 3 VSG) innerhalb der auf dem Versicherungs-
ort gelegenen Räume von Gebäuden verwirklicht 
 worden sein. Bei mehreren Versicherungsorten müs-
sen alle Voraussetzungen innerhalb der Räume von 
Gebäuden desselben Versicherungsortes verwirklicht 
worden sein.

   Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der 
Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des 
Täters herangeschafft werden, es sei denn, das He-
ranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungs-
ortes, an dem die Tathandlungen nach § 6 Nr. 3 b) 
aa) bis cc) VSG verübt wurden.

 b) Bezeichnung des Versicherungsortes

  aa) Versicherungsort sind die im Versicherungsschein 
bezeichneten Verwahrungsorte, in welche die versi-
cherten Sachen, Daten und Programme eingebracht 
wurden. 

  bb) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäu-
des oder Grundstücks (siehe § B6 Nr. 3 VSG) ist das 
gesamte Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist.

4 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminde-
rung (Sicherheitsvorschriften) 

 Abweichend von § B16 Nr. 1 und 2 VSG hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu be-
achten.

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die 
zuständige Behörde in Textform zugestimmt hat, beein-
trächtigen die Entschädigungspflicht nicht;

 b) nach Abhandenkommen oder Verlust eines Schlüssels für 
einen Zugang zum Versicherungsort unverzüglich einen 
für den Verwahrungsort zuständigen Mitarbeiter in Text-
form zu informieren und darauf hinzuwirken, dass die 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, in der Regel der 
Ersatz des Schlosses, getroffen werden;

 c) Verzeichnisse über Wertpapiere und sonstige Urkunden, 
über Sammlungen und über sonstige Sachen für die dies 
besonders vereinbart ist, zu führen. Diese sind so aufzube-
wahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder be-
schädigt werden oder abhandenkommen können.

  Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt; dies gilt ferner 
nicht für Briefmarken.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

5 Summenanpassung

 Die Summenanpassung nach § B18 VSG gilt nicht.

6 Entschädigungsberechnung

 Eine Unterversicherung nach § B19 Nr. 5 VSG wird nicht an-
gerechnet.

 Der Versicherer ersetzt den Schaden bis zur vereinbarten Ver-
sicherungssumme, ohne Anrechnung einer eventuellen Un-
terversicherung.

 Persönliche Liebhaberwerte (Affektionswert) oder besondere 
Werte von Sammlungen und Serien werden nicht ersetzt. 
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VSG/B 010153/14 Außenverglasung der Versiche-
rungsräumlichkeiten und Ver-
glasung der Betriebseinrichtung 

§ B1 Nr. 1 bis Nr. 3 VSG gelten nicht.

VSG/B 010301/14 Ausschluss von fremdem Eigentum 

Abweichend von § B1 Nr. 3 b) VSG erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz nicht auf fremdes Eigentum, das dem Versicherungs-
nehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder zum 
Verkauf in Obhut gegeben wurde.

VSG/B 010306/14 Eigentum von Gästen in 
Beherbergungsbetrieben 

1 Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben, das dem 
Versicherungsnehmer nicht zur Verwahrung übergeben wur-
de, ist bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme 
auf Erstes Risiko versichert.

2 Nicht versichert sind die in § B1 Nr. 5 VSG genannten Sachen, 
Daten und Programme. 

3 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, ist die Entschädi-
gung je Gast auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

VSG/B 010601/14 Blei-, Messing- oder Eloxalvergla-
sungen, transparentes Glasmosaik

Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas beste-
henden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder 
von transparentem Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig ein ersatz-
pflichtiger Schaden durch Zerbrechen (siehe § B12 Nr. 1 VSG) an 
der zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide Schäden 
auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe 
den anderen Schaden verursacht hat. Für die Rahmen dieser Ver-
glasungen besteht nur aufgrund besonderer Vereinbarung Versi-
cherungsschutz (siehe § B3 Nr. 4 x bb) VSG).

VSG/B 010702/14 Feuerversicherung für Transporte

Abweichend von § B1 Nr. 5 a) VSG sowie § B15 Nr. 3 VSG sind 
Bargeld, Urkunden z. B. Sparbücher, Vertragsärztliche Verordnun-
gen und Abrechnungsunterlagen für Krankenkassen und sonstige 
Wertpapiere, Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksa-
chen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, un-
bearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen soweit sie 
nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind 
auf Transportwegen gegen Schäden infolge der Gefahr Feuer (sie-
he § B5 VSG) bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme 
auf Erstes Risiko versichert. 

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Übernahme dieser Sa-
chen für einen unmittelbar anschließenden Transport und endet 
an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe.

VSG/B 010706/14 Automaten im Versicherungsort 
(Innenautomaten)

1 Abweichend von § B1 Nr. 5 e) VSG sind Automaten mit 
Geldeinwurf- oder Geldkartenfunktion (einschließlich Geld-
wechsler und Rückgeldgeber) samt Wareninhalt, die sich im 
Versicherungsort (siehe § B15 VSG) befinden, bis zu der hier-
für vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert. 

 Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen einer für Bar-
geld vereinbarten Entschädigungsgrenze mitversichert. § B15 
Nr. 4 VSG gilt hierfür nicht. 

2 Soweit die Gefahr Einbruchdiebstahl (siehe § B6 VSG) ver-
einbart ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz nach Nr. 1 
auch auf das Entwenden von fest mit dem Mauerwerk ver-
bundenen Automaten oder den Versuch einer solchen Tat 
 ohne den Tatbestand eines Einbruchs. 

3 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ B4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ B4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ B4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Weitere Elementargefahren (§ B4 Nr. 1 e) VSG);

 f) Glasbruch (§ B4 Nr. 1 h) VSG);

 g) Infektionsschutz (§ B4 Nr. 1 i) VSG).

VSG/B 010707/14 Automaten in und an der Außen-
wand (Außenautomaten)

1 In Erweiterung von den dem Vertrag zugrunde liegenden All-
gemeinen Versicherungsbedingungen sind Automaten mit 
Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) und Geldautoma-
ten, die von außen fest mit dem Gebäude verbunden sind, in 
dem sich der Versicherungsort befindet, samt deren Inhalt an 
Vorräten versichert. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

2 Der Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen einer für 
Bargeld vereinbarten Entschädigungsgrenze mitversichert.

3 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Leitungswasser (§ B4 Nr. 1 c) VSG);

 c) Sturm/Hagel (§ B4 Nr. 1 d) VSG);

 d) Weitere Elementargefahren (§ B4 Nr. 1 e) VSG);

 e) Glasbruch (§ B4 Nr. 1 h) VSG);

 f) Infektionsschutz (§ B4 Nr. 1 i) VSG).

VSG/B 010755/14 Aquarienscheiben

1 Aquarienscheiben sind bei der Gefahr Glasbruch auf Erstes Ri-
siko versichert. 

2 Der Versicherungsnehmer hat Sicherheitsunterlagen entspre-
chend den Vorgaben des Aquarien-Herstellers zu verwenden. 

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

VSG/B 010758/14 Ausschluss von Wertsachen in 
Muster- und Ferienwohnungen 
und dergleichen; Ausschluss von 
eingelagertem Hausrat

1 In Erweiterung von § B1 Nr. 5 VSG sind folgende Sachen vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen:

 a) handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 

 b) Kunstgegenstände wie z. B. Ölgemälde, Aquarelle, Zeich-
nungen, Graphiken und Plastiken und 

 c) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind, ausge-
nommen Möbelstücke).

2 Nicht versichert sind auch die unter „Zusätzliche Einschlüsse“ 
im Versicherungsvertrag genannten Sachen und Rechte, so-
weit sich diese in Muster- und Ferienwohnungen und derglei-
chen befinden oder soweit es sich um eingelagerten Hausrat 
handelt.

 Demnach sind insbesondere ausgeschlossen:

 a) Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehören-
de Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Spar-
bücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen 
und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, 
auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelme-
talle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem 
Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind;

 b) Geschäftsunterlagen sowie individuelle Daten und Pro-
gramme, die vom Versicherungsnehmer selbst oder in 
seinem Auftrag eigens für ihn erstellt worden sind;

 c) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungs-
stücke, ferner typengebundene, für die laufende Produk-
tion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.
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3 Abweichend von der Gefahr Raub nach den „Zusätzlichen 
Einschlüssen“ sind nur die nach § B1 Nr. 1 VSG versicherten 
Sachen versichert, soweit sich diese in Muster- und Ferien-
wohnungen und dergleichen befinden oder soweit es sich um 
eingelagerten Hausrat handelt. 

 Demnach besteht kein Versicherungsschutz für Raub an Bar-
geld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehörende Wert-
sachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Sparbücher und 
sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, 
Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten gela-
dene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen 
oder Teile von Werkzeugen sind.

VSG/B 020101/14 Zulieferer-Rückwirkungsschäden 

1 Ein Ertragsausfallschaden im Sinne des § B2 Nr. 2 VSG liegt 
auch vor, wenn sich ein Sachschaden entsprechend § B2 
Nr. 1 VSG auf einem Grundstück ereignet hat, das Betriebs-
stelle eines mit dem Versicherungsnehmer durch Zulieferung 
von Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden 
Unternehmens (Zulieferer) ist. Dies gilt jedoch, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, nur für Grundstücke innerhalb der 
Euro päischen Union, Schweiz, Norwegen und Liechtenstein.

2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den hierfür ver-
einbarten Betrag begrenzt.

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung 
oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, werden 
nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen Entschädi-
gung die Höchstentschädigung nach Nr. 2 übersteigen, es sei 
denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

5 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ B4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ B4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ B4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ B4 Nr. 1 f) VSG);

 f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ B4 
Nr. 1 g) VSG);

 g) Infektionsschutz (§ B4 Nr. 1 i) VSG).

VSG/B 020102/14 Abnehmer-Rückwirkungsschäden 

1 Ein Ertragsausfallschaden im Sinne des § B2 Nr. 2 VSG liegt 
auch vor, wenn sich ein Sachschaden entsprechend § B2 
Nr. 1 VSG auf einem Grundstück ereignet hat, das Betriebs-
stelle eines mit dem Versicherungsnehmer durch Abnahme 
von Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden 
Unternehmens (Abnehmer) ist. Dies gilt jedoch, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, nur für Grundstücke innerhalb der 
Euro päischen Union, Schweiz, Norwegen und Liechtenstein.

2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den hierfür ver-
einbarten Betrag begrenzt.

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung 
oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, werden 
nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen Entschädi-
gung die Höchstentschädigung nach Nr. 2 übersteigen, es sei 
denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

5 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ B4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ B4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ B4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ B4 Nr. 1 f) VSG);

 f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ B4 
Nr. 1 g) VSG);

 g) Infektionsschutz (§ B4 Nr. 1 i) VSG).

VSG/B 020153/14 Nutzungsbeschränkungen

1 Ein Ertragsausfallschaden wird auch ersetzt, wenn sich der 
Sachschaden gemäß § B2 Nr. 1 a) VSG in der Nachbarschaft 
vom Versicherungsort ereignet hat. Versichert ist der Ertrags-
ausfallschaden, der entsteht, weil der Versicherungsort nicht 
mehr betreten oder darauf befindliche Betriebsanlagen nicht 
mehr genutzt werden können. 

2 Versicherungsschutz nach Nr. 1 gilt nur für Schäden am Ver-
sicherungsort gemäß § B15 Nr. 2 a) VSG. Keine Anwendung 
findet Nr. 1 auf sonstige Versicherungsorte, insbesondere „Be-
triebsstellen außerhalb des Versicherungsortes“ nach Klausel 
VSG/B 020250/14.

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

5 Die Vereinbarung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Leitungswasser (§ B4 Nr. 1 c) VSG);

 c) Sturm/Hagel (§ B4 Nr. 1 d) VSG);

 d) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ B4 Nr. 1 f) VSG);

 e) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ B4 
Nr. 1 g) VSG).

VSG/B 020201/14 Verzicht auf Duplizieren von 
Unterlagen oder Daten

1 Verletzt der Versicherungsnehmer die Sicherheitsvorschriften 
über die Sicherung und Verwahrung von Daten und Program-
men, die er nach § B16 Nr. 2 b) VSG einzuhalten hat, wird 
sich der Versicherer auf sein Kündigungsrecht nach § B16 
Nr. 3 VSG nicht berufen. 

 Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Obliegenheit verzich-
tet der Versicherer auf sein Recht auf vollständige oder teil-
weise Leistungsfreiheit nach § B16 Nr. 3 VSG bis zur Höhe der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

 Für den über diese Entschädigungsgrenze hinausgehenden 
Ertragsausfallschaden finden die Regelungen zur vollständi-
gen oder teilweisen Leistungsfreiheit nach § B16 Nr. 3 VSG 
jedoch uneingeschränkt Anwendung.

2 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ B4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ B4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ B4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Weitere Elementargefahren (§ B4 Nr. 1 e) VSG);

 f) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ B4 Nr. 1 f) VSG);

 g) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ B4 
Nr. 1 g) VSG).

VSG/B 040153/14 Diebstahl und Beschädigung von 
Firmen- und Praxisschildern

In Erweiterung von § B4 Nr. 1 VSG leistet der Versicherer bis zur 
vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko Entschädigung 



– 52 –

für Firmen- und Praxisschilder innerhalb des Grundstücks, auf 
dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Um-
gebung, die durch Diebstahl abhandengekommen sind oder be-
schädigt worden sind.

VSG/B 040156/14 Tische, Bestuhlung, Heizstrahler, 
Leergut

1 Tische, Bestuhlung, Heizstrahler, Schilder, Werbeplakate, Lam - 
pen sowie Leergut sind bis zu der hierfür vereinbarten Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko gegen die Gefahren Sturm, 
Hagel (siehe § B8 VSG) und Diebstahl versichert. Diebstahl 
ist Bruch fremden Gewahrsams und Begründung eigenen 
 Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger Zueignung. 

2 Für Tische, Bestuhlung, Heizstrahler, Schilder, Werbeplakate 
und Lampen ist abweichend von § B15 Nr. 2 VSG Versiche-
rungsort eine Terrasse/Platz auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, oder auf einem Nachbargrundstück so-
wie einem hierfür gemieteten, gepachteten oder nachweislich 
überlassenen Platz auf einem öffentlichen oder privaten Weg.

 Für Leergut ist abweichend von § B15 Nr. 2 VSG Versiche-
rungsort ein abgegrenzter, umfriedeter Bereich auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt.

3 Tische, Bestuhlung und Heizstrahler sind durch Ketten bzw. 
Drahtseile und Schlösser außerhalb der Öffnungszeiten so zu 
sichern, dass der Dieb eine erhöhte Kraftanstrengung und Hilfs-
mittel (z. B. Werkzeug) benötigt, um diese Sicherung zu über-
winden. Bei vorhersehbaren Stürmen oder vorhersehbarem 
Hagel sind versicherte Sachen in Gebäuden aufzubewahren 
oder in Ermangelung der Gebäude so zu sichern, dass eine Be-
schädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen durch Sturm 
oder Hagel aus objektiver Sicht vermieden werden kann.

 Schilder, Werbeplakate und Lampen sind mit Wänden, Hal-
terungen und dergleichen so zu verschrauben, dass der Dieb 
 eine erhöhte Kraftanstrengung und Hilfsmittel (z. B. Werk-
zeug) benötigt, um diese Sicherung zu überwinden bzw. eine 
Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen durch 
Sturm aus objektiver Sicht vermieden werden kann. 

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § A9 VSG sowie § B16 Nr. 3 VSG. 

4 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

VSG/B 040170/15 Elektronik

1 Gegenstand der Versicherung

 In Ergänzung zu § B4 Nr. 1 VSG ersetzt der Versicherer versi-
cherte Sachen nach Nr. 2, die infolge einer versicherten Ge-
fahr nach Nr. 5 zerstört oder beschädigt werden bis zu der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme. § B4 Nr. 3 VSG 
bleibt unberührt. 

2 Versicherte Sachen

 a) Abweichend von § B1 Nr. 1 b) VSG besteht Versiche-
rungsschutz für Schäden an betriebstypischen, statio-
nären elektronischen Anlagen/Geräten des Betriebes 
sowie für mobil eingesetzte elektronische Geräte, sofern 
diese für den mobilen Einsatz geeignet und vorgesehen 
sind. Versicherungsschutz nach Satz 1 besteht nur, sofern 
die versicherten Sachen betriebsfertig sind. 

  Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter 
Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem Pro-
bebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder 
sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der 
Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz 
nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remonta-
ge sowie während eines Transportes der Sache innerhalb 
des Versicherungsortes.

 b) Abweichend von § B1 Nr. 2 VSG besteht nur Versi-
cherungsschutz für Daten und Programme nach § B1 
Nr. 2 a) aa).

 c)  In Ergänzung zu § B1 Nr. 5 VSG besteht kein Versiche-
rungsschutz für 

  aa)  Funk- und Mobiltelefone, Smartphones;

  bb) Navigationsgeräte;

  cc)  elektronische Maschinensteuerungen;

  dd)  Wechseldatenträger;

  ee)  Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel;

  ff) Werkzeuge aller Art;

  gg) Prototypen;

  hh) Anlagen/Geräte, die sich auf Schwimmkörpern be-
finden;

  ii) Handelsware und Vorführgeräte;

  jj) Kaffeemaschinen und sonstige küchentechnische 
Geräte, es sei denn, es handelt sich um ein betriebs-
typisches Küchengerät;

  kk) Kopfstationen für Antennenanlagen ohne äußere 
Blitzschutzanlage;

  ll) Kanalkameras;

  mm) Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
ge mäß § B1 Nr. 1 VSG;

  nn) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsneh-
mer nicht die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfrei-
stellung bei gemieteten Sachen;

  oo) Schäden an vom Versicherungsnehmer und/oder 
seinen Mitarbeitern selbst entwickelten,  angepassten 
oder modifizierten Programmen;

  pp) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen;

  qq) Anlagen/Geräte, die bei Antragstellung älter als 
10 Jahre sind.

3 Ertragsausfall

 a) Ertragsausfallschäden sind nur versichert, soweit dies ver-
einbart ist; § B2 VSG gilt entsprechend.

 b) Abweichend von § B2 Nr. 3 VSG beträgt die Haftzeit 
1 Monat.

4 Versicherte und nicht versicherte Kosten

 Versichert sind bis zur im Vertrag vereinbarten Entschädigungs-
grenze

 a) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens nach § B3 Nr. 1 VSG;

 b) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
nach § B3 Nr. 2 VSG;

 c) Bewegungs- und Schutzkosten nach § B3 Nr. 4 a) bb) VSG;

 d) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen nach § B3 Nr. 4 a) ee) VSG;

 e) Sachverständigenkosten nach § B3 Nr. 4 a) ii) VSG;

 f) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs kosten;

  aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, um versicherte und nicht versicher-
te Sachen, deren Teile oder Reste, die sich an der 
Schadenstelle befinden aufzuräumen und nötigen-
falls zu dekontaminieren, zu vernichten oder in die 
nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage 
zu transportieren und dort zu beseitigen.

  bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchti-
gungen des Grundwassers oder der Natur sowie von 
Emissionen in der Luft. Nicht versichert sind  ferner 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund 
der Einliefererhaftung.

  cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.
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 g) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich;

  aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um

   –  Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nö-
tigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

   –  den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern;

   –  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Ein-
tritt des Schadens wiederherzustellen.

  bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

   –  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen 
wurden;

   –  Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Schadens entstanden sind;

   –  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Scha-
dens ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

  cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreichs erhöht, so sind nur die 
Aufwendungen versichert, die den für eine Beseiti-
gung der bestehenden Kontamination erforderlichen 
Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, 
ob und wann dieser Betrag ohne den Schaden aufge-
wendet worden wäre. Die hiernach zu ersetzenden 
Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige 
festgestellt.

  dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher An-
ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen 
des Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefe-
rerhaftung sind nicht versichert.

  ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.

 h) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; 
Gerüstgestellung; Bergungsarbeiten; Bereitstellung eines 
Provisoriums; Luftfracht.

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
 eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss. 

 i) Notwendige Eichkosten, die der Versicherungsnehmer 
infolge eines dem Grunde nach versicherten Teilschadens 
aufwenden muss. Die Entschädigungsleistung der Eich-
kosten wird um die gehabte Nutzung (= im Verhältnis 
der tatsächlichen Nutzung seit letzter Eichung zum vor-
geschriebenen Eichintervall) gekürzt.

 Nicht versichert sind Kosten gemäß § B3 Nr. 4 a) aa), cc) bis 
dd), ff) bis hh) und jj) bis yy) und Nr. 5 VSG.

5 Versicherte Gefahren und Schäden

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorherge-
sehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen 
an versicherten Sachen und bei Abhandenkommen 
durch Diebstahl.

  Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer weder rechtzeitig vorhergesehen hat, noch mit 
dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätte vorhersehen müssen, wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet.

 b) Entschädigung für elektronische Bauelemente  (Bauteile) 
der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn  eine 
versicherte Gefahr nachweislich von außen auf  eine 
Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise aus-
zutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache ins-
gesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbrin-
gen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, 

dass der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten 
Gefahr von außen zurückzuführen ist. Für Folgeschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet.

 c) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 

  aa) durch Programme oder Dateien mit  Schadenfunktion 
wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde;

  bb) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer bekannt sein mussten;

  cc) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbe-
dingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für 
Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 
jedoch Entschädigung geleistet. b) bleibt unberührt.

  dd) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftig-
keit dem Versicherungsnehmer bekannt sein musste; 
der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit 
verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des 
Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenig-
stens behelfsmäßig repariert war;

  ee) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauf-
trag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine Ein-
trittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschä-
digung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, 
dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und 
bestreitet der Dritte dies, so behält der Versicherungs-
nehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung. 
§ 86 Versicherungsvertragsgesetz – Übergang von 
Ersatzansprüchen – gilt für diese Fälle nicht. Der Versi-
cherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und 
nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich 
und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet;

  ff) bei Kontaminationen durch biologische oder che-
mische Substanzen;

  gg) durch korrosive Angriffe, Abzehrungen oder Ablage-
rungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, Dämpfen 
oder Gasen berührten Teilen;

  hh) für die der Versicherungsnehmer als Hersteller oder 
Lieferant einzutreten hat oder ohne auf den Einzelfall 
bezogene Sonderabreden einzutreten hätte;

  ii) die gegen die Gefahren nach § B4 Nr. 1 VSG ver-
sicherbar sind.

6 Subsidiärdeckung

 Sind versicherte Gefahren und Schäden sowie generelle Aus-
schlüsse gemäß § B4 Nr. 1 - 3 VSG vereinbart, gilt der Ver-
sicherungsschutz mit Vorrang zu den Bestimmungen nach 
VSG/B 040170/15.

 Wird Versicherungsschutz gegen die Gefahren genommen, 
geht die Leistungsverpflichtung der Sachdeckung der Elektro-
nikdeckung vor. 

 Wird die Versicherung einzelner Gefahren nach § B4 VSG 
nicht vereinbart, gilt im Rahmen der Bestimmungen nach 
VSG/B 040170/15 eine Subsidiarität vereinbart.

 Diese Deckung  ist nach  VSG/B 040170/15 beschränkt auf 
die versicherten Gefahren und Schäden nach § B4 Nr. 1 a) - 
d), e) beschränkt auf aa), cc), dd) g), h) und Nr. 2.

 Die Bestimmungen gemäß § B4 Nr. 3 VSG bleiben unberührt.

7 Versicherungsort

 a) Es besteht nur Versicherungsschutz innerhalb des Versi-
cherungsortes gemäß § B15 Nr. 1 VSG.

 b) Abweichend von § B15 Nr. 3 VSG besteht kein Versiche-
rungsschutz außerhalb des Versicherungsortes, es sei 
denn, es handelt sich um versicherte Sachen, die für den 
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mobilen Einsatz geeignet und vorgesehen sind und sich 
vorübergehend innerhalb den Ländern der europäischen 
Union (EU), Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein 
befinden. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten 
nicht mehr als vorübergehend. Sachen, die auf Baustel-
len gelagert werden, sind nicht versichert.

8 Versicherungswert, Versicherungssumme,  Summenanpassung

 a) Der Versicherungswert für die versicherten Sachen nach 
Nr. 2 wird nach § B17 Nr. 1, 4 und 5 VSG ermittelt. 

 b) Ist der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, gilt § B17 Nr. 6 VSG entsprechend.

 c) Für die Versicherungssumme gilt § B 17 Nr. 7 VSG ent-
sprechend.

 d) Ist Summenanpassung für den Vertrag vereinbart, gilt 
§ B18 VSG entsprechend.

9 Umfang der Entschädigung

 a) Abweichend von § B 19 Nr. 1 VSG wird die Entschädi-
gung wie folgt berechnet:

  aa) Teilschaden

   Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
nicht höher sind als der Neuwert der versicherten 
Sache. Entschädigt werden alle für die Wiederher-
stellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes 
notwendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes 
des Altmaterials. Hierzu gehören auch übertarifliche 
Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch 
tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten und Mehrkosten 
für Expressfrachten.

   Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Hö-
he der Wertverbesserung wird vorgenommen an 
Hilfs- und Betriebsstoffen,  Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie 
sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der 
versicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach aus-
gewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur 
Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört 
oder beschädigt werden. 

   Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

   –  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versiche-
rungsfall notwendig gewesen wären;

   –  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinaus-
gehen;

   –  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

   –  entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in 
 eigener Regie;

   –  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;

   –  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgeführt werden;

   –  Vermögensschäden.

  bb) Totalschaden

   Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
höher sind als der Neuwert der versicherten Sache. 
Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes 
des Altmaterials.

  cc) Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert

   Abweichend von aa) und bb) ist die Entschädigungs-
leistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles begrenzt, wenn die Wieder-
herstellung (Teilschaden) bzw. Wiederbeschaffung 

(Total schaden) unterbleibt oder für die versicherte 
Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht mehr 
zu beziehen sind. 

   Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch 
auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert 
übersteigt nur, soweit und sobald er innerhalb von 
2 Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
gestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wieder-
herstellung der beschädigten oder Wiederbeschaf-
fung der zerstörten oder abhanden gekommenen 
Sachen verwenden wird.

  dd) Muss die versicherte Sache zur Behebung eines 
Schadens ins europäische oder außereuropäische 
Ausland gesandt werden, so vergütet der Versiche-
rer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- 
und Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich 
die versicherte Sache befindet, und der Grenze der 
Bundesrepublik Deutschland. Für Transportkosten 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt 
der Versicherer nicht auf.

   Ist es für die Reparatur des Objektes notwendig, 
einen Fachmann oder Ersatzteile aus dem Ausland 
anzufordern, so gelten wiederum nur die Transport- 
bzw. Fahrtkosten und Tagegelder (jedoch nicht Ko-
sten für Eil- und Luftfracht, Überstunden- und Fei-
ertagsschichten) gedeckt, die in der Bundesrepublik 
Deutschland angefallen sind. Absatz 1 gilt sinnge-
mäß.

 b) Für die Ermittlung einer Unterversicherung (§ B19 
Nr. 5 VSG) ist der Versicherungswert nur auf die versi-
cherten Sachen nach Nr. 2 abzustellen.

 c) Ist Versicherungsschutz für Ertragsausfall vereinbart, 
ergibt sich die Entschädigungsberechnung aus § B19 
Nr. 2 VSG.

 d) Ist Unterversicherungsverzicht nach Klausel VSG/ 
B 190301/15 vereinbart, so bezieht sich der im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Prozentsatz der Versicherungs-
summen auf die für die Position Elektronik vereinbarte 
Versicherungssumme. 

 e) Ist Leistung bei grober Fahrlässigkeit nach Klausel VSG/ 
A 170101/15 vereinbart, so bezieht sich der im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Prozentsatz der Versicherungs-
summen auf die für die Position Elektronik vereinbarte 
Versicherungssumme. 

 f) Für Schäden an Röhren wird ein Abzug vorgenommen, 
soweit es sich nicht um Röhren gemäß g) handelt. Die 
Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, 
zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte. 
Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten wer-
den nach Nr. 9 ersetzt.

Verringerung der Entschädigung

Bezeichnung der Röhren:
nach Benutzungs-
dauer von:

monatlich 
um:

Röntgen-/Ventilröhren 
(nicht Medizintechnik) 

6 Monaten 5,5 %

Laserröhren 
(nicht Medizintechnik)

6 Monaten 5,5 %

Röntgen-Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei Kran-
kenhäusern, Röntgenologen 
oder Radiologen

12 Monaten 3,0 %

Laserröhren  (Medizintechnik) 12 Monaten 3,0 %

Kathodenstrahlröhren (CRT) 
in Aufzeichnungseinheiten 
von Foto-/ Lichtsatzanlagen

12 Monaten 3,0 %

Thyratronröhren 
(Medizintechnik)

12 Monaten 3,0 %

Bildaufnahmeröhren 
(nicht Medizintechnik)

12 Monaten 2,5 %

Bildwiedergaberöhren 
(nicht Medizintechnik)

18 Monaten 2,5 %

Hochfrequenzleistungs-
röhren

18 Monaten 2,5 %
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Röntgen-Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei Teil- 
röntgenologen 

24 Monaten 2,0 %

Stehanodenröhren 
(Medizintechnik) 

24 Monaten 2,0 %

Speicherröhren 24 Monaten 2,0 %

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 %

Ventilröhren (Medizintechnik) 24 Monaten 2,0 %

Regel-/Glättungsröhren 24 Monaten 2,0 %

Röntgenbildverstärkerröhren 24 Monaten 2,0 %

Bildaufnahme-/Bildwieder-
gaberöhren (Medizintechnik)

24 Monaten 2,0 %

Lichtbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

alle sonstigen Röhren mit 
Ausnahme von g)

12 Monaten 3,0 %

 g) Für Schäden an Röhren von Sonnenbänken gilt:

  Von den Wiederbeschaffungskosten wird ein Abzug vor-
genommen. Der Abzug beträgt bei Röhren, Plexiglas, 
Ober- und Unterteilscheiben nach dem 12. Monat für 
jeden weiteren angefangenen Monat drei Prozent.

 h) Bei Schäden an Tankdatenerfassungsanlagen sind nicht 
versichert:

  –  Verbindungskabel zwischen dem Automaten und den 
Tanksäulen;

  –  der Motor und das Rechenwerk in den Tanksäulen und

  –  die Tanksäule selbst.

 i) Bei Schäden an Kernspin-/Computertomographen gilt:

  Die Mitversicherung von Helium- und  Stickstofffüllungen 
erfolgt nur in Zusammenhang oder als Folge eines son-
stigen versicherten Sachschadens. Das alleinige und aus-
schließliche Ansprechen der Sicherungseinrichtungen 
der Helium- oder Stickstofffüllung des Kühlsystems ist 
kein entschädigungspflichtiger Schaden. Die üblichen 
systembedingten Verdampfungsraten sind nicht Gegen-
stand der Versicherung. Abfüllfehler beim Befüllen des 
Gastanks sind nicht versichert.

 j) Bei Schäden an Zwischenbildträgern gilt:

  Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vor-
genommen. Der Abzug entspricht dem Verhältnis der 
bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der vom 
Hersteller erwarteten Lebensdauer.

 k) Der Versicherer leistet im Teilschadenfall bis zur verein-
barten Entschädigungsgrenze auch Entschädigung für 
notwendige Eichkosten, sofern diese bei der Bildung der 
Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Die Ent-
schädigungsleistung für Eichkosten wird um die gehabte 
Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit 
letzter Eichung zum vorgeschriebenen Eichintervall) ge-
kürzt.

 l) Bei Schäden an Kamerakabeln gilt:

  Von den Wiederherstellungskosten gemäß Nr. 9 wird ein 
Abzug von

  – 15 Prozent im 1. Jahr;

  – 35 Prozent im 2. Jahr;

  – 55 Prozent im 3. Jahr;

  – 80 Prozent im 4. Jahr

  vorgenommen. Beträgt das Alter des Kamerakabels zum 
Schadenzeitpunkt mehr als 4 Jahre, entfällt ein Entschä-
digungsanspruch.

 m) Bei Schäden an Endoskopen gilt:

  aa) Bei versicherten Schäden an Bild- und Lichtleiterbün-
deln, einschließlich fest eingebauter Teile und Zu-
behör (wie z. B. Optik, Mechanik, Seilzüge, Schaft, 
 Kanäle etc.) von Endoskopen wird die Entschädigung 
nach Nr. 9 gemäß nachstehender Entschädigungs-
staffel gekürzt:

Benutzungsdauer, 
berechnet jeweils ab Liefer-
datum des Herstellers bzw. 
ab letztmaliger Erneuerung:

Verringerung der 
Entschädigung

(mindestens vertraglich 
vereinbarter Grund- 
Selbstbehalt)

bis zu 12 Monaten 0 %

ab 12 Monaten 3 % je angefangener Monat

ab 39 Monaten 80 %

  bb) Der nach Nr. 9 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um 25 Prozent, mindestens den Grund-
selbstbehalt, gekürzt.

  cc) Werden durch ein Schadenereignis mehrere Objekte 
gleichzeitig beschädigt oder zerstört, so wird der 
Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

 n) Bei Schäden an Ultraschallköpfen gilt:

  aa) Bei versicherten Schäden an Ultraschallköpfen wird 
die Entschädigung nach Nr. 9 gemäß nachstehender 
Entschädigungsstaffel gekürzt:

Benutzungsdauer,  
berechnet jeweils ab Liefer-
datum des Herstellers bzw. 
ab letztmaliger Erneuerung:

Verringerung der 
Entschädigung

(mindestens vertraglich 
vereinbarter Grund- 
Selbstbehalt)

bis zu 12 Monaten 0 %

ab 12 Monaten 3 % je angefangener Monat

ab 39 Monaten 80 %

  bb) Der nach Nr. 9 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um 25 Prozent, mindestens den Grund-
selbstbehalt, gekürzt.

  cc) Werden durch ein Schadenereignis mehrere Objekte 
gleichzeitig beschädigt oder zerstört, so wird der 
Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

 o) Bei Schäden an Handstücken gilt:

  aa) Bei versicherten Schäden an Handstücken wird die 
Entschädigung nach Nr. 9 gemäß nachstehender 
Entschädigungsstaffel gekürzt:

Benutzungsdauer,  
berechnet jeweils ab Liefer-
datum des Herstellers bzw. 
ab letztmaliger Erneuerung:

Verringerung der 
Entschädigung

(mindestens vertraglich 
vereinbarter Grund- 
Selbstbehalt)

bis zu 12 Monaten 0 %

ab 12 Monaten 3 % je angefangener Monat

ab 39 Monaten 80 %

  bb) Der nach Nr. 9 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um 25 Prozent, mindestens den Grund-
selbstbehalt, gekürzt.

  cc) Werden durch ein Schadenereignis mehrere Objekte 
gleichzeitig beschädigt oder zerstört, so wird der 
Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

10 Selbstbehalt

 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Gleiches gilt bei nicht vereinbarten Gefahren nach § B4 VSG 
in Verbindung mit Nr. 7 für den vereinbarten Selbstbehalt.

11 Software-Deckung

 a) Versicherte und nicht versicherte Kosten

  aa) Versichert sind zusätzlich Kosten bis zur vereinbarten 
Entschädigungsgrenze für die Wiederherstellung von

   –  Daten; dies sind digitalisierte maschinenlesbare 
Informationen;

   –  betriebsfertigen und funktionsfähigen Standard-
programmen und individuell hergestellten Pro-
grammen, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer berechtigt ist, soweit sich diese auf einem 
versicherten Datenträger befinden.
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  bb) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstel-
lung von Daten und Programmen, die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

 b) Versicherte Sachen

  Abweichend von Nr. 2c) dd) sind Wechseldatenträger 
versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektro-
nisches Bauelement.

 c) Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

  Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten 
oder Programme

  aa) infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens gemäß Nr. 5 an dem Datenträger oder der Da-
tenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert 
waren, eingetreten ist;

  bb) durch:

   –  Ausfall oder Störung der Hardware der Datenver-
arbeitungsanlage, der Hardware der Datenfern-
übertragungseinrichtungen und -leitungen, der 
Stromversorgung/Stromversorgungsanlage oder 
der Klimaanlage;

   –  Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Daten-
trägern, falsche Befehlseingabe);

   –  vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen 
durch Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnah-
me von cc);

   –  Über- oder Unterspannung;

   –  elektrostatische Aufladung oder  elektromagnetische 
Störung;

   –  Höhere Gewalt.

  cc) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für den Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Da-
ten oder Programme durch Programme oder Dateien 
mit Schadenfunktion wie z. B. Computerviren, Wür-
mer, Trojanische Pferde.

 d) Versicherungsort

  In Ergänzung zu Nr. 7 besteht Versicherungsschutz

  aa) innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke und für die Datenfernübertra-
gungseinrichtungen und -leitungen, die diese Be-
triebsgrundstücke verbinden;

  bb) für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Auslage-
rungsstätten g) aa) sowie auf den Verbindungswegen 
zwischen den bezeichneten Betriebsgrundstücken 
und den Auslagerungsstätten.

 e) Versicherungswert, Versicherungssumme

  aa) Versicherungswert sind abweichend von Nr. 8 bei

   –  Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten,

   –  Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungs-
kosten;

  bb) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

 f) Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

  aa) Entschädigt werden abweichend von Nr. 9 die für 
die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen 
Zustandes der Daten und Programme notwendigen 
Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung sind insbesondere erforderliche

   –  maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern;

   –  Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wie-
derherstellung von Daten (einschl. dafür erforder-
licher   Belegaufbereitung/Informationsbeschaf-
fung);

   –  Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Stan-
dardprogrammen;

   –  Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerweite-
rungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) 
aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen Be-
legen (z. B. Quellcodes).

  bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung

   –  für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer die Verwendung von Daten oder 
Programmen zulässt oder solche selbst verwendet, 
die nicht versichert sind;

   –  für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch Ko-
pierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare 
Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Ver-
schlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. 
Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

   –  für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;

   –  für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

   –  für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbes-
serungen, die über die Wiederherstellung hinaus-
gehen;

   –  für sonstige Vermögensschäden;

   –  soweit die Wiederbeschaffung oder Wiederein-
gabe der Daten oder Programme nicht notwen-
dig ist;

   –  soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 
der Daten oder Programme nicht innerhalb von 
12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchge-
führt wurde.

  cc) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 
Versicherungssummen.

  dd) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schädigung vorgenommen.

  ee) Der nach aa) bis cc) ermittelte Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der 
Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

 g) Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich 
 vereinbarte Sicherheitsvorschriften

  aa) In Ergänzung zu § B16 Nr. 2 VSG hat der Versiche-
rungsnehmer

   –  eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchent-
liche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Dupli-
kate der versicherten Daten und Programme an-
zufertigen und so aufzubewahren, dass bei einem 
Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht 
gleichzeitig beschädigt werden oder abhanden-
kommen können. Die technischen Einrichtungen 
zur Datensicherung müssen jeweils dem Stand der 
Technik entsprechen;

   –  sicherzustellen, dass Form und Struktur der  Daten 
auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen 
sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich 
ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) 
und Durchführung von Rücksicherungstests;

   –  die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur 
Installation, Wartung und Pflege der Datenver-
arbeitungsanlage/Datenträger zu beachten und 
übliche, ständig aktualisierte Schutzmaßnahmen 
gegen die bestimmungswidrige Veränderung und 
Löschung gespeicherter Daten vorzunehmen (z. B. 
durch Firewalls, Zugriffsschutzprogramme);

   –  seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die 
Datenverarbeitungsanlage ausschließlich zu be-
trieblichen Zwecken zu nutzen und nur Daten und 
Programme zu verwenden, zu deren Nutzung der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist.
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  bb) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegen-
heiten ergeben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 040171/15 Maschinen

1 Gegenstand der Versicherung

 In Ergänzung zu § B4 Nr. 1 VSG ersetzt der Versicherer versi-
cherte Sachen nach Nr. 2, die infolge einer versicherten Gefahr 
nach Nr. 5 zerstört oder beschädigt werden bis zu der hierfür 
vereinbarten Versicherungssumme. § B4 Nr. 3 VSG bleibt unbe-
rührt. 

2 Versicherte Sachen

 a) Abweichend von § B1 Nr. 1 b) VSG besteht Versiche-
rungsschutz für Schäden an betriebstypischen, statio-
nären Maschinen, Anlagen und maschinellen Einrich-
tungen sowie elektronische Maschinensteuerungen. 
Versicherungsschutz nach Satz 1 besteht nur, sofern die 
versicherten Sachen betriebsfertig sind. 

  Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter 
Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem 
Probe betrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist 
oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unterbre-
chung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache 
innerhalb des Versicherungsortes.

 b) Mitversichert sind 

  aa) Zusatzgeräte, Reserveteile und Fundamente versi-
cherter Sachen;

  bb) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtun-
gen von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungs-
anlagen, Dampferzeugern und Behältern, die während 
der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungs-
gemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

 c) Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sach-
schadens an anderen Teilen der versicherten Sache sind 
Schäden an

  aa) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Be-
tonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, 
Kardenbelägen und Bereifungen;

  bb) Öl- und Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen

  versichert.

 d) Abweichend von § B1 Nr. 2 VSG besteht nur Versiche-
rungsschutz für Daten und Programme nach § B1 Nr. 2 a) 
aa).

 e)  In Ergänzung zu § B1 Nr. 5 VSG besteht kein Versiche-
rungsschutz für 

  aa) Sachen, die vermietet oder verliehen werden;

  bb) Sachen, die unter erschwerten Bedingungen (unter 
Tage, Steinbruch, Schrottplätze) eingesetzt werden;

  cc) Wechseldatenträger;

  dd) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel;

  ee) Werkzeuge aller Art;

  ff) Prototypen;

  gg) Biogasanlagen;

  hh) Anlagen/Geräte, die sich auf Schwimmkörpern be-
finden;

  ii) Handelsware und Vorführgeräte;

  jj) Kaffeemaschinen und sonstige küchentechnische 
Geräte, es sei denn, es handelt sich um ein betriebs-
typisches Küchengerät;

  kk) Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
gemäß § B1 Nr. 1 VSG;

  ll) Anlagen und Geräte, für die der  Versicherungsnehmer 
nicht die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistel-
lung bei gemieteten Sachen;

  mm) Schäden an vom Versicherungsnehmer und/oder 
seinen Mitarbeitern selbst entwickelten, angepassten 
oder modifizierten Programmen;

  nn) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen;

  oo) Anlagen/Geräte, die bei Antragstellung älter als 
10 Jahre sind.

3 Ertragsausfall

 a) Ertragsausfallschäden sind nur versichert, soweit dies ver-
einbart ist; § B2 VSG gilt entsprechend.

 b) Abweichend von § B2 Nr. 3 VSG beträgt die Haftzeit 
1 Monat.

4 Versicherte und nicht versicherte Kosten

 Versichert sind bis zur im Vertrag vereinbarten Entschädigungs-
grenze

 a) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens nach § B3 Nr. 1 VSG;

 b) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
nach § B3 Nr. 2 VSG;

 c) Bewegungs- und Schutzkosten nach § B3 Nr. 4 a) bb) VSG;

 d) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen nach § B3 Nr. 4 a) ee) VSG;

 e) Sachverständigenkosten nach § B3 Nr. 4 a) ii) VSG;

 f) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten;

  aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, um versicherte und nicht versicher-
te Sachen, deren Teile oder Reste, die sich an der 
Schadenstelle befinden aufzuräumen und nötigen-
falls zu dekontaminieren, zu vernichten oder in die 
nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage 
zu transportieren und dort zu beseitigen.

  bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchti-
gungen des Grundwassers oder der Natur sowie von 
Emissionen in der Luft. Nicht versichert sind ferner 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund 
der Einliefererhaftung.

  cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.

 g) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich;

  aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um 

   –  Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nö-
tigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

   –  den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern;

   –  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Ein-
tritt des Schadens wiederherzustellen.

  bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

   –  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen 
wurden;

   –  Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Schadens entstanden sind;

   –  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Scha-
dens ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.
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  cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kon-
tamination des Erdreichs erhöht, so sind nur die Auf-
wendungen versichert, die den für eine Beseitigung 
der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag 
übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und 
wann dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet 
worden wäre. Die hiernach zu ersetzenden Kosten wer-
den nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

  dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher An-
ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen 
des Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefe-
rerhaftung sind nicht versichert.

  ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.

 h) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; 
Gerüstgestellung; Bergungsarbeiten; Bereitstellung eines 
Provisoriums; Luftfracht.

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
 eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss;

 i) Eich- und Kalibrierungskosten, die der Versicherungs-
nehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Total- oder Teilschadens aufwenden muss. Eich- und Ka-
librierungskosten sind Aufwendungen, die dadurch ent-
stehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung der ver-
sicherten Sache andere Sachen erneut geeicht/kalibriert 
werden müssen. Die Entschädigungsleistung für Eich- 
und Kalibrierungskosten wird um die gehabte Nutzung 
(= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit letzter Ei-
chung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eichintervall/
empfohlenen Kalibrierungsintervall) gekürzt. 

  Nicht versichert sind Kosten gemäß § B3 Nr. 4 a) aa), cc) 
bis dd), ff) bis hh) und jj) bis yy) und Nr. 5 VSG.

5 Versicherte Gefahren und Schäden

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergese-
hen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an 
versicherten Sachen.

  Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer weder rechtzeitig vorhergesehen hat noch mit 
dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätte vorhersehen müssen, wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet.

 b) Entschädigung für elektronische Bauelemente  (Bauteile) 
der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine 
versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Aus-
tauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutau-
schende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt 
eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so 
genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der 
Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von 
außen zurückzuführen ist. Für Folgeschäden an weiteren 
Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.

 c) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 

  aa) durch Programme oder Dateien mit Schadenfunktion 
wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde;

  bb) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer bekannt sein mussten;

  cc) durch betriebsbedingte normale Abnutzung; 

  dd) durch betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung, korro-
sive Angriffe oder Abzehrungen sowie übermäßigen 
Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ab-
lagerungen. 

   Dies gilt nicht bei Schäden durch Bedienungsfehler, 
Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter, Konstruktions-, 
Material- oder Ausführungsfehler, Versagen von 
Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen so-
wie Wasser-, Öl- und Schmiermittelmangel. Ob ein 
 Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand 

der Technik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei 
Bedienungs-, Material- oder Ausführungsfehlern 
nach dem Stand der Technik zur Zeit der Herstellung; 

  ee) durch korrosive Angriffe, Abzehrungen oder Ablage-
rungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, Dämpfen 
oder Gasen berührten Teilen;

  ff) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftig-
keit dem Versicherungsnehmer bekannt sein musste; 
der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit 
verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des 
Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenig-
stens behelfsmäßig repariert war;

  gg) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauf-
trag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine Ein-
trittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschä-
digung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, 
dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und 
bestreitet der Dritte dies, so behält der Versicherungs-
nehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung. 
§ 86 Versicherungsvertragsgesetz – Übergang von 
Ersatzansprüchen – gilt für diese Fälle nicht. Der Versi-
cherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und 
nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich 
und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer  einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder  soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet;

  hh) durch Diebstahl; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung für Schäden an nicht gestohlenen Sa-
chen, wenn sie als Folge des Diebstahls eintreten;

  ii) die gegen die Gefahren nach § B4 Nr. 1 VSG ver-
sicherbar sind.

6 Subsidiärdeckung

 Sind versicherte Gefahren und Schäden sowie generelle Aus-
schlüsse gemäß § B4 Nr. 1 - 3 VSG vereinbart, gilt der Ver-
sicherungsschutz mit Vorrang zu den Bestimmungen nach 
VSG/B 040171/15.

 Wird Versicherungsschutz gegen die Gefahren genommen, 
geht die Leistungsverpflichtung der Sachdeckung der Elektro-
nikdeckung vor. 

 Wird die Versicherung einzelner Gefahren nach § B4 VSG 
nicht vereinbart, gilt im Rahmen der Bestimmungen nach 
VSG/B 040171/15 eine Subsidiarität vereinbart.

 Diese Deckung ist nach VSG/B 040171/15 beschränkt auf die 
versicherten Gefahren und Schäden nach § B4 Nr. 1 c), d), e) 
beschränkt auf cc), dd), g), h) und Nr. 2. 

Die Bestimmungen gemäß § B4 Nr. 3 VSG bleiben unberührt.

7 Versicherungsort

 a) Es besteht nur Versicherungsschutz innerhalb des Versi-
cherungsortes gemäß § B15 Nr. 1 VSG.

 b) Abweichend von § B15 Nr. 3 VSG besteht kein Versiche-
rungsschutz außerhalb des Versicherungsortes.

8 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte 
 Sicherheitsvorschriften

 In Ergänzung zu § B16 Nr. 2 VSG hat der Versicherungs-
nehmer 

 a) Anlagen und Maschinen in den vom Hersteller vorgese-
henen Intervallen warten zu lassen;

 b) bei Wasserturbinenanlagen regelmäßig Revisionen 
durchzuführen. 

  aa) Die Revisionen des gesamten Turbosatzes oder seiner 
einzelnen Teile (Teilrevision) sollen aufgrund der Be-
triebserfahrungen des Betreibers, der vom Hersteller 
oder von Fachverbänden empfohlenen Revisionspe-
rioden sowie übertragbarer Schadenerfahrungen des 
Versicherers eingeplant und auf Kosten des Versiche-
rungsnehmers durchgeführt werden.
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  bb) Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem 
Versicherer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer 
und der Versicherungsnehmer keine abweichenden 
Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der Versi-
cherungsnehmer Revisionen des Turbosatzes oder 
seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der Konstruk-
tion und der Überwachungs- und Diagnoseeinrich-
tungen infolgenden Zeiträumen durchzuführen:

   –  4 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumen-
tierung keine ausreichende Überwachung des Be-
triebszustandes ermöglichen;

   –  5 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumen-
tierung nur eine beschränkte Überwachung des 
Betriebszustandes ermöglichen;

   –  6 Jahre bei Anlagen, die nach dem Stand der 
technischen Entwicklung mit den für die Betriebs-
überwachung wesentlichen Überwachungsein-
richtungen ausgerüstet sind und entsprechend 
betrieben werden.

   Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme 
bzw. der Garantierevision des ganzen Turbosatzes 
oder jeweils ab der letzten Revision des betreffenden 
Teiles. 

  cc) Werden die Turbosätze ohne Revision über die in bb) 
angegebenen Zeiträume hinaus weiterbetrieben und 
treten dann ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur 
der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. die Kosten 
für De- und Remontagen sowie für sonstige üblicher-
weise bei einer Revision anfallende Arbeiten sind Re-
visionsaufwand und die Kosten einer Überholung 
oder sonstige Maßnahmen, die auch unabhängig 
von dem Versicherungsfall notwendig gewesen wä-
ren, sind vom Versicherungsnehmer zu tragen.

  dd) Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig 
zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der 
Revision teilnehmen kann.

  ee) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer un-
verzüglich wesentliche Veränderungen im Betriebs-
verhalten des Turbosatzes mitzuteilen.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

9 Versicherungswert, Versicherungssumme, Summenanpas-
sung

 a) Der Versicherungswert für die versicherten Sachen nach 
Nr. 2 wird nach § B17 Nr. 1, 4 und 5 VSG ermittelt. 

 b) Ist der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, gilt § B17 Nr. 6 VSG entsprechend.

 c) Für die Versicherungssumme gilt § B17 Nr. 7 VSG ent-
sprechend.

 d) Ist Summenanpassung für den Vertrag vereinbart, gilt 
§ B18 VSG entsprechend.

10 Umfang der Entschädigung

 a) Abweichend von § B19 Nr. 1 VSG wird die Entschädi-
gung wie folgt berechnet:

  aa) Teilschaden

   Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
nicht höher sind als der Neuwert der versicherten 
Sache. Entschädigt werden alle für die Wiederher-
stellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes 
notwendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes 
des Altmaterials. Hierzu gehören auch übertarifliche 
Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch 
tarifliche Zuschläge, für Überstunden sowie für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten und Mehrkosten 
für Expressfrachten.

   Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in 
 Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen an 

   –  Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie 

sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer 
der versicherten Sache erfahrungsgemäß mehr-
fach ausgewechselt werden müssen, soweit diese 
Teile zur Wiederherstellung der versicherten Sache 
zerstört oder beschädigt werden;

   –  Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und 
Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bür-
sten, Kardenbelägen und Bereifungen, Verbren-
nungsmotoren, Akkumulatoren und Röhren;

   –  Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kol-
ben, Kolbenböden und Kolbenringen von Kolben-
maschinen. Der Abzug beträgt 10 Prozent pro Jahr, 
höchstens jedoch 50 Prozent.

   –  versicherten Sachen gemäß Nr. 2 b) bb). Die 
Kürzung der Entschädigungsleistung erfolgt im 
Verhältnis des Alters der versicherten Sache zum 
Schadenzeitpunkt und der normalen Lebensdauer 
der beschädigten Sache (Herstellererfahrung).

   Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

   –  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versiche-
rungsfall notwendig gewesen wären;

   –  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinausge-
hen. Wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Mo-
tor, ein Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, 
obgleich sie neben beschädigten Teilen mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit auch unbeschä-
digte umfasst, so wird die Entschädigung hierfür 
angemessen gekürzt; dies gilt jedoch nicht, wenn 
die Kosten, die für eine Reparatur der beschädigten 
Teile notwendig gewesen wären, die Kosten für die 
Auswechselung der Konstruktionseinheit überstei-
gen würden. Werden beschädigte Teile erneuert, 
obgleich eine Reparatur ohne Gefährdung der 
Betriebssicherheit möglich ist, so ersetzt der Ver-
sicherer die Kosten, die für eine Reparatur der 
beschädigten Teile notwendig gewesen wären, 
jedoch nicht mehr als die für die Erneuerung auf-
gewendeten Kosten;

   –  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

   –  entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in 
 eigener Regie;

   –  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;

   –  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgeführt werden;

   –  Vermögensschäden.

  bb) Totalschaden

   Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
höher sind als der Neuwert der versicherten Sache. 
Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes 
des Altmaterials. Der Zeitwert ergibt sich aus dem 
Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, 
Abnutzung und technischen Zustand.

  cc) Muss die versicherte Sache zur Behebung eines 
Schadens ins europäische oder außereuropäische 
Ausland gesandt werden, so vergütet der Versiche-
rer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- 
und Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich 
die versicherte Sache befindet, und der Grenze der 
Bundesrepublik Deutschland. Für Transportkosten 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt 
der Versicherer nicht auf.

   Ist es für die Reparatur des Objektes notwendig, einen 
Fachmann oder Ersatzteile aus dem Ausland anzu-
fordern, so gelten wiederum nur die Transport- bzw. 
Fahrtkosten und Tagegelder (jedoch nicht Kosten 
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für Eil- und Luftfracht, Überstunden- und Feiertags-
schichten) gedeckt, die in der Bundesrepublik 
Deutschland angefallen sind. Absatz 1 gilt sinngemäß.

 b) Für die Ermittlung einer Unterversicherung (§ B19 Nr. 5 
VSG) ist der Versicherungswert nur auf die versicherten 
Sachen nach Nr. 2 abzustellen.

 c) Ist Versicherungsschutz für Ertragsausfall vereinbart, 
ergibt sich die Entschädigungsberechnung aus § B19 
Nr. 2 VSG.

 d) Ist Unterversicherungsverzicht nach Klausel VSG/ 
B 190301/15 vereinbart, so bezieht sich der im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Prozentsatz der Versicherungs-
summen auf die für die Position Elektronik und Maschi-
nen vereinbarte Versicherungssumme. 

 e) Ist Leistung bei grober Fahrlässigkeit nach Klausel VSG/ 
A 170101/15 vereinbart, so bezieht sich der im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Prozentsatz der Versicherungs-
summen auf die für die Position Elektronik und Maschi-
nen vereinbarte Versicherungssumme. 

 f) Für Schäden an Röhren wird ein Abzug vorgenommen. 
Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-
rechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglich-
keit hatte. Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montage-
kosten werden nach Nr. 10 ersetzt.

Verringerung der Entschädigung

Bezeichnung der Röhren:
nach Benutzungs-
dauer von:

monatlich 
um:

Röntgen-/Ventilröhren 
(nicht Medizintechnik) 

6 Monaten 5,5 %

Laserröhren 
(nicht Medizintechnik)

6 Monaten 5,5 %

Kathodenstrahlröhren (CRT) 
in Aufzeichnungseinheiten 
von Foto-/ Lichtsatzanlagen

12 Monaten 3,0 %

Bildaufnahmeröhren 
(nicht Medizintechnik)

12 Monaten 3,0 %

Bildaufnahmeröhren (nicht 
Medizintechnik)

18 Monaten 2,5 %

Hochfrequenzleistungs-
röhren

18 Monaten 2,5 %

Speicherröhren 24 Monaten 2,0 %

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 %

Lichtbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

11 Selbstbehalt

 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Gleiches gilt bei nicht vereinbarten Gefahren nach § B4 VSG 
in Verbindung mit Nr. 7 für den vereinbarten Selbstbehalt.

12 Software-Deckung

 a) Versicherte und nicht versicherte Kosten

  aa) Versichert sind zusätzlich Kosten bis zur vereinbarten 
Entschädigungsgrenze für die Wiederherstellung von

   –  Daten; dies sind digitalisierte maschinenlesbare 
Informationen;

   –  betriebsfertigen und funktionsfähigen Standard-
programmen und individuell hergestellten Pro-
grammen, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer berechtigt ist, soweit sich diese auf einem 
versicherten Datenträger befinden.

  bb) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstel-
lung von Daten und Programmen, die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

 b) Versicherte Sachen

  Abweichend von Nr. 2 e) cc) sind Wechseldatenträger 
versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektro-
nisches Bauelement.

 c) Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

  Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten 
oder Programme

  aa) infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens gemäß Nr. 5 an dem Datenträger oder der Da-
tenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert 
waren, eingetreten ist;

  bb) durch:

   –  Ausfall oder Störung der Hardware der Datenver-
arbeitungsanlage, der Hardware der Datenfern-
übertragungseinrichtungen und -leitungen, der 
Stromversorgung/Stromversorgungsanlage oder 
der Klimaanlage;

   –  Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Daten-
trägern, falsche Befehlseingabe);

   –  vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen 
durch Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnah-
me von cc);

   –  Über- oder Unterspannung;

   –  elektrostatische Aufladung oder elektromagne-
tische Störung;

   –  Höhere Gewalt.

  cc) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für den Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Da-
ten oder Programme durch Programme oder Dateien 
mit Schadenfunktion wie z. B. Computerviren, Wür-
mer, Trojanische Pferde.

 d) Versicherungsort

  In Ergänzung zu Nr. 7 besteht Versicherungsschutz

  aa) innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke und für die Datenfernübertra-
gungseinrichtungen und -leitungen, die diese Be-
triebsgrundstücke verbinden;

  bb) für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Auslage-
rungsstätten g) aa) sowie auf den Verbindungswegen 
zwischen den bezeichneten Betriebsgrundstücken 
und den Auslagerungsstätten.

 e) Versicherungswert, Versicherungssumme

  aa) Versicherungswert sind abweichend von Nr. 8 bei

   –  Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten,

   –  Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungs-
kosten;

  bb) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

 f) Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

  aa) Entschädigt werden abweichend von Nr. 9 die für 
die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen 
Zustandes der Daten und Programme notwendigen 
Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung sind insbesondere erforderliche

   –  maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern;

   –  Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wie-
derherstellung von Daten (einschl. dafür erfor-
derliche Belegaufbereitung/Informationsbeschaf-
fung);

   –  Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Stan-
dardprogrammen;

   –  Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerweite-
rungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) 
aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen Be-
legen (z. B. Quellcodes).

  bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung

   –  für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer die Verwendung von Daten oder 
Programmen zulässt oder solche selbst verwendet, 
die nicht versichert sind;
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   –  für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch 
 Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare 
Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüs- 
selungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten 
für neuerlichen Lizenzerwerb);

   –  für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;

   –  für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;
   –  für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbes-

serungen, die über die Wiederherstellung hinaus-
gehen;

   –  für sonstige Vermögensschäden;
   –  soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 

der Daten oder Programme nicht notwendig ist;
   –  soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 

der Daten oder Programme nicht innerhalb von 
12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchge-
führt wurde.

  cc) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 
Versicherungssummen.

  dd) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schädigung vorgenommen.

  ee) Der nach aa) bis cc) ermittelte Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der 
Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

 g) Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich 
 vereinbarte Sicherheitsvorschriften

  aa) In Ergänzung zu § B16 Nr. 2 VSG hat der Versiche-
rungsnehmer

   –  eine übliche, jedoch mindestens einmal wö-
chentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. 
 Duplikate der versicherten Daten und Programme 
anzufertigen und so aufzubewahren, dass bei 
einem Versicherungsfall Originale und Duplikate 
nicht  gleichzeitig beschädigt werden oder abhan-
denkommen können. Die technischen Einrich-
tungen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen;

   –  sicherzustellen, dass Form und Struktur der  Daten 
auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen 
sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich 
ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) 
und Durchführung von Rücksicherungstests;

   –  die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur 
Installation, Wartung und Pflege der Datenver-
arbeitungsanlage/Datenträger zu beachten und 
übliche, ständig aktualisierte Schutzmaßnahmen 
gegen die bestimmungswidrige Veränderung und 
Löschung gespeicherter Daten vorzunehmen (z. B. 
durch Firewalls, Zugriffsschutzprogramme);

   –  seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die 
Datenverarbeitungsanlage ausschließlich zu be-
trieblichen Zwecken zu nutzen und nur Daten und 
Programme zu verwenden, zu deren Nutzung der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist.

  bb) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegen-
heiten ergeben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 040172/14 Werkverkehr

1 Gegenstand der Versicherung

 In Ergänzung zu § B4 Nr. 1 VSG ersetzt der Versicherer ver-
sicherte Sachen nach Nr. 2, die infolge einer versicherten 
Gefahr nach Nr. 4 zerstört bzw. beschädigt werden oder 
abhandenkommen bis zu der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssumme. § B4 Nr. 3 VSG bleibt unberührt. 

2 Versicherte Sachen

 a) Abweichend von § B1 Nr. 1 und 2 VSG besteht Versi-
cherungsschutz, sofern sich die versicherten Sachen in 
einem zulassungspflichtigen Kraftfahrzeug, Anhänger 
oder auf deren Ladefläche befinden, welche 

  aa) sich im Eigentum des Versicherungsnehmers befinden 
oder vom Versicherungsnehmer verkauft, gekauft, ver-
mietet, gemietet, geleast, hergestellt, erzeugt, gewon-
nen, bearbeitet oder instand gesetzt werden und

  bb) vom Versicherungsnehmer oder von seinen Betrieb-
sangehörigen bedient werden und

  cc) beanspruchungsgerecht verpackt – auch unverpackt, 
sofern dies handelsüblich ist – sowie sachgemäß ver-
laden und ordnungsgemäß gesichert sind.

 b) Gebrauchsgegenstände des Fahrpersonals sind bis 
500 EUR mitversichert, sofern es sich um einen Betrieb-
sangehörigen des Versicherungsnehmers handelt. 

  Abweichend von Nr. 2 c) und § B1 Nr. 5 g) VSG sind 
Reisegepäck und Hausrat als Gebrauchsgegenstände des 
Fahrpersonals mitversichert.

 c) In Ergänzung zu § B1 Nr. 5 VSG besteht kein Versiche-
rungsschutz für 

  aa) Sachen, die von Dritten gegen Entgelt befördert 
 werden;

  bb) Funk- und Mobiltelefone, Smartphones, Telefon-
karten;

  cc) lebende Tiere; 
  dd) Reisegepäck, Hausrat;
  ee) Kunstgegenstände, Umzugsgut;
  ff) Antiquitäten, echte Teppiche, Pelze und Pelzerzeug-

nisse; 
  gg) Munition und sonstige explosive Güter.

3 Versicherte und nicht versicherte Kosten

 Versichert sind bis zu der im Vertrag vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze

 a) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens nach § B3 Nr. 1 VSG;

 b) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
nach § B3 Nr. 2 VSG;

 c) Bergungs- und Beseitigungskosten 

  Bergungs- und Beseitigungskosten sind Aufwendungen 
für das Aufräumen der Schadenstätte, die Bergung und/
oder die Beseitigung bzw. die Vernichtung von versicher-
ten Sachen nach einem versicherten Schadenfall.

 Nicht versichert sind Kosten gemäß § B3 Nr. 3, 4 und 5 VSG.

4 Versicherte Gefahren und Schäden

 a) Abweichend von § B4 Nr. 1 und 2 VSG leistet der Versi-
cherer Entschädigung für Zerstörung, Beschädigung oder 
Abhandenkommen von versicherten Sachen gemäß Nr. 2 
durch alle Gefahren, denen die versicherten Sachen wäh-
rend der Dauer der Versicherung gemäß Nr. 5 ausgesetzt 
sind.

 b) Nicht zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge und selbstfah-
rende Arbeitsmaschinen sind abweichend von Nr. 4 nur 
gegen die Gefahren Transportmittelunfall und höhere 
Gewalt versichert. 

 c) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

  aa) Schäden durch inneren Verderb oder die natürliche 
oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten 
Sachen, es sei denn, dass der innere Verderb infolge 
eines unvorhersehbaren Schadens durch Versagen 
oder Niederbrechen der maschinellen Kühl-/Tiefkühl-
einrichtung nachgewiesen wird;

  bb) Schäden durch handelsübliche Mengen-, Maß- und 
Gewichtsdifferenzen oder -verluste;

  cc) Schäden durch Ungeziefer, Ratten, Mäuse;
  dd) Schäden durch normale Luftfeuchtigkeit oder ge-

wöhnliche Temperaturschwankungen, Hitze, Frost;
  ee) Schäden durch Leckage, Farb-, Lack- oder Emailleab-

splitterung, Reißen oder Platzen von Säcken, es sei 
denn, dass diese Schäden als unmittelbare Folge 
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 eines dem Transportmittel zugestoßenen Unfalles 
oder höherer Gewalt vom Versicherungsnehmer 
nachgewiesen werden;

  ff) Lack, Kratz- oder Schrammschäden, sofern es sich 
um nicht zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, selbst-
fahrende Arbeitsmaschinen oder gebrauchte Sachen 
handelt;

  gg) Schäden durch Konstruktions-, Fabrikations- oder 
Materialfehler;

  hh) Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl in das 
Fahrzeug oder Diebstahl des ganzen Fahrzeuges, sofern 

   –  ein Fahrzeug/Anhänger mit Plane und Spriegel 
oder offener Ladefläche verwendet wird;

   –  das Fahrzeug/der Anhänger und Laderaum nicht 
verschlossen sind;

  ii) Schäden durch Verstöße gegen Zoll- oder sonstige 
behördliche Vorschriften sowie durch gerichtliche 
Verfügung oder ihre Vollstreckung;

  jj) innere Schäden (z. B. Nichtfunktionieren,  Kurzschluss, 
Induktion) sowie durch Röhren- und Fadenbruch, es 
sei denn, dass diese Schäden als unmittelbare  Folge 
eines dem Transportmittel zugestoßenen Unfalles 
oder höherer Gewalt vom Versicherungsnehmer 
nachgewiesen werden;

  kk) Schäden bei temperaturgeführten Transporten, die 
durch eine falsch eingestellte Temperatur, durch an-
gekündigte Stromabschaltungen oder dadurch ent-
stehen, dass der Treibstoffvorrat des Fahrzeuges und/
oder der Kühlanlage bzw. Heizung erschöpft ist;

  ll) Schäden aus der Verwendung von chemischen, bio-
logischen, biochemischen Substanzen oder elektro-
magnetischen Wellen als Waffen;

  mm) Schäden aus innerbetrieblichen Transporten auf dem 
selben Versicherungsgrundstück mit Ausnahme des 
Be- und Entladens nach Nr. 5 a);

  nn) mittelbare Schäden aller Art sowie bei einer Bestands-
aufnahme festgestellte Fehlmengen;

  oo) Schäden, die gegen die Gefahren nach § B4 Nr. 1 VSG 
versicherbar sind;

  pp) Schäden, die unter einen Ausschlusstatbestand der 
nach oo) versicherbaren Gefahren fallen; § A17 VSG 
bleibt unberührt;

  qq) Ertragsausfallschäden (siehe § B2 VSG) jeder Art.

5 Dauer der Versicherung

 a) Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

  Versicherungsschutz besteht während des Transportes 
sowie beim Be- oder Entladen der versicherten Sachen. Er 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Güter am Absen-
dungsort zum Zwecke der unverzüglichen Beförderung 
auf dem versicherten Transport von der Stelle, an der sie 
hierfür bereitgestellt sind, entfernt werden. Die Versiche-
rung endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Sachen am 
Ablieferungsort an die Stelle gebracht sind, die der Emp-
fänger zu ihrer vorläufigen Aufbewahrung bestimmt hat. 

  Es besteht auch nach Beendigung eines Transportes wei-
ter Versicherungsschutz, wenn die versicherten Güter im 
verschlos senen Fahrzeug verbleiben.

 b) Unterbrechung des Versicherungsschutzes

  Der Versicherungsschutz wird unterbrochen, wenn die 
Güter im Verlauf der Beförderung ausgeladen werden, es 
sei denn, dass die Ausladung infolge eines versicherten 
Ereignisses erfolgen muss.

6 Geltungsbereich

 Abweichend von § B15 VSG erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf Transporte von und nach Ländern der europäischen 
Union (EU), Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein.

7 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte 
 Sicherheitsvorschriften

 In Ergänzung zu § B16 Nr. 2 VSG hat der Versicherungsnehmer 

 a) für die Beförderung der versicherten Sachen geeignete, 
verkehrssichere und behördlich zugelassene Fahrzeuge 
bzw. Anhänger einzusetzen;

 b) dafür Sorge zu tragen, dass die zugelassene Ladefähigkeit 
nicht überschritten wird;

 c) bei der Ausführung der Transporte die gesetzlichen und 
behördlichen Vorschriften zu beachten;

 d) dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrzeuge während Fahrt-
unterbrechungen ordnungsgemäß verschlossen werden;

 e) nur Fahrer einzusetzen, die für das eingesetzte Fahrzeug 
eine gültige Fahrerlaubnis besitzen;

 f) dafür Sorge zu tragen, dass beim Auf- und Abladen der 
versicherten Sachen nur geeignete Hebe- bzw. Verlade-
werkzeuge von geschultem Personal verwendet werden;

 g) bei temperaturgeführten Transporten dafür Sorge zu 
tragen, dass die Kühlung/Heizung vor Beginn oder nach 
Beendigung eines Transportes durch ein strombetrie-
benes Aggregat erfolgt, welches ordnungsgemäß an das 
Stromnetz angeschlossen ist und die Funktion und Tem-
peratur mindestens alle 12 Stunden kontrolliert wird.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

8 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 In Ergänzung zu § A8 Nr. 2 VSG hat der Versicherungsnehmer 
Schäden durch Unfall des Transportmittels unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle zu melden und ein Verzeichnis 
der abhandengekommenen, zerstörten oder beschädigten 
Güter einzureichen.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § A8 Nr. 3 VSG. 

9 Versicherungswert, Versicherungssumme, Summenanpassung

 a) Der Versicherungswert für die versicherten Sachen nach 
Nr. 2 wird nach § B17 Nr. 1, 2 und 4 VSG ermittelt.

 b) Ist der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, gilt § B17 Nr. 6 VSG entsprechend.

 c) In Ergänzung zu § B17 Nr. 7 VSG errechnet sich die Versi-
cherungssumme der Position Werkverkehr wie folgt: Ver-
sicherungssumme je Fahrzeug x Anzahl der Fahrzeuge.

  Das Fahrzeug und mit ihm verbundene Anhänger gelten 
als eine Einheit im Sinne von Satz 1.

 d) Ist Summenpassung für den Vertrag vereinbart, gilt 
§ B18 VSG entsprechend.

 e) Ist Stichtagsversicherung nach Klausel VSG/B 190302/14 
oder VSG/B 190303/14 vereinbart, gilt dies nicht für die 
Versicherungssumme der Position Werkverkehr.

10 Umfang der Entschädigung

 a) In Ergänzung zu § B19 VSG ist die Entschädigung 

  aa) je Schadenfall auf die Versicherungssumme je Fahr-
zeug begrenzt;

  bb)  für versicherte Sachen auf den Zeitwert begrenzt, 
sofern diese am Schadentag älter als 3 Jahre sind;

  cc) für Laptops inkl. Software und Tablet-PCs je Schaden-
fall auf insgesamt 1.500 EUR begrenzt.

 b) Sind die Güter bei Beginn des Transportes beschädigt, 
so leistet der Versicherer für den Verlust, die Zerstörung 
oder Beschädigung nur Ersatz, wenn die bei Transport-
beginn vorhandene Beschädigung ohne Einfluss auf den 
während des Transportes eingetretenen Schaden war.

 c) Die Bestimmungen zur Unterversicherung nach § B19 
Nr. 5 VSG gelten sowohl für die Versicherungssumme je 
Fahrzeug als auch für die gesamte Versicherungssumme 
der Position Werkverkehr.

 d) Ist Unterversicherungsverzicht nach Klausel VSG/B 
190301/14 oder Klausel VSG/B 190301/15 vereinbart, 
so bezieht sich der im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Prozentsatz der Versicherungssummen auf die für die Po-
sition Werkverkehr vereinbarte Versicherungssumme je 
Fahrzeug. 
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 e) Ist Leistung bei grober Fahrlässigkeit nach Klausel 
 VSG/A 170101/14 oder Klausel VSG/A 170101/15 
 vereinbart, so bezieht sich der im Versicherungsvertrag 
vereinbarte Prozentsatz der Versicherungssummen auf 
die für die Position Werkverkehr vereinbarte Versiche-
rungssumme je Fahrzeug. 

11 Selbstbehalt

 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Der 
Selbstbehalt findet bei einem Schaden an der persönlichen 
Habe des Fahrpersonals keine Anwendung.

VSG/B 040173/14 Kühlgut, Tiefkühlgut, 
Medikamentenverderb

1 Gegenstand der Versicherung

 In Ergänzung zu § B4 Nr. 1 VSG ersetzt der Versicherer versi-
cherte Sachen nach Nr. 2, die infolge einer versicherten Ge-
fahr nach Nr. 4 zerstört oder beschädigt werden bis zu der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme. § B4 Nr. 3 VSG 
bleibt unberührt. 

2 Versicherte Sachen

 a) Abweichend von § B1 Nr. 1 und 2 VSG besteht Versiche-
rungsschutz für betriebstypische Waren und Vorräte ein-
schließlich Halbfabrikate und Rohstoffe, die für eine Küh-
lung bzw. Tiefkühlung geeignet und vorgesehen sind. 

 b) In Ergänzung zu § B1 Nr. 5 VSG besteht kein Versiche-
rungsschutz für

  aa) Blutkonserven jeder Art; 
  bb) versicherte Sachen nach a), deren Ablaufdatum be-

reits überschritten ist.

3 Versicherte Kosten

 Versichert sind bis zu der im Vertrag vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze

 a) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens nach § B3 Nr. 1 VSG;

 b) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
nach § B3 Nr. 2 VSG;

 c) Aufräumungs- und Abbruchkosten nach § B3 Nr. 4 a) aa) 
VSG.

 Nicht versichert sind Kosten gemäß § B3 Nr. 4 a) bb) bis yy) 
und Nr. 5 VSG.

4 Versicherte Gefahren und Schäden

 a) Der Versicherer ersetzt unvorhergesehen eintretende 
Schäden durch

  aa) Sole, Ammoniak oder andere Kältemedien;
  bb) Nichteinhaltung der für die Kaltlagerung vorge-

schriebenen bzw. üblichen Temperatur oder Luft-
feuchtigkeit;

  cc) Versagen oder Niederbrechen der maschinellen Kühl- 
bzw. Tiefkühleinrichtungen;

  dd) Stromausfall;
  ee) Wasser jeder Art.

 b) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden

  aa) infolge Schwund oder natürlichem Verderb der  Güter;
  bb) infolge einer vom Versicherungsnehmer festgesetz-

ten, jedoch für die versicherten Sachen ungeeig-
neten Temperatur oder Luftfeuchtigkeit;

  cc) infolge gewöhnlicher Abnutzung der maschinellen 
Kühl- bzw. Tiefkühleinrichtung;

  dd) die gegen die Gefahren nach § B4 Nr. 1 VSG ver-
sicherbar sind;

  ee) die unter einen Ausschlusstatbestand der nach dd) 
versicherbaren Gefahren fallen; § A17 VSG bleibt un-
berührt;

  ff) durch Ertragsausfall (siehe § B2 VSG) jeder Art.

5 Versicherungsort

 Abweichend von § B15 Nr. 2 VSG ist Versicherungsort: 

 a) Kühlräume, Tiefkühlräume;

 b) Kühlzellen, Tiefkühlzellen;

 c) Kühltruhen, Tiefkühltruhen;

 d) Kühlvitrinen, Tiefkühlvitrinen 

 in Gebäuden oder Räumen von Gebäuden, die im Versiche-
rungsvertrag bezeichnet sind.

 Abweichend von § B15 Nr. 3 VSG besteht kein Versicherungs-
schutz außerhalb des Versicherungsortes.

6 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte Si-
cherheitsvorschriften

 In Ergänzung zu § B16 Nr. 2 VSG hat der Versicherungsneh-
mer 

 a) alle Bedienungs- und Wartungsvorschriften für die Kühl- 
bzw. Tiefkühleinrichtungen sorgfältig zu beachten;

 b) den Eisansatz in Tiefkühleinrichtungen rechtzeitig zu ent-
fernen;

 c) die Kühl- bzw. Tiefkühleinrichtung so zu befüllen, dass 
oberhalb der Lademarke keine Waren liegen.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

7 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 a) In Ergänzung zu § A8 Nr. 2 VSG hat der Versicherungs-
nehmer bei einer Störung an der Kühl- bzw. Tiefkühlein-
richtung oder bei Stromausfall umgehend nach der Ur-
sache zu  suchen und den Fehler soweit möglich selbst 
zu beheben. Wird die Ursache nicht gefunden, ist unver-
züglich die nächstgelegene Außenstelle der Lieferfirma 
zwecks Entsendung eines Monteurs zu benachrichtigen 
oder bei einer Störung der Stromzuleitung ein Elektro-
fachmann hinzuzuziehen.

  Sofern die Störung nicht umgehend beseitigt werden 
kann, ist die Ware nach Möglichkeit in einer anderen 
Kühl- bzw. Tiefkühleinrichtung zu lagern. 

 b) Zum Nachweis des Ersatzanspruches sind folgende Un-
terlagen einzureichen:

  aa) eine Bescheinigung der Reparaturfirma über die 
Schadenursache;

  bb) eine Bestätigung des Elektrizitätswerkes oder der 
Gemeindeverwaltung über Grund sowie Beginn und 
Ende des Stromausfalles, wenn der Schaden auf einer 
Störung im Stromnetz beruht.

 c) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten 
gemäß a) oder b) ergeben sich aus §§ A8 Nr. 3, B16 
Nr. 3 VSG. 

8 Versicherungswert, Versicherungssumme, Summenanpassung

 a) Der Versicherungswert für die versicherten Sachen nach 
Nr. 2 wird nach § B17 Nr. 2 VSG ermittelt.

 b) Ist der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, gilt § B17 Nr. 6 VSG entsprechend.

 c) Für die Versicherungssumme gilt § B17 Nr. 7 entspre-
chend.

 d) Ist Summenpassung für den Vertrag vereinbart, gilt § B18 
entsprechend.

 e) Ist Stichtagsversicherung nach Klausel VSG/B 190302/14 
oder VSG/B 1903031/14 vereinbart, gilt dies nicht für die 
Versicherungssumme der Position Kühlgut, Tiefkühlgut, 
Medikamentenverderb.

9 Umfang der Entschädigung

 a) Die Entschädigungsberechnung ergibt sich aus § 
B19 VSG.

 b) Für die Ermittlung einer Unterversicherung (§ B19 
Nr. 5 VSG) ist der Versicherungswert nur auf die versi-
cherten Sachen nach Nr. 1 abzustellen.
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 c) Ist Unterversicherungsverzicht nach Klausel VSG/B 
190301/14 oder Klausel VSG/B 190301/15 vereinbart, 
so bezieht sich der im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Prozentsatz der Versicherungssummen auf die für die Po-
sition Kühlgut, Tiefkühlgut, Medikamentenverderb ver-
einbarte Versicherungssumme. 

 d) Ist Leistung bei grober Fahrlässigkeit nach Klausel VSG/ 
A 170101/14 oder Klausel VSG/A 170101/15 vereinbart, 
so bezieht sich der im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Prozentsatz der Versicherungssummen auf die für die Po-
sition Kühlgut, Tiefkühlgut, Medikamentenverderb ver-
einbarte Versicherungssumme. 

10 Selbstbehalt

 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

VSG/B 040201/14 Ausschluss von Terrorismusschäden 

In Ergänzung zu § B4 Nr. 3 VSG erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen die Versicherung außerdem nicht auf Schä-
den durch Terrorakte.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personen-
gruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss 
zu nehmen.

VSG/B 040250/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden 

1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen 
Nr. 3) gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder 
Art im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen 
(Ausschluss).

2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen.

3 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sach-
schäden, Kosten und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte 
nach weiterer Maßgabe der folgenden Bestimmungen als 
versichert (Wiedereinschluss):

 a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, 
in denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche 
Regelung Gültigkeit hat, das sind zurzeit Belgien, Däne-
mark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlan-
de, Nordirland, Österreich und Spanien.

 b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

  aa) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, 
Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung 
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung che-
mischer und/oder biologischer Substanzen).

   Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gela-
gert oder verwendet werden (einschließlich betriebs-
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

   Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

  bb) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleitungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

 c) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte 
Jahres höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die 
im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insge-
samt unter die Jahreshöchstentschädigung.

 d) Der Wiedereinschluss von Terrorismusschäden kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
wird einen Monat nach Zugang wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kün-
digung durch den Versicherer kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung 
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

VSG/B 040251/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden bei 
Verträgen ohne die Gefahr Feuer

1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet 
etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) 
gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zu-
sammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Ausschluss).

2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen.

3 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sach-
schäden, Kosten und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte 
nach weiterer Maßgabe der folgenden Bestimmungen als 
versichert (Wiedereinschluss):

 a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, 
in denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche 
Regelung Gültigkeit hat, das sind zurzeit Belgien, Däne-
mark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlan-
de, Nordirland, Österreich und Spanien.

 b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schäden und Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

  aa) Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner La-
dung, durch Löschen oder Niederreißen bei diesen 
Ereignissen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen be-
stimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn 
verlassen hat, und das sich aus eigener Kraft aus-
zubreiten vermag. Explosion ist eine auf dem Aus-
dehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-
hende, plötzliche verlaufende Kraftäußerung. 

  bb) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, 
Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung 
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung che-
mischer und/oder biologischer Substanzen).

   Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gela-
gert oder verwendet werden (einschließlich betriebs-
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

   Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

  cc) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

 c) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im 
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laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt 
unter die Jahreshöchstentschädigung.

 d) Der Wiedereinschluss von Terrorismusschäden kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
wird einen Monat nach Zugang wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kün-
digung durch den Versicherer kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung 
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

VSG/B 050002/14 Bestimmungswidriges Ausbrechen 
glühendflüssiger Schmelzmassen 
und bestimmungswidriges Aus-
brechen von Metallschmelzen

1 In Erweiterung zu § B5 VSG leistet der Versicherer bis zu der 
hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze Entschädigung 
für Schäden, die an den versicherten Sachen durch bestim-
mungswidriges Ausbrechen

 a) glühendflüssiger Schmelzmassen;

 b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr auch oh-
ne Glüherscheinung verflüssigt sind 

 aus deren Behältnissen oder Leitungen ohne Brand entstehen.

 Schäden an diesen Behältnissen und Leitungen selbst werden 
ebenfalls ersetzt. Ausgenommen sind jedoch Schäden im In-
nern des Behältnisses und der Schaden an der Durchbruch-
stelle. Schäden an den Schmelzmassen selbst sind ebenfalls 
nicht zu ersetzen.

2 Der nach Nr. 1 als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
einschließlich Ersatz für versicherte Kosten wird um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt. 

3 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG).

VSG/B 060001/14 Geschäftsfahrräder 

1 Ist die Betriebseinrichtung versichert, so erstreckt sich der Ver-
sicherungsschutz in Erweiterung von § B6 Nr. 1 VSG auch auf 
Diebstahl von Geschäftsfahrrädern.

2 Versicherungsort ist – sofern nicht etwas anderes vereinbart 
ist – die Bundesrepublik Deutschland.

3 Entschädigung für Diebstahl wird nur geleistet, wenn nach-
weislich der Diebstahl zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr ver-
übt wurde oder sich das Geschäftsfahrrad zur Zeit des Dieb-
stahles in Gebrauch befand.

4 Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und re-
gelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versi-
cherungsschutz, wenn sie zusammen mit dem Geschäftsfahr-
rad weggenommen worden sind.

5 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

6 Der Versicherungsnehmer hat 

 a) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbrechungszeit-
raumes einer Fahrt (Abstellen) in verkehrsüblicher Weise 
durch ein Schloss zu sichern und

 b) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rah-
mennummer der versicherten Geschäftsfahrräder zu be-
schaffen und aufzubewahren.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG.

7 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem Versiche-
rer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das Geschäfts-
fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen seit Anzeige des 
Diebstahles wiederherbeigeschafft wurde. 

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § A8 Nr. 3 VSG.

8 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die Geschäftsfahrräder-De-
ckung durch eine Erklärung in Textform kündigen. Der Versi-
cherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst 
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, 
so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Kündigung des Versiche-
rers zum gleichen oder zu einem späteren Zeitpunkt kündigen.

 Bezüglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A7 Nr. 1 VSG.

9 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Einbruchdiebstahl (§ B4 Nr. 1 b) VSG).

10 Geschäfts-E-Bikes und Geschäfts-Pedelecs mit einer Höchstge-
schwindigkeit bis 25 Kilometer pro Stunde stehen Geschäfts-
fahrrädern gleich.

VSG/B 060050/14 Automatendiebstahl für Außen-
automaten

Soweit die Versicherung von Automaten gemäß Klausel VSG/B 
010707/14 vereinbart ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf das Entwenden seines Inhaltes durch Aufbrechen oder 
Entwenden der Automaten oder den Versuch einer solchen Tat. 
Dabei entstandene Schäden am Automaten selbst oder an dessen 
Inhalt sind mitversichert. Schäden durch missbräuchliche Benut-
zung sind nicht versichert.

VSG/B 060051/14 Diebstahl von Geschäftstaschen in 
Kraftfahrzeugen

Der Versicherer ersetzt Geschäftstaschen von Geschäftsinhabern 
und deren Inhalt, soweit diese bei Fahrten innerhalb der Euro-
päischen Union, Schweiz, Norwegen und Liechtenstein infolge 
Aufbrechens des Kraftfahrzeugs entwendet oder bei diesem Ereig-
nis zerstört oder beschädigt werden bis zu der vereinbarten Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko.

VSG/B 060052/14 Abhandenkommen von Arzttaschen

Der Versicherer ersetzt Arzttaschen und deren Inhalt, soweit diese 
bei Fahrten oder Gängen im Rahmen von Krankenbesuchen in-
nerhalb der Europäischen Union, Schweiz, Norwegen und Liech-
tenstein beschädigt werden oder abhandenkommen bis zu der 
vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko.

VSG/B 080101/14 Erweiterte Sturmdeckung für 
Getränkeverkaufsstände

1 Getränkeverkaufsstände sind gegen Schäden infolge der Ge-
fahr Sturm, Hagel (siehe § B8 VSG) außerhalb von Gebäuden 
auf dem gesamten Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf 
Erstes Risiko versichert. 

2 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

VSG/B 091150/14 Dachlawinen

1 In Erweiterung zu § B9 Nr. 4 a) VSG werden Dachlawinen der 
Gefahr Schneedruck gleich gestellt. 

 Dachlawinen sind das Hinabrutschen oder -rollen von Schnee- 
oder Eismassen von Dächern. 

 § B9 Nr. 4 c) VSG bleibt unberührt. 

2 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Weitere Elementargefahren (§ B4 Nr. 1 e) VSG).

VSG/B 150101/14 Freizügigkeit zwischen 
Ver sicherungsorten 

1 Die versicherten Sachen können frei auf die im Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Versicherungsorte verteilt werden 
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(Freizügigkeit). Für die Ermittlung einer Unterversicherung (§ 
B19 Nr. 5 VSG) werden die Versicherungssummen aller Ver-
sicherungsorte den Versicherungswerten aller Versicherungs-
orte gegenübergestellt.

2 Abweichend von Nr. 1 gelten für Positionen auf Erstes Risiko 
sowie für Entschädigungsgrenzen die für den jeweiligen Versi-
cherungsort vereinbarten Beträge. 

VSG/B 150201/14 Sachen in Gebäuden oder Räumen 
von Gebäuden auf neu hinzukom-
menden Betriebsgrundstücken

1 Als Versicherungsort gelten innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Anmeldung Gebäude oder 
 Räume von Gebäuden auf neu hinzukommenden Betriebs-
grundstücken. 

2 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Hinzukommen 
eines Betriebsgrundstückes und endet soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist drei Monate nach Hinzukommen des 
Betriebsgrundstückes.

 Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss bean-
tragt werden.

3 Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungsfall auf 
den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungs-
grenze). 

4 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

5 Schäden durch Überschwemmung und Rückstau (§ B9 
Nr. 1 VSG) sind von der Versicherung ausgeschlossen.

VSG/B 150251/14 Betriebsverlegung innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland

1 Wird ein Betrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
verlegt, so ist Versicherungsort auch das Gebäude oder Räu-
me von Gebäuden des neuen Versicherungsortes. 

2 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Umzug an den 
neuen Versicherungsort und endet drei Monate nach Um-
zugsbeginn. 

 Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss bean-
tragt werden.

3 Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungsfall auf 
den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungs-
grenze). 

4 Schäden durch Überschwemmung und Rückstau (§ B9 
Nr. 1 VSG) sind von der Versicherung ausgeschlossen.

VSG/B 150302/14 Abhängige Außenversicherung bei 
Heimarbeitern 

1 Werden versicherte Sachen durch den Versicherungsnehmer 
an Heimarbeiter übergeben, so besteht im Rahmen von § B15 
Nr. 3 VSG auch über den dort genannten Zeitraum hinaus 
Versicherungsschutz bis zu der hierfür vereinbarten Entschä-
digungsgrenze. 

2 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ B4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ B4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ B4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ B4 Nr. 1 f) VSG);

 f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ B4 
Nr. 1 g) VSG).

VSG/B 150303/14 Selbstständige Außenversicherung 

1 Versicherte Sachen nach § B1 VSG und – soweit dies vereinbart 
ist – sonstige vereinbarte Sachen sind außerhalb des Versiche-
rungsortes im Rahmen einer besonderen Position versichert 

(selbstständige Außenversicherung). Dies gilt, soweit nicht et-
was anderes vereinbart ist, nur innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland.

2 Für die Gefahren Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Raub 
(siehe § B4 Nr. 1 b) VSG) sowie Sturm und Hagel (siehe § B4 
Nr. 1 d) VSG) besteht Versicherungsschutz nur innerhalb von 
Gebäuden oder Räumen von Gebäuden. 

VSG/B 150350/14 Abhängige Außenversicherung 
– außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland

In Erweiterung von § B15 Nr. 3 VSG gilt Abhängige Außenver-
sicherung neben der Bundesrepublik Deutschland auch für die 
Länder der Europäischen Union, Schweiz, Norwegen und Liech-
tenstein.

VSG/B 150501/14 Edelmetalle in Zahnpraxen und 
Zahnlabors 

In Erweiterung von § B15 Nr. 4 VSG sind bis zu der hierfür verein-
barten Entschädigungsgrenze verarbeitete und unverarbeitete 
Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors auch dann versichert, 
wenn sich die Sachen nicht in einem Behältnis befinden.

VSG/B 150550/14 Aufbewahrungsvorschriften 
Bargeld, Urkunden, Wertsachen 

1 Die Entschädigung für 

 a) Bargeld, Urkunden; 

 b) nicht zu den Waren oder Vorräten gehörende Wert-
sachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Sparbücher 
und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf 
Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetal-
le sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem 
Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind;

 c) andere Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.

 ist je Behältnis auf die in Nr. 2 und Nr. 3 aufgelisteten Beträge 
je Wertschutzraum/Wertschutzschrank begrenzt.

2 Maximale Entschädigung für Aufbewahrung in Wertschutz-
räumen: 

Aufbewahrung im verschlossenen Wert-
schutzraum

Entschädigungsgrenze 
je Behältnis

VdS-Grad
Sicherheitsstufe nach
VDMA 24 990

ohne EMA,
bis EUR

mit EMA1,
bis EUR

I - IV – – –

V (EX)2 Wertschutzraum 250.000 500.000

VI (EX)2 – 375.000 750.000

VII (EX)2 Panzerraum 500.000 1.000.000

VIII (EX)2 – 750.000 1.500.000

IX (EX)2 Tresorraum LT 0
Kleintresorraum

1.000.000 3.000.000

IX KB (EX)2

X (EX)2
Tresorraum LT 1
Tresorraum T 1

1.000.000 4.000.000

X KB (EX)2

XI (EX)2
Tresorraum LT 1 KB
Tresorraum T 10 (EX)
Tresorraum T 20 (EX)
Tresorraum T 2

1.000.000 5.000.000

XI KB (EX)2

XII (EX)2
Tresorraum T 10 KB (EX)
Tresorraum T 20 KB (EX)

1.000.000 7.500.000

XII KB (EX)2

XIII (EX)2
– 1.000.000 10.000.000

XIII KB (EX)2 – 1.000.000 10.000.000

 1  Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten nur in Verbindung mit 
einer vom Verband der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannten Ein-
bruchmeldeanlage (EMA), mindestens der Klasse B, wenn der Raum all-
seits auf Durchstieg sowie die Tür zusätzlich auf Öffnen und Verschluss 
gemäß den Richtlinien für Planung und Einbau von EMA (VdS 2311) 
überwacht werden.

 2  Wertschutzräume der Widerstandsgrade V bis XIII werden auch mit ge-
prüftem Schutz gegen Sprengstoffe (Kennzeichnung EX) angeboten.
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3 Maximale Entschädigung für Aufbewahrung in Wertschutz-
schränken:

Aufbewahrung im verschlossene 
Wertschutzschrank

Entschädigungsgrenze 
je Behältnis

Widerstands-
grad nach VdS 
oder DAR1

Sicherheitsstufe
nach
VDMA 24 9902

ohne EMA,
bis EUR

mit EMA3,
bis EUR

Stahlschrank B 20.000 30.000

I Wertschrank C1 (F) 30.000 50.000

II Wertschrank C2 (F)
Gepanzerter Geldschrank
Geldschrankeinheit GE I

50.000 100.000

III Panzer-Geldschrank 
D 10
Panzer-Geldschrank D 1
Geldschrankeinheit GE II

100.000 200.000

IV Panzer-Geldschrank 
D 20
Panzer-Geldschrank D 2

150.000 300.000

IV KB (EX)4

V 
– 250.000 500.000

V KB (EX)4

VI (EX)4
Panzer-Geldschrank E10
Panzer-Geldschrank E

375.000 750.000

VI KB (EX)4

VII (EX)4
– 500.000 1.000.000

VII KB (EX)4

VIII (EX)4
– 500.000 1.000.000

IX (EX)4 – 500.000 1.000.000

X (EX)4 – 500.000 1.000.000

 1  Freistehende Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht von weniger 
als 1000 kg müssen entsprechend den Montageanweisungen des Her-
stellers verankert werden.

 2  Freistehende Schränke dieser Art mit einem Eigengewicht von weniger 
als 300 kg gelten als „anderer Verschluss".

 3  Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten nur in Verbindung mit 
einer von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannten Einbruchmel-
deanlage (EMA), mindestens der Klasse B, wenn das Behältnis gemäß den 
Richtlinien für Planung und Einbau von EMA (VdS 2311) überwacht wird.

 4  Wertschutzschränke der Widerstandsgrade V bis X werden auch mit ge-
prüftem Schutz gegen Sprengstoffe (Kennzeichnung EX) angeboten.

VSG/B 160201/14 Büchereien 

1 Der Versicherungsnehmer hat für den jeweiligen Verleihbe-
stand der versicherten Bücher ein Gesamtverzeichnis zu führen.

2 Außerdem hat er je ein Verzeichnis der verliehenen und der 
geliehenen Bücher zu führen.

3 Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Büchern 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
 können.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 bis 3 ergeben sich aus § B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 160205/14 Betriebsstilllegung 

1 Mit Stilllegung des Betriebes sind sämtliche Räume des Versiche-
rungsortes zu reinigen. Kehricht und Abfälle sind zu beseitigen.

2 Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchsfähigem 
Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, Türen oder 
Fenster sind unverzüglich wiederherzustellen.

3 Es muss für eine ständige Beaufsichtigung des Grundstücks 
durch eine zuverlässige Person gesorgt werden, die sämtliche 
Räume möglichst täglich, mindestens aber jeden zweiten Tag 
einmal zu begehen und die verschließbaren Räume nach je-
der Revision wieder zu verschließen hat.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 bis Nr. 3 ergeben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 160211/14 Außenbewachung 

1 Der Versicherungsnehmer hat die als Versicherungsort verein-
barten Räume außerhalb der Geschäftszeit ununterbrochen 

durch einen Wächter bewachen und in der vereinbarten Wei-
se Kontrolluhren durch diesen betätigen zu lassen.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

VSG/B 160212/14 Innenbewachung 

1 Der Versicherungsnehmer hat die als Versicherungsort verein-
barten Räume außerhalb der Geschäftszeit durch einen Wäch-
ter bewachen zu lassen, der sich ununterbrochen in diesen 
Räumen aufhält und in der vereinbarten Weise Kontrolluhren 
betätigt.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

VSG/B 160252/14 Elektrische Anlagen [VdS]

1 Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen jähr-
lich, und zwar möglichst innerhalb der ersten drei Monate 
eines jeden Versicherungsjahres, auf seine Kosten durch einen 
von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannten Sach-
verständigen prüfen und sich ein Zeugnis darüber ausstellen 
zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein, in-
nerhalb derer Mängel beseitigt und Abweichungen von den 
anerkannten Regeln der Elektrotechnik, insbesondere von den 
einschlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von 
den Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zugrunde liegen, 
abgestellt werden müssen. 

2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis 
unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu 
beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen. 

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 und Nr. 2 ergeben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 160257/14 Brandschutzanlagen [VdS]

1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, Räume 
oder Einrichtungen sind mit einer ebenfalls im Versicherungs-
vertrag bezeichneten und mit einer von der VdS Schadenver-
hütung GmbH (VdS) anerkannten Brandschutzanlage ausge-
stattet. Brandschutzanlagen sind insbesondere

 a) Brandmeldeanlagen;

 b) Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen;

 c) Wasserlösch-, Sprinkleranlagen;

 d) Sprühwasser-Löschanlagen;

 e) Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln;

 f) Schaum-Löschanlagen;

 g) Pulver-Löschanlagen;

 h) Rauch- und Wärmeabzugsanlagen;

 i) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funken-
löschanlagen.

2 Anlagen gemäß Nr. 1 a) oder Nr. 1 h) sind dem Versicherer 
durch ein Installationsattest angezeigt, das dem VdS- Muster-
vordruck entspricht. Anlagen gemäß Nr. 1 b) bis Nr. 1 g) und 
Nr. 1 i) sind durch die Technische Prüfstelle der VdS Schaden-
verhütung GmbH abgenommen und dem Versicherer durch 
ein Abnahmezeugnis angezeigt.

3 Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten

 a) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von 
 denen die Wirksamkeit der Anlage abhängt, stets in ei-
nem den VdS-Richtlinien entsprechenden Zustand zu 
erhalten;

 b) die Anlage stets in gutem, funktionstüchtigem Zustand 
zu erhalten und zu betreiben sowie die Bedienungsanlei-
tungen zu beachten;

 c) bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der 
defekte Anlageteil außer Betrieb genommen wird;

 d) für die Dauer von Störungen oder Außerbetriebnahmen 
der Anlage geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen;
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 e) Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anlagen ge-
mäß Nr. 1 c) bis Nr. 1 g) und Nr. 1 i) unverzüglich dem 
Versicherer anzuzeigen;

 f) Störungen der Anlage unverzüglich durch eine durch die 
VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Fachfirma be-
seitigen zu lassen, auch wenn die Anlage nur teilweise 
funktionsuntüchtig ist;

 g) Änderungen an der Anlage nur durch eine durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH anerkannte Fachfirma vorneh-
men zu lassen;

 h) ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS-Mustervor-
druck zu führen;

 i) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprü-
fung der Anlage durch die VdS Schadenverhütung Gm-
bH zu gestatten.

4 Der Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten

 a) Anlagen gemäß Nr. 1 a) und Nr. 1 b) vierteljährlich so-
wie Anlagen gemäß Nr. 1 h) halbjährlich und außerdem 
nach jeder Änderung der Anlagen durch eine Fachkraft 
inspizieren und die dabei festgestellten Mängel unver-
züglich durch eine durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen;

 b) Anlagen gemäß Nr. 1 a), Nr. 1 b) und Nr. 1 h) mindes-
tens einmal jährlich durch eine von der VdS Schadenver-
hütung GmbH anerkannte Fachfirma warten zu lassen;

 c) Anlagen gemäß Nr. 1 c) mindestens einmal in jedem Ka-
lenderhalbjahr, Anlagen gemäß Nr. 1 d) bis Nr. 1 g) und 
Nr. 1 i) mindestens einmal in jedem Kalenderjahr sowie An-
lagen gemäß Nr. 1 b) mindestens alle drei Jahre durch die 
Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH 
prüfen und etwaige Mängel unverzüglich abzustellen oder 
beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser Obliegenheiten ist 
dem Versicherer durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.

 Bei Anlagen gemäß Nr. 1 c), deren technische Schutzwirkung 
durch Sachverständige bestimmt worden ist und auf die ein 
Nachlass von mindestens 40 Prozent gewährt wird, kann auf 
die nächstfällige Prüfung verzichtet werden, wenn aufgrund 
der beiden unmittelbar vorausgegangenen Prüfungen der 
technisch ermittelte Nachlass nicht gekürzt wurde. Dies gilt 
nicht, wenn Gesetze, Verordnungen oder behördliche Vor-
schriften halbjährliche Prüfungen vorschreiben.

5 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 3 und Nr. 4 ergeben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 160259/14 Einbruchmeldeanlagen [VdS]

1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und Behält-
nisse sind durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
(VdS) anerkannten Einbruchmeldeanlage der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Art (System) überwacht.

2 Der Versicherungsnehmer hat

 a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Her-
stellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfähigem 
Zustand zu erhalten;

 b) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, so-
lange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abwei-
chungen bedürfen der Textform;

 c) die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Scha-
denverhütung GmbH anerkannte Errichterfirma jährlich 
warten und regelmäßig inspizieren zu lassen, und zwar

  Einbruchmeldeanlage Klasse A jährlich,

  Einbruchmeldeanlage Klasse B halbjährlich,

  Einbruchmeldeanlage Klasse C vierteljährlich;

 d) Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch 
eine von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte 
Errichterfirma beseitigen zu lassen;

 e) während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der 
Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genannten Räume 
und Behältnisse durch einen dort ununterbrochen anwe-
senden Wächter bewachen zu lassen;

 f) Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine 
von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Er-
richterfirma vornehmen und dabei ausschließlich Teile 
und Geräte des im Versicherungsvertrag genannten Sys-
tems verwenden zu lassen;

 g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprü-
fung der Einbruchmeldeanlage durch die VdS Schaden-
verhütung GmbH zu gestatten;

 h) bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein durch 
die VdS Schadenverhütung GmbH anerkanntes Wach- 
und Sicherheitsunternehmen Änderungen der vereinbar-
ten Interventionsmaßnahmen dem Versicherer innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen mitzuteilen.

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 und Nr. 2 ergeben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 160264/14 Wartung

1 Die Wartungsvorschriften des Herstellers und die Prüfungen 
nach der Medizingeräteverordnung müssen eingehalten 
 werden.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 ergeben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

VSG/B 160265/14 Verstoß gegen Garagenverordnung

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen (ohne kennzeichnungspflichtige 
Gefahrgüter nach Gefahrstoffrecht) in anderen Räumen als  Garagen 
gilt nicht als Obliegenheitsverletzung, wenn sich im Umkreis von 
2,5 Metern keine leicht entzündlichen Sachen befinden. Feuerge-
fährliche Arbeiten sowie Tankvorgänge sind zu untersagen.

VSG/B 160266/14 Wertschutzschränke mit Zeitschloss

Sofern Versicherungsschutz in Wertschutzschränke mit Zeitschloss 
vereinbart ist, gilt in Ergänzung zu § B16 Nr. 2 VSG die folgende 
Sicherheitsvorschrift:

a) Das Zeitschloss ist so zu programmieren, dass

 aa) außerhalb der Geschäftszeit eine Öffnung des Wert-
schutzschrankes nicht möglich ist,

 bb) beim Öffnen des Wertschutzschrankes eine Verzögerung 
von mindestens 30 Minuten gegeben ist.

b) Während der Geschäftszeit muss das Zeitschloss grundsätz-
lich aktiviert werden.

c) Schlüssel von weiteren Wertschutzschränken müssen in dem 
Wertschutzschrank mit dem Zeitschloss aufbewahrt werden.

d) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § B16 Nr. 3 VSG. 

VSG/B 170151/14 Ertragsausfall – Basis Rohertrag 
[mit Dynamik]

1 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminde-
rung (Sicherheitsvorschriften)

 Der Versicherungsnehmer hat 

 a) Bücher zu führen sowie Inventuren und Bilanzen für die 
drei Vorjahre sicher und getrennt zum Schutz gegen 
gleichzeitige Vernichtung aufzubewahren;

 b) die Gewinn- und Verlustrechnungen im Sinne Nr. 2 a) 
aufzustellen. Dabei sind alle Kosten gesondert auszuwei-
sen unter Kennzeichnung der im Bewertungszeitraum 
fortlaufenden Kosten.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

2 Versicherungswert und Versicherungssumme

 Abweichend von § B17 Nr. 5 VSG gilt:

 a) Versicherungswert und Versicherungswertermittlung

  Versicherungswert für Ertragsausfall ist der Umsatz des 
voran gegangenen Geschäftsjahres ohne  Umsatzsteuer 
vermindert um Aufwendungen für Waren- und/oder 
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Materialeinsatz zuzüglich eines Vorsorgebetrages für erwar-
tete Änderungen des Betriebsertrages im laufenden und im 
nächsten Geschäftsjahr (Versicherungswertermittlung). 

 b) Versicherungsperiode

  Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu ent-
sprechen. 

 c) Meldung

  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens sechs 
Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach sei-
nen Geschäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr er-
wirtschafteten Versicherungswert (siehe a) zu melden. 

  aa) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser 
rückwirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als 
Versicherungssumme. Jedoch ist die Entschädigung 
auf 135 Prozent der bis dahin vereinbarten Versiche-
rungssumme begrenzt. 

  bb) Wird die Meldung gemäß aa) nach der vereinbarten 
Frist jedoch vor Ende des Geschäftsjahres nachgeholt, 
so gilt ab Eingang der Meldung der gemeldete Versi-
cherungswert als Versicherungssumme nach a) in Ver-
bindung mit § B17 Nr. 7 VSG. Bis zum Eingang der Mel-
dung gilt die zuletzt vereinbarte Versicherungssumme.

  cc) Erfolgt keine Meldung nach aa) oder bb), so gilt – so-
fern Dynamik nach Nr. 3 vereinbart ist – ab nächster 
Hauptfälligkeit der um die Dynamik erhöhte Wert als 
Versicherungssumme. 

 d) Jahresbeitrag

  aa) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: 
Versicherungssumme x Beitragssatz für jede  einzelne 
versicherte Gefahr. Er wird jedoch mindestens in der 
Höhe des Mindesttarifbeitrages festgelegt. Der Bei-
trag verändert sich um einen eventuell vereinbarten 
Nachlass oder Zuschlag und erhöht sich um die ge-
setzliche Versicherungsteuer.

  bb) Ändert sich nach a) in Verbindung mit c) die Versiche-
rungssumme, so bleibt dies auf den Beitrag für das 
vergangene Versicherungsjahr ohne Einfluss.

  cc) Für das laufende Versicherungsjahr wird im Falle von 
c) aa) und c) bb) der Jahresbeitrag nach aa) neu be-
rechnet. 

   –  Im Falle von c) aa) gilt dieser rückwirkend zum 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres. Für 
die Zeit zwischen Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres und Eingang der Meldung bei dem 
Versicherer kann der Jahresbeitrag maximal um 
den Wert erhöht werden, um den der Versicherer 
maximal nach c) aa) gehaftet hätte.

   –  Im Falle von c) bb) gilt der Jahresbeitrag nach aa) 
mit Eingang der Meldung bei dem Versicherer. 

  Der geänderte Jahresbeitrag nach cc) bezieht sich nur auf 
den Zeitraum, für welchen die Änderung wirkt.

 e) Versichertes Interesse 

  Die Versicherung gilt für Rechnung des Betriebsinhabers 
und des Versicherungsnehmers.

 f) Bewertungszeitraum

  Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 
auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monate, 
längstens jedoch 24 Monate vereinbart ist, beträgt der 
Bewertungszeitraum 24 Monate.

  Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von 
dem an ein Unterbrechungsschaden nicht mehr ent-
steht, spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.

3 Dynamik

 a) Dynamik 

  Soweit Dynamik vereinbart ist, verändert sich die Ver-
sicherungssumme im folgenden Geschäftsjahr gemäß 
§ B18 Nr. 1 VSG.

 b) Information über Änderungen

  Die nach a) berechneten Versicherungssummen werden 
auf volle 500 EUR aufgerundet. Die neuen Versicherungs-
summen und die geänderten Beiträge werden dem Ver-
sicherungsnehmer jeweils bekannt gegeben.

 c) Unterversicherung 

  Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § B19 
Nr. 5 VSG) bleiben unberührt.

 d) Widerspruchsrecht

  Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über 
die neue Versicherungssumme kann der Versicherungs-
nehmer der Dynamik durch eine Erklärung in Textform wi-
dersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeiti-
ge Absendung. Damit wird die Dynamik nicht wirksam.

  Teilt der Versicherungsnehmer seinen Versicherungswert 
nach Nr. 2 c) nicht spätestens gleichzeitig mit, so erlischt 
die Vorsorge (siehe Nr. 2 c) aa) eventuell auch rückwirkend 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerspruch in Kraft tritt.

 e) Aufhebungsrecht

  Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres verlangen, dass die Be-
stimmungen über die Dynamik künftig nicht mehr anzu-
wenden sind. Zu diesem Zeitpunkt erlischt die Vorsorge 
(siehe Nr. 2 c) aa).

 f) Überversicherung

  Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
nach § A10 Nr. 1 VSG bleibt unberührt.

4 Entschädigungsberechnung

 Abweichend von § B19 Nr. 2 VSG gilt:

 a) Ersetzt wird der Ertragsausfall, das sind
  aa) der ausfallende Betriebsgewinn, welcher der Versi-

cherungsnehmer ohne Ertragsausfall des Betriebes 
in dem Bewertungszeitraum erwirtschaftet hätte und

  bb) die Kosten, soweit deren Weiteraufwand rechtlich not-
wendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit 
sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
erwirtschaftet worden wären (fortlaufende Kosten)

  innerhalb der Haftzeit.

  Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder 
ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unter-
brechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeit-
punkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden nicht 
mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beein-
trächtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind ange-
messen zu berücksichtigen.

 c) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem 
Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sa-
chen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden.

 d) Für Kosten nach § B3 Nr. 4 und 5 VSG leistet der Ver-
sicherer nur Entschädigung, soweit dies vereinbart  wurde.

VSG/B 170152/14 Ertragsausfall – Basis Rohertrag 
[Basis WZ]

1 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminde-
rung (Sicherheitsvorschriften)

 Der Versicherungsnehmer hat 

 a) Bücher zu führen sowie Inventuren und Bilanzen für die 
drei Vorjahre sicher und getrennt zum Schutz gegen 
gleichzeitige Vernichtung aufzubewahren;

 b) die Gewinn- und Verlustrechnungen im Sinne Nr. 2 a) 
aufzustellen. Dabei sind alle Kosten gesondert auszuwei-
sen unter Kennzeichnung der im Bewertungszeitraum 
fortlaufenden Kosten.
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 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

2 Versicherungswert und Versicherungssumme

 Abweichend von § B17 Nr. 5 VSG gilt:

 a) Versicherungswert und Versicherungswertermittlung

  Versicherungswert für Ertragsausfall ist der Umsatz des 
voran gegangenen Geschäftsjahres ohne  Umsatzsteuer 
vermindert um Aufwendungen für Waren- und/oder Ma-
terialeinsatz zuzüglich eines Vorsorgebetrages für erwarte-
te Änderungen des Betriebsertrages im laufenden und im 
nächsten Geschäftsjahr (Versicherungswertermittlung). 

 b) Versicherungsperiode

  Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entspre-
chen. 

 c) Meldung

  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 
sechs Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den 
nach seinen Geschäftsbüchern im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr erwirtschafteten Versicherungswert (siehe a) 
zu melden. 

  aa) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser 
rückwirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als 
Versicherungssumme. Jedoch ist die Entschädigung 
auf 135 Prozent der bis dahin vereinbarten Versiche-
rungssumme begrenzt. 

  bb) Wird die Meldung gemäß aa) nach der vereinbarten 
Frist jedoch vor Ende des Geschäftsjahres nachge-
holt, so gilt ab Eingang der Meldung der gemeldete 
Versicherungswert als Versicherungssumme nach a) 
in Verbindung mit § B17 Nr. 7 VSG. Bis zum Eingang 
der Meldung gilt die zuletzt vereinbarte Versiche-
rungssumme.

  cc) Erfolgt keine Meldung nach aa) oder bb), so gilt – so-
fern Anpassung nach Nr. 3 vereinbart ist – ab nächs-
ter Hauptfälligkeit der um die Dynamik erhöhte Wert 
als Versicherungssumme. 

 d) Jahresbeitrag

  aa) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: 
Versicherungssumme x Beitragssatz für jede einzel-
ne versicherte Gefahr. Er wird jedoch mindestens in 
der Höhe des Mindesttarifbeitrages festgelegt. Der 
Beitrag verändert sich um einen eventuell vereinbar-
ten Nachlass oder Zuschlag und erhöht sich um die 
gesetzliche Versicherungsteuer.

  bb) Ändert sich nach a) in Verbindung mit c) die Versiche-
rungssumme, so bleibt dies auf den Beitrag für das 
vergangene Versicherungsjahr ohne Einfluss.

  cc) Für das laufende Versicherungsjahr wird im Falle von c) 
aa) und bb) der Jahresbeitrag nach aa) neu berechnet. 

   –  Im Falle von c) aa) gilt dieser rückwirkend zum 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres. Für 
die Zeit zwischen Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres und Eingang der Meldung bei dem 
Versicherer kann der Jahresbeitrag maximal um 
den Wert erhöht werden, um den der Versicherer 
maximal nach c) aa) gehaftet hätte.

   –  Im Falle von c) bb) gilt der Jahresbeitrag nach aa) 
mit Eingang der Meldung bei dem Versicherer. 

  Der geänderte Jahresbeitrag nach cc) bezieht sich nur auf 
den Zeitraum, für welchen die Änderung wirkt.

 e) Versichertes Interesse 

  Die Versicherung gilt für Rechnung des Betriebsinhabers 
und des Versicherungsnehmers.

 f) Bewertungszeitraum

  Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 
auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, 
längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der 
Bewertungszeitraum 24 Monate.

  Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von 
dem an ein Unterbrechungsschaden nicht mehr ent-
steht, spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.

3 Anpassung Wertzuschlag

 a) Anpassung 

  Soweit Anpassung Wertzuschlag vereinbart ist, verändert 
sich die Versicherungssumme im folgenden Geschäftsjahr 
in dem Verhältnis von Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte im vergangenen Kalenderjahr (siehe § B18 
Nr. 1 VSG) gegenüber dem davor liegenden Kalenderjahr 
nach fol gender Berechnungsformel: Aktueller Beitrag = In-
dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im vergan-
gen  Kalenderjahr dividiert durch Index der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte im davor liegenden Kalenderjahr 
multipliziert mit dem Beitrag des  vergangenen Jahres. Der 
Faktor für die Erhöhung wird auf zwei Nachkommastellen 
gerundet.

 b) Information über Änderungen

  Die nach a) berechneten Versicherungssummen werden 
auf volle 500 EUR aufgerundet. Die neuen Versicherungs-
summen und die geänderten Beiträge werden dem Ver-
sicherungsnehmer jeweils bekannt gegeben.

 c) Unterversicherung 

  Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § B19 
Nr. 5 VSG) bleiben unberührt.

 d) Widerspruchsrecht

  Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über die neue Versicherungssumme kann der Versiche-
rungsnehmer der Dynamik durch eine Erklärung in Text-
form widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung. Damit wird die Dynamik nicht 
wirksam.

  Teilt der Versicherungsnehmer seinen Versicherungswert 
nach Nr. 2 c) nicht spätestens gleichzeitig mit, so erlischt 
die Vorsorge (siehe Nr. 2 c) aa) eventuell auch rückwirkend 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerspruch in Kraft tritt.

 e) Aufhebungsrecht

  Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres verlangen, dass die Be-
stimmungen über die Dynamik künftig nicht mehr anzu-
wenden sind. Zu diesem Zeitpunkt erlischt die Vorsorge 
(siehe Nr. 2 c) aa).

 f) Überversicherung

  Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
nach § A10 Nr. 1 VSG bleibt unberührt.

4 Entschädigungsberechnung

 Abweichend von § B19 Nr. 2 VSG gilt:

 a) Ersetzt wird der Ertragsausfall, das sind

  aa) der ausfallende Betriebsgewinn, welcher der Versi-
cherungsnehmer ohne Ertragsausfall des Betriebes 
in dem Bewertungszeitraum erwirtschaftet hätte und

  bb) die Kosten, soweit deren Weiteraufwand rechtlich 
notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und 
soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträch-
tigung erwirtschaftet worden wären (fortlaufende 
Kosten)

  innerhalb der Haftzeit.

  Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder 
ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unter-
brechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeit-
punkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden nicht 
mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beein-
trächtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind ange-
messen zu berücksichtigen.
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 c) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem 
Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sa-
chen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden.

 d) Für Kosten nach § B3 Nr. 4 und 5 VSG leistet der Versi-
cherer nur Entschädigung, soweit dies vereinbart wurde.

VSG/B 170153/14 Ertragsausfall – Basis Rohertrag 
[ohne Dynamik]

1 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminde-
rung (Sicherheitsvorschriften)

 Der Versicherungsnehmer hat 

 a) Bücher zu führen sowie Inventuren und Bilanzen für die 
drei Vorjahre sicher und getrennt zum Schutz gegen 
gleichzeitige Vernichtung aufzubewahren;

 b) die Gewinn- und Verlustrechnungen im Sinne Nr. 2 a) 
aufzustellen. Dabei sind alle Kosten gesondert auszuwei-
sen unter Kennzeichnung der im Bewertungszeitraum 
fortlaufenden Kosten.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, B16 Nr. 3 VSG. 

2 Versicherungswert und Versicherungssumme

 Abweichend von § B17 Nr. 5 VSG gilt:

 a) Versicherungswert und Versicherungswertermittlung

  Versicherungswert für Ertragsausfall ist der Umsatz des 
voran gegangenen Geschäftsjahres ohne  Umsatzsteuer 
vermindert um Aufwendungen für Waren- und/oder Ma-
terialeinsatz zuzüglich eines Vorsorgebetrages für erwarte-
te Änderungen des Betriebsertrages im laufenden und im 
nächsten Geschäftsjahr (Versicherungswertermittlung). 

 b) Versicherungsperiode

  Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entspre-
chen. 

 c) Meldung

  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 
sechs Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den 
nach seinen Geschäftsbüchern im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr erwirtschafteten Versicherungswert (siehe a) 
zu melden. 

  aa) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser 
rückwirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als 
Versicherungssumme. Jedoch ist die Entschädigung 
auf 135 Prozent der bis dahin vereinbarten Versiche-
rungssumme begrenzt. 

  bb) Wird die Meldung gemäß aa) nach der vereinbarten 
Frist jedoch vor Ende des Geschäftsjahres nachge-
holt, so gilt ab Eingang der Meldung der gemeldete 
Versicherungswert als Versicherungssumme nach a) 
in Verbindung mit § B17 Nr. 7 VSG. Bis zum Eingang 
der Meldung gilt die zuletzt vereinbarte Versiche-
rungssumme.

 d) Jahresbeitrag

  aa) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: 
Versicherungssumme x Beitragssatz für jede einzel-
ne versicherte Gefahr. Er wird jedoch mindestens in 
der Höhe des Mindesttarifbeitrages festgelegt. Der 
Beitrag verändert sich um einen eventuell vereinbar-
ten Nachlass oder Zuschlag und erhöht sich um die 
gesetzliche Versicherungsteuer.

  bb) Ändert sich nach a) in Verbindung mit c) die Versiche-
rungssumme, so bleibt dies auf den Beitrag für das 
vergangene Versicherungsjahr ohne Einfluss.

  cc) Für das laufende Versicherungsjahr wird im Falle von 
c) aa) und c) bb) der Jahresbeitrag nach aa) neu be-
rechnet. 

   –  Im Falle von c) aa) gilt dieser rückwirkend zum 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres. Für 
die Zeit zwischen Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres und Eingang der Meldung bei dem 

Versicherer kann der Jahresbeitrag maximal um 
den Wert erhöht werden, um den der Versicherer 
maximal nach c) aa) gehaftet hätte.

   –  Im Falle von c) bb) gilt der Jahresbeitrag nach aa) 
mit Eingang der Meldung bei dem Versicherer. 

  Der geänderte Jahresbeitrag nach cc) bezieht sich nur auf 
den Zeitraum, für welchen die Änderung wirkt.

 e) Versichertes Interesse 

  Die Versicherung gilt für Rechnung des Betriebsinhabers 
und des Versicherungsnehmers.

 f) Bewertungszeitraum

  Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 
auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, 
längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der 
Bewertungszeitraum 24 Monate.

  Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von 
dem an ein Unterbrechungsschaden nicht mehr ent-
steht, spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.

3 nicht belegt

4 Entschädigungsberechnung

 Abweichend von § B19 Nr. 2 VSG gilt:

 a) Ersetzt wird der Ertragsausfall, das sind

  aa) der ausfallende Betriebsgewinn, welcher der Versi-
cherungsnehmer ohne Ertragsausfall des Betriebes 
in dem Bewertungszeitraum erwirtschaftet hätte und

  bb) die Kosten, soweit deren Weiteraufwand rechtlich not-
wendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit 
sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
erwirtschaftet worden wären (fortlaufende Kosten)

  innerhalb der Haftzeit.

  Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder 
ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unter-
brechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeit-
punkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden nicht 
mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beein-
trächtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind ange-
messen zu berücksichtigen.

 c) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem 
Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sa-
chen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden.

 d) Für Kosten nach § B3 Nr. 4 und 5 VSG leistet der Versi-
cherer nur Entschädigung, soweit dies vereinbart wurde.

VSG/B 170154/14 Besondere Vorsorge für 
unerwartete Änderungen 
innerhalb des Geschäftsjahres

1 Der Versicherer haftet für unerwartete Änderungen des Ver-
sicherungswertes im laufenden Geschäftsjahr bis 35 Prozent 
über die Versicherungssumme hinaus (Vorsorge). Dies gilt 
nicht für vereinbarte Entschädigungsgrenzen sowie Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko (erste Gefahr).

2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 9 Mo-
nate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen Ge-
schäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaf-
teten Versicherungswert nach Klausel VSG/B 170151/14 Nr. 
2 a) bzw. Klausel VSG/B 170152/14 Nr. 2 a), Klausel VSG/B 
170153/14 Nr. 2 a) zu melden. 

3 Wird eine Obliegenheit nach Nr. 2 vom Versicherungsnehmer 
vorsätzlich verletzt, so entfällt die Vorsorgeversicherung rück-
wirkend für das vorhergehende Versicherungsjahr, es gilt dann 
nur die bei der letztmaligen Meldung dokumentierte Summe 
versichert. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
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der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 

VSG/B 170210/14 Medien der Unterhaltungselek-
tronik 

1 Versicherungswert für Medien der Unterhaltungselektronik, 
die gewerbsmäßig vermietet werden, ist der Zeitwert.

2 Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen Bestand 
dieser Sachen ein Gesamtverzeichnis zu führen.

3 Der Versicherungsnehmer hat außerdem die Anzahl der Ver-
mietungen dieser Sachen in einem Verzeichnis festzuhalten.

4 Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört 
oder beschädigt werden oder abhandenkommen können.

5 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 2 bis 4 ergeben sich aus § B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 170250/14 Second Hand Waren 

1 Abweichend von § B17 Nr. 2 VSG ist Versicherungswert für 
gebrauchte Waren der Einkaufspreis den der Versicherungs-
nehmer gezahlt hat, der Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles oder der erzielbare Verkaufspreis; maßge-
bend ist der niedrigere Betrag.

 Danach ist der Versicherer, auch wenn die Versicherungssum-
me höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts 
des Versicherungsfalles, nicht verpflichtet, dem Versiche-
rungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu ersetzten. 

2 Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen Bestand 
dieser Sachen ein Gesamtverzeichnis zu führen.

3 Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versi-
cherungsfall nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
können.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 2 bis Nr. 3 ergeben sich aus § B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 170251/14 Waren und Vorräte als fremdes 
Eigentum zur Bearbeitung, 
Verwahrung oder zum Verkauf

1 Abweichend von § B17 Nr. 2 VSG ist Versicherungswert für 
Waren und Vorräte, die nicht im Eigentum des Versicherungs-
nehmers sind und diesem zur Bearbeitung, Verwahrung oder 
zum Verkauf in Obhut gegeben wurden (siehe § B1 Nr. 3 b) 
VSG) der Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles oder der erzielbare Verkaufspreis; maßgebend ist der 
niedrigere Betrag.

2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit diese nicht aus ei-
nem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden 
kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszah-
lung nach § B19 VSG nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers oder des Eigentümers 
die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versicherungs-
vertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der 
Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen 
(siehe § A15 VSG) eine vorläufige Zahlung leisten.

3 Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen Bestand 
dieser Sachen ein Gesamtverzeichnis zu führen.

4 Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört 
oder beschädigt werden oder abhandenkommen können.

5 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 3 bis Nr. 4 ergeben sich aus § B16 Nr. 3 VSG.

VSG/B 170401/14 Kunstgegenstände 

Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Preis für das An-
fertigen einer qualifizierten Kopie.

VSG/B 180001/14 Wertzuschlag mit Einschluss von 
Bestandserhöhungen – Inhalt

1 Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies be-
sonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten der 
versicherten Sachen auf der vereinbarten Preisbasis (Grund-
summe) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen.

2 Die Summenanpassung nach § B18 VSG gilt für Positionen 
nach Nr. 1 sowie für alle anderen Positionen, die zu dem-
selben Versicherungsort vereinbart sind, nicht. 

3 Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn eines jeden 
Versicherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gel-
ten rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, 
wenn sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungs-
jahres beantragt wurden. 

 Solange kein Antrag nach Abs. 1 Satz 2 gestellt ist, gilt hilfs-
weise folgende Regelung: 

 Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn eines jeden Ver-
sicherungsjahres um die Prozentpunkte, um die sich der In-
dex für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, 
 Reihe 2, gegenüber dem Vorjahr verändert hat.

4 Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 3 die vom Statisti-
schen Bundesamt vor Beginn des Versicherungsjahres zuletzt 
veröffentlichten Preisindizes maßgebend.

5 Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rückwir-
kend, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt wurden.

6 Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich dop-
peltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grund-
summe und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres 
ausreichend war und Bestandserhöhungen rechtzeitig ausrei-
chend nachversichert worden sind. 

 Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, 
wenn sie durch eine dem Versicherer eingereichte Schätzung 
eines Sachverständigen festgesetzt worden sind. 

 Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versi-
cherer nur nach folgender Berechnungsformel:

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme zum Zeitpunkt ihrer nach Nr. 3 und Nr. 5 
letztmalig erforderlichen Festsetzung dividiert durch den Ver-
sicherungswert zum gleichen Zeitpunkt.

7 Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen 
durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft setzen.

8 Zwischen den Positionen, für die Wertzuschlag vereinbart ist 
und den übrigen Positionen besteht abweichend von § B1 Ab-
satz 1 VSG keine summarische Versicherung. Danach sind die 
Bestimmungen über die Unterversicherung § B19 Nr. 5 VSG 
auf die jeweiligen Positionen getrennt anzuwenden.

VSG/B 180051/14 Besondere Regelung für die Glas-
deckung (Einzeldeklaration mit 
separater Versicherungssumme)

1 Für Positionen, die gegen die Gefahr Glasbruch mit selbst-
ständiger Versicherungssumme versichert sind, ändert sich 
bei Verträgen mit 

 a) Summenanpassung nach § B18 VSG zu Beginn eines 
 jeden Versicherungsjahres die Versicherungssumme für 
Verglasung in dem Verhältnis von Index der Erzeuger-
preise gewerblicher Produkte im vergangenen Kalen-
derjahr  (siehe § B18 Nr. 1 VSG) gegenüber dem davor 
liegendem  Kalenderjahr nach folgender Berechnungs-
formel: Aktuelle Versicherungssumme = Index der Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte im vergangenen 
Kalenderjahr  dividiert durch Index der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte im davor liegenden Kalenderjahr 
multipliziert mit der Versicherungssumme des vergange-
nen Jahres. Der Faktor für die Erhöhung wird auf zwei 
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Nachkommastellen gerundet; die neue Versicherungs-
summe wird auf volle Euro aufgerundet.

 b) Wertzuschlag zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
die Versicherungssumme in dem Verhältnis von aktuellem 
Wertzuschlag zum Wertzuschlag des Vorjahres nach fol-
gender Berechnungsformel: Aktuelle Versicherungssumme 
= aktueller Wertzuschlag dividiert durch Wertzuschlag des 
vergangenen Jahres multipliziert mit der Versicherungs-
summe des vergangenen Jahres. Der Faktor für die Erhö-
hung wird auf zwei Nachkommastellen gerundet; die neue 
Versicherungssumme wird auf volle Euro aufgerundet.

2 Der Beitrag ändert sich entsprechend.

3 Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über 
die Änderung kann der Versicherungsnehmer der Anpassung 
durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die An-
passung nicht wirksam.

 Sind in einem Vertrag zu unterschiedlichen Versicherungs-
orten bzw. Risiken verschiedene Anpassungsformen (Sum-
menanpassung oder Wertzuschlag) vereinbart, so findet die 
Anpassung Anwendung, welche für den betreffenden Versi-
cherungsort bzw. Risiko vereinbart ist.

VSG/B 180053/14 Vorsorgeversicherungssumme

1 Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versi-
cherungssummen der Positionen, für die sie vereinbart ist und 
bei denen Unterversicherung besteht oder bei denen die Ver-
sicherungssumme wegen entstandener Aufwendungen für 
Abwendung oder Minderung des Schadens nicht ausreicht.

2 Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, 
um die die Versicherungswerte der einzelnen Positionen die 
Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, welche Positionen durch den Versicherungsfall betrof-
fen sind.

VSG/B 190152/14 Vertragsärztliche Verordnungen, 
Abrechnungsunterlagen für Kran-
kenkassen (nicht in Behältnissen)

In Ergänzung zu Klausel VSG/B 190102/14 gelten für diese Posi-
tion die besonderen Verschlussvorschriften nach § B15 Nr. 4 VSG 
nicht.

VSG/B 190153/14 Geschäfte mit weiterer Betriebsart 
„Postagentur”

1 Die Postagentur einerseits und die weitere Betriebsart ande-
rerseits wurden – aus technischen Gründen – in zwei selbst-
ständigen Antragsformularen desselben Produktes derselben 
Produktgeneration mit demselben Beginn und Ablauf ein-
gegeben. Vertragswille ist, dass ein Vertrag als Dynamische 
Sach-Inhaltsversicherung für die Betriebsart Postagentur und 
der weiteren vereinbarten Betriebsarten zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer vereinbart gilt.

2 Der Versicherungsschutz für die Postagentur und der  wei-
teren Betriebsart erfolgt jeweils aus einer selbstständigen 
Deklara tion. Die Entschädigung wird für beide selbststän-
digen Deklarationen (Position) separat errechnet.

3 Entschädigungsgrenzen und Zusätzliche Einschlüsse gelten 
jeweils für die Postagentur und für die weitere Betriebsart.

4 Ist eine Jahreshöchstentschädigung vereinbart, so bezieht sich 
diese auf den gesamten Vertrag.

5 Eine Entschädigung für Briefmarken der Betriebsart Postagen-
tur erfolgt nur, soweit kein Anspruch aus einem anderen Ver-
trag besteht (Subsidiarität).

VSG/B 190301/15 Verzicht auf den Einwand der 
Unterversicherung

1 Die Bestimmungen über Unterversicherung in den VSG sind 
nicht anzuwenden, wenn der Gesamtschaden

 a) den im Versicherungsvertrag genannten Prozentsatz der 
Versicherungssummen nicht übersteigt und 

 b) nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.

2 Versicherungssummen auf Erstes Risiko werden bei Feststel-
lung des Gesamtbetrages der Versicherungssummen nach 
Nr. 1 nicht berücksichtigt.

VSG/B 190302/14 Stichtagsversicherung für Waren 
und Vorräte 

1 Abweichend von den VSG gilt die summarische Versicherung 
nach § B1 Satz 1 VSG sowie die Summenanpassung nach 
§ B18 VSG nicht für Waren und Vorräte. 

2 Entschädigungsgrenze für die versicherten Waren und Vorräte 
ist die vereinbarte Versicherungssumme.

3 Der Versicherungswert (Stichtagswert), den die versicherten 
Vorräte an dem vereinbarten Stichtag, dies ist der 1. Tag (Mel-
detag) eines jeden Monats (Meldezyklus) haben, ist dem Ver-
sicherer jeweils innerhalb von einer Meldefrist von 10 Tagen 
nach diesem Stichtag zu melden (Stichtagssumme).

 Solange für einen Stichtag trotz Fristablaufs keine Meldung 
erfolgt ist, gilt auch für diesen Stichtag die zuletzt gemelde-
te Stichtagssumme. Geht bereits die erste Stichtagsmeldung 
dem Versicherer nicht rechtzeitig zu, so sind die Waren und 
Vorräte ab Fristablauf bis zum Eingang der Meldung nur mit 
der Hälfte der Versicherungssumme versichert.

4 Der Versicherungsnehmer hat eine infolge Schreib-, Rechen- 
oder Hörfehlers versehentlich falsch erstattete Meldung un-
verzüglich zu berichtigen. Ist inzwischen ein Versicherungsfall 
eingetreten, so hat er das Versehen nachzuweisen.

5 Ist die letzte vor Eintritt des Versicherungsfalles gemelde-
te Stichtagssumme niedriger als der Stichtagswert, für den 
die Stichtagssumme gemeldet wurde oder gemäß Nr. 3 
Absatz 2 als gemeldet gilt, so wird nur der Betrag ersetzt, 
der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die gemeldete 
 Stichtagssumme zum Stichtagswert.

6 Der Stichtagswert ist auch dann in voller Höhe zu melden, 
wenn er die Versicherungssumme übersteigt. Die Meldung 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer nicht etwas anderes be-
stimmt hat, als Antrag auf Erhöhung der Versicherungssum-
me auf den gemeldeten Betrag ab Zugang der Meldung. Der 
Versicherungsnehmer ist an den Antrag zwei Wochen gebun-
den. Lehnt der Versicherer den Antrag nicht innerhalb dieser 
Frist ab, so gilt er als angenommen. 

7 Soweit in den Fällen von Nr. 6 der Versicherungsnehmer er-
klärt, eine höhere Versicherungssumme werde nicht bean-
tragt, oder soweit der Versicherer den Antrag abgelehnt hat, 
wird bei Versicherungsfällen bis zur nächsten Stichtagsmel-
dung nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden 
verhält wie die Versicherungssumme zum Stichtagswert.

8 Neben Nr. 5 und Nr. 7 sind die Bestimmungen über Unterver-
sicherung in § B19 Nr. 5 VSG nicht anzuwenden.

9 Auf den Beitrag ist eine Vorauszahlung aus der Hälfte der Ver-
sicherungssumme für das ganze Versicherungsjahr zu leisten. 
Der endgültige Beitrag wird zum Ende des Versicherungsjah-
res aus dem Durchschnitt der gemeldeten Stichtagssummen 
und dem diesem Durchschnitt entsprechenden Beitragssatz 
berechnet; ein tariflicher Mindestbeitrag ist zu berücksichti-
gen. Soweit in den Fällen von Nr. 6 der Versicherungsnehmer 
erklärt, eine höhere Versicherungssumme werde nicht bean-
tragt, oder soweit der Versicherer den Antrag ablehnt, bleibt 
der die Versicherungssumme übersteigende Teil der gemelde-
ten Stichtagssummen für den Beitrag unberücksichtigt. 

 Ergibt sich während des Versicherungsjahres, dass die Voraus-
zahlung verbraucht ist, so kann der Versicherer eine weitere 
angemessene Vorauszahlung verlangen, jedoch nicht mehr 
als die Hälfte der ersten Vorauszahlung.

VSG/B 190351/14 Glasbruch auf Basis Nutzfläche

1 Besondere Regelung zur Versicherungssumme

 Abweichend von § B17 Nr. 7 VSG gibt es für die Glaspauschal-
deckung auf Basis Nutzfläche keine Versicherungssumme. 

2 Unterversicherung 

 Ist die gemeldete Nutzfläche des Versicherungsortes kleiner 
als die tatsächliche Nutzfläche (Unterversicherung), so wird 
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die Entschädigung (siehe § B19 Nr. 1 VSG) in dem Verhältnis 
von gemeldeter Nutzfläche des Versicherungsortes zur tatsäch-
lichen Nutzfläche nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der gemel-
deten Nutzfläche dividiert durch die tatsächliche Nutzfläche.

 Entsprechende Regelung gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten nach § B3 Nr. 1 bis Nr. 3 VSG, § B3 Nr. 4 f) und g) VSG.

3 Dynamik

 a) Ist Dynamik vereinbart, so ändert sich zu Beginn eines je-
den Versicherungsjahres der Beitrag für Verglasung nach 
Nr. 1 in dem Verhältnis von Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr (siehe 
§ B18 Nr. 1 VSG) gegenüber dem davor liegenden Ka-
lenderjahr nach folgender Berechnungsformel: Aktueller 
Beitrag = Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte im vergangenen Kalenderjahr dividiert durch In-
dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im davor 
liegenden Kalenderjahr multipliziert mit dem Beitrag des 
vergangenen Jahres. Der Faktor für die Erhöhung wird 
auf zwei Nachkommastellen gerundet.

 b) Die nach a) sich ergebenden erhöhten Beiträge dürfen 
die zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeiträge 
nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn 
sich der neue Tarifbeitrag auf eine unveränderte Gruppe 
versicherbarer Risiken bezieht. 

 c) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über den neuen Beitrag kann der Versicherungsnehmer 
der Anpassung durch Erklärung in Textform widerspre-
chen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

 d) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres verlangen, dass die Be-
stimmungen über die Dynamik künftig nicht mehr anzu-
wenden sind.

 e) Hat der Versicherungsnehmer der Dynamik widerspro-
chen (siehe c) oder ist keine Dynamik vereinbart (siehe d) 
so wird die Entschädigung (siehe Nr. 2) nach der Formel 
gekürzt: 

  Entschädigung = zuletzt berechneter Jahresbeitrag durch 
Jahresbeitrag, den der Versicherungsnehmer mit Dynami-
sierung des Versicherungsschutzes zu zahlen gehabt hätte.

VSG/B 190352/14 Glasbruch auf Basis Nutzfläche 
(Wertzuschlag)

1 Besondere Regelung zur Versicherungssumme

 Abweichend von § B17 Nr. 7 VSG gibt es für die Glaspauschal-
deckung auf Basis Nutzfläche keine Versicherungssumme. 

2 Unterversicherung 

 Ist die gemeldete Nutzfläche des Versicherungsortes kleiner als 
die tatsächliche Nutzfläche (Unterversicherung), so wird die 
Entschädigung (siehe § B19 Nr. 1 VSG) in dem Verhältnis von 
gemeldeter Nutzfläche des Versicherungsortes zur tatsächli-
chen Nutzfläche nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der gemel-
deten Nutzfläche dividiert durch die tatsächliche Nutzfläche.

 Entsprechende Regelung gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten nach § B3 Nr. 1 bis 3 VSG, § B3 Nr. 4 f) und g) VSG. 

3 Beitragsanpassung 

 a) Der Beitrag für die Verglasung nach Nr. 1 ändert sich zu 
Beginn eines jeden Jahres für die in diesem Jahr begin-
nende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozent-
satz, um den sich die vom Statistischen Bundesamt veröf-
fentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten ge ändert 
haben (Anpassung), wobei die für den Monat Mai ver-
öffentlichten Indizes maßgeblich sind. Der Faktor für die 
Erhöhung wird auf zwei Nachkommastellen gerundet. 

 b) Die nach a) sich ergebenden erhöhten Beiträge dürfen 
die zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeiträge 
nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn 

sich der neue Tarifbeitrag auf eine unveränderte Gruppe 
versicherbarer Risiken bezieht. 

 c) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über den neuen Beitrag kann der Versicherungsnehmer 
der Anpassung durch Erklärung in Textform widerspre-
chen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam. 

 d) Hat der Versicherungsnehmer der Dynamik widerspro-
chen (siehe c) so wird die Entschädigung (siehe Nr. 2) 
nach der Formel gekürzt: 

  Entschädigung = zuletzt berechneter Jahresbeitrag durch 
Jahresbeitrag, den der Versicherungsnehmer mit Anpas-
sung zu zahlen gehabt hätte. 

VSG/B 190353/14 Glasbruch auf Basis Glasfläche

1 Besondere Regelung zur Versicherungssumme

 Abweichend von § B17 Nr. 7 VSG gibt es für die Glaspauschal-
deckung auf Basis Glasfläche keine Versicherungssumme. 

2 Unterversicherung 

 Ist die gemeldete Glasfläche des Versicherungsortes kleiner als 
die tatsächliche Glasfläche (Unterversicherung), so wird die 
Entschädigung (siehe § B19 Nr. 1 VSG) in dem Verhältnis von 
gemeldeter Glasfläche des Versicherungsortes zur tatsäch-
lichen Glasfläche nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der gemel-
deten Glasfläche dividiert durch die tatsächliche Glasfläche.

 Entsprechende Regelung gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten nach § B3 Nr. 1 bis Nr. 3 VSG, § B3 Nr. 4 f) und g) VSG.

3 Dynamik

 a) Ist Dynamik vereinbart, so ändert sich zu Beginn eines je-
den Versicherungsjahres der Beitrag für Verglasung nach 
Nr. 1 in dem Verhältnis von Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr (siehe 
§ B18 Nr. 1 VSG) gegenüber dem davor liegenden Ka-
lenderjahr nach folgender Berechnungsformel: Aktueller 
Beitrag = Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte im vergangenen Kalenderjahr dividiert durch In-
dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im davor 
liegenden Kalenderjahr multipliziert mit dem Beitrag des 
vergangenen Jahres. Der Faktor für die Erhöhung wird 
auf zwei Nachkommastellen gerundet.

 b) Die aus den Versicherungssummen nach a) sich erge-
benden erhöhten Beiträge dürfen die zum Zeitpunkt der 
Erhöhung geltenden Tarifbeiträge nicht übersteigen. Diese 
Grenze gilt jedoch nur, wenn sich der neue Tarifbeitrag auf 
eine unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht. 

 c) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über den neuen Beitrag kann der Versicherungsnehmer 
der Anpassung durch Erklärung in Textform widerspre-
chen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

 d) Versicherungsnehmer und Versicherer können un-
ter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende 
des laufenden Versicherungsjahres verlangen, dass die 
 Bestimmungen über die Dynamik künftig nicht mehr an-
zuwenden sind.

 e) Hat der Versicherungsnehmer der Dynamik widerspro-
chen (siehe c) oder ist keine Dynamik vereinbart (siehe d) 
so wird die Entschädigung (siehe Nr. 2) nach der Formel 
gekürzt: 

  Entschädigung = zuletzt berechneter Jahresbeitrag durch 
Jahresbeitrag, den der Versicherungsnehmer mit Dynami-
sierung des Versicherungsschutzes zu zahlen gehabt hätte.

VSG/B 190354/14 Glasbruch auf Basis Glasfläche 
(Wertzuschlag)

1 Besondere Regelung zur Versicherungssumme

 Abweichend von § B17 Nr. 7 VSG gibt es für die Glaspauschal-
deckung auf Basis Glasfläche keine Versicherungssumme. 
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2 Unterversicherung

 Ist die gemeldete Glasfläche des Versicherungsortes kleiner als 
die tatsächliche Glasfläche (Unterversicherung), so wird die 
Entschädigung (siehe § B19 Nr. 1 VSG) in dem Verhältnis von 
gemeldeter Glasfläche des Versicherungsortes zur tatsächli-
chen Glasfläche nach folgender Berechnungsformel gekürzt:               

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der gemel-
deten Glasfläche dividiert durch die tatsächliche Glasfläche. 

 Entsprechende Regelung gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten nach § B3 Nr. 1 bis 3 VSG, § B3 Nr. 4 f) und g) VSG. 

3 Beitragsanpassung 

 a) Der Beitrag für die Verglasung nach Nr. 1 ändert sich zu 
Beginn eines jeden Jahres für die in diesem Jahr begin-
nende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozent-
satz, um den sich die vom Statistischen Bundesamt veröf-
fentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten geändert 
haben (Anpassung), wobei die für den Monat Mai ver-
öffentlichten Indizes maßgeblich sind. Der Faktor für die 
Erhöhung wird auf zwei Nachkommastellen gerundet.

 b) Die nach a) sich ergebenden erhöhten Beiträge dürfen 
die zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeiträge 
nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn 
sich der neue Tarifbeitrag auf eine unveränderte Gruppe 
versicherbarer Risiken bezieht.

 c) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über den neuen Beitrag kann der Versicherungsnehmer 
der Anpassung durch Erklärung in Textform widerspre-
chen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam. 

 d) Hat der Versicherungsnehmer der Dynamik widerspro-
chen (siehe c) so wird die Entschädigung (siehe Nr. 2) 
nach der Formel gekürzt: 

  Entschädigung = zuletzt berechneter Jahresbeitrag durch 
Jahresbeitrag, den der Versicherungsnehmer mit Anpas-
sung zu zahlen gehabt hätte. 
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Vorbemerkung

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit mit

■ dem Bundesverband der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand e. V. (BAGUV),

■ dem Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. (BDI) und

■ dem Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV)

erarbeitet.

Erläuternde Hinweise und Ergänzungen zur Text-
fassung der ZH1/201 (Stand April 1994, aktualisiert
1996) durch den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und den Bun-
desverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
erscheinen hier im Blaudruck.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Regeln finden Anwendung bei der Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern zur
Bekämpfung von Entstehungsbränden.

Unter Sachwertschutz-Gesichtspunkten müssen

■ die Minderung von Löschmittelschäden durch
die richtige Auswahl der Löschmittel sowie

■ die objektbezogene Auswahl des Löschgerätes

verstärkte Berücksichtigung finden.

1.2 Diese Regeln finden keine Anwendung in Be-
reichen, die durch besondere gesetzliche Bestim-
mungen geregelt sind.

Dies sind z.B.

■ Anlagen, die der Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten (VbF) unterliegen,

■ Garagen, die den Garagenverordnungen der
Länder unterliegen,

■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte mit
Betriebserlaubnis.

Hinweis: Nach der FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung dürfen Halonlöscher nur noch mit Ausnahme-
genehmigung eingesetzt werden.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Feuerlöscher im Sinne dieser Regeln sind
tragbare Feuerlöscher und ohne eigenen Kraftan-
trieb fahrbare Löschgeräte.

Andere geeignete Löscheinrichtungen wie Wand-
hydranten oder Sonderwandhydranten (z.B.
Schaum-/Wasserwandhydrant) können im Rah-
men der Bemessung berücksichtigt werden.

Ortsfeste Löschanlagen gehören nicht zu diesen
Löscheinrichtungen.

2.2 Löschvermögen ist die Fähigkeit eines Feu-
erlöschers, ein genormtes Brandobjekt mit einer
maximalen Löschmittelmenge zu löschen.

Siehe DIN EN 3-4 “Tragbare Feuerlöscher; Füll-
mengen, Mindestanforderungen an das Löschver-
mögen”.

Das Löschvermögen ist auf Feuerlöschern als Lei-
stungsklasse nach DIN EN 3-5 “Tragbare Feuerlö-
scher; Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen”
aufgedruckt.

Muster einer Beschriftung siehe Anhang 3.

Regeln für die Ausrüstung von
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
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2.3 Löschmitteleinheit LE ist eine eingeführte
Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähig-
keit unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu
vergleichen und das Löschvermögen der Feuerlö-
scher zu addieren.

2.4 Arbeitsstätten im Sinne dieser Regeln sind
insbesondere

■ Arbeitsräume in Gebäuden, einschließlich Aus-
bildungsstätten,

■ Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im
Freien,

■ Baustellen,
■ Verkaufsstände im Freien, die im Zusammen-

hang mit Ladengeschäften stehen,
■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte

auf Binnengewässern.

Zur Arbeitsstätte gehören auch

■ Verkehrswege,
■ Lager-, Maschinen- und Nebenräume,
■ Pausen-, Bereitschafts-, Liegeräume und Räu-

me für körperliche Ausgleichsübungen,
■ Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume (Sanitär-

räume),
■ Sanitätsräume.

Für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte
auf Binnengewässern gelten unter Umständen be-
sondere gesetzliche Vorschriften.

2.5 Sachkundiger für die Prüfung von Feuerlö-
schern ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet der Feuerlöscher hat und mit den
einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und
allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B.
DIN-Normen, technische Regeln anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daß er
den funktionssicheren Zustand von Feuerlöschern
beurteilen kann.

Anforderungen an Sachkundige für tragbare Feu-
erlöscher siehe DIN 14 406-4 “Tragbare Feuerlö-
scher; Instandhaltung”.

Für fahrbare Feuerlöschgeräte siehe § 32 Druck-
behälterverordnung mit zugehörigen Technischen
Regeln Druckbehälter TRB 502 “Sachkundiger
nach § 32 DruckbehV”.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Arbeitsstätten sind nach den Bestimmungen
dieser Regeln mit Feuerlöschern auszurüsten.

3.2 Feuerlöscher müssen nach den Bestimmun-
gen dieser Regeln und im übrigen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechend
beschaffen sein, betrieben und geprüft werden.
Abweichungen von den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sind zulässig, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B.
die im Anhang 5 aufgeführten Vorschriften und Re-
geln.

3.3 Die in diesen Regeln enthaltenen technischen
Lösungen schließen andere, mindestens ebenso
sichere Lösungen nicht aus, die auch in techni-
schen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ihren Niederschlag gefunden haben können.

3.4 Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelas-
sen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche
Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfbe-
richten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfun-
gen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderun-
gen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind.
Um derartige Stellen handelt es sich vor allem
dann, wenn diese die in der Normenreihe
EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfül-
len.

4 Bauarten, Eignung und Anzahl
der Feuerlöscher

4.1 Bauartzulassung

Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zuge-
lassen sein  sowie  das Zulassungskennzeichen
tragen.

Prüfungen und Anforderungen siehe DIN EN 3
“Tragbare Feuerlöscher”.

Siehe auch Abschnitt 3.4.

Feuerlöscher, die vor Veröffentlichung der
DIN EN 3 in Verkehr gebracht wurden, sind nach
DIN 14 406-1 “Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
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Bauarten, Anforderungen“ und DIN 14 406-2 ”Trag-
bare Feuerlöscher; Brandschutztechnische Typ-
prüfung“ zugelassen worden.

DIN 14 406-1 und -2, Ausgaben Februar 1983, sind
nach Erscheinen von DIN EN 3 im April 1991 zu-
rückgezogen worden. Sie können jedoch unter
Angabe des Ausgabedatums noch vom Beuth Ver-
lag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, be-
zogen werden.

Werden in bestimmten Bereichen ausschließlich
Feuerlöscher nach DIN 14 406 eingesetzt, kann
weiterhin Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Ab-
schnitt 4.2 der vorhergehenden Ausgabe Januar
1978 der bisherigen Sicherheitsregeln, die als An-
hang 4 abgedruckt sind, angewendet werden; sie-
he auch Anhang 2.

4.2 Eignung von Feuerlöschern

Feuerlöscher müssen entsprechend der Tabelle 1
für ihren Einsatzzweck geeignet sein.

4.3 Feuerlöscherbauarten, Löschvermö-
gen und Löschmitteleinheit

Für die Einstufung eines Feuerlöschers ist
DIN EN 3 “Tragbare Feuerlöscher” zu beachten.

Nach DIN EN 3 ist nicht mehr die Löschmittelmen-
ge, sondern das Löschvermögen für die Einstufung
eines Feuerlöschers maßgeblich.

Das Löschvermögen wird als Leistungsklasse
durch Zahlen-Buchstaben-Kombinationen ange-
geben,  die auf  den Feuerlöschern  aufgedruckt
sind. Die Zahl bezeichnet das Löschobjekt, der
Buchstabe die Brandklasse; siehe Anhang 3. Je
nach Leistung des Gerätes und des Löschmittels

Tabelle 1: Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck

Arten von Feuerlöschern

Brandklassen nach DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste, glut-
bildende Stoffe

Flüssige oder
flüssig-

werdende Stoffe

Gasförmige
Stoffe, auch
unter Druck

Brennbare
Metalle (Einsatz

nur mit
Pulverbrause)

Pulverlöscher mit ABC-
Löschpulver ■ ■ ■ -

Pulverlöscher mit BC-
Löschpulver - ■ ■ -

Pulverlöscher mit Metall-
brandpulver - - - ■

Kohlendioxidlöscher *) - ■ - -

Wasserlöscher (auch mit
Zusätzen, z.B. Netzmittel,
Frostschutzmittel oder
Korrosionsschutzmittel)

■ - - -

Wasserlöscher mit Zusät-
zen, die in Verbindung
mit Wasser auch Brände
der Brandklasse B
löschen

■ ■ - -

Schaumlöscher ■ ■ - -

■ geeignet - nicht geeignet
*)Auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten nicht zulässig.
Insbesondere in kleinen Räumen sind die Aspekte des Personenschutzes zu beachten.
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kann das gleiche Löschvermögen auch mit einer
geringeren Löschmittelmenge erreicht werden, als
der in DIN EN 3 angegebenen Maximalmenge.

Bei Feuerlöschern nach DIN 14 406 ist die Einstu-
fung nur nach der Löschmittelmenge möglich; sie-
he Erläuterungen zu Abschnitt 4.1.

Beispielsweise wird für die Zulassung eines ABC-
Pulverlöschers mit 6 kg Füllmenge ein Löschver-
mögen von 21 A 113 B gefordert. Dieses Lösch-
vermögen kann ein entsprechend ausgerüsteter
4-kg-Löscher ebenfalls erreichen. Unabhängig von
der Füllmenge ist das Löschvermögen beider Ge-
räte gleich.

Das Löschvermögen nach DIN EN 3 kann nicht
addiert werden. Deshalb wird als Hilfsgröße die
“Löschmitteleinheit LE” eingeführt. Den Feuerlö-
schern wird eine bestimmte Anzahl von LE zuge-
ordnet. Die vorstehend im Beispiel genannten Feu-
erlöscher von 4 kg bzw. 6 kg haben die gleichen
Löschmitteleinheiten.

Beispiel für die Beschriftung siehe Anhang 3.

Werden Feuerlöscher für die Brandklassen A und
B eingesetzt und haben sie für die Brandklassen
unterschiedliche Löschmitteleinheiten LE, ist der
niedrigere Wert anzusetzen.

4.4 Brandgefährdung

Betriebsbereiche sind je nach Brandgefährdung
in eine der folgenden Brandgefährdungsklassen
einzustufen:

1. geringe Brandgefährdung
2. mittlere Brandgefährdung
3. große Brandgefährdung

Geringe Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit geringer Entzündbarkeit vorhanden sind und
die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse nur
geringe Möglichkeiten für eine Brandentstehung
bieten und wenn im Falle eines Brandes mit gerin-
ger Brandausbreitung zu rechnen ist.

Mittlere Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit hoher Entzündbarkeit vorhanden sind und die
örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für  die
Brandentstehung günstig sind, jedoch keine große
Brandausbreitung inderAnfangsphasezuerwarten
ist.

Große Brandgefährdung liegt vor, wenn

■ durch Stoffe mit hoher Entzündbarkeit und
durch die örtlichen und betrieblichen Verhältnis-
se große Möglichkeiten für eine Brandentste-
hung gegeben sind

und

■ in der Anfangsphase mit großer Brandausbrei-
tung zu rechnen ist

oder

■ eine Zuordnung in mittlere oder geringe Brand-
gefährdung nicht möglich ist.

Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen
zur Brandgefährdung siehe Tabelle 3.

Für industrielle und gewerbliche Bereiche, die in
der Tabelle 3 nicht aufgeführt sind, empfiehlt sich
eine Einstufung der Brandgefährdung nach den
Brandgefahrenklassen der VdS-Richtlinien für
Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
(VdS 2092):

■ geringe Brandgefährdung: BG 1 und BG 4.1
■ mittlere Brandgefährdung: BG 2 und BG 4.2
■ große Brandgefährdung: BG 3 u. BG 4.3 / 4.4

Tabelle 2:  Löschmitteleinheiten LE und Feuer-
löscherarten nach DIN EN 3

LE
Feuerlöscher nach DIN EN 3

A B

1 5 A 21 B

2 8A 34 B

3 55 B

4 13 A 70 B

5 89 B

6 21 A 113 B

9 27 A 144 B

10 34 A

12 43 A 183 B

15 55 A 233 B
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Tabelle 3: Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen zur Brandgefährdung.
Betriebliche Eigenheiten sind bei der Einordnung entsprechend zu berücksichtigen.

1. Verkauf, Handel, Lagerung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Lager mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen, z.B. Fliesen, Keramik mit
geringem Verpackungsanteil

• Verkaufsräume mit nichtbrenn-
baren Artikeln, z.B. Getränke,
Pflanzen und Frischblumen,
Gärtnereien, Lager mit nicht-
brennbaren Stoffen und
geringem Verpackungsanteil

• Lager mit brennbarem Material
• Holzlager im Freien
• Verkaufsräume mit brennbaren

Artikeln, z.B. Buchhandel, Radio-
Fernsehhandel, Lebensmittel,
Textilien, Papier, Foto, Bau-
Heimwerkermarkt, Bäckereien

• Chemischreinigung
• Ausstellung/Lager für Möbel
• Lagerbereich für Leergut und

Verpackungsmaterial
• Reifenlager

• Lager mit leicht entzündlichen
bzw. leicht entflammbaren
Stoffen

• Speditionslager
• Lager mit Lacken und

Lösungsmitteln
• Altpapierlager
• Baumwollager, Holzlager,

Schaumstofflager

2. Verwaltung, Dienstleistung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Eingangs- und Empfangshallen
von Theatern, Verwaltungs-
gebäuden

• Arztpraxen
• Anwaltspraxen
• EDV-Bereiche ohne Papier
• Bürobereiche ohne Akten-

lagerung
• Büchereien

• EDV-Bereiche mit Papier
• Küchen
• Gastbereiche mit Hotels,

Pensionen
• Bürobereiche mit Aktenlagerung
• Archive

• Kinos, Diskotheken
• Theaterbühnen
• Abfallsammelräume

3. Industrie

geringe Brandgefährdung mittere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Ziegelei, Betonwerk
• Herstellung von Glas und

Keramik
• Papierherstellung im Naßbereich
• Konservenfabrik
• Herstellung elektrotechnischer

Artikel/Geräte
• Brauereien/Getränke
• Stahlbau
• Maschinenbau

• Brotfabrik
• Leder- und Kunstoffverarbeitung
• Herstellung von Gummiwaren
• Kunststoff-Spritzgießerei
• Kartonagen
• Montage von Kfz/Haushalts-

großgeräten
• Baustellen ohne Feuerarbeiten

• Möbelherstellung, Spanplatten-
herstellung

• Webereien, Spinnereien
• Herstellung von Papier im

Trockenbereich
• Verarbeitung von Papier
• Getreidemühlen und Futtermittel
• Baustellen mit Feuerarbeiten
• Schaumstoff- und Dach-

pappenherstellung
• Verarbeitung von brennbaren

Lacken und Klebern
• Lackier- und Pulverbeschich-

tungsanlagen und -geräte
• Raffinerien
• Öl-Härtereien
• Druckereien
• Petrochemische Anlagen
• Verarbeitung von brennbaren

Chemikalien

4. Handwerk

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Gärtnerei
• Galvanik
• Dreherei
• mechanische Metallbearbeitung
• Fräserei
• Bohrerei
• Stanzerei

• Schlosserei
• Vulkanisierung
• Leder/Kunstleder und

Textilverarbeitung
• Backbetrieb
• Elektrowerkstatt

• Kfz-Werkstatt
• Tischlerei/Schreinerei
• Polsterei
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4.5 Anzahl der bereitzustellenden Feuer-
löscher und deren Aufstellung

4.5.1 Feuerlöscher müssen nach Art und Umfang
der Brandgefährdung und der Größe des zu schüt-
zenden Bereiches in ausreichender Zahl bereitge-
stellt sein.

4.5.2 Die für einen Bereich erforderliche Anzahl
von Feuerlöschern mit dem entsprechenden
Löschvermögen für die Brandklassen A und B sind
nach den Tabellen 2 und 4 zu ermitteln. Zunächst
sind - ausgehend von der Brandgefährdung und
der Grundfläche - nach Tabelle 4 die Löschmitte-
leinheiten zu ermitteln. Aus Tabelle 2 kann die
entsprechende Art, Anzahl und Größe der Feuer-
löscher entnommen werden, wobei die Summe
der Löschmitteleinheiten der aus der Tabelle 4 ent-
nommenen Zahl entsprechen muß.

4.5.3 Falls erforderlich, können zusätzlich entwe-
der größere fahrbare Löschgeräte der zugehöri-
gen Brandklasse, z.B. fahrbare Pulverlöschgeräte,
fahrbare Kohlendioxidlöschgeräte, Schaumlösch-
geräte für die Erzeugung von Schwer-, Mittel- und
Leichtschaum, Wandhydranten oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen eingesetzt werden.

Der Einsatz zusätzlicher fahrbarer Löschgeräte
oder die Installation von ortsfesten Löscheinrich-
tungen als Objekt- und/oder Raumschutz ergibt
sich aus den Einsatzgrenzen von Feuerlöschern.
Diese Einsatzgrenzen sind bedingt durch die ge-
ringe Menge des Löschmittels und die einge-
schränkte Wurfweite sowie die ausschließliche
Löschwirksamkeit in der Brandentstehungsphase.
Insbesondere in den nachfolgenden Fällen sollte
geprüft werden, ob allein durch Feuerlöscher/
Wandhydranten der notwendige Brandschutz er-
reicht werden kann:

■ Bereiche ohne ständig anwesendes Personal
■ Bereiche mit großer Ausdehnung
■ hohe und/oder kompakte Läger (Hochregal-

/Blockläger)
■ Stoffe und Waren, die zu einer schnellen Brand-

ausbreitung führen
■ besonders explosionsgefährdete Bereiche
■ Bereiche mit erhöhter Brandstiftungsgefähr-

dung

4.5.4 Zur allgemeinen Brandbekämpfung dürfen
Pulverlöscher mit einem Inhalt bis einschließlich
2 kg nicht verwendet werden.

4.5.5 Zur Minderung von Folgeschäden sollten -
sofern geeignet - Feuerlöscher mit Wasser, mit
Wasser mit Zusätzen bzw. mit Schaum in Betracht
gezogen werden.

Das kann der Fall sein bei:

■ Verkaufsräume, Handel und deren Läger
(ausgenommen Bereiche mit brennbaren Flüs-
sigkeiten)

■ Büros und Verwaltung, Dienstleistung
■ Läger für z.B.:

- Lebensmittel
- Pharmazeutika
- elektrische und elektronische Bauteile

■ Gewerbe und Industrie, z.B. der Branchen:
- Holz
- Papier
- Nahrungsmittel
- Pharmazie

■ EDV-Nebenbereiche

In EDV-Anlagen (Groß-EDV) wird der Einsatz von
Kohlendioxidlöschern empfohlen.

4.5.6 Treten Brandgefahren durch gasförmige
Stoffe oder brennbare Metalle auf, sind diese Be-
reiche nach den betrieblichen Erfordernissen
durch Feuerlöscher zu schützen, die auch für die
Brandklasse C bzw. D zugelassen sind.

Tabelle 4: Löschmitteleinheiten in Abhängigkeit
von Grundfläche und Brandgefährdung

Grund-
fläche
bis m2

geringe
Brandge-
fährdung

mittlere
Brandge-
fährdung

große
Brandge-
fährdung

50 6 12 18

100 9 18 27

200 12 24 36

300 15 30 45

400 18 36 54

500 21 42 63

600 24 48 72

700 27 54 81

800 30 60 90

900 33 66 99

1000 36 72 108

je weite-
re 250 6 12 18
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4.5.7 Bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit
Feuerlöschern können andere geeignete Feuer-
löscheinrichtungen, z.B. Wandhydranten, berück-
sichtigt werden. Davon ausgenommen sind orts-
feste Löschanlagen.

Wandhydranten können unter den folgenden Vor-
aussetzungen bei der Ausrüstung von Arbeitsstät-
ten mit Feuerlöschern berücksichtigt werden:

1. das Löschmittel ist für die angetroffene Brand-
klasse geeignet (siehe Tabelle 1)

2. es handelt sich bei den in Frage kommenden
Systemen um Wandhydranten mit formbestän-
digem Schlauch oder gleichwertiger Einrich-
tung

3. eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung dieser Wandhydranten unter-
wiesen

Die Anrechnung von Wandhydranten erfolgt nach
folgenden Kriterien:

1. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che von 0 - 400 m2 erfolgt keine Anrechnung
von Wandhydranten; die Ausstattung mit Feu-
erlöschern erfolgt gemäß Tabelle 4

2. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che > 400 m2 können bis zu 1/3 der nach Ta-
belle 4 erforderlichen Löschmitteleinheiten
durch Wandhydranten ersetzt werden; hierbei
entspricht ein Wandhydrant 18 Löschmittelein-
heiten

Von dieser Regelung kann abgewichen werden,
wenn durch brandschutztechnische oder organi-
satorische Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf
andere Weise gewährleistet ist.
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Bei Wandhydranten kann die durch die
Schlauchlänge vorgegebene Einsatzfläche ange-
rechnetwerden,wobeieinschränkendeHindernis-
se, z.B. Einbauten, Großmaschinen, zu berück-
sichtigen sind. Bei anderen alternativen Löschein-
richtungen kann entsprechend dem Löschver-
mögen die Grundfläche um diese durch Zusatz-/
Alternativmaßnahmen geschützte Fläche reduziert
werden.

Auf einen Grundschutz mit Feuerlöschern kann
auch in Bereichen, die durch Alternativmaßnah-
men geschützt sind, nicht verzichtet werden. Wenn
durch brandschutztechnische oder organisatori-
sche Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf ande-
re Weise gewährleistet ist, kann der Grundschutz
mit Feuerlöschern auf 1/4 der theoretisch ermittel-
ten Löschmitteleinheiten reduziert werden.

4.5.8 In jedem Geschoß ist mindestens 1 Feuer-
löscher bereitzustellen.

Feuerlöscher sollen zweckmäßig in der Arbeitsstät-
te verteilt sein. Bei einer größeren Anzahl von Feu-
erlöschern empfiehlt es sich, mehrere Feuerlö-
scher zu “Stützpunkten” zusammenzufassen bzw.
Großlöschgeräte zur Verfügung zu stellen.

4.5.9 Feuerlöscher müssen an gut sichtbaren und
im Brandfall leicht zugänglichen Stellen ange-
bracht sein, an denen sie vor Beschädigungen und
Witterungseinflüssen geschützt sind. Die Stellen,
an denen sich Feuerlöscher befinden, müssen
durch das Brandschutzzeichen F04 “Feuerlösch-
gerät” gekennzeichnet sein. Das Zeichen muß der
UVV “Sicherheits- und Gesundheitskennzeich-
nung am Arbeitsplatz” (VGB 125) entsprechen.

Anmerkung:Feuerlöschersolltennursohochüber
dem Fußboden angeordnet sein, daß auch kleinere
Personen diese ohne Schwierigkeiten aus der Hal-
terung entnehmen können. Als zweckmäßig hat
sich eine Griffhöhe von 80 bis 120 cm erwiesen.

Ist das Feuerlöschgerät gut sichtbar angebracht,
kannaufeinezusätzlicheKennzeichnungverzichtet
werden.

Standortwahl und Montage der Feuerlöscher
(siehe Abbildung 1)

Geeignete Standorte sind z.B.

■ Fluchtwege,
■ Gefahrenschwerpunkte (z.B. an Maschinen),
■ Ausgänge (Eingänge) und
■ Treppenräume.

Ungeeignete Standorte sind z.B.

■ gefangene Räume,
■ unterhalb von Treppenaufgängen,
■ unübersichtliche Mauernischen ohne Hinweis-

markierung und
■ Orte, wo Materialien abgestellt oder gestapelt

werden können.

Die Abstände zwischen den Aufstellungsorten soll-
ten 30 m nicht überschreiten, wobei die baulichen
Gegebenheiten bei der Anbringung berücksichtigt
werden können.

b
a
b

c

a = 10 cm oder 18 cm
b = 10 cm
c = 80 cm bis 120 cm

Abbildung 1: Montage von Feuerlöschern und
Kennzeichnung von Feuerlöscherstandorten



– 85 –

4.6 Einsatz in staubexplosions-
gefährdeten Bereichen

Feuerlöscher zum Einsatz in staubexplosionsge-
fährdeten Bereichen (Zone 11) müssen mit Pulver-
brausen bzw. Sprühdüsen ausgerüstet sein, die
das Aufwirbeln abgelagerten Staubes beim Lö-
schen verhindern.

Siehe “Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren
durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispiel-
sammlung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-
RL)” (ZH1/10).

5 Betrieb

5.1 Feuerlöscher sind funktionsfähig zu erhalten.

5.2 Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung von Feuerlöschern zu unterwei-
sen.

Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen,
empfiehlt es sich, in regelmäßigenAbständen prak-
tische Löschübungen mit Feuerlöschern abzuhal-
ten.

5.3 Bei der Bekämpfung von Feuer und Glimm-
bränden in staubexplosionsgefährdeten Berei-
chen (Zone 11) ist darauf zu achten, daß abgela-
gerter Staub nicht durch den Löschmittelstrahl
aufgewirbelt wird. Hierzu sind z.B. Pulverlöscher
mit Pulverbrausen, Naßlöscher mit Sprühdüsen
oder Schaumlöscher zu verwenden.

Die unter 5.1 bis 5.3 genannten Regeln gelten
analog auch für alternative Löscheinrichtungen.

5.4 Beim Einsatz von Feuerlöschern müssen zu
elektrischen    Anlagen    mit Spannungen    bis
1000 Volt folgende Sicherheitsabstände eingehal-
ten werden:

■ bei Wasserlöschern mit Vollstrahl
und Schaumlöschern

3 m

■ bei Wasserlöschern mit Sprühstrahl 1 m
■ bei Pulverlöschern 1 m
■ bei Kohlendioxidlöschern 1 m

Beim Einsatz von Feuerlöschern in Bereichen mit
höherer Spannung siehe DIN VDE 0132 “Brandbe-
kämpfung im Bereich elektrischer Anlagen”.

Gefahrenhinweise / Einsatzbeschränkungen nach
DIN VDE 0132:

■ Niederspannungsanlagen (bis 1000 V)
Schaum darf grundsätzlich nur bei span-
nungsfreien Anlagen eingesetzt werden; er-
forderlichenfalls sind auch benachbarte Anla-
gen spannungsfrei zu machen. Ausgenommen
von dieser Beschränkung ist der Einsatz typge-
prüfter und für die Verwendung in elektrischen
Anlagen zugelassener Löschgeräte.

■ Hochspannungsanlagen (über 1000 V)
Schaum darf ohne Ausnahmen nur bei span-
nungsfreien Anlagenteilen eingesetzt wer-
den; erforderlichenfalls sind auch benachbarte
Anlagenteile spannungsfrei zu machen.

6 Prüfung

Siehe auch Abschnitt 3.4.

6.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß
Feuerlöscher regelmäßig, mindestens jedoch alle
2 Jahre, durch einen Sachkundigen geprüft wer-
den. Über die Ergebnisse der Prüfungen ist Nach-
weis zu führen. Der Nachweis kann in Form einer
Prüfplakette erbracht werden.

Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspru-
chung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeit-
abstände erforderlich sein.

6.2 Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt,
die eine Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers
nicht mehr gewährleisten, hat der Unternehmer zu
veranlassen, daß der Feuerlöscher instandgesetzt
oder durch einen anderen Feuerlöscher ersetzt
wird.

Ausführung und Anforderung siehe DIN 14 406-4
“Tragbare Feuerlöscher; Instandhaltung”.

Die unter 6.1 und 6.2 genannten Forderungen
gelten analog auch für alternative Löscheinrichtun-
gen.

7 Zeitpunkt der Anwendung

Diese Regeln (ZH1/201) sind anzuwenden ab
1. April 1994. Sie ersetzen die “Sicherheitsregeln
für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern” (ZH 1/201) vom Januar 1978.

Sie ersetzen gleichzeitig die “Regeln für die Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern”
(VdS 2001) vom Juli 1995.
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Anhang 1

Rechenbeispiele

A) Allgemeines Lösungsschema:

■ 1. Schritt: Ermittlung der Brandklassen
■ 2. Schritt: Ermittlung der Brandgefährdung

nach Tabelle 3
■ 3. Schritt: Festlegung der Löschmitteleinheiten

(LE) nach Tabelle 4
■ 4. Schritt: Anzahl der  Feuerlöscher  entspre-

chend den Löschmitteleinheiten (LE) nach Ta-
belle 2

B) Rechenbeispiele

Beispiel 1: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 500 m², mittlere Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 500 m² - 42 LE.
■ Gewählt werden Pulverlöscher mit Löschver-

mögen 21 A 113 B, was nach Tabelle 2 für diese
Bauart 6 LE entspricht. Es sind demnach 42 LE
geteilt durch 6 = 7, also 7 Feuerlöscher dieser
Bauart erforderlich.

Beispiel 2: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 700 m², geringe Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 700m² - 27 LE. Die Tabelle
des Anhangs 2 ergibt 6 LE für PG 6,

■ 12 LE für PG 12 bzw. 3 LE für S 10. Es kön-
nen also gewählt werden:
- 27 geteilt durch 6 ⇒ 5 Feuerlöscher PG 6
oder
- 27 geteilt durch 12 ⇒ 3 Feuerlöscher PG 12
oder
- 27 geteilt durch 3 ⇒ 9 Feuerlöscher S 10

Beispiel 3: Brandklassen A und B

■ Anwendung für Feuerlöscher verschiedener
Arten.

■ Betriebsbereich 2000 m², große Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 2000 m² - 180 LE.
■ Für diesen Bereich stehen folgende Feuerlö-

scher nach DIN 14 406 zur Verfügung:
- 8 Pulverlöscher PG 6 8 x  6 LE = 48 LE
- 5 Pulverlöscher PG 12 5 x 12 LE = 60 LE
- 10 Schaumlöscher S 10
(für Brandklassen A und B) 10 x  3 LE = 30 LE

■ Mit diesen Feuerlöschern sind 138 LE abge-
deckt. Es  fehlen  noch Feuerlöscher für 180
minus 138 = 42 LE. Werden hierfür Feuerlö-
scher der Bauart 21 A 113 B eingesetzt, wären
noch 42 geteilt durch 6 = 7, also 7 zusätzliche
Feuerlöscher dieser Bauart zu beschaffen.
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Anhang 2

Feuerlöscher nach DIN 14 406

Feuerlöscher nach DIN 14 406 können allein oder
mit EN-Feuerlöschern zusammen verwendet wer-
den, wenn die Zuordnung der DIN-Löscher nach
dieser Tabelle erfolgt.

BeiVerwendungfahrbarerFeuerlöschergilt folgen-
de Regelung:

■ PG 50 ⇒ 4 x PG 12 ⇒ 48 LE.
■ K 30 ⇒ 5 x K 6 ⇒ 15 LE.

Anhang 3

Muster für eine Beschriftung

Zusätzlich kann auf den Feuerlöscher folgender
Hinweis angebracht werden:

Dieses Gerät entspricht 12 LE für Brandklas-
sen A und B nach ZH 1/201

LE
Feuerlöscher nach DIN 14 406

A B A und B

1 K 2

2 PG 2, W 6*) P 2 PG 2

3 K 6, S 10 S 10

4 W 10, S 10

5

6 PG 6 P 6 PG 6

9

10 PG 10*) PG 10 *)

12 PG 12 P 12 PG 12

15

*) TGL- Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern
gleichzustellen

A B C

FEUERLÖSCHER
12 kg ABC-Pulver

43 A 183 B C

1 Ventil voll
aufdrehen

2 Löschpistole
betätigen

VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN
NUR BIS 1000 V; MINDESTABSTAND 1 m

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft

überprüfen. Nur solche Lösch-Treibmittel und Ersatzteile
verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 12 kg ABC
Treibmittel : 280 g CO2 Nr. der Anerkennung: DIN EN 3

G 12 RTyp:
Funktionsbereich: -20 °C bis +60 °C

Verantwortlicher:
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Anhang 4

Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Abschnitt 4.2 der
vorhergehenden Ausgabe vom Januar 1978 der
bisherigen Sicherheitsregeln

4.2 Bauarten und Eignung

Zugelassene tragbare Feuerlöscher1)

Arten und
Füllmengen

Löscher-
größen

Löscher-
bauart2)

Brandklassen DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste,
glut-

bildende
Stoffe

Flüssige
Stoffe

Gasförmige
Stoffe,

auch unter
Druck

brennbare
Metalle

Pulverlöscher
mit ABC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

PG 6
PG 12

�

�

�

�

�

�

-
-

Pulverlöscher
mit BC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

P 6
P 12

-
-

�

�

�

�

-
-

Pulverlöscher
mit Metallbrand-
löschpulver (12 kg)

IV PM 12 - - - �

Kohlensäureschnee-
und -nebellöscher3) (6 kg) II K 6 - � - -

Kohlensäuregas-
löscher (6 kg) II K 6 - - � -

Halonlöscher3)

(4 kg und 6 kg)
II
III

HA 4
HA 6

-
-

�

�

-
-

-
-

Wasserlöscher4) (10 l) III W 10 � - - -

� geeignet - nicht geeignet

1) Außer den genannten Löschern gibt es Sonderlöscher, die nur für Sonderzwecke zugelassen und vorzusehen sind, z.B. für den Schutz von
Personenkraftwagen.

2) Zu diesen Angaben kommen weitere, z.B. für das Treibmittel; bei Wasserlöschern zusätzlich für die Frostbeständigkeit.
3) Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen (siehe DIN 14 406 und 14 270); siehe Hinweis zu Abschnitt 1.2.
4) Nicht zu verwenden in elektrischen Anlagen, für die nach VDE 0132 besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
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4.3 Anzahl der bereitzustellenden Feuerlöscher

Feuerlöscher sind je nach der Brandgefahr und
der Größe der Arbeitsstätte in ausreichender An-
zahl entsprechend nachstehender Tabelle bereit-
zustellen, wobei andere als die in der Tabelle in
Abschnitt 4.2genanntenLöscheinrichtungen,aus-
genommen ortsfeste Feuerlöschanlagen, berück-
sichtigt werden können.

Für den Umfang einer Brandgefahr gibt die Tabelle
nur Richtwerte. Besondere Brandgefahren sind
entsprechend zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zahlen gelten für Löscher der
Größe IV (z.B. 12 kg Löschpulver).

Werden kleinere Löscher bereitgestellt, so sind
anstelle eines Feuerlöschers der Größe IV mehrere
Feuerlöscher bereitzustellen, deren Löschmittel-
menge der Größe IV entspricht.

Die Brandklassen nach 4.2 sind zu beachten.

Vgl. § 43 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift
“Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1):

“(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuer-
löscheinrichtungen der Art und Größe des Betrie-
bes entsprechend bereitzustellen und gebrauchs-
fertig zu erhalten. Sie dürfen durch Witterungsein-
flüsse, Vibrationen oder andere äußere
Einwirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht be-
einträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Feu-
erlöscheinrichtungen müssen jederzeit schnell
und leicht erreichbar sein.”

Ergibt die Tabelle eine größere Anzahl erforderli-
cher Feuerlöscher, so können mehrere dieser Lö-
scher durch fahrbare Löschgeräte ersetzt werden.

Deren Löschmittelart und -menge muß der der
ersetzten Feuerlöscher entsprechen.

In jedem Geschoß sollen im Falle a) mindestens
ein, im Falle b) und c) mindestens zwei Feuerlö-
scher vorhanden sein.

In besonders brandgefährlichen Bereichen, z.B. in
Lackieranlagen, Trocknungsanlagen usw., kön-
nen zusätzlich entweder größere fahrbare Lösch-
gerätederzugehörigen Brandklasse ,z.B. fahrbare
Pulverlöschgeräte (50 und 250 kg Inhalt), fahrbare
Kohlensäure-Löschgeräte (30 bis 240 kg Inhalt),
Schaumlöschgeräte für die Erzeugung von
Schwer-, Mittel- und Leichtschaum oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen, erforderlich werden.

Umfang der Brandgefahr
Anzahl der

Löscher
Größe IV

ausreichend für
Arbeitsstätte mit einer

Grundfläche bis

für größere Arbeitsstätten
zusätzlich

a) geringe Brandgefahr
z.B. mechanische
Werkstatt

1 50 m2 -

2 150 m2 1 Löscher je
weitere 400 m2

b) mittlere Brandgefahr
z.B. Bürobereiche und
Materiallager mit
geringer Brandlast

1 50 m2 -

2 100 m2 1 Löscher je
weitere 200 m2

c) größere Brandgefahr
z.B. Betriebsbereiche
und Materiallager mit
hoher Brandlast

2 50 m2 2 Löscher je
weitere 200 m2
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Anhang 5

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachten-
den einschlägigen Vorschriften und Regeln zu-
sammengestellt; siehe auch Abschnitt 3.3:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenver-
ordnung - ArbStättV) (ZH 1/525) mit Arbeitsstätten-
Richtlinien (ASR)

Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehäl-
ter und Füllanlagen (Druckbehälterverordnung -
DurckbehV) (ZH 1/400) mit zugehörigen Techni-
schen Regeln Druckbehälter (TRB), insbesondere
TRB 502 Sachkundiger nach § 32 DruckbehV

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) mit zugehöri-
gen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS),
insbesondere TRGS 900 “Grenzwerte in der Luft
am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte - MAK und TRK -”
(ZH 1/401)

2. Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz (VBG 125)

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch
explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsamm-
lung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-RL)
(ZH 1/10)

4. DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straße, 10787 Berlin

DIN 4066 Hinweisschilder für den Brandschutz

DIN 14 406-1 Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
Bauarten, Anforderungen

DIN 14 406-2 Tragbare Feuerlöscher; Brand-
schutztechnische Typprüfung

DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher

DIN EN 2 Brandklassen

5. VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH, Postfach
122305, 10625 Berlin

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich elek-
trischer Anlagen

6. VdS-Regeln

Bezugsquelle: VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln,
Fax: (0221) 77 66-109

VdS 2092 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Pla-
nung und Einbau
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1  Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14 
(Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversic
herung) VSG 2003

1.
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Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gel-
ten die folgenden vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften für elektrische Anlagen2 bis 1000 Volt.

-

-
-

1 Pflichten des
Versicherungsnehmers

1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim
Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen Um-
bau- und Instandsetzungsarbeiten an elektri-
schen Anlagen und Geräten eine Elektrofachkraft
hinzuzuziehen. Die Ausführung der genannten Ar-
beiten ist der Elektrofachkraft mit der Auflage zu
übertragen, dass sie gesetzliche und behördliche
Sicherheitsvorschriften, die VDE-Bestimmungen,
die Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer
einhält und dies schriftlich bestätigt (s.a. Bestäti-
gung in Anlehnung an DIN VDE 0100 Teil 610 und
Teil 630).

1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sor-
gen, dass alle im Betrieb tätigen Personen, die sei-
ne elektrischen Anlagen betreiben, die gesetzli-
chen und behördlichen Sicherheitsvorschriften,
die VDE-Bestimmungen sowie die hier unter 2 und
3 aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachten.

1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das
Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in an-
gemessenen Zeitabständen mit der Handhabung
der Feuerlöschgeräte vertraut zu machen. Auf VdS
2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern wird hingewiesen.

1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen
geändert, muss eine Elektrofachkraft vorher unter-
richtet werden, damit diese entscheiden kann, ob
gegebenenfalls die elektrischen Anlagen den neu-
en Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen

gesetzlichen oder behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer an-
zupassen sind (s.a. 3.2).

1.5 Die gesamten elektrischen Anlagen sind jähr-
lich mindestens einmal durch einen VdS-aner-
kannten Sachverständigen zum Prüfen elektri-
scher Anlagen zu prüfen. Mängel müssen durch
eine Elektrofachkraft innerhalb der vom Sachver-
ständigen gesetzten Frist beseitigt werden.

2 Errichten elektrischer Anlagen

2.1 Hausanschlüsse3

Hausanschlusskabel dürfen weder durch explo-
sionsgefährdete4 Betriebsstätten geführt werden
noch in solche münden. In feuergefährdeten5 Be-
triebsstätten ist, soweit unter den betrieblichen
Umständen möglich, ebenso wie in explosionsge-
fährdeten Betriebsstätten zu verfahren.

2.2 Verteiler

Bei der Auswahl und Herstellung elektrischer Ver-
teiler wie Schaltgeräte-Kombinationen, Kleinver-
teiler und Zählerschränke sind aus brandschutz-
technischen Gründen

■ Verlustleistung der einzubringenden elektri-
schen Betriebsmittel,

■ Schutz- und Installationsart des Gehäuses,
■ Umgebungstemperatur und
■ Gleichzeitigkeitsfaktor

zu beachten.

Es werden unterschieden, vom

■ Hersteller fabrikfertig bestückte und verdrahte-
te Verteiler (TSK = Typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen), die vom Errichter elektri-
scher Anlagen nicht geändert werden dürfen.

Sicherheitsvorschriften für
elektrische Anlagen bis 1000 Volt

Gemäß Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann, wenn Si
cherheitsvorschriften nicht eingehalten werden,
der Versicherungsschutz beeinträchtigt sein. Die
se Regelung gilt auch für andere, vertraglich ver
einbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)
mit Feuerdeckung.

Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 

akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

AFB 2010
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■ Hersteller vorgefertigte, teilweise bestückte
elektrische Verteiler, die nach Herstelleranga-
ben ohne weitere Einschränkung für die Bestü-
ckung und Verdrahtung von ihm freigegeben
sind (TSK).

■ Errichter der elektrischen Anlage ganz oder teil-
weise zusammengebaute elektrische Verteiler
(PTSK = Partiell typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen).

Um die Sicherheit für den Betrieb elektrischer Ver-
teiler zu gewährleisten, sind in den relevanten Nor-
men (DIN VDE 0603 und DIN VDE 0660) umfang-
reiche Anforderungen enthalten. Die Herstellung
elektrischer Verteiler setzt die Kenntnis der o.g.
Normen, entsprechende Prüfeinrichtungen und
ausgebildete Elektrofachkräfte voraus.

Es wird empfohlen, fabrikfertige TSK auszuwäh-
len, für die der Verteiler-Hersteller die Verantwor-
tung übernimmt.

Erfolgt der Zusammenbau durch den Anlagen-Er-
richter (vorgefertigte TSK/PTSK), geht auf ihn die
Verantwortung für den hergestellten Verteiler über.

2.3 Hauptschalter

Die elektrischen Anlagen in explosions- und feuer-
gefährdeten Betriebsstätten müssen im Ganzen,
und zwar gebäude- oder gebäudeabschnittswei-
se, durch einen Schalter (Hauptschalter) von der
elektrischen Energiequelle getrennt6 werden kön-
nen. Diese Schalter sind an zugänglicher Stelle
außerhalb der Betriebsstätten anzubringen. Als
Hauptschalter können auch Einrichtungen zum
Fehlerstromschutz mit der Kennzeichnung und
mit einem Bemessungsdifferenzstrom (Nennfeh-
lerstrom) I�n < 300 mA verwendet werden, wenn
diese zum Trennen geeignet sind (s.a. Hersteller-
angaben).

2.4 Schaltpläne und Unterlagen

Für die elektrischen Anlagen müssen grundsätz-
lich aktuelle Schaltpläne und Unterlagen verfüg-
bar sein. Die Ausführungen richten sich nach Art,
Umfang und Nutzung der Anlage.

2.5 Überspannungsschutz

Zur Verhütung von Schäden durch Überspannun-
gen wird auf VdS 2031 Blitz- und Überspannungs-
schutz in elektrischen Anlagen hingewiesen.

2.6 Steckvorrichtungen

Es sind nur genormte Steckvorrichtungen zuläs-
sig.

2.7 Fehlerstromschutz-Einrichtungen

Es sind netzspannungsunabhängige Einrichtun-
gen zum Fehlerstromschutz einzusetzen, die auch
Differenzströme (Fehlerströme) mit Gleichstrom-
komponenten erfassen und eine Abschaltung be-
wirken. Derartige Einrichtungen sind Fehler-
strom-(FI-)Schutzeinrichtungen (RCD) mit der
Kennzeichnung (Typ A) oder allstromsensiti-
ve RCD (Typ B) nach DIN VDE 0664 oder Leis-
tungsschalter mit zugeordnetem Fehlerstrom-
schutz (CBR) mit der Kennzeichnung (Bauart
A) nach DIN VDE 0660 Teil 101 (Anhang B).

Werden mehrere Einrichtungen zum Fehlerstrom-
schutz in Reihe angeordnet, müssen diese die Se-
lektivität der Stromkreise gewährleisten (Kenn-
zeichnung , bei CBR alternativ das Symbol �t
mit Angabe der Grenznichtauslösezeit in ms). Der
Bemessungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom)
bzw. Bemessungsfehlerauslösestrom I �n dieser
Einrichtungen zum Fehlerstromschutz muss grö-
ßer sein als der höchste der nachgeschalteten Ein-
richtungen zum Fehlerstromschutz. In Bereichen,
in denen mit Temperaturen unter -5 °C zu rechnen
ist, sind RCD mit der Kennzeichnung und CBR
nach Herstellerangabe einzusetzen.

2.8 Kabel und Leitungen

Zur Verhütung von Schäden an Kabeln und Leitun-
gen wird auf VdS 2025 Kabel- und Leitungsanla-
gen hingewiesen.

2.9 Nichtlineare elektrische Verbraucher

Nichtlineare elektrische Verbraucher verursachen
Oberschwingungsströme. Diese können

■ das Stromversorgungssystem überlasten und
■ elektronische Einrichtungen stören oder zer-

stören.

Schäden kann vorgebeugt werden, indem
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
angewandt wird.

2.10 Leuchten

Leuchten und Beleuchtungsanlagen müssen ent-
sprechend DIN VDE 0100 Teil 559 ausgewählt und
errichtet werden. Auf VdS 2005 Elektrische Leuch-

S

S

-25°
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ten und VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanla-
gen und -systeme wird hingewiesen.

2.11 Elektrowärmegeräte

Elektrowärmegeräte sind so anzubringen bzw.
aufzustellen, dass sie keinen Brand verursachen
können. Die Betriebsanweisung für das jeweilige
Gerät ist unbedingt zu beachten. Auf VdS 2279
Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen
sowie VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen.

2.12

Zur Verhütung von Schäden infolge des Betriebes
elektrischer Anlagen mit Fernwirktechnik wird auf
VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallati-
on verwiesen.

2.13 Feuersichere Trennung elektrischer
Verbrauchs- und Betriebsmittel

2.13.1 Allgemeines

2.13.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen
Betriebsmittel müssen, wenn sie auf brennbaren
Bau- oder Werkstoffen angebracht werden, von
der Befestigungsfläche getrennt werden. Als aus-
reichende Trennung gilt für Betriebsmittel mit
Nennströmen < 63 A das Einfügen einer Isolier-
stoffunterlage von mindestens 1,5 mm Dicke. Der
verwendete Isolierstoff muss, nachdem er für die
Dauer von 15 s der Prüfung mit der Nadelflamme
entsprechend DIN EN 60 695-2-2/VDE 0471 Teil
2-2 unterzogen wurde, innerhalb von 3 s nach Ent-
zug der Flamme verlöschen.

Geeignete Werkstoffe in der angegebenen Dicke
sind:

■ Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 204,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis, EP GC
202, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

2.13.1.2 Betriebsmittel, auch solche die zur Befes-
tigungsfläche hin geschlossen sind, sowie Kabel
und Leitungen, müssen, wenn ein Schutz gegen
die Auswirkungen von Kurzschlüssen nicht er-
reicht werden kann, so angebracht bzw. verlegt
werden, dass sie bei zu hoher Erwärmung aus-
brennen können, ohne dass die Gefahr einer
Brandausweitung entsteht. Diese Anforderung ist

erfüllt, wenn die Betriebsmittel, Kabel und Leitun-
gen auf nicht brennbaren Gebäudeteilen installiert
werden. Bestehen die Gebäudeteile dagegen aus
brennbaren Baustoffen, z.B. Holzwänden (selbst
wenn sie blechverkleidet sind), dann müssen Be-
triebsmittel, Kabel und Leitungen auf einer min-
destens lichtbogenfesten Unterlage angebracht
bzw. verlegt werden (DIN VDE 0100 Teil 420 und
DIN VDE 0100 Teil 732 bzw. DIN VDE 0211). Als
ausreichend lichtbogenfest gilt eine 20 mm dicke
Fibersilikatplatte. Auf VdS 2023 Errichtung elektri-
scher Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwie-
gend brennbaren Baustoffen wird hingewiesen.

3 Betrieb elektrischer Anlagen

3.1 Benutzung elektrischer Anlagen und
Geräte

3.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dürfen
nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos
möglich ist, z.B. Freischalten nach DIN VDE 0105.
Sicherungen sind mit gleicher Bemessungsstrom-
stärke (Angabe in Ampere (A) auf der Sicherung)
in genügender Anzahl vorrätig zu halten. Das Ver-
wenden geflickter oder überbrückter Sicherungen
ist verboten.

3.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen, wie Fl-Schutz-
einrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschalter,
wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Elektro-
fachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.

3.1.3 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhn-
liche Erscheinungen, beispielsweise Lichtbögen,
Funken, Brandgeruch oder auffallende Geräu-
sche, festgestellt, so sind die elektrischen Anlagen
sofort von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen. Zur Beseitigung von Män-
geln ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen.

3.1.4 Elektrische Geräte sind so zu betreiben,
dass sie keinen Brand verursachen können; hier-
auf ist besonders bei Wärmegeräten aller Art zu
achten. Auf VdS 2278 Elektrowärme wird hinge-
wiesen. Bei Benutzung elektrischer Betriebsmittel,
z.B. ortsveränderlicher Geräte, Leitungsverlänge-
rungen/Leitungsroller und Mehrfachsteckdosen-
leisten, ist darauf zu achten, dass sie den jeweili-
gen örtlichen und betrieblichen Anforderungen
genügen.

3.1.5 Für längere Betriebspausen oder bei Be-
triebsstillstand sind die elektrischen Anlagen von
der Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen und
gegen Wiedereinschalten zu sichern, beispiels-
weise mit Hilfe von abschließbaren Schaltern. Vor
Wiederinbetriebsetzen nach längeren Stillstand-
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zeiten ist der ordnungsgemäße Zustand der elek-
trischen Anlagen und Betriebsmittel durch eine
Elektrofachkraft zu prüfen.

3.1.6 Ortsveränderliche Geräte sind nach Ge-
brauch von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen, indem beispielsweise der
Stecker gezogen wird.

3.1.7 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig
umzugehen. Insbesondere starke mechanische
Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, Stöße,
Schläge, Überfahren mit Fahrzeugen und Gerä-
ten, können Personen gefährdende Situationen
schaffen und Folgeschäden, z.B. Brände, verursa-
chen. Übermäßiger Zug an beweglichen Leitun-
gen kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebs-
mitteln lockern oder lösen. An Leitungen dürfen
auf keinen Fall Gegenstände aufgehängt oder be-
festigt werden. Dadurch entsteht sonst ebenfalls
Brandgefahr und Personen werden stark gefähr-
det.

3.1.8 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitun-
gen mit Auftautransformatoren oder Schweißum-
formern ist wegen der damit verbundenen Brand-
gefahr verboten.

3.2 Erhalten des ordnungsgemäßen
Zustandes

3.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den
gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen sowie den Si-
cherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ord-
nungsgemäßem Zustand zu erhalten. Auftretende
Mängel müssen unverzüglich durch Elektrofach-
kräfte beseitigt werden.

3.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zu-
standes bedingt, dass bestehende Anlagen dann
zwingend an die gültigen Sicherheitsvorschriften
(gesetzliche und behördliche und die der Feuer-
versicherer) angepasst werden müssen, wenn
sich aus dem bisherigen Zustand Gefahren für
Personen und Sachen ergeben. Es ist auch anzu-
passen, wenn diese Sicherheitsvorschriften es
ausdrücklich fordern.

3.2.3 Sicherheitseinrichtungen und die für die Si-
cherheit erforderlichen Schutz- und Überwa-
chungseinrichtungen müssen in ordnungsgemä-
ßem Zustand erhalten werden; sie dürfen weder
unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt
oder geändert werden.

3.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Einrichtungen
zum Fehlerstromschutz (z.B. Fehlerstrom-Schutz-

einrichtungen (FI-Schutzeinrichtungen)) oder
FU-Schutzeinrichtungen ist durch Betätigen der
Prüfeinrichtung zu kontrollieren. Auf die Berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit (BGV), hier BGV A2
“Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”, wird
verwiesen. Löst die Schutzeinrichtung beim Betä-
tigen der Prüfeinrichtung nicht aus, so ist unver-
züglich eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen, die
den Fehler behebt.

3.2.5 Entsprechend DIN VDE 0105 ist der Isola-
tionswiderstand der Stromkreise in regelmäßigen
Zeitabständen zu messen. Die verwendeten
Messgeräte müssen DIN VDE 0413-2 genügen.
Zur Vermeidung von Schäden an angeschlosse-
nen Betriebsmitteln dürfen Außenleiter und Neu-
tralleiter miteinander verbunden werden. Durch
Überspannungs-Schutzeinrichtungen können
Fehlmessungen hervorgerufen werden. Lassen
sich die Schutzeinrichtungen nicht von dem Mess-
kreis trennen, z.B. Schutzkontaktsteckvorrichtun-
gen mit integriertem Überspannungsschutz, dür-
fen die Messungen mit einer Messspannung
250 V DC vorgenommen werden.

In Stromkreisen (ausgeschlossen Niedervolt-,
SELV- und PELV-Stromkreise) in

■ Bereichen mit Menschenansammlungen nach
DIN VDE 0108,

■ medizinisch genutzten Bereichen nach DIN
VDE 0107,

■ explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN
VDE 0165,

■ feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen
gleichzustellenden Risiken nach VdS 2033 ,

■ elektrischen Anlagen in baulichen Anlagen mit
vorwiegend brennbaren Baustoffen nach VdS
2023,

■ Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenstän-
den nach VdS 2024 und

■ bei Kabeln und Leitungen, in denen kein geer-
deter Leiter oder geerdeter Schirm mitgeführt
wird,

ist der Isolationswiderstand abweichend von DIN
VDE 0105-100,

■ zwischen Außenleitern (L1, L2, L3),
■ Außenleitern und Neutral-(N-)Leitern,
■ Außenleitern und Schutz-(PE-)Leitern sowie
■ zwischen N- und PE-Leitern

zu messen.

In elektrischen Anlagen, in denen Fehlerstrom-
schutz, z.B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, aus
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brandschutztechnischen Gründen nicht vorge-
schrieben ist, darf auf eine Isolationswiderstands-
messung verzichtet werden, wenn aus örtlichen
oder betrieblichen Gegebenheiten nicht abge-
schaltet werden kann und Maßnahmen zum
Schutz bei Isolationsfehlern nach VdS 2349 ge-
troffen worden sind.

3.2.6 Mindestens einmal jährlich, zusätzlich auch
nach wesentlichen Änderungen der elektrischen
Anlage oder Art und Anzahl der elektrischen Ver-
braucher, ist der Strom im N-Leiter zu messen.
Wenn erforderlich, sind Maßnahmen zum Schutz
bei Oberschwingungen nach VdS 2349 Störungs-
arme Elektroinstallation zu treffen.

3.2.7 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und
beweglichen Leitungen ist besonders auf den
ordnungsgemäßen Zustand zu achten; sie sind
vor dem Benutzen auf erkennbare Schäden zu be-
sichtigen (s.a. 3.1.7).

3.2.8 3-polige Steckvorrichtungen (3 x 15 A) mit
seitlich angeordneten Gleitkontaktpaaren sind
auszuwechseln (s.a. 2.6).

3.2.9 Nicht zum Betrieb benötigte elektrische Ein-
richtungen, insbesondere Kabel- und Leitungsan-
lagen, müssen zur Reduzierung der Brandlast und
gegebenenfalls aus Gründen der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) entfernt werden. Kön-
nen die Kabel oder Leitungen nicht entfernt wer-
den, müssen sie soweit wie möglich gekürzt und
die Enden isoliert werden.

3.2.10 In explosions- und feuergefährdeten Be-
triebsstätten sind Arbeiten an unter Spannung ste-
henden Betriebsmitteln verboten.

3.2.11 Die elektrischen Anlagen sind in angemes-
senen Zeitabständen entsprechend den betriebli-
chen und örtlichen Gegebenheiten zu reinigen
und von brennbaren Stoffen freizuhalten.

3.2.12 Bei Leuchten mit Entladungslampen (z.B.
Leuchtstofflampen) können die Vorschaltgeräte
im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen fla-
ckern oder Elektroden glühen) bzw. im Fehlerfall
brandgefährliche Temperaturen annehmen. De-
fekte Leuchten sind sofort abzuschalten. In den
meisten Fällen kann der sichere Betrieb dadurch
wiederhergestellt werden, indem die Lampe oder
der Starter ausgewechselt werden.

4 Verhalten bei Bränden

4.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf DIN
VDE 0132 verwiesen. Es sind geeignete Löschge-
räte bereitzuhalten und Betriebsangehörige in ih-
rer Bedienung zu unterrichten.

4.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen An-
lagen sind Feuerlöscher (s.a. VdS 2001 Regeln für
die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern) oder Feuerlöscheinrichtungen an geeig-
neter Stelle bereitzuhalten, die der Art und Größe
der Anlage (DIN VDE 0132) angepasst sind.

4.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuer-
löscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zu-
stand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeit-
abständen prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist
ein Prüfvermerk mit Datum anzubringen.

4.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefähr-
deten Teile der elektrischen Anlagen von der elek-
trischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen,
indem unverzüglich der Hauptschalter betätigt
wird. Dies gilt allerdings nur für die elektrischen
Anlagen, die nicht für die Brandbekämpfung unter
Spannung gehalten werden müssen oder soweit
durch die Abschaltung keine anderen Gefahren
entstehen (DIN VDE 0132).

4.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in
rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch
bei Tage einzuschalten.

4.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversor-
gungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprink-
leranlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen
sind in Betrieb zu halten.

4.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind
nach Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.

4.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch unge-
schulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen hat
durch das Betriebspersonal ordnungsgemäß mit
den dafür vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen.
Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht
ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen
werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.

4.7 Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat eine
Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in welchem
Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb
genommen werden dürfen.
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Anhang A

Literatur

Gesetze, Verordnungen, behördliche
Richtlinien, Regeln und Empfehlungen

Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV)
– BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln
Internet: www.heymanns.com

Normen

DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis 1000 V
– Teil 420: Schutzmaßnahmen; Schutz gegen

thermische Einflüsse
– Teil 559: Leuchten und Beleuchtungsanlagen
– Teil 610: Prüfungen - Erstprüfungen
– Teil 630: Nachweise-Bericht
– Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen Kabel-

netzen

EN 50110/VDE 0105 Teil 100 - Betrieb von elektri-
schen Anlagen

DIN VDE 0107 Starkstromanlagen in Krankenhäu-
sern und medizinisch genutzten Räumen außer-
halb von Krankenhäusern

DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicher-
heitsstromversorgung in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich
elektrischer Anlagen

DIN VDE 0165 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche

DIN VDE 0211 Bau von Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000 V

DIN EN 60893/VDE 0318 Bestimmung für Tafeln
aus technischen Schichtpressstoffen auf Basis
wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwe-
cke

DIN EN 60695-2-2/VDE 0471 Teil 2-2 Prüfungen
zur Beurteilung der Brandgefahr-Prüfverfahren
- Prüfung mit der Nadelflamme

DIN EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prü-
fen, Messen oder Überwachen von Schutzmaß-
nahmen - Isolationswiderstand

VDE 0603 Teil 1 - Installationskleinverteiler und
Zählerplätze AC 400 V
– Installationskleinverteiler und Zählerplätze

EN 60947-2/DIN VDE 0660 Teil 101 Niederspan-
nungschaltgeräte – Leistungsschalter

DIN EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen
– Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombina-

tionen

DIN VDE 0660 Niederspannung-Schaltgeräte-
kombinationen
– Teil 504: Besondere Anforderungen an Nieder-

spannung-Schaltgerätekombinationen, zu de-
ren Bedienung Laien Zutritt haben – Installa-
tionsverteiler

– Teil 507: Verfahren zur Ermittlung der Erwär-
mung von partiell typgeprüften Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen (PTSK)
durch Extrapolation

DIN VDE 0664 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

VDE-Verlag GmbH, Berlin - Offenbach,
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
Internet: www.vde-verlag.de

VdS-Publikationen

VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeits-
stätten mit Feuerlöschern

VdS 2005 Elektrische Leuchten - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2023 Elektrische Anlagen in baulichen An-
lagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Mö-
beln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen
- Richtlinien zum Brandschutz

VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen - Richtli-
nien zur Schadenverhütung

VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in
elektrischen Anlagen - Richtlinien zur Schadenver-
hütung

VdS 2033 Feuergefährdete Betriebsstätten und
diesen gleichzustellende Risiken - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2278 Elektrowärme - Merkblatt zur Scha-
denverhütung

VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und
-systeme - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstalla-
tion - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln
Internet: www.vds.de
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1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen
sind insbesondere:
■ Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-

wirtschaftsgesetz-EnWG):

§ 16 Anforderungen an Energieanlagen
(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung,
Fortleitung und Abgabe
1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker,
2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfachs e.V.
eingehalten worden sind.
(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach
den in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden
Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt
und in den Verkehr gebracht wurden und die gleiche Si-
cherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die An-
forderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anla-
gen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf
Verlangen der Behörde nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen nach Satz 1 erfüllt sind.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann soweit Fra-
gen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates
über Anforderungen an die technische Sicherheit von Ener-
gieanlagen erlassen.
Soweit in anderen Rechtsvorschriften weitergehende An-
forderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt.

■ Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizi-
tätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)

■ Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsge-
setz) (GSG)

■ Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefähr-
deten Räumen (ElexV)

■ Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Ge-
räten (EMVG)

■ Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeits-
schutz)

■ Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
(UVV)

■ Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanla-
gen bis 1000 V; Normenreihe DIN EN 50 110/VDE 0105, Be-
trieb von elektrischen Anlagen; DIN VDE 0165, Errichten von
elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen;
DIN VDE 0701, Instandsetzung, Änderung und Prüfung elek-
trischer Geräte

2 Elektrische Anlagen

Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Über-
tragung,Umwandlung,VerteilungundAnwendungelektrischer
Energie. Dies schließt Energiequellen ein wie Batterien, Kon-
densatoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektri-
scher Energie.
3 Hausanschluss umfasst Anschlusskabel und den dazuge-
hörenden Hausanschlusskasten.

Hausanschlusskabel ist bei
■ Kabelnetzen ein Teil des Versorgungsnetzes und verbindet

dies mit dem Hausanschlusskasten,

■ Freileitungsnetzen die Verbindung von der Freileitung am
Gebäude (Gestänge, Dachständer o.ä.) bis zum Hausan-
schlusskasten.

Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Vertei-
lungsnetz zur Verbraucheranlage. Er ist in der Lage, Über-
strom-Schutzeinrichtungen, Trennmesser, Schalter oder sons-
tige Geräte zum Trennen und Schalten aufzunehmen.

4Explosionsgefährdete BetriebsstättensindalleBereiche, in
denen nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen
Gase,Dämpfe,Nebel oderStäubeentstehen, die mit Luftexplo-
sionsfähigeGemischebildenkönnen.Hierunterkönnenz.B.Ar-
beits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile solcher Räume, Behäl-
ter und Apparate sowie Betriebsstätten im Freien gehören. Ein
explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch ist ein Gemisch brennba-
rer Gase mit Luft, in dem sich eine Verbrennung nach Zündung
von der Zündquelle aus in das unverbrannte Gemisch hinein
selbstständig fortpflanzt (Explosion). Das Gleiche gilt für Gemi-
sche von Luft, Dampf, Nebel oder Staub.

Definition nach der Verordnung über elektrische Anlagen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen (ElexV):

Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist
derjenige Bereich, in dem die Atmosphäre auf Grund der örtli-
chen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden
kann.

Definition des explosionsgefährdeten Bereiches nach DIN VDE
0165 Teil 1:

Ein Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre in sol-
chen Mengen vorhanden ist oder erwartet werden kann, dass
spezielle Vorkehrungen bei der Konstruktion, der Errichtung
und dem Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln erforderlich
sind.

5FeuergefährdeteBetriebsstättensindnachdenSicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer (VdS 2046) Räume oder Orte
oder Stellen in Räumen oder im Freien, bei denen die Brandge-
fahr durch die

■ Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
■ VerarbeitungoderdieLagerungvonbrennbarenMaterialien

oder
■ Ansammlung von Staub oder ähnlichem

verursacht wird.

Eine Brandgefahr besteht, wenn sich nach den örtlichen und
betrieblichen Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe in gefahr-
drohender Menge den elektrischen Betriebsmitteln so nähern
können, dass hierdurch höhere Temperaturen an diesen Be-
triebsmitteln oder Lichtbögen verursacht werden.

Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der Flamme ei-
nes Zündholzes 10 s lang ausgesetzt, nach der Entfernung der
Zündquelle von selbst weiterbrennen oder weiterglimmen. Hie-
runter können fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspä-
ne, lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses Papier,
Baum- und Zellwollfasern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel
und Öle.

Feuergefährdete Betriebsstätten werden unterschieden
nach solchen, in denen eine Feuergefährdung durch
■ brennbare Stäube und/oder Fasern oder
■ andere feste und/oder flüssige Stoffe

vorliegt.

Liegt eine Feuergefährdung durch flüssige Stoffe vor, so ist die
Verordnung über Anlagen zur Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten zu Lande (VbF) zusätzlich zu diesen Richtlinien zu be-
achten.

6 Trennen ist das Unterbrechen der Einspeisung von der ge-
samtenodervonTeilen derAnlagedurchAbschaltungderAnla-
ge oder des Anlagenteils von jeder elektrischen Energiequelle,
um Sicherheit zu erreichen. Der Begriff “Trennen” ist inhaltlich
mit dem bisherigen Begriff “Freischalten” identisch.
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2  (Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, 
§ D14 (Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 
(Ertragsausfallversicherung) VSG 2003)

2.

VdS 2047:2004-04 (06)
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2.

VdS 2056 : 1998-06 (03)
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1  Vorschriften der Bau- und Ordnungsbehörden, der 
Gewerbeaufsichtsämter sowie der Berufsgenossenschaften 
(Allgemeine Vorschriften, VBG 1 und Regeln für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Gaststätten, ZH1/36).

2  Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14 
(Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversi
cherung) VSG 2003

3  VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern

4  VdS 2093 Richtlinien für CO2-Feuerlöschanlagen, Planung und 
Einbau

3

4
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Produktübersicht zur Dynamischen Ertragsausfallversicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Er-
läuterungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen und Klauseln), die 
Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Dynamische Ertragsausfallversicherung?

Versichert werden ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) des Betriebes während der vereinbarten Haftzeit infolge 
eines Sachschadens durch eine im Einzelnen vereinbarte Gefahr:

 – Feuer
 – Einbruchdiebstahl
 – Leitungswasser 
 – Sturm/Hagel
 – Weitere Elementargefahren
 – Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
 – Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
 – Infektionsschutz
 – Unbenannte Gefahren

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Gefahren und Schäden ausgeschlossen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln.).

Nicht versichert sind u. a.

 – von Ihnen vorsätzlich herbeigeführte Schäden (§ A17 Nr. 1 VSG)
 – Schäden durch Krieg (§ C4 Nr. 3 a VSG).

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in § A1 VSG nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie § A9 VSG.

Zeigen Sie uns bitte auch unverzüglich an, wenn anderweitige Versicherungen für dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem 
Thema finden Sie in § A11 VSG.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln wie z. B. die in § A8 Nr. 1 VSG und § C16 VSG genannten Sicherheitsvorschriften. 

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns außerdem bitte jeden Schaden unverzüglich 
an. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden 
durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in § A8 Nr. 2 VSG nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 
§§ A1 Nr. 2, A8 Nr. 3, A9 Nr. 3, 4, 5 und A11 Nr. 2 VSG.
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Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Textform zugegangen ist. Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § A14 VSG nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie gerne!
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Produktbeschreibung zur Dynamischen Ertragsausfallversicherung

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung

Versichert werden ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) infolge eines Sachschadens an einer dem versicherten 
Betrieb dienenden Sache durch eine vereinbarte Gefahr am Versicherungsort. Es besteht Versicherungsschutz innerhalb von 12 Monaten 
(Haftzeit) ab Eintritt des Schadens. Die Haftzeit kann erhöht werden auf 18 oder 24 Monate.

Abweichend hiervon beträgt die Haftzeit für die Gefahr Infektionsschutz ein Monat. Diese kann erhöht werden auf 2 oder 3 Monate. 

Versicherbare Gefahren Deckungsmöglichkeit
Feuer (F): Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, Überspan-
nungsschäden durch Blitz Ja

Einbruchdiebstahl (ED) inkl. Vandalismus, Raub innerhalb des Gebäudes oder Grundstücks Ja
Leitungswasser (LW): Nässeschäden durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser (auch 
Wasserdampf; Wasser aus Sprinkleranlagen, Fußbodenheizung, Aquarien, Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen); Bruchschäden an Rohren (auch frostbedingte Bruchschäden an definierten sanitä-
ren Einrichtungen und Installationen der Heizungs- oder Sprinkleranlage)

Ja

Sturm/Hagel (ST) Ja
Weitere Elementargefahren (E): Überschwemmung durch Ausuferung von oberirdischen Gewässern 
oder Witterungsniederschläge; Rückstau durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus dem Rohrsystem 
infolge Ausuferung von oberirdischen Gewässern oder Witterungsniederschlägen, Erdbeben, Erdsenkung 
als naturbedingter Einsturz des Erdbodens, Erdrutsch als naturbedingtes Abstürzen von Gesteins- oder 
Erdmassen, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch

Ja

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung durch betriebsfremde Personen, Streik, Aussperrung 
(IBS)

Ja

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (FR) Ja
Infektionsschutz (IS): Anordnung der Desinfektion, Vernichtung der Waren und Schließung des Betrie-
bes durch die Behörde zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen Ja

Unbenannte Gefahren (UG): Plötzliche und unvorhergesehene  Beschädigung oder Zerstörung durch 
ein von außen einwirkendes Ereignis Ja

Selbstbehalte je Versicherungsfall

Überspannungsschäden durch Blitz 2 Arbeitstage

Weitere Elementargefahren

•  Überschwemmung, Rückstau der Selbstbehalt richtet sich nach der Risikoanschrift, siehe Antrag 

•  Erdbeben der Selbstbehalt richtet sich nach der Risikoanschrift, siehe Antrag 

•  Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkan-
ausbruch 500 EUR

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung 
•  Innere Unruhen, Streik, Aussperrung 1.000 EUR

•  Böswillige Beschädigung 1.000 EUR

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 500 EUR

Unbenannte Gefahren 1.000 EUR

Jahreshöchstentschädigungen (VSU = Versicherungssumme)

Alle versicherten Schäden zu den genannten Gefahren, die im Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschä-
digung Gefahr.

Weitere Elementargefahren 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR; Alternativ gegen Mehrbeitrag:  
100 % der Versicherungssumme max. 10 Mio. EUR*)

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR
Unbenannte Gefahren 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR

*) nur bei einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR möglich

Wartezeit bei Überschwemmung und Rückstau sowie Infektionsschutz

Wartezeit
Überschwemmung und Rückstau bei Ausuferung ober-
irdischer Gewässer

1 Monat

Influenzaviren (z. B. Vogelgrippe, Schweinegrippe) im 
Rahmen Infektionsschutz 

3 Monate 
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Für die genannten Gefahren beginnt der Versicherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt, frühestens jedoch nach Unterzeichnung des 
Antrages mit dem Ablauf der Wartezeit. Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für das beantragte Risiko 
bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Wartezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Versi-
cherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz). 

Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert, Vorsorge, Dynamik

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Ertragsausfallschaden. Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versiche-
rungssumme soll dabei dem Umsatz des vorangegangenen Geschäftsjahres ohne Umsatzsteuer, vermindert um Aufwendungen für Waren- 
und/oder Materialeinsatz, zuzüglich eines Vorsorgebetrages für erwartete Änderungen des Betriebsertrages im laufenden und im nächsten 
Geschäftsjahr (Versicherungswert) entsprechen. Ist die Versicherungssumme kleiner als der Versicherungswert, wird die Entschädigung 
wegen Unterversicherung reduziert. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 9 Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen Geschäftsbüchern im 
abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten Versicherungswert zu melden. In diesem Fall gewährt der Versicherer 35 % Vorsorge über die 
Versicherungssumme hinaus.
Soweit für das vergangene Geschäftsjahr keine Meldung des Versicherungswertes erfolgt, erhöht sich die Versicherungssumme im folgenden 
Geschäftsjahr um 10 % (Dynamik).

Für einen Gesamtschaden bis zu 20 % der Versicherungssummen, max. 1 Mio. EUR verzichten wir auf den Einwand der Unterversicherung 
nach Klausel VSG/C 190301/15.

Für einen Gesamtschaden bis zu 20 % der Versicherungssummen, max. 1 Mio. EUR verzichten wir auf Kürzung der Entschädigung bei grob 
fahrlässig herbeigeführten Versicherungsfällen nach Klausel VSG/A 170101/15.

Entschädigungsgrenzen 

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VSG), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, sind die nachfolgend genannten 
Positionen innerhalb der Versicherungssumme auf die im Einzelnen vereinbarten Entschädigungsgrenzen begrenzt. 

• Betriebsverlegung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Klausel VSG/C 140251/14  . . . . . . .

Versicherungsschutz am alten und neuen Versicherungsort
Geltungsdauer: am neuen Versicherungsort 3 Monate 
Die Gefahr Überschwemmung/Rückstau aus der Gefahrengruppe Weitere
Elementargefahren ist nicht Gegenstand dieser Position.

bis zur VSU

für Feuer (sofern versichert):

• Ertragsausfallschäden infolge Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen nach § C4 
Nr. 3 a VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

für Leitungswasser (sofern versichert):

• Ertragsausfallschäden infolge Bruchschäden an Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes nach § C7 
Nr. 1 a ee VSG sowie Ertragsausfallschäden infolge Wasser aus Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes 
nach § C7 Nr. 2 g VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

• Ertragsausfallschäden infolge Bruchschäden an Gasrohren nach § C7 Nr. 1 a dd VSG sowie Ertrag-
sausfallschäden infolge Schäden an versicherten Sachen aufgrund ausströmenden Gases nach § C7 
Nr. 2 VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

für Weitere Elementargefahren (sofern versichert):

• Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden durch Dachlawinen (im Rahmen der Gefahr Schneedruck) 
nach Klausel VSG/C 091150/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

für Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung und Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (sofern versichert):
• Ertragsausfallschäden infolge Nutzungsbeschränkungen nach Klausel VSG/C 010253/14. . . . . . . . . . . . .

Selbstbehalt je Versicherungsfall: 10.000 EUR
Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.

125.000 EUR

für Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Innere Unruhen, Böswillige Be-
schädigung, Streik, Aussperrung und Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (sofern 
versichert):
• Außenversicherung nach § C14 Nr. 3 VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geltungsbereich: Europäische Union, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein
Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.

bis zur VSU

für Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren, Inne-
re Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung und Fahrzeuganprall, Rauch, Über-
schalldruckwellen (sofern versichert):
• Ertragsausfallschäden infolge Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen von nicht duplizierten 

Unterlagen oder Datenträgern nach Klausel VSG/C 010201/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.

 
5.000 EUR
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für Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Innere Unruhen, Böswillige Be-
schädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen und Infek-
tionsschutz (sofern versichert):
• Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden in einem Zuliefererbetrieb (Rückwirkungsschäden - Zuliefe-

rerrisiko) nach Klausel VSG/C 010204/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geltungsbereich: Europäische Union, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein
Selbstbehalt je Versicherungsfall: 10.000 EUR 
Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.

10 % der VSU

• Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden in einem Abnehmerbetrieb (Rückwirkungsschäden - Abneh-
merrisiko) nach Klausel VSG/C 010205/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geltungsbereich: Europäische Union, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein
Selbstbehalt je Versicherungsfall: 10.000 EUR
Weitere Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Position.

10 % der VSU

Zusätzliche Einschlüsse (VSU = Versicherungssumme) 

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VSG), die diesem Vertrag zugrunde liegen, gelten die nachfolgend genann-
ten Zusätzlichen Einschlüsse bis zur Höhe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Rücksicht auf den Versicherungswert mitversichert.

Neben der Versicherungssumme für Ertragsausfallentschädigung stehen dem Versicherungsnehmer für alle Zusätzlichen Einschlüsse zusam-
men noch einmal bis zu 100 % dieser Versicherungssumme je Versicherungsort, max. 2,5 Mio. EUR, zur Verfügung.

Die Zusätzlichen Einschlüsse auf Erstes Risiko betragen im Einzelnen:

für alle versicherten Gefahren:
• Kosten

 - Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens nach § C3 Nr. 1 VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
 - Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens nach § C3 Nr. 2 VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
 - Sachverständigenkosten nach § C3 Nr. 3 a aa VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR
Vereinbarter Anteil: 80 Prozent

bis zur VSU

 - Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen nach § C3 Nr. 3 a bb VSG  . . . . . . . . . . . .

10 % der VSU - Wertverluste und zusätzliche Kosten nach § C3 Nr. 3 a cc VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - Vertrags- und Konventionalstrafen nach § C3 Nr. 3 a dd VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Klausel  
VSG/C 140201/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geltungsdauer: 3 Monate
Die Gefahr Überschwemmung/Rückstau aus der Gefahrengruppe Weitere Elementargefahren ist nicht 
Gegenstand dieser Position.

 
bis zur VSU

für Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren, In-
nere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Über-
schalldruckwellen und Unbenannte Gefahren (sofern versichert):
• Vergrößerung des Ertragsausfallschadens infolge Sachschäden an den dem Betrieb dienenden Sachen, 

die als Folge einer versicherten Gefahr durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope nach § C4 Nr. 3 c VSG entstehen. Dies 
gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
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§ A1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
 (siehe a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung 
(siehe c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte.
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 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) muss 
der Versicherer innerhalb eines Monats in Schriftform gel-
tend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben.

 Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) stehen 
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen.

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

 Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat.

§ A2 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und 
Ende des Vertrages

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht-
zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

3 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

6 Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ A3 Beitrag, Versicherungsperiode

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch lau-
fende  Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 
oder als Einmalbeitrag im Voraus bezahlt. 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die 
vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte 
Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungs-
periode der Vertragsdauer.

§ A4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fällig-
keitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zah-
lung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam 
gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ A5 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versi-
cherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.
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3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
 (Mahnung). 

  Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf 
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
 diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf 
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen.

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ A6 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu  kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
henden Beiträge und zukünftige Beiträge selbst zu über-
mitteln.

§ A7 Beiträge bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, 
den er hätte beanspruchen können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden  wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des  Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ A8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, sind:

 aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so-
wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, de-
nen die zuständige Behörde in Textform zuge-
stimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungs-
pflicht nicht;

 bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;
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 bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ge-
gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – an-
zuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – gegebenenfalls auch münd-
lich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu ertei len, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

 jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, ins-
besondere abhanden gekommene Sparbücher 
und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich 
 sperren zu lassen;

 kk) bei der Gefahr Infektionsschutz dem Versiche-
rer über den Erlös von Waren und Vorräten zu 
informieren, die veräußert werden, sowie dem 
Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen 
gegenüber schadenverursachenden Dritten zu 
erteilen.

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. 

  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung  verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ A9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

  Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes 
liegt z. B. dann vor, wenn von der dokumentierten 
Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Er-
weiterungsbauten durchgeführt werden, oder ein Ge-
bäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht 
genutzt wird.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht 

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
 Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.
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4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ A10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so können sowohl der Versicherer als auch 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 
Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger  Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist 
für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ A11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § A8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei. 

 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Betrag errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

  Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

 b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. 

  Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Beiträge verlangen.

§ A12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
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der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis 
und das Verhalten des Versicherten zu berücksich tigen. 

  Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ A13 Übergang von Ersatzansprüchen 

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. 

 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ A14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text-
form zu kündigen.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ A15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1 Fälligkeit der Entschädigung

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

 c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt 
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist.

3 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

 b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

 c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

 d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und 
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

 c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Real-
gläubigern nicht erfolgte.

§ A16 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
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2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

  Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
 einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) In der Inhalts- und Gebäudeversicherung

 aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag infrage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles;

 bb) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

 cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen  Sachen;

 dd) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten;

 b) In der Ertragsausfallversicherung

 aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufen-
de Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsun-
terbrechung oder -beeinträchtigung und für das 
 vorausgegangene Geschäftsjahr;

 bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit ohne 
die versicherte Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung des Betriebes entwickelt hätten;

 cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kos-
ten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge 
der versicherten Unterbrechung oder Beeinträch-
tigung gestaltet haben;

 dd) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Ertragsausfallschaden 
beeinflussen.

  Die Sachverständigen haben in den Gewinn- 
und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum 
Ertrags ausfallschaden zu berücksichtigen. Alle 
 Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; 
die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

 c) In der Mietausfallversicherung

 aa) den versicherten Mietausfall;

 bb) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Mietausfallschaden be-
einflussen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer 
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A17 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,  seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A18 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften- 
änderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
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zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ A22 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ A23 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ A24 Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

In folgenden Fällen kann der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer pauschal zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung stellen:

a) Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeiträ-
gen,

b) Verzug mit Beiträgen,

c) Rückläufer im Lastschriftverfahren.

Die Höhe des pauschalen Kostenbetrages kann sich während der 
Vertragslaufzeit ändern. Eine Übersicht über die jeweils aktuellen 
Kostenansätze kann der Versicherungsnehmer beim Versicherer 
anfordern.

Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauschale an dem 
bei ihm regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die der Bemessung zu 
Grunde liegenden Annahmen im jeweiligen Fall dem Grunde nach 
nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich 
niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ A19 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung;

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder infolge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ A20 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhal-
ten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ A21 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
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§ C1 Gegenstand der Versicherung

1 Gegenstand der Deckung

 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines 
Sachschadens nach diesem Vertrag am Versicherungsort 
unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer 
Entschädigung für den dadurch entstehenden Ertragsaus-
fallschaden innerhalb der Haftzeit (siehe § C2).

2 Sachschaden

 a) Ein Sachschaden liegt vor, wenn

 aa) bewegliche Sachen und Gebäude, die dem versi-
cherten Betrieb dienen oder

 bb) Daten und Programme, die dem versicherten Be-
trieb dienen

  im Versicherungsort (siehe § C14) durch eine versicherte 
Gefahr (siehe § C4) zerstört, beschädigt werden oder ab-
handen kommen. Ein Sachschaden an den in bb) genann-
ten Fallgruppen setzt eine Zerstörung, Beschädi gung oder 
das Abhandenkommen des Datenträgers voraus. 

 b) Nicht versichert sind Ertragsausfallschäden aufgrund 
Sachschäden an

 aa) Kopierschutz (Dongles);

 bb) Datenträger von Daten und Programmen, zu 
deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht 
berechtigt ist (z. B. Raubkopien), nicht betriebs-
fertige oder nicht lauffähige Programme, Daten 
und Programme, die sich nur im Arbeitsspeicher 
der Zentraleinheit befinden;

 cc) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geld-
wechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautoma-
ten, es sei denn, die Automaten gehören zu den 
Waren oder Vorräten;

 dd) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigte Ferti-
gungsvorrichtungen;

 ee) Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten ge-
hörende Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden 

(z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Brief-
marken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, 
Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Be-
träge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck 
dienen oder Teile von Werkzeugen sind.

 c) Versicherungsschutz besteht für die Gefahren Leitungs-
wasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Inne-
re Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussper-
rung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen, 
Infektionsschutz und Unbenannte Gefahren (siehe § C4 
Nr. 1 c) bis i) nur, wenn die versicherte Gefahr auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder 
einem Nachbargrundstück eingetreten ist (Ereignisort).

 d) Ereignet sich der Sachschaden im Rahmen der abhän-
gigen Außenversicherung (siehe § C15 Nr. 3) an dem 
Betrieb dienende Sachen, so ist der daraus entstehende 
Ertragsausfall versichert.

3 Ertragsausfallschaden 

 a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den 

 aa) fortlaufenden Kosten und 

 bb) dem Betriebsgewinn

  in dem versicherten Betrieb, die bzw. welcher der Ver-
sicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt, von dem an 
ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, längs-
tens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge der 
Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung nicht 
erwirtschaften konnte.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch

 aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse;

 bb) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen;

 cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer 
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter, beschädigter oder abhanden gekom-
mener Sachen, Daten oder Programme nicht 
rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.

Teil C – Ertragsausfallversicherung

FK 110-C 0717
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 bb) Infektionen oder Verdacht der Infektion mit mel-
depflichtigen Krankheitserregern (siehe § C12 
Nr. 2 b),

 cc) als Ausscheider oder Verdacht des Ausscheiders 
von meldepflichtigen Krankheitserregern nach 
aa) oder bb) 

  untersagt wird. 

 c) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden gemäß § C12 
Nr. 3 a).

 d) Es gilt die Wartezeit gemäß § C12 Nr. 4.

 e) Für die Zeit, während der der Versicherungsnehmer 
den Ersatz des Schließungsschadens erhält, entfällt die 
Ersatzleistung für Tätigkeitsverbote.

§ C2 Haftzeit

Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer 
Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. 

Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit 
beträgt zwölf Monate, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils  dreißig 
Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von zwölf 
Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

§ C3 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
 Schadens

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte oder die 
er auf Weisung des Versicherers macht. 

 b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträg-
lichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die  Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

 f) Nicht versichert sind Aufwendungen 

 aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institu-
tionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen In-
teresse kostenfrei zu erbringen sind;

 bb) soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den 
Versicherungsnehmer Nutzen entstehen; 

 cc) soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die 
nicht versichert sind oder

 dd) zur Beseitigung des Sachschadens.

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

 aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit 
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt;

 bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

 cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten;

 dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;

 ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatz-
abhängige Erfindervergütungen;

 ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 
Handels oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen;

 gg) Ertragsausfallschäden, deren Folgen sich im Be-
trieb ohne wesentliche Aufwendungen wieder 
einholen lassen.

 d) Abweichend von b) bb) besteht Versicherungsschutz, 
soweit der Ertragsausfallschaden durch behördlich an-
geordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrän-
kungen vergrößert wird.

  Versicherungsschutz gemäß Satz 1 gilt nur, soweit sich 
behördliche Anordnungen auf die dem Betrieb dienen-
de Sachen beziehen, die auf einem als Versicherungs-
ort bezeichneten Grundstück des Versicherungsneh-
mers durch einen Sachschaden (siehe § C4) betroffen 
sind.

  Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch ent-
stehenden Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens 
nicht versichert.

  War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der dem Betrieb dienenden Sachen zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt, sind die dadurch entstehenden Vergröße-
rungen des Ertragsausfallschadens nicht versichert.

  Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund be-
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an 
anderer Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung 
des Ertragsausfallschadens nur in dem Umfang gehaf-
tet, soweit er auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wäre. 

4 Ersatz für Tätigkeitsverbot bei Infektionsschutz

 a) Ist die Gefahr Infektionsschutz gemäß § C12 VSG ver-
einbart, ersetzt der Versicherer auch im Falle von beruf-
lichen Tätigkeitsverboten (siehe b) 

 aa) gegen einen Arbeitnehmer die Bruttolohn- und 
-gehaltsaufwendungen, die der Versicherungs-
nehmer nach den getroffenen Vereinbarungen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an die 
dem Verbot unterliegenden Personen – längstens 
für 6 Wochen seit Anordnung des Tätigkeitsverbo-
tes – zu leisten hat;

 bb) gegen den Betriebsinhaber: Die Lohn- und Ge-
haltsaufwendungen für eine für den Betroffenen 
neu eingestellte Ersatzkraft bis zu einer Dauer von 
6 Wochen seit Anordnung. 

  Dem Betriebsinhaber stehen Personen, die mit 
ihm in häuslicher Lebensgemeinschaft leben und 
regelmäßig im versicherten Betrieb tätig sind, 
gleich.

 b) Ein berufliches Tätigkeitsverbot im Sinne von a) ist ge-
geben, wenn dem Betriebsinhaber oder dessen Arbeit-
nehmer die berufliche Tätigkeit gemäß § 31 Gesetz zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Berufliches Tätigkeitsverbot, IfSG in der 
jeweils gültigen Fassung) wegen 

 aa)  Erkrankung oder Verdacht der Erkrankung an mel-
depflichtigen Krankheiten (siehe § C12 Nr. 2 a),
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 ee) Vulkanausbruch;

 f) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (siehe § C10);

 g) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe 
§ C11);

 h) Infektionsschutz (siehe § C12);

 i) Unbenannte Gefahren (siehe § C13).

2 Daten und Programme

 Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen 
werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens 
am Datenträger, auf dem die Daten und Programme ge-
speichert waren, entstanden sind.

 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschä-
den durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung 
der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht be-
triebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

3 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie, Erdbeben, 
Feuer, Sturmflut

 a) Ausschluss Krieg 

 aa) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand oder Verfügung 
von hoher Hand.

 bb) Der Versicherer ersetzt jedoch  Ertragsausfallschä - 
den aufgrund Brand- und Explosionsschäden 
an den dem Betrieb dienenden Sachen infolge 
 einer Räumung von Kampfmitteln aus beendeten 
 Kriegen.

 b) Ausschluss Innere Unruhen

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Un-
ruhen, soweit nicht nach  § C10 Nr. 1 versichert. 

 c) Ausschluss Kernenergie

 aa) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen.

 bb) Eingeschlossen sind jedoch Ertragsausfallschä-
den aufgrund Sachschäden an den dem Betrieb 
dienen den Sachen, die als Folge einer versicher-
ten Gefahr nach Nr. 1 durch auf dem Grundstück, 
auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbe-
dingt vorhandene oder verwendete radioaktive 
Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch 
Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für 
radioaktive Isotope von Kernreaktoren.

 d) Ausschluss Erdbeben

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Erdbeben, 
soweit nicht nach § C9 Nr. 2 versichert.

 e) Ausschluss Feuer

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Feuer, soweit 
nicht nach § C5, § C9 Nr. 2 oder § C10 Nr. 1 versichert.

 f) Ausschluss Sturmflut

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Sturmflut.

§ C5 Feuer

1 Brand

 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

3 Versicherte Kosten 

 a) Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zu 
der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infol-
ge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen für notwendige

 aa) Sachverständigenkosten;

 bb) Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehrauf-
wendungen;

 cc) Wertverluste und zusätzliche Kosten;

 dd) Vertrags- und Konventionalstrafen.

  Die vereinbarte Versicherungssumme wird nicht für die 
Feststellung einer Unterversicherung herangezogen.

 b) Sachverständigenkosten

  Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den 
vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer von den 
durch den Versicherungsnehmer nach § A16 zu tragen-
den Kosten des Sachverständigenverfahrens den ver-
einbarten Anteil. 

 c) Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwen-
dungen

  Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwen-
dungen sind Aufwendungen, die infolge eines Sach-
schadens durch eine versicherte Gefahr anfallen, weil 
Lagerflächen nicht mehr zur Verfügung stehen oder 
Transportmittel nicht mehr entladen werden können.

  Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz erlangen kann.

 d) Wertverluste und zusätzliche Kosten

  Wertverluste und zusätzliche Kosten sind Kosten inner-
halb der Haftzeit, die dadurch entstehen, dass vom 
Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Betriebsstof-
fe und unfertige Erzeugnisse infolge eines versicherten 
Ertragsausfallschadens vom Versicherungsnehmer nicht 
mehr bestimmungsgemäß verwendet werden können.

 e) Vertrags- und Konventionalstrafen

  Der Versicherer ersetzt, soweit Ertragsausfall versichert ist, 
innerhalb der Haftzeit auch Vertrags- und Konventional-
strafen, wegen Nichterfüllung von Liefer- oder Abnahme-
verpflichtungen aufgrund eines Versicherungsfalles. 

§ C4 Versicherte Gefahren und Schäden 
(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse

1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall)

 Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dies 
vereinbart ist:

 Entschädigt wird der versicherte Ertragsausfall (siehe § C1) 
infolge eines Sachschadens durch

 a) Feuer (siehe § C5);

 b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub (siehe § C6) oder durch den Versuch einer 
solchen Tat;

 c) Leitungswasser (siehe § C7);

 d) Sturm, Hagel (siehe § C8);

 e) Weitere Elementargefahren (siehe § C9)

 aa) Überschwemmung, Rückstau,

 bb) Erdbeben,

 cc) Erdsenkung, Erdrutsch,

 dd) Schneedruck, Lawinen,
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das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person 
veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) 
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt;

  der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass dem Betrieb die-
nende Sachen abhanden gekommen sind;

 b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge 
benutzt, um es zu öffnen;

  der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass dem Betrieb die-
nende Sachen abhanden gekommen sind;

 c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sa-
chen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

 d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl 
auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel 
gemäß Nr. 3 b) aa) oder Nr. 3 b) bb) anwendet, um 
sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;

 e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub ge-
mäß Nr. 3 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines 
Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;

  werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruch-
diebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Voraus-
setzungen eines besonderen Verschlusses verwahrt 
werden müssen, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, 
wenn der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses 
erlangt hat durch

 aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 1 b) aus einem Be-
hältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie 
die Behältnisse bietet, in denen die Sachen ver-
wahrt werden müssen;

 bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen 
die Sachen verwahrt werden müssen, zwei Schlös-
ser besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außer-
halb des Versicherungsortes verwahrt werden;

  Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen 
außerhalb des Versicherungsortes voneinander 
getrennt verwahrt werden;

 cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei 
 Türen von Behältnissen oder Tresorräumen, die 
mit  einem Schlüsselschloss und einem Kombina-
tionsschloss oder mit zwei Kombinationsschlös-
sern versehen sind, steht es dem Raub des 
Schlüssels gleich, wenn der Täter gegenüber dem 
Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeit-
nehmer eines der Mittel gemäß Nr. 3 b) aa) oder 
Nr. 3 b) bb) anwendet, um sich die Öffnung des 
Kombinationsschlosses zu ermöglichen;

 f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem 
Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder auch au-
ßerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an 
sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Ver-
sicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den 
Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten 
ermöglicht hatte.

  Versichert ist – bis zur vereinbarten Entschädigungs-
grenze – auch ein Ertragsausfallschaden aufgrund 
Wegnahme des Schaufensterinhaltes, wenn der Täter 
zu diesem Zweck das Schaufenster zerstört und den 
Versicherungsort nicht betritt. 

2 Vandalismus nach einem Einbruch

 Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter 
auf eine der in Nr. 1 a), Nr. 1 e) oder Nr. 1 f) bezeichneten 
Arten in den Versicherungsort eindringt und dem Betrieb 
dienende Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

3 Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstückes

 a) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks 
umfasst den Ertragsausfall infolge eines Verlustes von 

2 Blitz

 a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen.

  Ertragsausfallschäden infolge Überspannungs-, Über-
strom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an 
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art 
entstanden sind.

  Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grund-
stück, an dort befindlichen Antennen oder anderen Sa-
chen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen 
Schäden anderer Art gleich.

 b) Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder  sonstige 
atmosphärisch bedingte Elektrizität.

  Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch 
Ertragsausfallschäden infolge Überspannungs-, Über-
strom- und Kurzschlussschäden an versicherten elektri-
schen Einrichtungen und Geräten durch Blitzschlag 
oder sonstiger atmosphärisch bedingter Elektrizität, 
wenn auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, keine Schäden anderer Art durch Blitzschlag 
(siehe a) nachgewiesen werden können. 

  Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt.

3 Explosion

 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
 Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 

 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt 
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zer-
rissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunter-
schieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet.

 Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemi-
sche Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich.

4 Implosion

 Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammen-
fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge 
 eines inneren Unterdruckes.

5 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges

 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das Anpral-
len oder Abstürzen eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
 seiner Ladung. 

6 Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind Ertragsausfallschäden infolge

 a) Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht 
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 
bis Nr. 5 an einer dem Betrieb dienenden Sache ver-
wirklicht hat;

 b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch 
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, 
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck 
entstehen.

  Dieser Ausschluss gilt nicht für Ertragsausfallschäden 
infolge Sachschäden, die dadurch verursacht wurden, 
dass sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr 
gemäß Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat.

§ C6 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub

1 Einbruchdiebstahl

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

 a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt 
oder mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für 
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 cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittel-
barer körperlicher Obhut dieser Person befinden;

 dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der 
Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu be-
treuen.

 d) Im Rahmen der für Raub auf Transportwegen vereinbar-
ten Entschädigungsgrenze leistet der Versicherer für Er-
tragsausfallschäden infolge Sachschäden bei  Transporten

 aa) über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens zwei Personen durchgeführt wurde;

 bb) über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde;

 cc) über 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens drei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde;

 dd) über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens drei Personen mit Kraftwagen und 
außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter 
besonderen, mit dem Versicherer vorher für den 
Einzelfall oder für mehrere Fälle in Schriftform ver-
einbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt 
wurde.

 e) Soweit d) Transport durch mehrere Personen voraus-
setzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Per-
sonen an den versicherten Sachen bestehen.

  Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar 
bei den Sachen befinden.

  Soweit d) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt 
der Fahrer nicht als den Transport durchführende Per-
son. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten 
geeignet sein.

  Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die 
Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraft-
wagen befinden.

5 Sachen in Schaukästen und Vitrinen 

 Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukästen 
oder Vitrinen außerhalb eines Gebäudes auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder in dessen 
unmittelbarer Umgebung aufbricht oder mittels falscher 
Schlüssel (siehe Nr. 1 a) oder anderer Werkzeuge öffnet.

 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze).

6 Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

 a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange mehr als 
ein Transport gleichzeitig unterwegs ist;

 b) Leitungswasser (siehe § C7), auch wenn diese Schä-
den infolge eines Einbruchdiebstahls, eines Raubs oder 
durch Vandalismus entstehen; 

 c) Überschwemmung.

§ C7 Leitungswasser

1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

 Innerhalb von Gebäuden, in denen sich die als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume befinden, sind versichert Er-
tragsausfallschäden infolge

 a) frostbedingter und sonstiger Bruchschäden an den 
dem Betrieb dienenden Rohren,

 aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 
und den damit verbundenen Schläuchen;

 bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder  Solarheizungsanlagen;

 cc) von ortsfesten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3);

 dd) der Gasversorgung;

Sachen (§ C1 Nr. 2) innerhalb des Versicherungsortes 
(siehe § C14 Nr. 2 b) bb).

  Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

 b) Raub liegt vor, wenn

 aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen 
 seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, 
um dessen Widerstand gegen die Wegnahme 
einer dem Betrieb dienenden Sachen auszuschal-
ten. Gewalt liegt nicht vor, wenn eine dem Betrieb 
dienende Sache ohne Überwindung eines be-
wussten Widerstandes entwendet wird (einfacher 
Diebstahl/Trickdiebstahl);

 bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeit-
nehmer eine dem Betrieb dienende Sache her-
ausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Ge-
walttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht 
wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei 
mehreren Versicherungsorten innerhalb desjeni-
gen Versicherungsortes, an dem auch die Dro-
hung ausgesprochen wird – verübt werden soll;

 cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner 
Arbeitnehmer eine dem Betieb dienende Sache 
weggenommen wird, weil sein körperlicher Zu-
stand unmittelbar vor der Wegnahme infolge 
 eines Unfalls oder infolge einer nicht verschulde-
ten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohn-
macht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und da-
durch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

 c) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige 
Personen gleich, denen er die Obhut über die dem Be-
trieb dienenden Sachen vorübergehend überlassen hat. 

  Das Gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die 
durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung der 
als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.

4 Raub auf Transportwegen 

 a) Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von dem 
Betrieb dienenden Sachen (siehe § C1 Nr. 2) durch Per-
sonen, die nicht mit dem Transport beauftragt sind.

  Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der dem 
Betrieb dienende Sache für einen unmittelbar anschlie-
ßenden Transport und endet an der Ablieferungsstelle 
mit der Übergabe.

  Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

 b) In Ergänzung zu Nr. 3 gilt für Raub auf Transportwegen:

 aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Per-
sonen gleich, die in seinem Auftrag den Transport 
durchführen. 

  Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag 
durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das 
sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst.

 bb) Die den Transport durchführenden Personen, 
gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer 
selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und 
volljährig sein. 

 cc) In den Fällen von Nr. 3 b) bb) liegt Raub nur vor, 
wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle 
verübt werden soll.

 c) Sind Ertragsausfallschäden durch Raub auf Transport-
wegen versichert, so leistet der Versicherer, wenn der 
Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Trans-
ports nicht persönlich mitwirkt, Entschädigung bis zu 
der je Versicherungsfall vereinbarten Summe auch für 
Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden, die ohne 
Verschulden einer der den Transport ausführenden 
Personen entstehen

 aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen 
an diesen Personen;

 bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an 
diesen Personen;
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 ff) Druckproben, Umbauten oder Reparaturarbeiten 
an der Wasserlöschanlage;

 gg) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder 
ähnlichen mobilen Behältnissen.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Ertrags-
ausfallschäden infolge Sachschäden an

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudetei-
len befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ C8 Sturm, Hagel

1 Versicherte Schäden

 Versichert sind Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden, 
die entstehen

 a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
Hagels auf eine dem Betrieb dienende Sache;

 b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf eine dem Betrieb 
dienende Sachen wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an einer dem 
Betrieb dienenden Sachen;

 d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Ha-
gels auf Gebäude, die mit den dem Betrieb dienenden 
Gebäuden baulich verbunden sind;

 e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit den dem Betrieb dienenden Gebäuden baulich 
verbunden sind.

2 Sturm

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 62 km/Stunde).

 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

 a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder dass

 b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befun-
den haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbun-
denen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein 
kann.

3 Hagel

 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-
sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnun-
gen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Ge-
bäudeschaden darstellen;

 bb) Lawinen.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Ertrags-
ausfallschäden infolge Sachschäden an

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudetei-
len befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekt).

 ee) der Regenentwässerung, soweit es sich um Fall-
rohre handelt (Regenfallrohre),

  sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind;

 b) frostbedingter Bruchschäden an nachfolgend genann-
ten dem Betrieb dienenden Installationen:

 aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 
 deren Anschlussschläuche;

 bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder  vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan-
lagen;

 cc) ortsfeste Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3).

  Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte.

  Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten 
als Rohre innerhalb des Gebäudes. 

  Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Ertrags-
ausfallschäden infolge Sachschäden an Rohren und 
Ins tallationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder 
nicht tragend) nicht versichert.

2 Nässeschäden

 Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausge-
treten ist aus

 a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 
oder damit verbundenen Schläuchen;

 b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführen-
den Teilen;

 c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung;

 d) Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen;

 e) ortsfesten Wasserlöschanlagen (Wasserlöschanlagen- 
Leckage; siehe Nr. 3);

 f) Wasserbetten oder Aquarien;

 g) innenliegenden Regenfallrohren infolge eines Sach-
schadens nach Nr. 1 a ee).

 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen 
 Leitungswasser gleich. Erdgas steht ebenfalls Leitungswas-
ser gleich.

3 Wasserlöschanlagen

 Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, 
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, 
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich 
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.

 Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 a) cc), Nr. 1 b) cc) und 
Nr. 2 e) erstreckt sich nur auf ortsfeste Wasserlöschanlagen, 
die von der Technischen Prüfstelle der VdS Schadenverhü-
tung GmbH oder von einer gleichermaßen qualifizierten 
Prüfstelle abgenommen sind.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

 aa) Regenwasser aus Dachrinnen;

 bb) Plansch- oder Reinigungswasser;

 cc) Schwamm;

 dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau;

 ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat;
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  –  Trockenheit oder Austrocknung;

  –  Vulkanausbruch;

  –  Überschwemmung.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden an

  –  Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

4 Schneedruck, Lawinen

 a) Schneedruck

  Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen.

 b) Lawinen

  Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
oder Eismassen.

 c) Nicht versicherte Schäden 

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Ursachen Schäden durch Überschwemmung.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden an

  –  Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

5 Vulkanausbruch

 a) Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung 
beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-
güssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sons-
tigen Materialien und Gasen.

 b) Nicht versicherte Schäden 

  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Ertrags-
ausfallschäden infolge Sachschäden an 

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudetei-
len befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte).

6 Wartezeit

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versi-
cherungsschutz für Weitere Elementargefahren nach Nr. 1 
(Überschwemmung, Rückstau) ab Versicherungsbeginn 
frühestens erst nach Ablauf von einem Monat nach Unter-
zeichnung des Antrages. 

 Die Wartezeit entfällt, 

 a) sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für 
das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versiche-
rungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Warte-
zeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des 
Versicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungs-
schutz);

 b) für Schäden durch unmittelbare Einwirkung von Witte-
rungsniederschlägen.

7 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Weiteren 
Elementargefahren (siehe § C4 Nr. 1 e) in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

§ C9 Weitere Elementargefahren

1 Überschwemmung, Rückstau

 a) Überschwemmung

  Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bo-
dens des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, 
mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser durch

 aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern;

 bb) Witterungsniederschläge;

 cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche 
infolge von aa) oder bb).

 b) Rückstau

  Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswid-
rig aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit 
verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

 c) Nicht versicherte Schäden

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch

  –  Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche 
gedrungen (siehe a);

  –  Vulkanausbruch.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden an

  –  Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

2 Erdbeben

 a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinnern ausgelöst wird.

 b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

 aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens 
in der Umgebung des Versicherungsortes Schä-
den an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder 
an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder 

 bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann.

 c) Nicht versicherte Schäden

  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Ertrags-
ausfallschäden infolge Sachschäden an

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudetei-
len befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte).

3 Erdsenkung, Erdrutsch

 a) Erdsenkung

  Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen.

 b) Erdrutsch

  Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

 c) Nicht versicherte Schäden

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch 
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Aussperrung (siehe § C4 Nr. 1 f) jederzeit in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ C11 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen

1 Fahrzeuganprall

 Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung der dem 
Betrieb dienenden Sachen durch Schienen- oder Straßen-
fahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer, dem Be-
nutzer der Gebäude oder deren Arbeitnehmer betrieben 
werden.

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch Verschleiß.

 b) Nicht versichert sind Ertragsausfallschäden infolge von 
Schäden an Fahrzeugen.

2 Rauch

 Ein Ertragsausfallschaden infolge eines Sachschadens durch 
Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich bestimmungswidrig 
aus den auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder 
Trocken anlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf die 
dem Betrieb dienenden Sachen einwirkt.

 Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Ein-
wirkung des Rauches entstehen.

3 Überschalldruckwellen

 Ein Ertragsausfallschaden infolge eines Sachschadens durch 
eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein 
Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durch-
flogen hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf die dem 
Betrieb dienende Sachen einwirkt.

4 Nicht versicherte Schäden

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Ertragsaus-
fallschäden infolge Sachschäden an

 a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen 
befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ C12 Infektionsschutz

1 Versicherte Schäden

 Infektionsschutz ist die Anordnung oder unter Hinweis auf 
gesetzliche Vorschriften schriftliche Empfehlung der zustän-
digen Behörde, weil anzunehmen ist, dass die versicherten 
Sachen insbesondere Waren und Vorräte mit meldepflich-
tigen Krankheiten oder Krankheitserregern behaftet sind,

 a) der Desinfektion, 

 b) der Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung 
oder 

 c) der Vernichtung 

 von versicherten Sachen nach dem Gesetz zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz – IfSG in der jeweils gültigen 
Fassung).

2 Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger

 Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger nach 
dem IfSG sind derzeit: 

 a) namentlich genannten Krankheiten:
  –  Botulismus,
  –  Cholera,

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den gesamten Vertrag innerhalb von drei Monaten 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ C10 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung

1 Innere Unruhen

 Versichert sind Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden, 
die entstehen durch

 a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Ge-
walthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unru-
hen oder

 b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Inneren Unruhen.

 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.

2 Böswillige Beschädigung 

 Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche,  unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen 
durch betriebsfremde Personen.

 Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb tätig sind.

 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden 

 a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

 b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl entstehen;

 c) durch Datenverlust oder Datenveränderung, es sei 
denn, dass der Verlust oder die Veränderung der Daten 
infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
an dem Datenträger eingetreten ist.

3 Streik, Aussperrung

 Versichert sind Ertragsausfallschäden infolge 

 a) Zerstörung oder Beschädigung der dem Betrieb die-
nenden Sachen unmittelbar durch Streik oder Aussper-
rung oder

 b) Abhandenkommen der dem Betrieb dienenden Sachen 
in unmittelbarem Zusammenhang mit Streik oder Aus-
sperrung.

 Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

 Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern.

4 Nicht versicherte Schäden 

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Ertragsaus-
fallschäden infolge Sachschäden an

 a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen 
befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte);

 es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion oder Im-
plosion infolge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1).

5 Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

6 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von einer Woche die Gefahr In-
nere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und 
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Resistenzbestimmung, vorab auch für den Nachweis 
säurefester Stäbchen im Sputum),

  –  Neisseria meningitidis (Meldepflicht nur für den di-
rekten Nachweis aus Liquor, Blut, hämorrhagischen 
Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen 
Substraten),

  –  Norwalk-ähnliches Virus (Meldepflicht nur für den 
direkten Nachweis aus Stuhl),

  –  Poliovirus,

  –  Rabiesvirus,

  –  Rickettsia prowazekii,

  –  Rotavirus,

  –  Salmonella Paratyphi (Meldepflicht für alle direkten 
Nachweise),

  –  Salmonella Typhi (Meldepflicht für alle direkten 
Nachweise),

  –  Salmonella, sonstige,

  –  Shigella sp.,

  –  Trichinella spiralis,

  –  Vibrio cholerae O 1 und O 139,

  –  Yersinia enterocolitica (darmpathogen) ,

  –  Yersinia pestis,

  –  andere Erreger hämorrhagischer Fieber,

  –  Treponema pallidum,

  –  HIV,

  –  Echinococcus sp.,

  –  Plasmodium sp.,

  –  Rubellavirus (Meldepflicht nur bei konnatalen Infek-
tionen),

  –  Toxoplasma gondii (Meldepflicht nur bei konnatalen 
Infektionen).

3 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

 aa) Prionenerkrankungen aller Art, den Verdacht hie-
rauf oder Erregern von Prionenerkrankungen;

 bb) nicht namentlich unter Nr. 2 genannten Krankhei-
ten und Krankheitserregern.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Ertrags-
ausfallschäden infolge Sachschäden an

 aa) Waren, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe an 
den Versicherungsnehmer oder der Einbringung 
in den Versicherungsort durch Krankheitserreger 
infiziert waren;

 bb) Schlachttieren, die nach der Schlachtung im  Wege 
der amtlichen Fleischbeschau für untauglich oder 
nur unter Einschränkung tauglich erklärt werden. 
Das Gleiche gilt für Einfuhren, die der Fleischbe-
schau unterliegen.

4 Wartezeit

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz für Schäden infolge Influenzaviren ab Versiche-
rungsbeginn, frühestens erst nach Ablauf von drei Monaten 
nach Unterzeichnung des Antrages. 

 Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsun-
terzeichnung für das beantragte Risiko bereits gleichartiger 
Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die War-
tezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Versi-
cherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).

§ C13 Schäden durch Unbenannte Gefahren

1 Versicherte Schäden

 a) Unbenannte Gefahren ist die plötzlich und unvorher-
gesehene Zerstörung oder Beschädigung einer dem 
Betrieb dienenden Sache durch ein von außen einwir-
kendes Ereignis.

  –  Diphtherie,

  –  humaner spongiformer Enzephalopathie, außer fami-
liärhereditärer Formen,

  –  akuter Virushepatitis,

  –  enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom 
(HUS),

  –  virusbedingtes hämorragisches Fieber,

  –  Masern,

  –  Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis,

  –  Milzbrand,

  –  Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe 
Lähmung, außer wenn traumatisch bedingt),

  –  Pest,

  –  Tollwut,

  –  Typhus abdominalis/Paratyphus,

  –  Tuberkulose,

  –  mikrobiell bedingte Lebensmittelvergiftung,

  –  akute infektiöse Gastroenteritis,

  –  der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer 
Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen 
Schädigung,

  –  die Verletzung eines Menschen durch ein tollwut-
krankes, -verdächtiges oder -ansteckungsverdäch-
tiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres 
oder Tierkörpers;

 b) namentlich genannte Nachweise von Krankheitserre-
gern:

  –  Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nach-
weis im Konjunktivalabstrich,

  –  Bacillus anthracis,

  –  Borrelia recurrentis,

  –  Brucella sp.,

  –  Campylobacter sp. (darmpathogen),

  –  Chlamydia psittaci,

  –  Clostridium botulinum oder Toxinnachweis,

  –  Corynebacterium diphtheriae (Toxin bildend),

  –  Coxiella burnetii,

  –  Cryptosporidium parvum,

  –  Ebolavirus,

  –  Escherichia coli (enterohämorrhagische Stämme - 
EHEC) und sonstige darmpathogene Stämme,

  –  Francisella tularensis,

  –  FSME-Virus,

  –  Gelbfiebervirus,

  –  Giardia lamblia,

  –  Haemophilus influenzae (Meldepflicht nur für den 
direkten Nachweis aus Liquor oder Blut),

  –  Hantaviren,

  –  Hepatitis-A-, -B-, -C-, -D-, -E-Virus (Meldepflicht für 
Hepatitis-C-Virus nur, soweit nicht bekannt ist, dass 
eine chronische Infektion vorliegt),

  –  Influenzaviren (Meldepflicht nur für den direkten 
Nachweis),

  –  Lassavirus,

  –  Legionella sp.,

  –  Leptospira interrogans,

  –  Listeria monocytogenes (Meldepflicht nur für den 
direkten Nachweis aus Blut, Liquor oder anderen 
normalerweise sterilen Substraten),

  –  Marburgvirus,

  –  Masernvirus,

  –  Mycobacterium leprae,

  –  Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobac-
terium bovis (Meldepflicht für den direkten Erreger-
nachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der 
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 ss) durch Senken, Setzen, Reißen, Schrumpfen, Deh-
nen;

 tt) durch Witterungseinflüsse, mit denen aufgrund 
der Jahreszeit und den örtlichen Verhältnissen ge-
rechnet werden kann;

 uu) durch den unmittelbaren Vorgang der Herstel-
lung, Verarbeitung, Bearbeitung oder Reparatur;

 vv) durch Transporte aller Art sowie beim Be- oder 
Entladen der den Transport durchführenden 
Transportmittel. 

 b) Die Ausschlüsse gemäß a) oo) bis vv) gelten nicht für 
Folgeschäden an versicherten Sachen, es sei denn, 
 diese Schäden fallen selbst unter eine Ausschlussbe-
stimmung.

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Ertrags-
ausfallschäden infolge Sachschäden an

 aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudetei-
len befinden, die nicht bezugsfertig sind;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte).

3 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Unbenann-
ten Gefahren (siehe § C4 Nr. 1 i) jederzeit in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ C14 Versicherungsort

1 Örtlicher Versicherungsumfang

 a) Der Versicherer haftet für den Ertragsausfallschaden 
nur, sofern sich der Sachschaden innerhalb des Versi-
cherungsortes ereignet hat.

 b) Diese Beschränkung gilt nicht, wenn Sachen infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
worden sind. Voraussetzung ist, dass diese Sachen in 
zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem 
Vorgang beschädigt oder zerstört wurden oder Abhan-
den gekommen sind.

  Dies gilt nicht für die Gefahr Einbruchdiebstahl (siehe 
§ C4 Nr. 1 b). 

 c) Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem Einbruch, Raub müssen alle Voraussetzungen 
eines Einbruchdiebstahls (siehe § C6 Nr. 1), von Van-
dalismus nach einem Einbruch (siehe § C6 Nr. 2) oder 
eines Raubs (siehe § C6 Nr. 3) innerhalb der auf dem 
Versicherungsort gelegenen Räumen von Gebäuden 
verwirklicht worden sein. Bei mehreren Versicherungs-
orten müssen alle Voraussetzungen innerhalb der 
 Räume von Gebäuden desselben Versicherungsortes 
verwirklicht worden sein.

  Nicht versichert sind Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden an Sachen, die an den Ort der Herausgabe 
oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters heran-
geschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen er-
folgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die 
Tathandlungen nach § C6 Nr. 3 b) aa) bis cc) verübt 
wurden.

2 Bezeichnung des Versicherungsortes

 a) Versicherungsort sind die Gebäude oder Räume von 
Gebäuden, die im Versicherungsvertrag bezeichnet 
sind oder die sich auf dem im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Grundstück befinden sowie Schaukästen 

 b) Ein Ereignis tritt plötzlich ein, sofern der Erfolg überra-
schend und unerwartet ist. 

 c) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können. Grob fahrlässige Unkenntnis 
schadet (siehe § A17 Nr. 1 b).

 d) Als Zerstörung oder Beschädigung einer dem Betrieb 
dienenden Sache gilt eine nachteilige Veränderung 
der Sachsubstanz oder eine Beeinträchtigung ihrer Ge-
brauchsfähigkeit. 

  Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt dagegen 
nicht vor, soweit ein ursprünglich vorhandener Man-
gel offenkundig wird oder wenn die dem Betrieb die-
nende Sache durch eine unwesentliche Veränderung 
beeinträchtigt wird. Eine unwesentliche Veränderung 
liegt insbesondere dann vor, wenn die Funktion der 
dem Betrieb dienenden Sache nicht beeinträchtigt 
wird.

2 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden,

 aa) der nach § C4 Nr. 1 a) bis h) VSG versicherbaren 
Gefahren;

 bb) die unter einen Ausschlusstatbestand der nach 
aa) versicherbaren Gefahren fallen; § A17 bleibt 
unberührt;

 cc) durch Verfügung von hoher Hand;

 dd) durch Konstruktions-, Material-, Ausführungs- 
oder Planungsfehler;

 ee) durch Ausfall oder mangelnde Funktion von Klima-, 
Heiz- oder Kühlsystemen;

 ff) durch Zufuhr oder Ausbleiben von Energie;

 gg) durch Trockenheit oder Austrocknung;

 hh) durch Glas- oder Metallschmelzmassen;

 ii) durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen;

 jj) durch Überschwemmung oder Rückstau infolge 
anderer als in § C9 Nr. 1 beschriebener Sachver-
halte;

 kk) durch einfachen Diebstahl, Abhandenkommen, 
Veruntreuung, Unterschlagung, Betrug, betrü-
gerischen Komplott, unaufklärbare Verluste oder 
Inventurdifferenzen;

 ll) durch Viren, Mikroorganismen (z. B. Fermenta-
tion), Tiere, Insekten, Pflanzen, inneren Verderb, 
Pilzbefall oder Übertragung von Krankheiten;

 mm) durch Genmanipulation, Genmutation oder an-
dere Genveränderungen;

 nn) durch eine infolge biologischer oder chemischer 
Substanzen verursachte Kontamination;

 oo) an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen 
oder elektronischen Einrichtungen und Anlagen, 
die im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem 
Einsatz, der Nutzung, der Instandhaltung sowie 
der Instandsetzung (z. B. Bedienungsfehler, Un-
geschicklichkeit, Wasser-, Öl- oder Schmiermittel-
mangel, Versagen von Mess-, Steuer-, Regel- oder 
Sicherheitseinrichtungen) stehen; 

 pp) durch natürliche Beschaffenheit, Alter, Abnutzung 
oder Verschleiß, korrosive Angriffe oder Abzeh-
rungen;

 qq) durch übermäßigen Ansatz von Kesselstein, 
Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;

 rr) durch Erosion, Schwund oder Kontamination 
(z. B. Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Ver-
staubung, Beaufschlagung);
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 b) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

§ C16 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich 
vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1 Besondere Gefahrerhöhungen

 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (siehe § A9) liegt 
für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch, Raub insbesondere vor, wenn Räumlichkeiten, 
die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort an-
grenzen, dauernd oder vorübergehend nicht mehr benutzt 
werden.

2 Sicherheitsvorschriften

 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer

 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrol-
lieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden 
Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

 b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen können; 

 c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kom-
men können. 

  Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

  Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;

 d) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung 
(z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle 
des Betriebes sicherzustellen; 

 e) für die Gefahr Feuer bestehende Brandwände und feu-
erbeständige Decken nicht in ihrem Feuerwiderstand, 
z. B. durch teilweises Abtragen, Einbau brennbarer Teile 
oder Durchbrüche, zu verändern. Öffnungen in Brand-
wänden sind entsprechend der Landesbauordnung mit 
selbstschließenden, feuerbeständigen Türen zu schüt-
zen. Das Offenhalten von Feuerschutztüren z. B. durch 
Holzkeile oder Festbinden ist nicht erlaubt;

 f) für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem Einbruch, Raub

 aa) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem 
Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen 
zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten 
abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

 bb) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle 
zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherun-
gen sind z. B. Schlösser von Türen oder Behält-
nissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) unein-
geschränkt gebrauchsfähig zu erhalten und zu 

und Vitrinen innerhalb des Grundstücks, auf dem der 
Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer 
Umgebung.

 b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist Versiche-
rungsort für 

 aa) die Gefahr Feuer über a) hinaus das gesamte 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt;

 bb) die Gefahr Raub innerhalb eines Gebäudes oder 
Grundstücks (siehe § C6 Nr. 3) das gesamte 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist;

 cc) die Gefahr Raub auf Transportwegen (siehe § C6 
Nr. 4) die Europäische Union, Schweiz, Norwegen 
und Liechtenstein, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist;

 dd) Versicherungsort für Sicherungsdaten/-träger ist 
auch das Gebäude, in das diese ausgelagert sind.

3 Außenversicherung

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz auch für Ertragsausfall bei Schäden an Sachen, 
die dem Betrieb dienen und sich vorübergehend außerhalb 
des Versicherungsortes innerhalb der Europäischen Union, 
Schweiz, Norwegen und Liechtenstein befinden. Zeiträume 
von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorübergehend. 
Ausgeschlossen sind Ertragsausfallschäden infolge Schäden 
auf Baustellen.

 Für die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe § C4 Nr. 1 b) so-
wie Sturm und Hagel (siehe § C4 Nr. 1 d) ist Voraussetzung, 
dass sich die Sachen in Gebäuden befinden.

 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze).

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Weitere Elemen-
targefahren nach § C4 Nr. 1 e) in Verbindung mit § C9, In-
fektionsschutz nach § C4 Nr. 1 h) in Verbindung mit § C12 
sowie Unbenannte Gefahren § C4 Nr. 1 i) in Verbindung mit 
§ C13.

4 Wertsachen

 Ertragsausfallschäden infolge Schäden an 

 a) Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehö-
renden Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, 
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und 
Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbear-
beitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, so-
weit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von 
Werkzeugen sind.

 b) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist,

 sind nur versichert, wenn sich diese in verschlossenen Be-
hältnissen, die erhöhte Sicherheit auch gegen Wegnahme 
des Behältnisses gewähren, oder in Tresorräumen befinden.

§ C15 Buchführungspflicht

1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet Bücher zu führen. 
Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnun-
gen sind für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung 
oder Zerstörung zu schützen.

2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Nr. 1, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 
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oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

§ C17 Versicherungswert, Meldung, Jahresbeitrag, 
Bewertungszeitraum, Versicherungssumme

1 Versicherungswert und Versicherungswertermittlung

 Versicherungswert für Ertragsausfall ist der Umsatz des vo-
rangegangenen Geschäftsjahres ohne Umsatzsteuer ver- 
 mindert um Aufwendungen für Waren- und/oder Material-
einsatz zuzüglich eines Vorsorgebetrages für erwartete Än-
derungen des Betriebsertrages im laufenden und im nächs-
ten Geschäftsjahr (Versicherungswertermittlung).

2 Versicherungsjahr

 Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entsprechen. 

3 Meldung

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens neun 
Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen 
Geschäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirt-
schafteten Versicherungswert (siehe Nr. 1) zu melden. 

 a) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser 
rückwirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als Ver-
sicherungssumme. Jedoch ist die Entschädigung auf 
135 Prozent der bis dahin vereinbarten Versicherungs-
summe begrenzt (Vorsorge). 

 b) Wird die Meldung gemäß a) nach der vereinbarten Frist 
jedoch vor Ende des Geschäftsjahres nachgeholt, so gilt 
ab Eingang der Meldung der gemeldete Versicherungs-
wert als Versicherungssumme nach Nr. 1 in Verbindung 
mit Nr. 7. Bis zum Eingang der Meldung gilt die zuletzt 
vereinbarte Versicherungssumme.

 c) Erfolgt keine Meldung nach a) oder b), so gilt – so-
fern Dynamik nach § C18 vereinbart ist – ab nächster 
Hauptfälligkeit der um die Dynamik erhöhte Wert als 
Versicherungssumme. 

4 Jahresbeitrag

 a) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: Ver-
sicherungssumme x Beitragssatz für jede einzelne ver-
sicherte Gefahr. Er wird jedoch mindestens in der Höhe 
des Mindesttarifbeitrages festgelegt. Der Beitrag verän-
dert sich um einen eventuell vereinbarten Nachlass oder 
Zuschlag und um die gesetzliche Versicherungsteuer.

 b) Ändert sich nach Nr. 1 in Verbindung mit Nr. 3 die Ver-
sicherungssumme, so bleibt dies auf den Beitrag für das 
vergangene Versicherungsjahr ohne Einfluss.

 c) Für das laufende Versicherungsjahr wird im Falle von 
Nr. 3 a) und Nr. 3 b) der Jahresbeitrag nach a) neu 
berechnet. 

 aa) Im Falle von Nr. 3 a) gilt dieser rückwirkend zum 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres. Für 
die Zeit zwischen Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres und Eingang der Meldung bei dem 
Versicherer kann der Jahresbeitrag maximal um 
den Wert erhöht werden, um den der Versicherer 
maximal nach Nr. 3 a) gehaftet hätte.

 bb) Im Falle von Nr. 3 b) gilt der Jahresbeitrag nach a) 
mit Eingang der Meldung bei dem Versicherer. 

 d) Der geänderte Jahresbeitrag nach c) bezieht sich nur 
auf den Zeitraum, für welchen die Änderung wirkt.

5 Versichertes Interesse 

 Die Versicherung gilt für Rechnung des Betriebsinhabers 
und des Versicherungsnehmers.

6 Bewertungszeitraum

 Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, 
wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. 
Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens 
jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungs-
zeitraum 24 Monate.

betätigen,  solange die Arbeit, von Nebenarbeiten 
abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

 cc) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang 
zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das 
Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu 
ersetzen;

 dd) Registrierkassen, elektrische und elektronische 
Kassen sowie Rückgeldgeber nach Geschäfts-
schluss zu entleeren und offen zu lassen;

 g) für die Gefahr Leitungswasser

 aa) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versi-
cherte Sachen mindestens zwölf cm über dem 
Fußboden zu lagern;

 bb) die versicherten wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten und Mängel, Störungen oder 
Schäden unverzüglich nach den anerkannten Re-
geln der Technik beseitigen zu lassen;

 cc) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten;

 dd) während der kalten Jahreszeit alle Räume genü-
gend zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anla-
gen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten;

 ee) ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal 
in jedem Kalenderhalbjahr durch die Technische 
Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder 
durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle 
prüfen und etwaige Mängel unverzüglich abzu-
stellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung 
dieser Obliegenheiten ist dem Versicherer durch 
ein Prüfzeugnis nachzuweisen;

 h) für die Gefahr Sturm und Hagel die Gebäude, in denen 
sich die versicherten Sachen befinden, insbesondere 
 Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sa-
chen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und 
Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den 
anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen;

 i) für die Weiteren Elementargefahren Überschwemmung 
und Rückstau

 aa) Abflussleitungen auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, freizuhalten und vor-
handene Rückstausicherungen stets funktionsbe-
reit zu halten;

 bb) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versi-
cherte Sachen mindestens zwölf cm über dem 
Fußboden zu lagern.

3 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Nr. 2, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 

 b) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 2 vom Versicherungs-
nehmer vorsätzlich verletzt, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
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ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unter-
brechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem 
Zeitpunkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden 
nicht mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind 
angemessen zu berücksichtigen.

 c) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem 
Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sa-
chen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden.

 d) Für Kosten nach § C3 Nr. 3 leistet der Versicherer nur 
Entschädigung, soweit dies vereinbart wurde.

 e) Der Ersatz für Tätigkeitsverbote bei Infektionsschutz 
nach  § C1 Nr. 4 richtet sich nach § C1 Nr. 4.

2 Unterversicherung 

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert so besteht Unterversicherung. Im Fall der Un-
terversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in 
dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

  Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten nach § C3 Nr. 1 und 2.

 b)  Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

  Betriebsgewinn und Kosten sind in einer Position versi-
chert, soweit für sie die gleiche Haftzeit gilt.

 c)  Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen 
nach Nr. 3 sind im Anschluss von a) und b) anzuwenden.

3 Entschädigungsgrenzen

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenzen;

 c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schä-
den, die in der laufenden Versicherungsperiode beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

4 Versicherung auf Erstes Risiko

 Ist die Entschädigung für einzelne Positionen auf Erstes 
 Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung (siehe Nr. 2) 
nicht berücksichtigt.

5 Selbstbehalt

 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

6 Bereicherungsverbot

 Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach Ablauf des Bewertungs-
zeitraumes als Folge des Ertragsausfalles innerhalb der Haft-
zeit ergeben, sind in billigender Weise zu berücksichtigen.

7 Jahreshöchstentschädigung

 Die Entschädigung ist für 

 a) Weitere Elementargefahren (siehe § C4 Nr. 1 e);

 b) Innere Unruhen, Streik, Aussperrung, Böswillige Be-
schädigung (siehe § C4 Nr. 1 f);

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe 
§ C4 Nr. 1 g);

 d) sonstige Gefahren und Positionen, zu denen eine Jah-
reshöchstentschädigung vereinbart ist

 jeweils auf den im Einzelnen vereinbarten Betrag begrenzt. 

 Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von 
dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, 
spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.

7 Versicherungssumme

 a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte 
Betrag, der dem  Versicherungswert entsprechen soll.

 b) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung (siehe 
§ C19 Nr. 2) zur Anwendung bekommen.

§ C18 Dynamik

1 Dynamik 

 Soweit Dynamik vereinbart ist und für das vergangene Ge-
schäftsjahr keine Meldung des Versicherungswertes nach 
§ C17 Nr. 3 Absatz 1 erfolgte, erhöht sich die Versiche-
rungssumme im folgenden Geschäftsjahr um 10 Prozent. 

2 Information über Änderungen

 Die nach Nr. 1 berechneten Versicherungssummen werden 
auf volle 500 EUR aufgerundet. Die neuen Versicherungs-
summen und die geänderten Beiträge werden dem Versi-
cherungsnehmer jeweils bekannt gegeben.

3 Unterversicherung 

 Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § C19 
Nr. 2) bleiben unberührt.

4 Widerspruchsrecht

 Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über 
die neue Versicherungssumme kann der Versicherungsneh-
mer der Dynamik durch eine Erklärung in Textform wider-
sprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung. Damit wird die Dynamik nicht wirksam.

 Teilt der Versicherungsnehmer seinen Versicherungswert 
nach § C17 Nr. 3 nicht spätestens gleichzeitig mit, so er-
lischt die Vorsorge (siehe § C17 Nr. 3 a) eventuell auch 
rückwirkend zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerspruch 
in Kraft tritt.

5 Aufhebungsrecht

 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres verlangen, dass die Bestimmungen 
über die Dynamik künftig nicht mehr anzuwenden sind. 
Zu diesem Zeitpunkt erlischt die Vorsorge (siehe § C17 
Nr. 3 a).

6 Überversicherung

 Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme nach 
§ A10 bleibt unberührt.

§ C19 Entschädigungsberechnung, Versicherungs- 
summe, Unterversicherung, Versicherung auf 
Erstes Risiko

1 Entschädigungsberechnung

 a) Ersetzt wird der Ertragsausfall, das sind

 aa) der ausfallende Betriebsgewinn, welcher der Ver-
sicherungsnehmer ohne Ertragsausfall des Betrie-
bes in dem Bewertungszeitraum erwirtschaftet 
hätte und

 bb) die Kosten, soweit deren Weiteraufwand rechtlich 
notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und 
soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beein-
trächtigung erwirtschaftet worden wären (fortlau-
fende Kosten)

  innerhalb der Haftzeit.

  Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder 
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Klauseln zu den VSG 2014

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas anders ver-
einbart ist.

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

VSG/A 000010/14 Führung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
VSG/A 000011/14 Prozessführung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
VSG/A 000054/14 Existenzgründernachlass wenn ein Existenzgründernachlass vereinbart ist
VSG/A 000055/14 Arbeitgeber-Extra-Bonus wenn ein Arbeitgeber-Extra-Bonus vereinbart ist
VSG/A 000056/14 USP-Bonus wenn ein USP-Bonus vereinbart ist
VSG/A 010103/14 Anzeige von Gefahrerhöhungen 

bei Bestehen einer 
Versicherungsabteilung

generell 

VSG/A 010104/14 Anzeigen des Versicherungsneh-
mers zur Inhaltsversicherung 
oder zur selbständigen Ertrags-
ausfall- oder Betriebsunterbre-
chungs-versicherung

generell 

VSG/A 020101/14 Vorläufige Deckung wenn vorläufige Deckung vereinbart ist
VSG/A 050150/14 Beitragsanpassung wegen 

Änderung der Feuerschutzsteuer
generell

VSG/A 140101/14 Kündigung nach einem 
Versicherungsfall

generell

VSG/A 160001/14 Sachverständigenverfahren 
bei Zusammentreffen mit 
Spezialversicherungen

generell

VSG/A 170101/15 Verzicht der Kürzung bei grober 
Fahrlässigkeit

generell

ohne Nummer Sanktionsklausel generell
VSG/C 010201/14 Verzicht auf Duplizieren von 

Unterlagen oder Daten
generell

VSG/C 010203/14 Automaten im Versicherungsort 
(Innenautomaten)

wenn vereinbart

VSG/C 010204/14 Rückwirkungsschäden 
– Zuliefererrisiko

generell

VSG/C 010205/14 Rückwirkungsschäden 
– Abnehmerrisiko

generell

VSG/C 010206/14 Wechselwirkungen 
zwischen mehreren 
Versicherungsnehmern/
Versicherten

generell

VSG/C 010207/14 Rückwirkungsschäden (Ausfall 
von Fremdenergie)

wenn vereinbart

VSG/C 010250/14 Zulieferer-Rückwirkungsschäden 
– Nennung der Betriebsstellen

wenn vereinbart

VSG/C 010251/14 Abnehmer-Rückwirkungsschäden 
– Nennung der Betriebsstellen

wenn vereinbart

VSG/C 010253/14 Nutzungsbeschränkungen generell
VSG/C 020001/14 Haftzeit 18 Monate wenn Haftzeit 18 Monate vereinbart ist
VSG/C 020002/14 Haftzeit 24 Monate wenn Haftzeit 24 Monate vereinbart ist
VSG/C 040301/14 Ausschluss von 

Terrorismusschäden
wenn vereinbart

VSG/C 040350/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden

wenn vereinbart

VSG/C 040351/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden bei 
Verträgen ohne die Gefahr Feuer

wenn vereinbart

VSG/C 050002/14 Bestimmungswidriges 
Ausbrechen glühendflüssiger 
Schmelzmassen und 
Bestimmungswidriges 
Ausbrechen von Metallschmelzen

wenn vereinbart

FK 28-KS-DE 0118
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

VSG/C 091150/14 Dachlawinen generell, wenn Gefahr Weitere Elementargefahren vereinbart ist
VSG/C 140251/14 Betriebsverlegung innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland
generell

VSG/C 160205/14 Betriebsstilllegung wenn vereinbart
VSG/C 160211/14 Außenbewachung wenn Außenbewachung vereinbart ist
VSG/C 160212/14 Innenbewachung wenn Innenbewachung vereinbart ist 
VSG/C 160252/14 Elektrische Anlagen [VdS] wenn vereinbart
VSG/C 160257/14 Brandschutzanlagen [VdS] wenn ein Rabatt für Brandschutzmeldeanlagen gewährt ist
VSG/C 160259/14 Einbruchmeldeanlagen [VdS] wenn ein Rabatt für Einbruchmeldeanlagen gewährt ist
VSG/C 160265/14 Verstoß gegen Garagen-

verordnung
generell, wenn Gefahr Feuer vereinbart ist

VSG/C 160266/14 Wertschutzschränke mit 
Zeitschloss

wenn vereinbart

VSG/C 170350/14 Besondere Vorsorge für 
unerwartete Änderungen 
innerhalb des Geschäftsjahres

generell

VSG/C 190153/15 Geschäfte mit weiterer 
Betriebsart „Postagentur”

wenn vereinbart

VSG/C 190301/15 Verzicht auf den Einwand der 
Unterversicherung

generell 

Die folgenden Klauseln gelten, wenn die Zusätzlichen Einschlüsse vereinbart sind und zusätzlich die weiteren Voraus-
setzungen erfüllt sind:

Klausel-Nummer Klausel Weitere Voraussetzungen

VSG/C 140201/14 Neu hinzukommende 
Betriebsgrundstücke

generell

Sicherheitsvorschriften zu den VSG 2014

Die für Ihren Vertrag relevanten Sicherheitsvorschriften entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart ist.

Vordruck Sicherheitsvorschrift Voraussetzung

VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von 
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2008 Feuergefährliche Arbeiten, 
Richtlinien für den Brandschutz

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2038 Allgemeine Sicherheitsvorschrif-
ten der Feuerversicherer für Fab-
riken und gewerbliche Anlagen 
(ASF)

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2046 Sicherheitsvorschriften für elektri-
sche Anlagen bis 1000 Volt

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für Feuer-
gefährliche Arbeiten

wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR 
versichert werden

VdS 2056 Sicherheitsvorschriften für Betrie-
be des Gaststättengewerbes

wenn Betriebe des Gaststättengewerbes versichert werden
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Klauseln zu den VSG 2014

VSG/A 000010/14 Führung

1 Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der 
Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und ver-
pflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor.

 Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Aus-
schluss der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzel-
schuldner und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil.

 Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge.

2 Der im Verteilungsplan genannte führende Versicherer ist be-
züglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern 
bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen 
Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen. Diese 
Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten Ver-
sicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden Versicher 
zugegangen sind.

3 Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versiche-
rungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die betei-
ligten Versicherer rechtsverbindlich. 

 Der führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung der 
beteiligten Versicherer nicht berechtigt:

 a) zur Erhöhung von Versicherungssummen, Entschädigungs - 
grenzen oder Jahreshöchstersatzleistungen;

 b) zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestim-
mungen oder der Versicherungsdauer; ausgenommen 
hiervon ist

  aa) die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres;

  bb) die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegen-
heit nach § A8 VSG oder wegen einer Gefahrerhö-
hung nach § A9 VSG;

 c) zur Verminderung von Selbstbehalten oder Beiträgen;

 d) zur Erweiterung des Versicherungsumfanges; dies gilt nur 
soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgegeben ist;

 e) zur Regulierung von Schäden, die voraussichtlich 
50.000 EUR übersteigen oder die für die Mitversicherer 
von grundsätzlicher Bedeutung sind. Hier ist auf Verlan-
gen der beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbei-
zuführen.

VSG/A 000011/14 Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führen-
den Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie 
die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich ver-
bindlich an.

3 Falls der Anteil des führenden Versicherers den Beschwerde-
wert der Berufung oder die Revisionsbeschwer nicht erreicht, 
ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen 
des führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers ver-
pflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf 
weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht 
ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 
nicht.

VSG/A 000054/14 Existenzgründernachlass

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der vereinbarte 
Existenzgründernachlass zugrunde.

2 Voraussetzung für den Existenzgründernachlass ist die Neu-
gründung eines Betriebes, Geschäftes oder einer Praxis. Der 
Existenzgründernachlass wird nicht gewährt bei einer Umfir-
mierung oder einer Übernahme. 

3 Der Existenzgründernachlass beträgt im ersten Versicherungs-
jahr nach der Gründung 30 Prozent, er verringert sich im 
zweiten Versicherungsjahr auf 15 Prozent und entfällt ab dem 
dritten Versicherungsjahr. 

4 Aufgrund eines entfallenen Existenzgründernachlasses ent-
steht kein außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund  einer 
Anpassungsklausel.

VSG/A 000055/14 Arbeitgeber-Extra-Bonus

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der Arbeitge-
ber-Extra-Bonus in Höhe von 5 Prozent zugrunde. 

2 Voraussetzung für den Arbeitgeber-Extra-Bonus ist, dass

 a) der Versicherungsnehmer dieses Vertrages mit dem Versi-
cherungsnehmer eines Direktversicherungsvertrages bei 
der AachenMünchener Lebensversicherung AG überein-
stimmt und

 b) der bAV KUNDENBONUS in mindestens einem Direkt-
versicherungsvertrag bei der AachenMünchener Lebens-
versicherung AG gewährt wird, wobei mindestens ein 
Arbeitnehmer aus der Firma des Arbeitgebers den bAV 
KUNDENBONUS erhält und

 c) bei der AachenMünchener Lebensversicherung AG 
laufende Beiträge für mindestens einen Direktversiche-
rungsvertrag entrichtet werden.

3 Der Arbeitgeber-Extra-Bonus wird ab dem Datum der Be-
antragung, frühestens jedoch mit dem Vertragsbeginn der 
Direktversicherung und den erfüllten Voraussetzungen nach 
Nr. 2 berücksichtigt.

4 Der Arbeitgeber-Extra-Bonus entfällt zur nächsten Hauptfällig-
keit, nachdem die Voraussetzungen nach Nr. 2 nicht mehr erfüllt 
sind. Dies schließt eine Beitragsfreistellung nach Nr. 2 c) ein.

 Durch den Wegfall des Arbeitgeber-Extra-Bonus entsteht kein 
außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund einer Anpas-
sungsklausel.

VSG/A 000056/14 USP-Bonus

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der vereinbarte 
USP-Bonus zugrunde.

2 Der USP-Bonus beträgt bei Vorhandensein einer Haftpflicht- 
Versicherung und einer Dynamischen Sach-Inhaltsver siche-
rung mit den Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungs-
wasser und Sturm/Hagel im Rahmen einer Unternehmens-
sicherungspolice 10 %. Entfällt die Haftpflicht-Versicherung 
oder eine der Grundgefahren (Feuer, Einbruchdiebstahl, 
Leitungswasser, Sturm/Hagel) aus der Dynamischen Sach-
Inhaltsversicherung, entfällt der USP-Bonus komplett.

3 Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt und wurde 
zusätzlich einer der Bausteine 

 a) Ertragsausfall;

 b) Glasbruch;

 c) Elektronik oder Elektronik und Maschinen;

 d) Werkverkehr und/oder Kühlgut, Tiefkühlgut, Medika-
mentenverderb,

 vereinbart, beträgt der Bonus insgesamt 15 %; bei zwei oder 
mehr Bausteinen insgesamt 20 %. Entfällt ein Baustein, so än-
dert sich der Bonus entsprechend. 

4 Aufgrund eines reduzierten oder entfallenen USP-Bonus ent-
steht kein außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund  einer 
Anpassungsklausel.
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VSG/A 010103/14 Anzeige von Gefahrerhöhungen 
bei Bestehen einer Versicherungs- 
abteilung

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung ein-
gerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche Tat-
sachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefah-
rerhöhungen als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, 
nachdem die Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers 
Kenntnis von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versiche-
rungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen 
Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die Versi-
cherungsabteilung unverzüglich erstatten.

VSG/A 010104/14 Anzeigen des Versicherungs - 
nehmers zur Inhaltsversicherung 
oder zur selbstständigen Ertrags-
ausfall- oder Betriebsunterbre-
chungsversicherung

Bestehen eine Inhaltsversicherung und eine selbstständige Ertrag-
sausfall- oder Betriebsunterbrechungsversicherung bei demselben 
Versicherer oder unter Führung desselben Versicherers, so gelten 
Anzeigen des Versicherungsnehmers jeweils für beide Versicherun-
gen, soweit es sich um den gleichen versicherten Betrieb handelt.

VSG/A 020101/14 Vorläufige Deckung

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläufige 
Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Ver-
sicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des 
Beitrages, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses über die vorläufige Deckung oder durch 
 einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Voraussetzung aufmerksam macht.

2 Inhalt des Vertrages

 Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln.

3 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

 Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Ver-
sicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen 
Deckung entsprechenden Teil des Beitrages zu, die beim 
Zustandekommen des Hauptvertrages für diesen zu zahlen 
wäre. Dies gilt nicht, wenn für die vorläufige Deckung ein 
abweichender Beitrag vereinbart wurde.

4 Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung

 a) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungs-
nehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weite ren 
Vertrag über vorläufige Deckung ein  gleichartiger Versi-
cherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versicherungs-
schutzes nach dem Hauptvertrag oder nach dem weiteren 
Vertrag über vorläufige Deckung von der Zahlung des Bei-
trages durch den Versicherungsnehmer abhängig, so endet 
der Vertrag über vorläufige Deckung bei Nichtzahlung oder 
verspäteter Zahlung des Beitrages abweichend von Satz 1 
spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsneh-
mer mit der Beitragszahlung in Verzug ist. Voraussetzung 
hierfür ist aber, dass der Versiche rer den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Vermerk im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht hat.

 b) Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungs-
nehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag 
über vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer 
schließt. Der Versicherungsnehmer hat den anderweiti-
gen Vertragsschluss unverzüglich mitzuteilen. 

 c) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem 
der Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zu-
stande, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragser-
klärung zum Hauptvertrag widerruft oder einen Wider-
spruch wegen eines vom Antrag oder den getroffenen 

Vereinbarungen abweichenden Versicherungsscheines 
erklärt, so endet der Vertrag über vorläufige Deckung 
spätestens mit dem Zugang des Widerrufes oder des Wi-
derspruches beim Versicherer.

 d) Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf 
unbestimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspar-
tei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die 
Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang wirksam.

VSG/A 050150/14 Beitragsanpassung wegen 
Änderung der Feuerschutzsteuer

1 Erläuterungen zur Beitragsermittlung

 In der Gleitenden Neuwertversicherung ergibt sich der vom 
Versicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der Multiplika-
tion der Versicherungssumme Wert 1914 mit dem jeweiligen 
Beitragssatz und dem gleitenden Neuwertfaktor.

 In der Neu- und Zeitwertversicherung ergibt sich der vom Ver - 
sicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der Multiplikation 
der Versicherungssumme mit dem jeweiligen Beitragssatz.

2 Anpassung des Beitragssatzes

 Der Beitragssatz wird unter Berücksichtigung des jeweils gül-
tigen Steuersatzes und der jeweiligen Bemessungsgrundlage 
für die Feuerschutzsteuer kalkuliert. Sobald der Versicherer auf-
grund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-Richt-
linie dazu verpflichtet ist, Feuerschutzsteuer für diesen Versi-
cherungsvertrag zu zahlen oder sich die Höhe der für diesen 
Vertrag zu entrichtenden Feuerschutzsteuer ändert, ist dieser 
berechtigt, während der Vertragslaufzeit den Beitragssatz neu 
zu berechnen. Führt die Änderung der Feuerschutzsteuer für 
diesen Vertrag zu einer erstmaligen Steuerpflicht beziehungs-
weise zu einer Erhöhung der Steuerbelastung, ist der Versiche-
rer berechtigt, im Fall einer Verminderung verpflichtet, den Bei-
tragssatz für bestehende Versicherungsverträge entsprechend 
anzupassen. Der neue Beitragssatz gilt ab Fälligkeit des nach 
der Steueränderung erfolgten Jahresbeitrages. 

3 Informationspflichten und Fristen

 Bei einer Erhöhung des Beitrages kann der  Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Er-
höhung kündigen. Die Kündigung muss in Textform erfolgen. 

 Über das Kündigungsrecht und die bei der Kündigung zu be-
achtenden Voraussetzungen, ist der Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung über die Erhöhung zu informieren.

 Führt die Änderung der Feuerschutzsteuer zu einer Beitrags-
senkung, gilt diese ohne besondere Mitteilung mit Fälligkeit 
des Folgejahresbeitrages. 

VSG/A 140101/14 Kündigung nach einem Ver- 
sicherungsfall

Das Kündigungsrecht nach einem Versicherungsfall nach § A14 
Nr. 1 VSG gilt auch für eine bei demselben Versicherer oder unter 
Führung desselben Versicherers bestehenden Ertragsausfall- oder 
Betriebsunterbrechungsversicherung, soweit es sich um den glei-
chen versicherten Betrieb handelt.

VSG/A 160001/14 Sachverständigenverfahren bei 
Zusammentreffen mit Spezialver- 
sicherungen 

1 Besteht auch eine Maschinen-, Elektronik- oder Transportver-
sicherung (Spezialversicherungsvertrag) und ist streitig, ob 
oder in welchem Umfang ein Schaden dem vorliegenden Ver-
trag oder dem Spezialversicherungsvertrag zuzuordnen ist, so 
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des 
Schadens zu vorliegendem Vertrag und dem Spezialversiche-
rungsvertrag in einem gemeinsamen Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können der Versiche-
rer des vorliegenden Vertrages, der Versicherer des Spezial-
versicherungsvertrages und der Versicherungsnehmer auch 
gemeinsam vereinbaren. 
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2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungs-
anspruches sowie die Höhe der Entschädigung ausgedehnt 
werden. 

3 Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachver-
ständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei ge-
meinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen 
Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe 
des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auf-
fordern, einen Sachverständigen zu benennen. Geschieht 
dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den Sach-
verständigen der säumigen Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. 

 b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in 
 einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

 c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständi-
gen gelten § A16 VSG sowie die entsprechenden Bestimmun-
gen des Spezialversicherungsvertrages.

5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den 
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen vonein-
ander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann überge-
ben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den 
drei Parteien gleichzeitig. Die Feststellungen der Sachver-
ständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien 
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer 
die Entschädigung.Im Falle unverbindlicher Feststellungen er-
folgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen 
 können oder wollen oder sie verzögern.

6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen die Parteien je zu einem Drittel. 

7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, 
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag 
oder dem Spezialversicherungsvertrag anzusehen ist, so betei-
ligt sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung  vorläufig 
mit der Hälfte. 

8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten nach § A8 Nr. 2 VSG nicht berührt.

VSG/A 170101/15 Verzicht der Kürzung bei grober 
Fahrlässigkeit

1 Abweichend von § A17 Nr. 1 b) VSG wird bei einer grob fahr-
lässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles die Entschädi-
gung nicht gekürzt, sofern der Gesamtschaden 

 a) den im Versicherungsvertrag genannten Prozentsatz der 
Versicherungssummen nicht übersteigt und 

 b) nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.

  Die gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten sowie 
die Bestimmungen über deren Verletzung bleiben hier-
von unberührt. Gleiches gilt für Schäden durch Einbruch-
diebstahl gemäß § B6 Nr. 1 e) und f).

2 Der nach Nr. 1 als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
einschließlich Ersatz für versicherte Kosten wird um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt. 

3 Die Entschädigung je Schadenfall ist auf den hierfür verein-
barten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika 
im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht euro-
päische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

VSG/C 010201/14 Verzicht auf Duplizieren von Unter-
lagen oder Daten

1 Verletzt der Versicherungsnehmer die Sicherheitsvorschriften 
zur Sicherung und Verwahrung von Daten und Programmen, 
die er nach § C16 Nr. 2 b) VSG einzuhalten hat, wird der Ver-
sicherer nicht nach § C16 Nr. 3 a) VSG kündigen. 

 Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Obliegenheit verzich-
tet der Versicherer bis zur Höhe der vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze auf sein Recht auf vollständige oder teilweise 
Leistungsfreiheit nach § C16 Nr. 3 b) VSG.

 Für den über diese Entschädigungsgrenze hinausgehenden 
Ertragsausfallschaden finden die Regelungen zur vollstän-
digen oder teilweisen Leistungsfreiheit des Versicherers nach 
§ C16 Nr. 3 b) VSG jedoch uneingeschränkt Anwendung.

2 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ C4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ C4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ C4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ C4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Weitere Elementargefahren (§ C4 Nr. 1 e) VSG);

 f) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ C4 Nr. 1 f) VSG);

 g) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ C4 
Nr. 1 g) VSG).

VSG/C 010203/14 Automaten im Versicherungsort 
(Innenautomaten)

1 Abweichend von § C1 Nr. 2 b) cc) VSG ist ein Ertragsausfall-
schaden versichert infolge Schäden an Automaten mit Geld-
einwurf- oder Geldkartenfunktion (einschließlich Geldwechs-
ler und Rückgeldgeber), die sich im Versicherungsort (§ C14 
VSG) befinden. 

2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den hierfür ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

3 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

4 Soweit die Gefahr Einbruchdiebstahl (siehe § C6 VSG) ver-
einbart ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz nach Nr. 1 
auch auf Ertragsaufallschäden infolge Entwenden von fest mit 
dem Mauerwerk verbundenen Automaten oder den Versuch 
einer solchen Tat ohne den Tatbestand eines Einbruchs. 

5 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ C4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ C4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ C4 Nr. 1 c) VSG);
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 d) Sturm/Hagel (§ C4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Weitere Elementargefahren (§ C4 Nr. 1 e) VSG);

 g) Infektionsschutz (§ C4 Nr. 1 h) VSG).

VSG/C 010204/14 Rückwirkungsschäden 
– Zuliefererrisiko

1 Ein Ertragsausfallschaden im Sinne des § C1 Nr. 1 VSG 
liegt auch vor, wenn sich ein Sachschaden entsprechend 
§ C1 Nr. 2 VSG auf einem Grundstück ereignet hat, das Be-
triebsstelle eines mit dem Versicherungsnehmer durch Zu-
lieferung von Produkten in laufender Geschäftsverbindung 
stehenden Unternehmens (Zulieferer) ist. Dies gilt jedoch, 
sofern nichts anderes vereinbart ist, nur für Grundstücke in-
nerhalb der  Europäischen Union, Schweiz, Norwegen und 
Liechtenstein.

2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den hierfür ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwen-
dung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, 
werden nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen 
Entschädigung die Höchstentschädigung nach Nr. 2 überstei-
gen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers 
erfolgen.

5 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ C4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ C4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ C4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ C4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ C4 Nr. 1 f) VSG);

 f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ C4 
Nr. 1 g) VSG);

 g) Infektionsschutz (§ C4 Nr. 1 h) VSG).

VSG/C 010205/14 Rückwirkungsschäden 
– Abnehmerrisiko 

1 Ein Ertragsausfallschaden im Sinne des § C1 Nr. 1 VSG liegt 
auch vor, wenn sich ein Sachschaden entsprechend § C1 
Nr. 2 VSG auf einem Grundstück ereignet hat, das Betriebs-
stelle eines mit dem Versicherungsnehmer durch Abnahme 
von Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden 
Unternehmens (Abnehmer) ist. Dies gilt jedoch, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, nur für Grundstücke innerhalb der 
Euro päischen Union, Schweiz, Norwegen und Liechtenstein.

2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den hierfür ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4  Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwen-
dung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, 
werden nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen 
Entschädigung die Höchstentschädigung nach Nr. 2 über-
steigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versiche-
rers erfolgen.

5 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ C4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ C4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ C4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ C4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ C4 Nr. 1 f) VSG);

 f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ C4 
Nr. 1 g) VSG);

 g) Infektionsschutz (§ C4 Nr. 1 h) VSG).

VSG/C 010206/14 Wechselwirkungen zwischen 
mehreren Versicherungsnehmern/
Versicherten

1 Auswirkungen eines Sachschadens entsprechend § C1 
Nr. 2 VSG in einem Betrieb eines Versicherungsnehmers bzw. 
eines Versicherten auf Betriebe anderer in dem Versicherungs-
schein benannter Versicherungsnehmer bzw. Versicherter, 
gleichgültig ob sie auf demselben oder auf verschiedenen, 
aber im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsor-
ten liegen, sind eingeschlossen.

2 Infolge des Versicherungsfalls entstehende wirtschaftliche 
Vorteile eines oder mehrerer in der Versicherungsurkunde be-
nannter Versicherungsnehmer bzw. Versicherter sind bei der 
Feststellung des Ertragsausfallschadens schadenmindernd zu 
berücksichtigen

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den hierfür ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

4 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

5 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Feuer (§ C4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ C4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ C4 Nr. 1 c) VSG);

 d) Sturm/Hagel (§ C4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ C4 Nr. 1 f) VSG);

 f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ C4 
Nr. 1 g) VSG);

 g) Infektionsschutz (§ C4 Nr. 1 h) VSG).

6. Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt auch für Weitere Elementar-
gefahren (§ C4 Nr. 1 e) VSG), sofern diese Gefahr zusätzlich 
für den Ereignisort vereinbart ist.

VSG/C 010207/14 Rückwirkungsschäden 
– Ausfall von Fremdenergie

1 In Erweiterung von § C1 Nr. 2 c) VSG haftet der Versicherer 
auch für Ertragsausfallschäden, die im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers dadurch entstehen, dass dessen Energieversor-
gung mit Strom, Gas oder Wasser durch einen Sachschaden 
gemäß § C1 Nr. 2 a) VSG in den Werken der jeweiligen Ener-
gielieferanten ausfällt.

 Dies gilt jedoch, sofern nichts anderes vereinbart ist, nur für 
Grundstücke innerhalb der Bundesrepublik Deuschland.

2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwen-
dung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, 
werden nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen 
Entschädigung die Höchstentschädigung gemäß Nr. 4 über-
steigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versiche-
rers erfolgen.

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

4 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

5 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Feuer (§ C4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Einbruchdiebstahl (§ C4 Nr. 1 b) VSG);

 c) Leitungswasser (§ C4 Nr. 1 c) VSG); 

 d) Sturm, Hagel (§ C4 Nr. 1 d) VSG);

 e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ C4 Nr. 1 f) VSG);
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 f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ C4 
Nr. 1 g) VSG).

VSG/C 010250/14 Zulieferer-Rückwirkungsschäden 
– Nennung der Betriebsstellen

Abweichend von Klausel VSG/C 010204/14 sind nur die Betriebs-
stellen der Zulieferer versichert, die im Versicherungsschein doku-
mentiert sind.

VSG/C 010251/14 Abnehmer-Rückwirkungsschäden 
– Nennung der Betriebsstellen

Abweichend von Klausel VSG/C 010205/14 sind nur die Betriebs-
stellen der Abnehmer versichert, die im Versicherungsschein do-
kumentiert sind.

VSG/C 010253/14 Nutzungsbeschränkungen

1 Ein Ertragsausfallschaden wird auch ersetzt, wenn sich der 
Sachschaden gemäß § C1 Nr. 2 a) VSG in der Nachbarschaft 
vom Versicherungsort ereignet hat. Versichert ist der Ertrags-
ausfallschaden, der entsteht, weil der Versicherungsort nicht 
mehr betreten oder darauf befindliche Betriebsanlagen nicht 
mehr genutzt werden können. 

2 Versicherungsschutz nach Nr. 1 gilt nur für Schäden am Ver-
sicherungsort gemäß § C14 Nr. 2 a) VSG. Keine Anwendung 
findet Nr. 1 auf sonstige Versicherungsorte, insbesondere Au-
ßenversicherung nach § C14 Nr. 3 VSG, Wechselwirkungs- 
oder Rückwirkungsschäden. 

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

4 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

5 Die Vereinbarung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Feuer (§ C4 Nr. 1 a) VSG);

 b) Leitungswasser (§ C4 Nr. 1 c) VSG);

 c) Sturm/Hagel (§ C4 Nr. 1 d) VSG);

 d) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ C4 Nr. 1 f) VSG);

 e) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ C4 
Nr. 1 g) VSG).

VSG/C 020001/14 Haftzeit 18 Monate 

1 Abweichend von § C2 VSG haftet der Versicherer für den Er-
tragsausfallschaden, der innerhalb von 18 Monaten seit Ein-
tritt des Sachschadens entsteht.

2 Abweichend von §§ C17, C18 und C19 VSG ist Versicherungs-
summe der 1,5-fache Versicherungswert (siehe § C17 Nr. 1 
VSG).

VSG/C 020002/14 Haftzeit 24 Monate 

1 Abweichend von § C2 VSG haftet der Versicherer für den Er-
tragsausfallschaden, der innerhalb von 24 Monaten seit Ein-
tritt des Sachschadens entsteht.

2 Abweichend von §§ C17, C18 und C19 VSG ist Versicherungs-
summe der 2-fache Versicherungswert (siehe § C17 Nr. 1 VSG).

VSG/C 040301/14 Ausschluss von Terrorismusschäden 

In Ergänzung zu § C4 Nr. 3 VSG erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen die Versicherung außerdem nicht auf Schä-
den durch Terrorakte.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und da-
durch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu 
nehmen. 

VSG/C 040350/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden 

1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet 
etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3) 
gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zu-
sammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Ausschluss).

2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser,  ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen.

3 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Ertrags-
ausfallschäden und  Kosten durch Terrorakte nach weiterer 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen als versichert (Wie-
dereinschluss):

 a) Der auslösende Sachschaden muss sich im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die 
Länder, in denen für Terrorakte eine Poollösung oder ge-
setzliche Regelung Gültigkeit hat, das sind zurzeit Belgien, 
Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Nieder-
lande, Nordirland, Österreich und Spanien. Die dadurch 
entstehenden Ertragsausfallschäden sind nur versichert, 
wenn und soweit sich auch der Ertragsausfall im Europä-
ischen Wirtschaftsraum (EWR) auswirkt. Ausgenommen 
sind die Länder, in denen für Terrorakte eine Poollösung 
oder gesetzliche Regelung Gültigkeit hat, das sind zurzeit 
Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritan-
nien, Niederlande, Nordirland, Österreich und Spanien.

 b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

  aa) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, 
Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung 
von dem Betrieb dienenden Sachen durch die Wir-
kung oder Freisetzung chemischer und/oder biolo-
gischer Substanzen).

   Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gela-
gert oder verwendet werden (einschließlich betriebs-
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

   Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines dem Betrieb dienenden 
Gebäudes oder eines Gebäudes von Dritten waren.

  bb) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

 c) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte 
Jahres höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die 
im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insge-
samt unter die Jahreshöchstentschädigung.

 d) Der Wiedereinschluss von Terrorismusschäden kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
wird einen Monat nach Zugang wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kün-
digung durch den Versicherer kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung 
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

VSG/C 040351/14 Ausschluss- und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden bei Verträ-
gen ohne die Gefahr Feuer

1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen 
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Nr. 3) gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art 
im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Aus-
schluss).

2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser,  ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen.

3 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmungen 
dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Ertragsausfallschä-
den und  Kosten durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen als versichert (Wiedereinschluss):

 a) Der auslösende Sachschaden muss sich im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind 
die Länder, in denen für Terrorakte eine Poollösung oder 
gesetzliche Regelung Gültigkeit hat, das sind zurzeit Bel-
gien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 
Niederlande, Nordirland, Österreich und Spanien. Die 
dadurch entstehenden Ertragsausfallschäden sind nur 
versichert, wenn und soweit sich auch der Ertragsausfall 
im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) auswirkt. Ausge-
nommen sind die Länder, in denen für Terrorakte eine 
Poollösung oder gesetzliche Regelung Gültigkeit hat, das 
sind zurzeit Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
 Großbritannien, Niederlande, Nordirland, Österreich 
und Spanien.

 b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

  aa) Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner La-
dung, durch Löschen oder Niederreißen bei diesen 
Ereignissen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen be-
stimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn 
verlassen hat, und das sich aus eigener Kraft aus-
zubreiten vermag. Explosion ist eine auf dem Aus-
dehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-
hende, plötzliche verlaufende Kraftäußerung.

  bb) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, 
Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung 
von dem Betrieb dienenden Sachen durch die Wir-
kung oder Freisetzung chemischer und/oder biolo-
gischer Substanzen).

   Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gela-
gert oder verwendet werden (einschließlich betriebs-
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

   Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines dem Betrieb dienenden 
Gebäudes oder eines Gebäudes von Dritten waren.

  cc) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

 c) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im 
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt 
unter die Jahreshöchstentschädigung.

 d) Der Wiedereinschluss von Terrorismusschäden kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
wird einen Monat nach Zugang wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kün-
digung durch den Versicherer kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung 
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

VSG/C 050002/14 Bestimmungswidriges Ausbrechen 
glühendflüssiger Schmelzmassen 
und bestimmungswidriges 
Ausbrechen von Metallschmelzen

1 In Erweiterung zu § C5 VSG leistet der Versicherer bis zu der 
hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze Entschädigung 
für den Ertragsausfall infolge Sachschäden an den dem Be-
trieb dienenden Sachen durch bestimmungswidriges Ausbre-
chen

 a) glühendflüssiger Schmelzmassen;

 b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr auch oh-
ne Glüherscheinung verflüssigt sind; 

 aus deren Behältnissen oder Leitungen ohne Brand entstehen.

 Nicht zu den Sachschäden im Sinne des § C1 Nr. 1 VSG gehö-
ren Schäden im Innern des Behältnisses, an der Durchbruch-
stelle und an den Schmelzmassen selbst.

2 Der nach Nr. 1 als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
einschließlich Ersatz für versicherte Kosten wird um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt. 

3 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Feuer (§ B4 Nr. 1 a) VSG).

VSG/C 091150/14 Dachlawinen 

1 In Erweiterung zu § C9 Nr. 4 a) VSG werden Dachlawinen der 
Gefahr Schneedruck gleich gestellt. 

 Dachlawinen sind das Hinabrutschen oder -rollen von Schnee- 
oder Eismassen von Dächern. 

 § C9 Nr. 4 c) VSG bleibt unberührt. 

2 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Weitere Elementargefahren (§ B4 Nr. 1 e) VSG).

VSG/C 140201/14 Neu hinzukommende Betriebs-
grundstücke 

1 Als Versicherungsort im Sinne von § C14 Nr. 2 VSG gelten 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Anmeldung auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke 
des Versicherungsnehmers.

 Versicherungsschutz besteht bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko.

2 Der Versicherungsschutz für den Versicherungsort nach Nr. 1 
beginnt mit dem Hinzukommen eines Betriebsgrundstückes 
und endet, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, drei Mo-
nate nach Hinzukommen des Betriebsgrundstückes. 

 Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss verein-
bart werden.

3 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

4 Schäden durch Überschwemmung und Rückstau (§ C9 
Nr. 1 VSG) auf dem neu hinzukommenden Betriebsgrund-
stück sind von der Versicherung ausgeschlossen.

VSG/C 140251/14 Betriebsverlegung innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland

1 Wird ein Betrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
verlegt, so ist Versicherungsort auch das Gebäude oder Räu-
me von Gebäuden des neuen Versicherungsortes. 

2 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Umzug an den neuen 
Versicherungsort und endet drei Monate nach Umzugsbeginn. 

 Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss bean-
tragt werden.

3 Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungsfall auf 
den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungs-
grenze). 

4 Schäden durch Überschwemmung und Rückstau (§ C9 
Nr. 1 VSG) sind von der Versicherung ausgeschlossen.
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VSG/C 160205/14 Betriebsstilllegung 

1 Mit Stilllegung des Betriebes sind sämtliche Räume des Versi-
cherungsortes zu reinigen. Kehricht und Abfälle sind zu beseiti-
gen.

2 Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchsfähigem 
Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, Türen oder 
Fenster sind unverzüglich wiederherzustellen.

3 Es muss für eine ständige Beaufsichtigung des Grundstücks 
durch eine zuverlässige Person gesorgt werden, die sämtliche 
Räume möglichst täglich, mindestens aber jeden zweiten Tag 
einmal zu begehen und die verschließbaren Räume nach je-
der Revision wieder zu verschließen hat.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 bis Nr. 3 ergeben sich aus §§ A9, C16 Nr. 3 VSG.

VSG/C 160211/14 Außenbewachung 

1 Der Versicherungsnehmer hat die als Versicherungsort verein-
barten Räume außerhalb der Geschäftszeit ununterbrochen 
durch einen Wächter bewachen und in der vereinbarten Wei-
se Kontrolluhren durch diesen betätigen zu lassen.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, C16 Nr. 3 VSG. 

VSG/C 160212/14 Innenbewachung 

1 Der Versicherungsnehmer hat die als Versicherungsort verein-
barten Räume außerhalb der Geschäftszeit durch einen Wäch-
ter bewachen zu lassen, der sich ununterbrochen in diesen 
Räumen aufhält und in der vereinbarten Weise Kontrolluhren 
betätigt.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, C16 Nr. 3 VSG. 

VSG/C 160252/14 Elektrische Anlagen [VdS]

1 Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen jähr-
lich, und zwar möglichst innerhalb der ersten drei Monate 
eines jeden Versicherungsjahres, auf seine Kosten durch einen 
von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannten Sach-
verständigen prüfen und sich ein Zeugnis darüber ausstellen 
zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein, in-
nerhalb derer Mängel beseitigt und Abweichungen von den 
anerkannten Regeln der Elektrotechnik, insbesondere von den 
einschlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von 
den Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zugrunde liegen, 
abgestellt werden müssen. 

2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis 
unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu 
beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen. 

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 und Nr. 2 ergeben sich aus §§ A9, C16 Nr. 3 VSG.

VSG/C 160257/14 Brandschutzanlagen [VdS]

1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, Räume 
oder Einrichtungen sind mit einer ebenfalls im Versicherungs-
vertrag bezeichneten und mit einer von der VdS Schadenver-
hütung GmbH (VdS) anerkannten Brandschutzanlage ausge-
stattet. Brandschutzanlagen sind insbesondere

 a) Brandmeldeanlagen;

 b) Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen;

 c) Wasserlösch-, Sprinkleranlagen;

 d) Sprühwasser-Löschanlagen;

 e) Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln;

 f) Schaum-Löschanlagen;

 g) Pulver-Löschanlagen;

 h) Rauch- und Wärmeabzugsanlagen;

 i) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funken-
löschanlagen.

2 Anlagen gemäß Nr. 1 a) oder Nr. 1 h) sind dem Versicherer 
durch ein Installationsattest angezeigt, das dem VdS- Muster-
vordruck entspricht. Anlagen gemäß Nr. 1 b) bis Nr. 1 g) und 
Nr. 1 i) sind durch die Technische Prüfstelle der VdS Schaden-
verhütung GmbH abgenommen und dem Versicherer durch 
ein Abnahmezeugnis angezeigt.

3 Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten

 a) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von 
 denen die Wirksamkeit der Anlage abhängt, stets in 
einem den VdS-Richtlinien entsprechenden Zustand zu 
erhalten;

 b) die Anlage stets in gutem, funktionstüchtigem Zustand 
zu erhalten und zu betreiben sowie die Bedienungsanlei-
tungen zu beachten;

 c) bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der 
defekte Anlageteil außer Betrieb genommen wird;

 d) für die Dauer von Störungen oder Außerbetriebnahmen 
der Anlage geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen;

 e) Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anlagen ge-
mäß Nr. 1 c) bis Nr. 1 g) und Nr. 1 i) unverzüglich dem 
Versicherer anzuzeigen;

 f) Störungen der Anlage unverzüglich durch eine durch die 
VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Fachfirma be-
seitigen zu lassen, auch wenn die Anlage nur teilweise 
funktionsuntüchtig ist;

 g) Änderungen an der Anlage nur durch eine durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH anerkannte Fachfirma vorneh-
men zu lassen;

 h) ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS-Mustervor-
druck zu führen;

 i) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Über-
prüfung der Anlage durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH zu gestatten.

4 Der Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten

 a) Anlagen gemäß Nr. 1 a) und Nr. 1 b) vierteljährlich so-
wie Anlagen gemäß Nr. 1 h) halbjährlich und außerdem 
nach jeder Änderung der Anlagen durch eine Fachkraft 
inspizieren und die dabei festgestellten Mängel unver-
züglich durch eine durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen;

 b) Anlagen gemäß Nr. 1 a), Nr. 1 b) und Nr. 1 h) min-
destens einmal jährlich durch eine von der VdS Scha-
denverhütung GmbH anerkannte Fachfirma warten zu 
lassen;

 c) Anlagen gemäß Nr. 1 c) mindestens einmal in jedem 
Kalenderhalbjahr, Anlagen gemäß Nr. 1 d) bis Nr. 1 g) 
und Nr. 1 i) mindestens einmal in jedem Kalenderjahr 
sowie Anlagen gemäß Nr. 1 b) mindestens alle drei Jahre 
durch die Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhü-
tung GmbH prüfen und etwaige Mängel unverzüglich 
abzustellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser 
Obliegenheiten ist dem Versicherer durch ein Prüfzeugnis 
nachzuweisen.

 Bei Anlagen gemäß Nr. 1 c), deren technische Schutzwir-
kung durch Sachverständige bestimmt worden ist und auf 
die ein Nachlass von mindestens 40 Prozent gewährt wird, 
kann auf die nächstfällige Prüfung verzichtet werden, wenn 
aufgrund der beiden unmittelbar vorausgegangenen Prü-
fungen der technisch ermittelte Nachlass nicht gekürzt 
wurde. Dies gilt nicht, wenn Gesetze, Verordnungen oder 
behördliche Vorschriften halbjährliche Prüfungen vorschrei-
ben.

5 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 3 und Nr. 4 ergeben sich aus §§ A9, C16 Nr. 3 VSG.

VSG/C 160259/14 Einbruchmeldeanlagen [VdS]

1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und Behält-
nisse sind durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
(VdS) anerkannten Einbruchmeldeanlage der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Art (System) überwacht.
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2 Der Versicherungsnehmer hat

 a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Her-
stellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfähigem 
Zustand zu erhalten;

 b) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, so-
lange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abwei-
chungen bedürfen der Textform;

 c) die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Scha-
denverhütung GmbH anerkannte Errichterfirma jährlich 
warten und regelmäßig inspizieren zu lassen, und zwar

  Einbruchmeldeanlage Klasse A jährlich,

  Einbruchmeldeanlage Klasse B halbjährlich,

  Einbruchmeldeanlage Klasse C vierteljährlich;

 d) Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch 
eine von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte 
Errichterfirma beseitigen zu lassen;

 e) während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der 
Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genannten Räume 
und Behältnisse durch einen dort ununterbrochen anwe-
senden Wächter bewachen zu lassen;

 f) Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine 
von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Er-
richterfirma vornehmen und dabei ausschließlich Teile 
und Geräte des im Versicherungsvertrag genannten Sys-
tems verwenden zu lassen;

 g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprü-
fung der Einbruchmeldeanlage durch die VdS Schaden-
verhütung GmbH zu gestatten;

 h) bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein durch 
die VdS Schadenverhütung GmbH anerkanntes Wach- 
und Sicherheitsunternehmen Änderungen der vereinbar-
ten Interventionsmaßnahmen dem Versicherer innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen mitzuteilen.

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 und Nr. 2 ergeben sich aus §§ A9, C16 Nr. 3 VSG.

VSG/C 160265/14 Verstoß gegen Garagenverordnung

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen (ohne kennzeichnungspflichtige 
Gefahrgüter nach Gefahrstoffrecht) in anderen Räumen als  Garagen 
gilt nicht als Obliegenheitsverletzung, wenn sich im Umkreis von 
2,5 Metern keine leicht entzündlichen Sachen befinden. Feuerge-
fährliche Arbeiten sowie Tankvorgänge sind zu untersagen.

VSG/C 160266/14 Wertschutzschränke mit Zeitschloss

Sofern Versicherungsschutz in Wertschutzschränke mit Zeitschloss 
vereinbart ist, gilt in Ergänzung zu § C16 Nr. 2 VSG die folgende 
Sicherheitsvorschrift:

a) Das Zeitschloss ist so zu programmieren, dass

 aa) außerhalb der Geschäftszeit eine Öffnung des Wert-
schutzschrankes nicht möglich ist,

 bb) beim Öffnen des Wertschutzschrankes eine Verzögerung 
von mindestens 30 Minuten gegeben ist.

b) Während der Geschäftszeit muss das Zeitschloss grundsätz-
lich aktiviert werden.

c) Schlüssel von weiteren Wertschutzschränken müssen in dem 
Wertschutzschrank mit dem Zeitschloss aufbewahrt werden.

d) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § C16 Nr. 3 VSG.

VSG/C 170350/14 Besondere Vorsorge für unerwar-
tete Änderungen innerhalb des 
Geschäftsjahres

1 Der Versicherer haftet für unerwartete Änderungen des Ver-
sicherungswertes im laufenden Geschäftsjahr bis 35 Prozent 
über die Versicherungssumme hinaus (Vorsorge). Dies gilt 
nicht für vereinbarte Entschädigungsgrenzen sowie Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr).

2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 9 Mo-
nate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen 
 Geschäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaf-
teten Versicherungswert nach § C17 Nr. 1 VSG zu melden. 

3 Wird eine Obliegenheit nach Nr. 2 vom Versicherungsnehmer 
vorsätzlich verletzt, so entfällt die Vorsorgeversicherung rück-
wirkend für das vorhergehende Versicherungsjahr, es gilt dann 
nur die bei der letztmaligen Meldung dokumentierte Summe 
versichert. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 

VSG/C 190153/14 Geschäfte mit weiterer Betriebsart 
„Postagentur”

1 Die Postagentur einerseits und die weitere Betriebsart ande-
rerseits wurden – aus technischen Gründen – in zwei selbst-
ständigen Antragsformularen desselben Produktes derselben 
Produktgeneration mit demselben Beginn und Ablauf einge-
geben. Vertragswille ist, dass ein Vertrag als Dynamische Er-
tragsausfallversicherung für die Betriebsart Postagentur und 
der weiteren vereinbarten Betriebsarten zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer vereinbart gilt.

2 Der Versicherungsschutz für die Postagentur und der weiteren 
Betriebsart erfolgt jeweils aus einer selbstständigen Deklara-
tion. Die Entschädigung wird für beide selbstständigen Dekla-
rationen (Position) separat errechnet.

3 Entschädigungsgrenzen und Zusätzliche Einschlüsse gelten 
jeweils für die Postagentur und für die weitere Betriebsart.

4 Ist eine Jahreshöchstentschädigung vereinbart, so bezieht sich 
diese auf den gesamten Vertrag.

VSG/C 190301/15 Verzicht auf den Einwand der 
Unterversicherung 

1 Die Bestimmungen über Unterversicherung in den VSG sind 
nicht anzuwenden, wenn der Gesamtschaden 

 a) den im Versicherungsvertrag genannten Prozentsatz der 
Versicherungssummen nicht übersteigt und 

 b) nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.

2 Versicherungssummen auf Erstes Risiko werden bei Feststel-
lung des Gesamtbetrages der Versicherungssummen nach 
Nr. 1 nicht berücksichtigt.
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Vorbemerkung

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit mit

■ dem Bundesverband der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand e. V. (BAGUV),

■ dem Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. (BDI) und

■ dem Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV)

erarbeitet.

Erläuternde Hinweise und Ergänzungen zur Text-
fassung der ZH1/201 (Stand April 1994, aktualisiert
1996) durch den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und den Bun-
desverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
erscheinen hier im Blaudruck.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Regeln finden Anwendung bei der Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern zur
Bekämpfung von Entstehungsbränden.

Unter Sachwertschutz-Gesichtspunkten müssen

■ die Minderung von Löschmittelschäden durch
die richtige Auswahl der Löschmittel sowie

■ die objektbezogene Auswahl des Löschgerätes

verstärkte Berücksichtigung finden.

1.2 Diese Regeln finden keine Anwendung in Be-
reichen, die durch besondere gesetzliche Bestim-
mungen geregelt sind.

Dies sind z.B.

■ Anlagen, die der Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten (VbF) unterliegen,

■ Garagen, die den Garagenverordnungen der
Länder unterliegen,

■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte mit
Betriebserlaubnis.

Hinweis: Nach der FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung dürfen Halonlöscher nur noch mit Ausnahme-
genehmigung eingesetzt werden.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Feuerlöscher im Sinne dieser Regeln sind
tragbare Feuerlöscher und ohne eigenen Kraftan-
trieb fahrbare Löschgeräte.

Andere geeignete Löscheinrichtungen wie Wand-
hydranten oder Sonderwandhydranten (z.B.
Schaum-/Wasserwandhydrant) können im Rah-
men der Bemessung berücksichtigt werden.

Ortsfeste Löschanlagen gehören nicht zu diesen
Löscheinrichtungen.

2.2 Löschvermögen ist die Fähigkeit eines Feu-
erlöschers, ein genormtes Brandobjekt mit einer
maximalen Löschmittelmenge zu löschen.

Siehe DIN EN 3-4 “Tragbare Feuerlöscher; Füll-
mengen, Mindestanforderungen an das Löschver-
mögen”.

Das Löschvermögen ist auf Feuerlöschern als Lei-
stungsklasse nach DIN EN 3-5 “Tragbare Feuerlö-
scher; Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen”
aufgedruckt.

Muster einer Beschriftung siehe Anhang 3.

Regeln für die Ausrüstung von
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2.3 Löschmitteleinheit LE ist eine eingeführte
Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähig-
keit unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu
vergleichen und das Löschvermögen der Feuerlö-
scher zu addieren.

2.4 Arbeitsstätten im Sinne dieser Regeln sind
insbesondere

■ Arbeitsräume in Gebäuden, einschließlich Aus-
bildungsstätten,

■ Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im
Freien,

■ Baustellen,
■ Verkaufsstände im Freien, die im Zusammen-

hang mit Ladengeschäften stehen,
■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte

auf Binnengewässern.

Zur Arbeitsstätte gehören auch

■ Verkehrswege,
■ Lager-, Maschinen- und Nebenräume,
■ Pausen-, Bereitschafts-, Liegeräume und Räu-

me für körperliche Ausgleichsübungen,
■ Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume (Sanitär-

räume),
■ Sanitätsräume.

Für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte
auf Binnengewässern gelten unter Umständen be-
sondere gesetzliche Vorschriften.

2.5 Sachkundiger für die Prüfung von Feuerlö-
schern ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet der Feuerlöscher hat und mit den
einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und
allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B.
DIN-Normen, technische Regeln anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daß er
den funktionssicheren Zustand von Feuerlöschern
beurteilen kann.

Anforderungen an Sachkundige für tragbare Feu-
erlöscher siehe DIN 14 406-4 “Tragbare Feuerlö-
scher; Instandhaltung”.

Für fahrbare Feuerlöschgeräte siehe § 32 Druck-
behälterverordnung mit zugehörigen Technischen
Regeln Druckbehälter TRB 502 “Sachkundiger
nach § 32 DruckbehV”.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Arbeitsstätten sind nach den Bestimmungen
dieser Regeln mit Feuerlöschern auszurüsten.

3.2 Feuerlöscher müssen nach den Bestimmun-
gen dieser Regeln und im übrigen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechend
beschaffen sein, betrieben und geprüft werden.
Abweichungen von den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sind zulässig, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B.
die im Anhang 5 aufgeführten Vorschriften und Re-
geln.

3.3 Die in diesen Regeln enthaltenen technischen
Lösungen schließen andere, mindestens ebenso
sichere Lösungen nicht aus, die auch in techni-
schen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ihren Niederschlag gefunden haben können.

3.4 Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelas-
sen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche
Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfbe-
richten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfun-
gen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderun-
gen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind.
Um derartige Stellen handelt es sich vor allem
dann, wenn diese die in der Normenreihe
EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfül-
len.

4 Bauarten, Eignung und Anzahl
der Feuerlöscher

4.1 Bauartzulassung

Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zuge-
lassen sein  sowie  das Zulassungskennzeichen
tragen.

Prüfungen und Anforderungen siehe DIN EN 3
“Tragbare Feuerlöscher”.

Siehe auch Abschnitt 3.4.

Feuerlöscher, die vor Veröffentlichung der
DIN EN 3 in Verkehr gebracht wurden, sind nach
DIN 14 406-1 “Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
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Bauarten, Anforderungen“ und DIN 14 406-2 ”Trag-
bare Feuerlöscher; Brandschutztechnische Typ-
prüfung“ zugelassen worden.

DIN 14 406-1 und -2, Ausgaben Februar 1983, sind
nach Erscheinen von DIN EN 3 im April 1991 zu-
rückgezogen worden. Sie können jedoch unter
Angabe des Ausgabedatums noch vom Beuth Ver-
lag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, be-
zogen werden.

Werden in bestimmten Bereichen ausschließlich
Feuerlöscher nach DIN 14 406 eingesetzt, kann
weiterhin Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Ab-
schnitt 4.2 der vorhergehenden Ausgabe Januar
1978 der bisherigen Sicherheitsregeln, die als An-
hang 4 abgedruckt sind, angewendet werden; sie-
he auch Anhang 2.

4.2 Eignung von Feuerlöschern

Feuerlöscher müssen entsprechend der Tabelle 1
für ihren Einsatzzweck geeignet sein.

4.3 Feuerlöscherbauarten, Löschvermö-
gen und Löschmitteleinheit

Für die Einstufung eines Feuerlöschers ist
DIN EN 3 “Tragbare Feuerlöscher” zu beachten.

Nach DIN EN 3 ist nicht mehr die Löschmittelmen-
ge, sondern das Löschvermögen für die Einstufung
eines Feuerlöschers maßgeblich.

Das Löschvermögen wird als Leistungsklasse
durch Zahlen-Buchstaben-Kombinationen ange-
geben,  die auf  den Feuerlöschern  aufgedruckt
sind. Die Zahl bezeichnet das Löschobjekt, der
Buchstabe die Brandklasse; siehe Anhang 3. Je
nach Leistung des Gerätes und des Löschmittels

Tabelle 1: Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck

Arten von Feuerlöschern

Brandklassen nach DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste, glut-
bildende Stoffe

Flüssige oder
flüssig-

werdende Stoffe

Gasförmige
Stoffe, auch
unter Druck

Brennbare
Metalle (Einsatz

nur mit
Pulverbrause)

Pulverlöscher mit ABC-
Löschpulver ■ ■ ■ -

Pulverlöscher mit BC-
Löschpulver - ■ ■ -

Pulverlöscher mit Metall-
brandpulver - - - ■

Kohlendioxidlöscher *) - ■ - -

Wasserlöscher (auch mit
Zusätzen, z.B. Netzmittel,
Frostschutzmittel oder
Korrosionsschutzmittel)

■ - - -

Wasserlöscher mit Zusät-
zen, die in Verbindung
mit Wasser auch Brände
der Brandklasse B
löschen

■ ■ - -

Schaumlöscher ■ ■ - -

■ geeignet - nicht geeignet
*)Auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten nicht zulässig.
Insbesondere in kleinen Räumen sind die Aspekte des Personenschutzes zu beachten.



– 153 –

kann das gleiche Löschvermögen auch mit einer
geringeren Löschmittelmenge erreicht werden, als
der in DIN EN 3 angegebenen Maximalmenge.

Bei Feuerlöschern nach DIN 14 406 ist die Einstu-
fung nur nach der Löschmittelmenge möglich; sie-
he Erläuterungen zu Abschnitt 4.1.

Beispielsweise wird für die Zulassung eines ABC-
Pulverlöschers mit 6 kg Füllmenge ein Löschver-
mögen von 21 A 113 B gefordert. Dieses Lösch-
vermögen kann ein entsprechend ausgerüsteter
4-kg-Löscher ebenfalls erreichen. Unabhängig von
der Füllmenge ist das Löschvermögen beider Ge-
räte gleich.

Das Löschvermögen nach DIN EN 3 kann nicht
addiert werden. Deshalb wird als Hilfsgröße die
“Löschmitteleinheit LE” eingeführt. Den Feuerlö-
schern wird eine bestimmte Anzahl von LE zuge-
ordnet. Die vorstehend im Beispiel genannten Feu-
erlöscher von 4 kg bzw. 6 kg haben die gleichen
Löschmitteleinheiten.

Beispiel für die Beschriftung siehe Anhang 3.

Werden Feuerlöscher für die Brandklassen A und
B eingesetzt und haben sie für die Brandklassen
unterschiedliche Löschmitteleinheiten LE, ist der
niedrigere Wert anzusetzen.

4.4 Brandgefährdung

Betriebsbereiche sind je nach Brandgefährdung
in eine der folgenden Brandgefährdungsklassen
einzustufen:

1. geringe Brandgefährdung
2. mittlere Brandgefährdung
3. große Brandgefährdung

Geringe Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit geringer Entzündbarkeit vorhanden sind und
die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse nur
geringe Möglichkeiten für eine Brandentstehung
bieten und wenn im Falle eines Brandes mit gerin-
ger Brandausbreitung zu rechnen ist.

Mittlere Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit hoher Entzündbarkeit vorhanden sind und die
örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für  die
Brandentstehung günstig sind, jedoch keine große
Brandausbreitung inderAnfangsphasezuerwarten
ist.

Große Brandgefährdung liegt vor, wenn

■ durch Stoffe mit hoher Entzündbarkeit und
durch die örtlichen und betrieblichen Verhältnis-
se große Möglichkeiten für eine Brandentste-
hung gegeben sind

und

■ in der Anfangsphase mit großer Brandausbrei-
tung zu rechnen ist

oder

■ eine Zuordnung in mittlere oder geringe Brand-
gefährdung nicht möglich ist.

Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen
zur Brandgefährdung siehe Tabelle 3.

Für industrielle und gewerbliche Bereiche, die in
der Tabelle 3 nicht aufgeführt sind, empfiehlt sich
eine Einstufung der Brandgefährdung nach den
Brandgefahrenklassen der VdS-Richtlinien für
Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
(VdS 2092):

■ geringe Brandgefährdung: BG 1 und BG 4.1
■ mittlere Brandgefährdung: BG 2 und BG 4.2
■ große Brandgefährdung: BG 3 u. BG 4.3 / 4.4

Tabelle 2:  Löschmitteleinheiten LE und Feuer-
löscherarten nach DIN EN 3

LE
Feuerlöscher nach DIN EN 3

A B

1 5 A 21 B

2 8A 34 B

3 55 B

4 13 A 70 B

5 89 B

6 21 A 113 B

9 27 A 144 B

10 34 A

12 43 A 183 B

15 55 A 233 B
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Tabelle 3: Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen zur Brandgefährdung.
Betriebliche Eigenheiten sind bei der Einordnung entsprechend zu berücksichtigen.

1. Verkauf, Handel, Lagerung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Lager mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen, z.B. Fliesen, Keramik mit
geringem Verpackungsanteil

• Verkaufsräume mit nichtbrenn-
baren Artikeln, z.B. Getränke,
Pflanzen und Frischblumen,
Gärtnereien, Lager mit nicht-
brennbaren Stoffen und
geringem Verpackungsanteil

• Lager mit brennbarem Material
• Holzlager im Freien
• Verkaufsräume mit brennbaren

Artikeln, z.B. Buchhandel, Radio-
Fernsehhandel, Lebensmittel,
Textilien, Papier, Foto, Bau-
Heimwerkermarkt, Bäckereien

• Chemischreinigung
• Ausstellung/Lager für Möbel
• Lagerbereich für Leergut und

Verpackungsmaterial
• Reifenlager

• Lager mit leicht entzündlichen
bzw. leicht entflammbaren
Stoffen

• Speditionslager
• Lager mit Lacken und

Lösungsmitteln
• Altpapierlager
• Baumwollager, Holzlager,

Schaumstofflager

2. Verwaltung, Dienstleistung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Eingangs- und Empfangshallen
von Theatern, Verwaltungs-
gebäuden

• Arztpraxen
• Anwaltspraxen
• EDV-Bereiche ohne Papier
• Bürobereiche ohne Akten-

lagerung
• Büchereien

• EDV-Bereiche mit Papier
• Küchen
• Gastbereiche mit Hotels,

Pensionen
• Bürobereiche mit Aktenlagerung
• Archive

• Kinos, Diskotheken
• Theaterbühnen
• Abfallsammelräume

3. Industrie

geringe Brandgefährdung mittere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Ziegelei, Betonwerk
• Herstellung von Glas und

Keramik
• Papierherstellung im Naßbereich
• Konservenfabrik
• Herstellung elektrotechnischer

Artikel/Geräte
• Brauereien/Getränke
• Stahlbau
• Maschinenbau

• Brotfabrik
• Leder- und Kunstoffverarbeitung
• Herstellung von Gummiwaren
• Kunststoff-Spritzgießerei
• Kartonagen
• Montage von Kfz/Haushalts-

großgeräten
• Baustellen ohne Feuerarbeiten

• Möbelherstellung, Spanplatten-
herstellung

• Webereien, Spinnereien
• Herstellung von Papier im

Trockenbereich
• Verarbeitung von Papier
• Getreidemühlen und Futtermittel
• Baustellen mit Feuerarbeiten
• Schaumstoff- und Dach-

pappenherstellung
• Verarbeitung von brennbaren

Lacken und Klebern
• Lackier- und Pulverbeschich-

tungsanlagen und -geräte
• Raffinerien
• Öl-Härtereien
• Druckereien
• Petrochemische Anlagen
• Verarbeitung von brennbaren

Chemikalien

4. Handwerk

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Gärtnerei
• Galvanik
• Dreherei
• mechanische Metallbearbeitung
• Fräserei
• Bohrerei
• Stanzerei

• Schlosserei
• Vulkanisierung
• Leder/Kunstleder und

Textilverarbeitung
• Backbetrieb
• Elektrowerkstatt

• Kfz-Werkstatt
• Tischlerei/Schreinerei
• Polsterei
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4.5 Anzahl der bereitzustellenden Feuer-
löscher und deren Aufstellung

4.5.1 Feuerlöscher müssen nach Art und Umfang
der Brandgefährdung und der Größe des zu schüt-
zenden Bereiches in ausreichender Zahl bereitge-
stellt sein.

4.5.2 Die für einen Bereich erforderliche Anzahl
von Feuerlöschern mit dem entsprechenden
Löschvermögen für die Brandklassen A und B sind
nach den Tabellen 2 und 4 zu ermitteln. Zunächst
sind - ausgehend von der Brandgefährdung und
der Grundfläche - nach Tabelle 4 die Löschmitte-
leinheiten zu ermitteln. Aus Tabelle 2 kann die
entsprechende Art, Anzahl und Größe der Feuer-
löscher entnommen werden, wobei die Summe
der Löschmitteleinheiten der aus der Tabelle 4 ent-
nommenen Zahl entsprechen muß.

4.5.3 Falls erforderlich, können zusätzlich entwe-
der größere fahrbare Löschgeräte der zugehöri-
gen Brandklasse, z.B. fahrbare Pulverlöschgeräte,
fahrbare Kohlendioxidlöschgeräte, Schaumlösch-
geräte für die Erzeugung von Schwer-, Mittel- und
Leichtschaum, Wandhydranten oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen eingesetzt werden.

Der Einsatz zusätzlicher fahrbarer Löschgeräte
oder die Installation von ortsfesten Löscheinrich-
tungen als Objekt- und/oder Raumschutz ergibt
sich aus den Einsatzgrenzen von Feuerlöschern.
Diese Einsatzgrenzen sind bedingt durch die ge-
ringe Menge des Löschmittels und die einge-
schränkte Wurfweite sowie die ausschließliche
Löschwirksamkeit in der Brandentstehungsphase.
Insbesondere in den nachfolgenden Fällen sollte
geprüft werden, ob allein durch Feuerlöscher/
Wandhydranten der notwendige Brandschutz er-
reicht werden kann:

■ Bereiche ohne ständig anwesendes Personal
■ Bereiche mit großer Ausdehnung
■ hohe und/oder kompakte Läger (Hochregal-

/Blockläger)
■ Stoffe und Waren, die zu einer schnellen Brand-

ausbreitung führen
■ besonders explosionsgefährdete Bereiche
■ Bereiche mit erhöhter Brandstiftungsgefähr-

dung

4.5.4 Zur allgemeinen Brandbekämpfung dürfen
Pulverlöscher mit einem Inhalt bis einschließlich
2 kg nicht verwendet werden.

4.5.5 Zur Minderung von Folgeschäden sollten -
sofern geeignet - Feuerlöscher mit Wasser, mit
Wasser mit Zusätzen bzw. mit Schaum in Betracht
gezogen werden.

Das kann der Fall sein bei:

■ Verkaufsräume, Handel und deren Läger
(ausgenommen Bereiche mit brennbaren Flüs-
sigkeiten)

■ Büros und Verwaltung, Dienstleistung
■ Läger für z.B.:

- Lebensmittel
- Pharmazeutika
- elektrische und elektronische Bauteile

■ Gewerbe und Industrie, z.B. der Branchen:
- Holz
- Papier
- Nahrungsmittel
- Pharmazie

■ EDV-Nebenbereiche

In EDV-Anlagen (Groß-EDV) wird der Einsatz von
Kohlendioxidlöschern empfohlen.

4.5.6 Treten Brandgefahren durch gasförmige
Stoffe oder brennbare Metalle auf, sind diese Be-
reiche nach den betrieblichen Erfordernissen
durch Feuerlöscher zu schützen, die auch für die
Brandklasse C bzw. D zugelassen sind.

Tabelle 4: Löschmitteleinheiten in Abhängigkeit
von Grundfläche und Brandgefährdung

Grund-
fläche
bis m2

geringe
Brandge-
fährdung

mittlere
Brandge-
fährdung

große
Brandge-
fährdung

50 6 12 18

100 9 18 27

200 12 24 36

300 15 30 45

400 18 36 54

500 21 42 63

600 24 48 72

700 27 54 81

800 30 60 90

900 33 66 99

1000 36 72 108

je weite-
re 250 6 12 18
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4.5.7 Bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit
Feuerlöschern können andere geeignete Feuer-
löscheinrichtungen, z.B. Wandhydranten, berück-
sichtigt werden. Davon ausgenommen sind orts-
feste Löschanlagen.

Wandhydranten können unter den folgenden Vor-
aussetzungen bei der Ausrüstung von Arbeitsstät-
ten mit Feuerlöschern berücksichtigt werden:

1. das Löschmittel ist für die angetroffene Brand-
klasse geeignet (siehe Tabelle 1)

2. es handelt sich bei den in Frage kommenden
Systemen um Wandhydranten mit formbestän-
digem Schlauch oder gleichwertiger Einrich-
tung

3. eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung dieser Wandhydranten unter-
wiesen

Die Anrechnung von Wandhydranten erfolgt nach
folgenden Kriterien:

1. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che von 0 - 400 m2 erfolgt keine Anrechnung
von Wandhydranten; die Ausstattung mit Feu-
erlöschern erfolgt gemäß Tabelle 4

2. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che > 400 m2 können bis zu 1/3 der nach Ta-
belle 4 erforderlichen Löschmitteleinheiten
durch Wandhydranten ersetzt werden; hierbei
entspricht ein Wandhydrant 18 Löschmittelein-
heiten

Von dieser Regelung kann abgewichen werden,
wenn durch brandschutztechnische oder organi-
satorische Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf
andere Weise gewährleistet ist.
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Bei Wandhydranten kann die durch die
Schlauchlänge vorgegebene Einsatzfläche ange-
rechnetwerden,wobeieinschränkendeHindernis-
se, z.B. Einbauten, Großmaschinen, zu berück-
sichtigen sind. Bei anderen alternativen Löschein-
richtungen kann entsprechend dem Löschver-
mögen die Grundfläche um diese durch Zusatz-/
Alternativmaßnahmen geschützte Fläche reduziert
werden.

Auf einen Grundschutz mit Feuerlöschern kann
auch in Bereichen, die durch Alternativmaßnah-
men geschützt sind, nicht verzichtet werden. Wenn
durch brandschutztechnische oder organisatori-
sche Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf ande-
re Weise gewährleistet ist, kann der Grundschutz
mit Feuerlöschern auf 1/4 der theoretisch ermittel-
ten Löschmitteleinheiten reduziert werden.

4.5.8 In jedem Geschoß ist mindestens 1 Feuer-
löscher bereitzustellen.

Feuerlöscher sollen zweckmäßig in der Arbeitsstät-
te verteilt sein. Bei einer größeren Anzahl von Feu-
erlöschern empfiehlt es sich, mehrere Feuerlö-
scher zu “Stützpunkten” zusammenzufassen bzw.
Großlöschgeräte zur Verfügung zu stellen.

4.5.9 Feuerlöscher müssen an gut sichtbaren und
im Brandfall leicht zugänglichen Stellen ange-
bracht sein, an denen sie vor Beschädigungen und
Witterungseinflüssen geschützt sind. Die Stellen,
an denen sich Feuerlöscher befinden, müssen
durch das Brandschutzzeichen F04 “Feuerlösch-
gerät” gekennzeichnet sein. Das Zeichen muß der
UVV “Sicherheits- und Gesundheitskennzeich-
nung am Arbeitsplatz” (VGB 125) entsprechen.

Anmerkung:Feuerlöschersolltennursohochüber
dem Fußboden angeordnet sein, daß auch kleinere
Personen diese ohne Schwierigkeiten aus der Hal-
terung entnehmen können. Als zweckmäßig hat
sich eine Griffhöhe von 80 bis 120 cm erwiesen.

Ist das Feuerlöschgerät gut sichtbar angebracht,
kannaufeinezusätzlicheKennzeichnungverzichtet
werden.

Standortwahl und Montage der Feuerlöscher
(siehe Abbildung 1)

Geeignete Standorte sind z.B.

■ Fluchtwege,
■ Gefahrenschwerpunkte (z.B. an Maschinen),
■ Ausgänge (Eingänge) und
■ Treppenräume.

Ungeeignete Standorte sind z.B.

■ gefangene Räume,
■ unterhalb von Treppenaufgängen,
■ unübersichtliche Mauernischen ohne Hinweis-

markierung und
■ Orte, wo Materialien abgestellt oder gestapelt

werden können.

Die Abstände zwischen den Aufstellungsorten soll-
ten 30 m nicht überschreiten, wobei die baulichen
Gegebenheiten bei der Anbringung berücksichtigt
werden können.

b
a
b

c

a = 10 cm oder 18 cm
b = 10 cm
c = 80 cm bis 120 cm

Abbildung 1: Montage von Feuerlöschern und
Kennzeichnung von Feuerlöscherstandorten
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4.6 Einsatz in staubexplosions-
gefährdeten Bereichen

Feuerlöscher zum Einsatz in staubexplosionsge-
fährdeten Bereichen (Zone 11) müssen mit Pulver-
brausen bzw. Sprühdüsen ausgerüstet sein, die
das Aufwirbeln abgelagerten Staubes beim Lö-
schen verhindern.

Siehe “Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren
durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispiel-
sammlung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-
RL)” (ZH1/10).

5 Betrieb

5.1 Feuerlöscher sind funktionsfähig zu erhalten.

5.2 Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung von Feuerlöschern zu unterwei-
sen.

Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen,
empfiehlt es sich, in regelmäßigenAbständen prak-
tische Löschübungen mit Feuerlöschern abzuhal-
ten.

5.3 Bei der Bekämpfung von Feuer und Glimm-
bränden in staubexplosionsgefährdeten Berei-
chen (Zone 11) ist darauf zu achten, daß abgela-
gerter Staub nicht durch den Löschmittelstrahl
aufgewirbelt wird. Hierzu sind z.B. Pulverlöscher
mit Pulverbrausen, Naßlöscher mit Sprühdüsen
oder Schaumlöscher zu verwenden.

Die unter 5.1 bis 5.3 genannten Regeln gelten
analog auch für alternative Löscheinrichtungen.

5.4 Beim Einsatz von Feuerlöschern müssen zu
elektrischen    Anlagen    mit Spannungen    bis
1000 Volt folgende Sicherheitsabstände eingehal-
ten werden:

■ bei Wasserlöschern mit Vollstrahl
und Schaumlöschern

3 m

■ bei Wasserlöschern mit Sprühstrahl 1 m
■ bei Pulverlöschern 1 m
■ bei Kohlendioxidlöschern 1 m

Beim Einsatz von Feuerlöschern in Bereichen mit
höherer Spannung siehe DIN VDE 0132 “Brandbe-
kämpfung im Bereich elektrischer Anlagen”.

Gefahrenhinweise / Einsatzbeschränkungen nach
DIN VDE 0132:

■ Niederspannungsanlagen (bis 1000 V)
Schaum darf grundsätzlich nur bei span-
nungsfreien Anlagen eingesetzt werden; er-
forderlichenfalls sind auch benachbarte Anla-
gen spannungsfrei zu machen. Ausgenommen
von dieser Beschränkung ist der Einsatz typge-
prüfter und für die Verwendung in elektrischen
Anlagen zugelassener Löschgeräte.

■ Hochspannungsanlagen (über 1000 V)
Schaum darf ohne Ausnahmen nur bei span-
nungsfreien Anlagenteilen eingesetzt wer-
den; erforderlichenfalls sind auch benachbarte
Anlagenteile spannungsfrei zu machen.

6 Prüfung

Siehe auch Abschnitt 3.4.

6.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß
Feuerlöscher regelmäßig, mindestens jedoch alle
2 Jahre, durch einen Sachkundigen geprüft wer-
den. Über die Ergebnisse der Prüfungen ist Nach-
weis zu führen. Der Nachweis kann in Form einer
Prüfplakette erbracht werden.

Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspru-
chung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeit-
abstände erforderlich sein.

6.2 Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt,
die eine Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers
nicht mehr gewährleisten, hat der Unternehmer zu
veranlassen, daß der Feuerlöscher instandgesetzt
oder durch einen anderen Feuerlöscher ersetzt
wird.

Ausführung und Anforderung siehe DIN 14 406-4
“Tragbare Feuerlöscher; Instandhaltung”.

Die unter 6.1 und 6.2 genannten Forderungen
gelten analog auch für alternative Löscheinrichtun-
gen.

7 Zeitpunkt der Anwendung

Diese Regeln (ZH1/201) sind anzuwenden ab
1. April 1994. Sie ersetzen die “Sicherheitsregeln
für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern” (ZH 1/201) vom Januar 1978.

Sie ersetzen gleichzeitig die “Regeln für die Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern”
(VdS 2001) vom Juli 1995.
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Anhang 1

Rechenbeispiele

A) Allgemeines Lösungsschema:

■ 1. Schritt: Ermittlung der Brandklassen
■ 2. Schritt: Ermittlung der Brandgefährdung

nach Tabelle 3
■ 3. Schritt: Festlegung der Löschmitteleinheiten

(LE) nach Tabelle 4
■ 4. Schritt: Anzahl der  Feuerlöscher  entspre-

chend den Löschmitteleinheiten (LE) nach Ta-
belle 2

B) Rechenbeispiele

Beispiel 1: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 500 m², mittlere Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 500 m² - 42 LE.
■ Gewählt werden Pulverlöscher mit Löschver-

mögen 21 A 113 B, was nach Tabelle 2 für diese
Bauart 6 LE entspricht. Es sind demnach 42 LE
geteilt durch 6 = 7, also 7 Feuerlöscher dieser
Bauart erforderlich.

Beispiel 2: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 700 m², geringe Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 700m² - 27 LE. Die Tabelle
des Anhangs 2 ergibt 6 LE für PG 6,

■ 12 LE für PG 12 bzw. 3 LE für S 10. Es kön-
nen also gewählt werden:
- 27 geteilt durch 6 ⇒ 5 Feuerlöscher PG 6
oder
- 27 geteilt durch 12 ⇒ 3 Feuerlöscher PG 12
oder
- 27 geteilt durch 3 ⇒ 9 Feuerlöscher S 10

Beispiel 3: Brandklassen A und B

■ Anwendung für Feuerlöscher verschiedener
Arten.

■ Betriebsbereich 2000 m², große Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 2000 m² - 180 LE.
■ Für diesen Bereich stehen folgende Feuerlö-

scher nach DIN 14 406 zur Verfügung:
- 8 Pulverlöscher PG 6 8 x  6 LE = 48 LE
- 5 Pulverlöscher PG 12 5 x 12 LE = 60 LE
- 10 Schaumlöscher S 10
(für Brandklassen A und B) 10 x  3 LE = 30 LE

■ Mit diesen Feuerlöschern sind 138 LE abge-
deckt. Es  fehlen  noch Feuerlöscher für 180
minus 138 = 42 LE. Werden hierfür Feuerlö-
scher der Bauart 21 A 113 B eingesetzt, wären
noch 42 geteilt durch 6 = 7, also 7 zusätzliche
Feuerlöscher dieser Bauart zu beschaffen.
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Anhang 2

Feuerlöscher nach DIN 14 406

Feuerlöscher nach DIN 14 406 können allein oder
mit EN-Feuerlöschern zusammen verwendet wer-
den, wenn die Zuordnung der DIN-Löscher nach
dieser Tabelle erfolgt.

BeiVerwendungfahrbarerFeuerlöschergilt folgen-
de Regelung:

■ PG 50 ⇒ 4 x PG 12 ⇒ 48 LE.
■ K 30 ⇒ 5 x K 6 ⇒ 15 LE.

Anhang 3

Muster für eine Beschriftung

Zusätzlich kann auf den Feuerlöscher folgender
Hinweis angebracht werden:

Dieses Gerät entspricht 12 LE für Brandklas-
sen A und B nach ZH 1/201

LE
Feuerlöscher nach DIN 14 406

A B A und B

1 K 2

2 PG 2, W 6*) P 2 PG 2

3 K 6, S 10 S 10

4 W 10, S 10

5

6 PG 6 P 6 PG 6

9

10 PG 10*) PG 10 *)

12 PG 12 P 12 PG 12

15

*) TGL- Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern
gleichzustellen

A B C

FEUERLÖSCHER
12 kg ABC-Pulver

43 A 183 B C

1 Ventil voll
aufdrehen

2 Löschpistole
betätigen

VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN
NUR BIS 1000 V; MINDESTABSTAND 1 m

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft

überprüfen. Nur solche Lösch-Treibmittel und Ersatzteile
verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 12 kg ABC
Treibmittel : 280 g CO2 Nr. der Anerkennung: DIN EN 3

G 12 RTyp:
Funktionsbereich: -20 °C bis +60 °C

Verantwortlicher:
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Anhang 4

Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Abschnitt 4.2 der
vorhergehenden Ausgabe vom Januar 1978 der
bisherigen Sicherheitsregeln

4.2 Bauarten und Eignung

Zugelassene tragbare Feuerlöscher1)

Arten und
Füllmengen

Löscher-
größen

Löscher-
bauart2)

Brandklassen DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste,
glut-

bildende
Stoffe

Flüssige
Stoffe

Gasförmige
Stoffe,

auch unter
Druck

brennbare
Metalle

Pulverlöscher
mit ABC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

PG 6
PG 12

�

�

�

�

�

�

-
-

Pulverlöscher
mit BC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

P 6
P 12

-
-

�

�

�

�

-
-

Pulverlöscher
mit Metallbrand-
löschpulver (12 kg)

IV PM 12 - - - �

Kohlensäureschnee-
und -nebellöscher3) (6 kg) II K 6 - � - -

Kohlensäuregas-
löscher (6 kg) II K 6 - - � -

Halonlöscher3)

(4 kg und 6 kg)
II
III

HA 4
HA 6

-
-

�

�

-
-

-
-

Wasserlöscher4) (10 l) III W 10 � - - -

� geeignet - nicht geeignet

1) Außer den genannten Löschern gibt es Sonderlöscher, die nur für Sonderzwecke zugelassen und vorzusehen sind, z.B. für den Schutz von
Personenkraftwagen.

2) Zu diesen Angaben kommen weitere, z.B. für das Treibmittel; bei Wasserlöschern zusätzlich für die Frostbeständigkeit.
3) Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen (siehe DIN 14 406 und 14 270); siehe Hinweis zu Abschnitt 1.2.
4) Nicht zu verwenden in elektrischen Anlagen, für die nach VDE 0132 besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
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4.3 Anzahl der bereitzustellenden Feuerlöscher

Feuerlöscher sind je nach der Brandgefahr und
der Größe der Arbeitsstätte in ausreichender An-
zahl entsprechend nachstehender Tabelle bereit-
zustellen, wobei andere als die in der Tabelle in
Abschnitt 4.2genanntenLöscheinrichtungen,aus-
genommen ortsfeste Feuerlöschanlagen, berück-
sichtigt werden können.

Für den Umfang einer Brandgefahr gibt die Tabelle
nur Richtwerte. Besondere Brandgefahren sind
entsprechend zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zahlen gelten für Löscher der
Größe IV (z.B. 12 kg Löschpulver).

Werden kleinere Löscher bereitgestellt, so sind
anstelle eines Feuerlöschers der Größe IV mehrere
Feuerlöscher bereitzustellen, deren Löschmittel-
menge der Größe IV entspricht.

Die Brandklassen nach 4.2 sind zu beachten.

Vgl. § 43 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift
“Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1):

“(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuer-
löscheinrichtungen der Art und Größe des Betrie-
bes entsprechend bereitzustellen und gebrauchs-
fertig zu erhalten. Sie dürfen durch Witterungsein-
flüsse, Vibrationen oder andere äußere
Einwirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht be-
einträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Feu-
erlöscheinrichtungen müssen jederzeit schnell
und leicht erreichbar sein.”

Ergibt die Tabelle eine größere Anzahl erforderli-
cher Feuerlöscher, so können mehrere dieser Lö-
scher durch fahrbare Löschgeräte ersetzt werden.

Deren Löschmittelart und -menge muß der der
ersetzten Feuerlöscher entsprechen.

In jedem Geschoß sollen im Falle a) mindestens
ein, im Falle b) und c) mindestens zwei Feuerlö-
scher vorhanden sein.

In besonders brandgefährlichen Bereichen, z.B. in
Lackieranlagen, Trocknungsanlagen usw., kön-
nen zusätzlich entweder größere fahrbare Lösch-
gerätederzugehörigen Brandklasse ,z.B. fahrbare
Pulverlöschgeräte (50 und 250 kg Inhalt), fahrbare
Kohlensäure-Löschgeräte (30 bis 240 kg Inhalt),
Schaumlöschgeräte für die Erzeugung von
Schwer-, Mittel- und Leichtschaum oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen, erforderlich werden.

Umfang der Brandgefahr
Anzahl der

Löscher
Größe IV

ausreichend für
Arbeitsstätte mit einer

Grundfläche bis

für größere Arbeitsstätten
zusätzlich

a) geringe Brandgefahr
z.B. mechanische
Werkstatt

1 50 m2 -

2 150 m2 1 Löscher je
weitere 400 m2

b) mittlere Brandgefahr
z.B. Bürobereiche und
Materiallager mit
geringer Brandlast

1 50 m2 -

2 100 m2 1 Löscher je
weitere 200 m2

c) größere Brandgefahr
z.B. Betriebsbereiche
und Materiallager mit
hoher Brandlast

2 50 m2 2 Löscher je
weitere 200 m2
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Anhang 5

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachten-
den einschlägigen Vorschriften und Regeln zu-
sammengestellt; siehe auch Abschnitt 3.3:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenver-
ordnung - ArbStättV) (ZH 1/525) mit Arbeitsstätten-
Richtlinien (ASR)

Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehäl-
ter und Füllanlagen (Druckbehälterverordnung -
DurckbehV) (ZH 1/400) mit zugehörigen Techni-
schen Regeln Druckbehälter (TRB), insbesondere
TRB 502 Sachkundiger nach § 32 DruckbehV

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) mit zugehöri-
gen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS),
insbesondere TRGS 900 “Grenzwerte in der Luft
am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte - MAK und TRK -”
(ZH 1/401)

2. Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz (VBG 125)

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch
explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsamm-
lung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-RL)
(ZH 1/10)

4. DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straße, 10787 Berlin

DIN 4066 Hinweisschilder für den Brandschutz

DIN 14 406-1 Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
Bauarten, Anforderungen

DIN 14 406-2 Tragbare Feuerlöscher; Brand-
schutztechnische Typprüfung

DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher

DIN EN 2 Brandklassen

5. VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH, Postfach
122305, 10625 Berlin

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich elek-
trischer Anlagen

6. VdS-Regeln

Bezugsquelle: VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln,
Fax: (0221) 77 66-109

VdS 2092 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Pla-
nung und Einbau
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1  Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14 
(Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversic
herung) VSG 2003

1.
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Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gel-
ten die folgenden vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften für elektrische Anlagen2 bis 1000 Volt.

-

-
-

1 Pflichten des
Versicherungsnehmers

1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim
Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen Um-
bau- und Instandsetzungsarbeiten an elektri-
schen Anlagen und Geräten eine Elektrofachkraft
hinzuzuziehen. Die Ausführung der genannten Ar-
beiten ist der Elektrofachkraft mit der Auflage zu
übertragen, dass sie gesetzliche und behördliche
Sicherheitsvorschriften, die VDE-Bestimmungen,
die Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer
einhält und dies schriftlich bestätigt (s.a. Bestäti-
gung in Anlehnung an DIN VDE 0100 Teil 610 und
Teil 630).

1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sor-
gen, dass alle im Betrieb tätigen Personen, die sei-
ne elektrischen Anlagen betreiben, die gesetzli-
chen und behördlichen Sicherheitsvorschriften,
die VDE-Bestimmungen sowie die hier unter 2 und
3 aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachten.

1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das
Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in an-
gemessenen Zeitabständen mit der Handhabung
der Feuerlöschgeräte vertraut zu machen. Auf VdS
2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern wird hingewiesen.

1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen
geändert, muss eine Elektrofachkraft vorher unter-
richtet werden, damit diese entscheiden kann, ob
gegebenenfalls die elektrischen Anlagen den neu-
en Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen

gesetzlichen oder behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer an-
zupassen sind (s.a. 3.2).

1.5 Die gesamten elektrischen Anlagen sind jähr-
lich mindestens einmal durch einen VdS-aner-
kannten Sachverständigen zum Prüfen elektri-
scher Anlagen zu prüfen. Mängel müssen durch
eine Elektrofachkraft innerhalb der vom Sachver-
ständigen gesetzten Frist beseitigt werden.

2 Errichten elektrischer Anlagen

2.1 Hausanschlüsse3

Hausanschlusskabel dürfen weder durch explo-
sionsgefährdete4 Betriebsstätten geführt werden
noch in solche münden. In feuergefährdeten5 Be-
triebsstätten ist, soweit unter den betrieblichen
Umständen möglich, ebenso wie in explosionsge-
fährdeten Betriebsstätten zu verfahren.

2.2 Verteiler

Bei der Auswahl und Herstellung elektrischer Ver-
teiler wie Schaltgeräte-Kombinationen, Kleinver-
teiler und Zählerschränke sind aus brandschutz-
technischen Gründen

■ Verlustleistung der einzubringenden elektri-
schen Betriebsmittel,

■ Schutz- und Installationsart des Gehäuses,
■ Umgebungstemperatur und
■ Gleichzeitigkeitsfaktor

zu beachten.

Es werden unterschieden, vom

■ Hersteller fabrikfertig bestückte und verdrahte-
te Verteiler (TSK = Typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen), die vom Errichter elektri-
scher Anlagen nicht geändert werden dürfen.

Sicherheitsvorschriften für
elektrische Anlagen bis 1000 Volt

Gemäß Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann, wenn Si
cherheitsvorschriften nicht eingehalten werden,
der Versicherungsschutz beeinträchtigt sein. Die
se Regelung gilt auch für andere, vertraglich ver
einbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)
mit Feuerdeckung.

Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 

akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

AFB 2010
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■ Hersteller vorgefertigte, teilweise bestückte
elektrische Verteiler, die nach Herstelleranga-
ben ohne weitere Einschränkung für die Bestü-
ckung und Verdrahtung von ihm freigegeben
sind (TSK).

■ Errichter der elektrischen Anlage ganz oder teil-
weise zusammengebaute elektrische Verteiler
(PTSK = Partiell typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen).

Um die Sicherheit für den Betrieb elektrischer Ver-
teiler zu gewährleisten, sind in den relevanten Nor-
men (DIN VDE 0603 und DIN VDE 0660) umfang-
reiche Anforderungen enthalten. Die Herstellung
elektrischer Verteiler setzt die Kenntnis der o.g.
Normen, entsprechende Prüfeinrichtungen und
ausgebildete Elektrofachkräfte voraus.

Es wird empfohlen, fabrikfertige TSK auszuwäh-
len, für die der Verteiler-Hersteller die Verantwor-
tung übernimmt.

Erfolgt der Zusammenbau durch den Anlagen-Er-
richter (vorgefertigte TSK/PTSK), geht auf ihn die
Verantwortung für den hergestellten Verteiler über.

2.3 Hauptschalter

Die elektrischen Anlagen in explosions- und feuer-
gefährdeten Betriebsstätten müssen im Ganzen,
und zwar gebäude- oder gebäudeabschnittswei-
se, durch einen Schalter (Hauptschalter) von der
elektrischen Energiequelle getrennt6 werden kön-
nen. Diese Schalter sind an zugänglicher Stelle
außerhalb der Betriebsstätten anzubringen. Als
Hauptschalter können auch Einrichtungen zum
Fehlerstromschutz mit der Kennzeichnung und
mit einem Bemessungsdifferenzstrom (Nennfeh-
lerstrom) I�n < 300 mA verwendet werden, wenn
diese zum Trennen geeignet sind (s.a. Hersteller-
angaben).

2.4 Schaltpläne und Unterlagen

Für die elektrischen Anlagen müssen grundsätz-
lich aktuelle Schaltpläne und Unterlagen verfüg-
bar sein. Die Ausführungen richten sich nach Art,
Umfang und Nutzung der Anlage.

2.5 Überspannungsschutz

Zur Verhütung von Schäden durch Überspannun-
gen wird auf VdS 2031 Blitz- und Überspannungs-
schutz in elektrischen Anlagen hingewiesen.

2.6 Steckvorrichtungen

Es sind nur genormte Steckvorrichtungen zuläs-
sig.

2.7 Fehlerstromschutz-Einrichtungen

Es sind netzspannungsunabhängige Einrichtun-
gen zum Fehlerstromschutz einzusetzen, die auch
Differenzströme (Fehlerströme) mit Gleichstrom-
komponenten erfassen und eine Abschaltung be-
wirken. Derartige Einrichtungen sind Fehler-
strom-(FI-)Schutzeinrichtungen (RCD) mit der
Kennzeichnung (Typ A) oder allstromsensiti-
ve RCD (Typ B) nach DIN VDE 0664 oder Leis-
tungsschalter mit zugeordnetem Fehlerstrom-
schutz (CBR) mit der Kennzeichnung (Bauart
A) nach DIN VDE 0660 Teil 101 (Anhang B).

Werden mehrere Einrichtungen zum Fehlerstrom-
schutz in Reihe angeordnet, müssen diese die Se-
lektivität der Stromkreise gewährleisten (Kenn-
zeichnung , bei CBR alternativ das Symbol �t
mit Angabe der Grenznichtauslösezeit in ms). Der
Bemessungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom)
bzw. Bemessungsfehlerauslösestrom I �n dieser
Einrichtungen zum Fehlerstromschutz muss grö-
ßer sein als der höchste der nachgeschalteten Ein-
richtungen zum Fehlerstromschutz. In Bereichen,
in denen mit Temperaturen unter -5 °C zu rechnen
ist, sind RCD mit der Kennzeichnung und CBR
nach Herstellerangabe einzusetzen.

2.8 Kabel und Leitungen

Zur Verhütung von Schäden an Kabeln und Leitun-
gen wird auf VdS 2025 Kabel- und Leitungsanla-
gen hingewiesen.

2.9 Nichtlineare elektrische Verbraucher

Nichtlineare elektrische Verbraucher verursachen
Oberschwingungsströme. Diese können

■ das Stromversorgungssystem überlasten und
■ elektronische Einrichtungen stören oder zer-

stören.

Schäden kann vorgebeugt werden, indem
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
angewandt wird.

2.10 Leuchten

Leuchten und Beleuchtungsanlagen müssen ent-
sprechend DIN VDE 0100 Teil 559 ausgewählt und
errichtet werden. Auf VdS 2005 Elektrische Leuch-

S

S

-25°
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ten und VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanla-
gen und -systeme wird hingewiesen.

2.11 Elektrowärmegeräte

Elektrowärmegeräte sind so anzubringen bzw.
aufzustellen, dass sie keinen Brand verursachen
können. Die Betriebsanweisung für das jeweilige
Gerät ist unbedingt zu beachten. Auf VdS 2279
Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen
sowie VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen.

2.12

Zur Verhütung von Schäden infolge des Betriebes
elektrischer Anlagen mit Fernwirktechnik wird auf
VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallati-
on verwiesen.

2.13 Feuersichere Trennung elektrischer
Verbrauchs- und Betriebsmittel

2.13.1 Allgemeines

2.13.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen
Betriebsmittel müssen, wenn sie auf brennbaren
Bau- oder Werkstoffen angebracht werden, von
der Befestigungsfläche getrennt werden. Als aus-
reichende Trennung gilt für Betriebsmittel mit
Nennströmen < 63 A das Einfügen einer Isolier-
stoffunterlage von mindestens 1,5 mm Dicke. Der
verwendete Isolierstoff muss, nachdem er für die
Dauer von 15 s der Prüfung mit der Nadelflamme
entsprechend DIN EN 60 695-2-2/VDE 0471 Teil
2-2 unterzogen wurde, innerhalb von 3 s nach Ent-
zug der Flamme verlöschen.

Geeignete Werkstoffe in der angegebenen Dicke
sind:

■ Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 204,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis, EP GC
202, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

2.13.1.2 Betriebsmittel, auch solche die zur Befes-
tigungsfläche hin geschlossen sind, sowie Kabel
und Leitungen, müssen, wenn ein Schutz gegen
die Auswirkungen von Kurzschlüssen nicht er-
reicht werden kann, so angebracht bzw. verlegt
werden, dass sie bei zu hoher Erwärmung aus-
brennen können, ohne dass die Gefahr einer
Brandausweitung entsteht. Diese Anforderung ist

erfüllt, wenn die Betriebsmittel, Kabel und Leitun-
gen auf nicht brennbaren Gebäudeteilen installiert
werden. Bestehen die Gebäudeteile dagegen aus
brennbaren Baustoffen, z.B. Holzwänden (selbst
wenn sie blechverkleidet sind), dann müssen Be-
triebsmittel, Kabel und Leitungen auf einer min-
destens lichtbogenfesten Unterlage angebracht
bzw. verlegt werden (DIN VDE 0100 Teil 420 und
DIN VDE 0100 Teil 732 bzw. DIN VDE 0211). Als
ausreichend lichtbogenfest gilt eine 20 mm dicke
Fibersilikatplatte. Auf VdS 2023 Errichtung elektri-
scher Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwie-
gend brennbaren Baustoffen wird hingewiesen.

3 Betrieb elektrischer Anlagen

3.1 Benutzung elektrischer Anlagen und
Geräte

3.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dürfen
nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos
möglich ist, z.B. Freischalten nach DIN VDE 0105.
Sicherungen sind mit gleicher Bemessungsstrom-
stärke (Angabe in Ampere (A) auf der Sicherung)
in genügender Anzahl vorrätig zu halten. Das Ver-
wenden geflickter oder überbrückter Sicherungen
ist verboten.

3.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen, wie Fl-Schutz-
einrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschalter,
wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Elektro-
fachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.

3.1.3 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhn-
liche Erscheinungen, beispielsweise Lichtbögen,
Funken, Brandgeruch oder auffallende Geräu-
sche, festgestellt, so sind die elektrischen Anlagen
sofort von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen. Zur Beseitigung von Män-
geln ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen.

3.1.4 Elektrische Geräte sind so zu betreiben,
dass sie keinen Brand verursachen können; hier-
auf ist besonders bei Wärmegeräten aller Art zu
achten. Auf VdS 2278 Elektrowärme wird hinge-
wiesen. Bei Benutzung elektrischer Betriebsmittel,
z.B. ortsveränderlicher Geräte, Leitungsverlänge-
rungen/Leitungsroller und Mehrfachsteckdosen-
leisten, ist darauf zu achten, dass sie den jeweili-
gen örtlichen und betrieblichen Anforderungen
genügen.

3.1.5 Für längere Betriebspausen oder bei Be-
triebsstillstand sind die elektrischen Anlagen von
der Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen und
gegen Wiedereinschalten zu sichern, beispiels-
weise mit Hilfe von abschließbaren Schaltern. Vor
Wiederinbetriebsetzen nach längeren Stillstand-
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zeiten ist der ordnungsgemäße Zustand der elek-
trischen Anlagen und Betriebsmittel durch eine
Elektrofachkraft zu prüfen.

3.1.6 Ortsveränderliche Geräte sind nach Ge-
brauch von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen, indem beispielsweise der
Stecker gezogen wird.

3.1.7 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig
umzugehen. Insbesondere starke mechanische
Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, Stöße,
Schläge, Überfahren mit Fahrzeugen und Gerä-
ten, können Personen gefährdende Situationen
schaffen und Folgeschäden, z.B. Brände, verursa-
chen. Übermäßiger Zug an beweglichen Leitun-
gen kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebs-
mitteln lockern oder lösen. An Leitungen dürfen
auf keinen Fall Gegenstände aufgehängt oder be-
festigt werden. Dadurch entsteht sonst ebenfalls
Brandgefahr und Personen werden stark gefähr-
det.

3.1.8 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitun-
gen mit Auftautransformatoren oder Schweißum-
formern ist wegen der damit verbundenen Brand-
gefahr verboten.

3.2 Erhalten des ordnungsgemäßen
Zustandes

3.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den
gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen sowie den Si-
cherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ord-
nungsgemäßem Zustand zu erhalten. Auftretende
Mängel müssen unverzüglich durch Elektrofach-
kräfte beseitigt werden.

3.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zu-
standes bedingt, dass bestehende Anlagen dann
zwingend an die gültigen Sicherheitsvorschriften
(gesetzliche und behördliche und die der Feuer-
versicherer) angepasst werden müssen, wenn
sich aus dem bisherigen Zustand Gefahren für
Personen und Sachen ergeben. Es ist auch anzu-
passen, wenn diese Sicherheitsvorschriften es
ausdrücklich fordern.

3.2.3 Sicherheitseinrichtungen und die für die Si-
cherheit erforderlichen Schutz- und Überwa-
chungseinrichtungen müssen in ordnungsgemä-
ßem Zustand erhalten werden; sie dürfen weder
unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt
oder geändert werden.

3.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Einrichtungen
zum Fehlerstromschutz (z.B. Fehlerstrom-Schutz-

einrichtungen (FI-Schutzeinrichtungen)) oder
FU-Schutzeinrichtungen ist durch Betätigen der
Prüfeinrichtung zu kontrollieren. Auf die Berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit (BGV), hier BGV A2
“Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”, wird
verwiesen. Löst die Schutzeinrichtung beim Betä-
tigen der Prüfeinrichtung nicht aus, so ist unver-
züglich eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen, die
den Fehler behebt.

3.2.5 Entsprechend DIN VDE 0105 ist der Isola-
tionswiderstand der Stromkreise in regelmäßigen
Zeitabständen zu messen. Die verwendeten
Messgeräte müssen DIN VDE 0413-2 genügen.
Zur Vermeidung von Schäden an angeschlosse-
nen Betriebsmitteln dürfen Außenleiter und Neu-
tralleiter miteinander verbunden werden. Durch
Überspannungs-Schutzeinrichtungen können
Fehlmessungen hervorgerufen werden. Lassen
sich die Schutzeinrichtungen nicht von dem Mess-
kreis trennen, z.B. Schutzkontaktsteckvorrichtun-
gen mit integriertem Überspannungsschutz, dür-
fen die Messungen mit einer Messspannung
250 V DC vorgenommen werden.

In Stromkreisen (ausgeschlossen Niedervolt-,
SELV- und PELV-Stromkreise) in

■ Bereichen mit Menschenansammlungen nach
DIN VDE 0108,

■ medizinisch genutzten Bereichen nach DIN
VDE 0107,

■ explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN
VDE 0165,

■ feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen
gleichzustellenden Risiken nach VdS 2033 ,

■ elektrischen Anlagen in baulichen Anlagen mit
vorwiegend brennbaren Baustoffen nach VdS
2023,

■ Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenstän-
den nach VdS 2024 und

■ bei Kabeln und Leitungen, in denen kein geer-
deter Leiter oder geerdeter Schirm mitgeführt
wird,

ist der Isolationswiderstand abweichend von DIN
VDE 0105-100,

■ zwischen Außenleitern (L1, L2, L3),
■ Außenleitern und Neutral-(N-)Leitern,
■ Außenleitern und Schutz-(PE-)Leitern sowie
■ zwischen N- und PE-Leitern

zu messen.

In elektrischen Anlagen, in denen Fehlerstrom-
schutz, z.B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, aus
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brandschutztechnischen Gründen nicht vorge-
schrieben ist, darf auf eine Isolationswiderstands-
messung verzichtet werden, wenn aus örtlichen
oder betrieblichen Gegebenheiten nicht abge-
schaltet werden kann und Maßnahmen zum
Schutz bei Isolationsfehlern nach VdS 2349 ge-
troffen worden sind.

3.2.6 Mindestens einmal jährlich, zusätzlich auch
nach wesentlichen Änderungen der elektrischen
Anlage oder Art und Anzahl der elektrischen Ver-
braucher, ist der Strom im N-Leiter zu messen.
Wenn erforderlich, sind Maßnahmen zum Schutz
bei Oberschwingungen nach VdS 2349 Störungs-
arme Elektroinstallation zu treffen.

3.2.7 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und
beweglichen Leitungen ist besonders auf den
ordnungsgemäßen Zustand zu achten; sie sind
vor dem Benutzen auf erkennbare Schäden zu be-
sichtigen (s.a. 3.1.7).

3.2.8 3-polige Steckvorrichtungen (3 x 15 A) mit
seitlich angeordneten Gleitkontaktpaaren sind
auszuwechseln (s.a. 2.6).

3.2.9 Nicht zum Betrieb benötigte elektrische Ein-
richtungen, insbesondere Kabel- und Leitungsan-
lagen, müssen zur Reduzierung der Brandlast und
gegebenenfalls aus Gründen der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) entfernt werden. Kön-
nen die Kabel oder Leitungen nicht entfernt wer-
den, müssen sie soweit wie möglich gekürzt und
die Enden isoliert werden.

3.2.10 In explosions- und feuergefährdeten Be-
triebsstätten sind Arbeiten an unter Spannung ste-
henden Betriebsmitteln verboten.

3.2.11 Die elektrischen Anlagen sind in angemes-
senen Zeitabständen entsprechend den betriebli-
chen und örtlichen Gegebenheiten zu reinigen
und von brennbaren Stoffen freizuhalten.

3.2.12 Bei Leuchten mit Entladungslampen (z.B.
Leuchtstofflampen) können die Vorschaltgeräte
im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen fla-
ckern oder Elektroden glühen) bzw. im Fehlerfall
brandgefährliche Temperaturen annehmen. De-
fekte Leuchten sind sofort abzuschalten. In den
meisten Fällen kann der sichere Betrieb dadurch
wiederhergestellt werden, indem die Lampe oder
der Starter ausgewechselt werden.

4 Verhalten bei Bränden

4.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf DIN
VDE 0132 verwiesen. Es sind geeignete Löschge-
räte bereitzuhalten und Betriebsangehörige in ih-
rer Bedienung zu unterrichten.

4.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen An-
lagen sind Feuerlöscher (s.a. VdS 2001 Regeln für
die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern) oder Feuerlöscheinrichtungen an geeig-
neter Stelle bereitzuhalten, die der Art und Größe
der Anlage (DIN VDE 0132) angepasst sind.

4.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuer-
löscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zu-
stand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeit-
abständen prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist
ein Prüfvermerk mit Datum anzubringen.

4.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefähr-
deten Teile der elektrischen Anlagen von der elek-
trischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen,
indem unverzüglich der Hauptschalter betätigt
wird. Dies gilt allerdings nur für die elektrischen
Anlagen, die nicht für die Brandbekämpfung unter
Spannung gehalten werden müssen oder soweit
durch die Abschaltung keine anderen Gefahren
entstehen (DIN VDE 0132).

4.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in
rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch
bei Tage einzuschalten.

4.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversor-
gungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprink-
leranlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen
sind in Betrieb zu halten.

4.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind
nach Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.

4.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch unge-
schulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen hat
durch das Betriebspersonal ordnungsgemäß mit
den dafür vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen.
Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht
ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen
werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.

4.7 Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat eine
Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in welchem
Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb
genommen werden dürfen.
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Anhang A

Literatur

Gesetze, Verordnungen, behördliche
Richtlinien, Regeln und Empfehlungen

Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV)
– BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln
Internet: www.heymanns.com

Normen

DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis 1000 V
– Teil 420: Schutzmaßnahmen; Schutz gegen

thermische Einflüsse
– Teil 559: Leuchten und Beleuchtungsanlagen
– Teil 610: Prüfungen - Erstprüfungen
– Teil 630: Nachweise-Bericht
– Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen Kabel-

netzen

EN 50110/VDE 0105 Teil 100 - Betrieb von elektri-
schen Anlagen

DIN VDE 0107 Starkstromanlagen in Krankenhäu-
sern und medizinisch genutzten Räumen außer-
halb von Krankenhäusern

DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicher-
heitsstromversorgung in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich
elektrischer Anlagen

DIN VDE 0165 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche

DIN VDE 0211 Bau von Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000 V

DIN EN 60893/VDE 0318 Bestimmung für Tafeln
aus technischen Schichtpressstoffen auf Basis
wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwe-
cke

DIN EN 60695-2-2/VDE 0471 Teil 2-2 Prüfungen
zur Beurteilung der Brandgefahr-Prüfverfahren
- Prüfung mit der Nadelflamme

DIN EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prü-
fen, Messen oder Überwachen von Schutzmaß-
nahmen - Isolationswiderstand

VDE 0603 Teil 1 - Installationskleinverteiler und
Zählerplätze AC 400 V
– Installationskleinverteiler und Zählerplätze

EN 60947-2/DIN VDE 0660 Teil 101 Niederspan-
nungschaltgeräte – Leistungsschalter

DIN EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen
– Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombina-

tionen

DIN VDE 0660 Niederspannung-Schaltgeräte-
kombinationen
– Teil 504: Besondere Anforderungen an Nieder-

spannung-Schaltgerätekombinationen, zu de-
ren Bedienung Laien Zutritt haben – Installa-
tionsverteiler

– Teil 507: Verfahren zur Ermittlung der Erwär-
mung von partiell typgeprüften Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen (PTSK)
durch Extrapolation

DIN VDE 0664 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

VDE-Verlag GmbH, Berlin - Offenbach,
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
Internet: www.vde-verlag.de

VdS-Publikationen

VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeits-
stätten mit Feuerlöschern

VdS 2005 Elektrische Leuchten - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2023 Elektrische Anlagen in baulichen An-
lagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Mö-
beln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen
- Richtlinien zum Brandschutz

VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen - Richtli-
nien zur Schadenverhütung

VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in
elektrischen Anlagen - Richtlinien zur Schadenver-
hütung

VdS 2033 Feuergefährdete Betriebsstätten und
diesen gleichzustellende Risiken - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2278 Elektrowärme - Merkblatt zur Scha-
denverhütung

VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und
-systeme - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstalla-
tion - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln
Internet: www.vds.de
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1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen
sind insbesondere:
■ Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-

wirtschaftsgesetz-EnWG):

§ 16 Anforderungen an Energieanlagen
(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung,
Fortleitung und Abgabe
1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker,
2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfachs e.V.
eingehalten worden sind.
(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach
den in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden
Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt
und in den Verkehr gebracht wurden und die gleiche Si-
cherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die An-
forderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anla-
gen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf
Verlangen der Behörde nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen nach Satz 1 erfüllt sind.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann soweit Fra-
gen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates
über Anforderungen an die technische Sicherheit von Ener-
gieanlagen erlassen.
Soweit in anderen Rechtsvorschriften weitergehende An-
forderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt.

■ Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizi-
tätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)

■ Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsge-
setz) (GSG)

■ Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefähr-
deten Räumen (ElexV)

■ Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Ge-
räten (EMVG)

■ Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeits-
schutz)

■ Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
(UVV)

■ Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanla-
gen bis 1000 V; Normenreihe DIN EN 50 110/VDE 0105, Be-
trieb von elektrischen Anlagen; DIN VDE 0165, Errichten von
elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen;
DIN VDE 0701, Instandsetzung, Änderung und Prüfung elek-
trischer Geräte

2 Elektrische Anlagen

Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Über-
tragung,Umwandlung,VerteilungundAnwendungelektrischer
Energie. Dies schließt Energiequellen ein wie Batterien, Kon-
densatoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektri-
scher Energie.
3 Hausanschluss umfasst Anschlusskabel und den dazuge-
hörenden Hausanschlusskasten.

Hausanschlusskabel ist bei
■ Kabelnetzen ein Teil des Versorgungsnetzes und verbindet

dies mit dem Hausanschlusskasten,

■ Freileitungsnetzen die Verbindung von der Freileitung am
Gebäude (Gestänge, Dachständer o.ä.) bis zum Hausan-
schlusskasten.

Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Vertei-
lungsnetz zur Verbraucheranlage. Er ist in der Lage, Über-
strom-Schutzeinrichtungen, Trennmesser, Schalter oder sons-
tige Geräte zum Trennen und Schalten aufzunehmen.

4Explosionsgefährdete BetriebsstättensindalleBereiche, in
denen nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen
Gase,Dämpfe,Nebel oderStäubeentstehen, die mit Luftexplo-
sionsfähigeGemischebildenkönnen.Hierunterkönnenz.B.Ar-
beits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile solcher Räume, Behäl-
ter und Apparate sowie Betriebsstätten im Freien gehören. Ein
explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch ist ein Gemisch brennba-
rer Gase mit Luft, in dem sich eine Verbrennung nach Zündung
von der Zündquelle aus in das unverbrannte Gemisch hinein
selbstständig fortpflanzt (Explosion). Das Gleiche gilt für Gemi-
sche von Luft, Dampf, Nebel oder Staub.

Definition nach der Verordnung über elektrische Anlagen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen (ElexV):

Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist
derjenige Bereich, in dem die Atmosphäre auf Grund der örtli-
chen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden
kann.

Definition des explosionsgefährdeten Bereiches nach DIN VDE
0165 Teil 1:

Ein Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre in sol-
chen Mengen vorhanden ist oder erwartet werden kann, dass
spezielle Vorkehrungen bei der Konstruktion, der Errichtung
und dem Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln erforderlich
sind.

5FeuergefährdeteBetriebsstättensindnachdenSicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer (VdS 2046) Räume oder Orte
oder Stellen in Räumen oder im Freien, bei denen die Brandge-
fahr durch die

■ Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
■ VerarbeitungoderdieLagerungvonbrennbarenMaterialien

oder
■ Ansammlung von Staub oder ähnlichem

verursacht wird.

Eine Brandgefahr besteht, wenn sich nach den örtlichen und
betrieblichen Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe in gefahr-
drohender Menge den elektrischen Betriebsmitteln so nähern
können, dass hierdurch höhere Temperaturen an diesen Be-
triebsmitteln oder Lichtbögen verursacht werden.

Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der Flamme ei-
nes Zündholzes 10 s lang ausgesetzt, nach der Entfernung der
Zündquelle von selbst weiterbrennen oder weiterglimmen. Hie-
runter können fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspä-
ne, lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses Papier,
Baum- und Zellwollfasern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel
und Öle.

Feuergefährdete Betriebsstätten werden unterschieden
nach solchen, in denen eine Feuergefährdung durch
■ brennbare Stäube und/oder Fasern oder
■ andere feste und/oder flüssige Stoffe

vorliegt.

Liegt eine Feuergefährdung durch flüssige Stoffe vor, so ist die
Verordnung über Anlagen zur Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten zu Lande (VbF) zusätzlich zu diesen Richtlinien zu be-
achten.

6 Trennen ist das Unterbrechen der Einspeisung von der ge-
samtenodervonTeilen derAnlagedurchAbschaltungderAnla-
ge oder des Anlagenteils von jeder elektrischen Energiequelle,
um Sicherheit zu erreichen. Der Begriff “Trennen” ist inhaltlich
mit dem bisherigen Begriff “Freischalten” identisch.
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2  (Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, 
§ D14 (Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 
(Ertragsausfallversicherung) VSG 2003)

2.

VdS 2047:2004-04 (06)
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2.

VdS 2056 : 1998-06 (03)
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1  Vorschriften der Bau- und Ordnungsbehörden, der 
Gewerbeaufsichtsämter sowie der Berufsgenossenschaften 
(Allgemeine Vorschriften, VBG 1 und Regeln für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Gaststätten, ZH1/36).

2  Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14 
(Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversi
cherung) VSG 2003

3  VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern

4  VdS 2093 Richtlinien für CO2-Feuerlöschanlagen, Planung und 
Einbau

3

4
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG 
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Giovanni Liverani

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG 
AachenMünchener-Platz 1 
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Christoph Schmallenbach, 
Vor sitzender; Helmut Gaul, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen 
enthalten sind: 

• Dynamische Sach-Inhaltsversicherung

 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Verbundene 
Sach-Gewerbeversicherung sowie die für die jeweiligen Regis-
ter geltenden Besonderen Bedingungen und Klauseln

• Dynamische Ertragsausfallversicherung

 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Verbundene 
Sach-Gewerbeversicherung sowie die für die jeweiligen Regi-
ster geltenden Besonderen Bedingungen und Klauseln

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktübersichten haben wir Sie bereits näher über Art 
und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern ergibt sich 
aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie 
bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist eine unterjährige Zahlweise des Jahresbeitrags vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten 
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet.

Der noch ausstehende Rest des Jahresbeitrages wird sofort fällig, 
wenn Sie mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug geraten.

Bei jährlicher Zahlweise erhalten Sie einen Zahlungsbonus von 5 %, 
ist halbjährliche Zahlweise vereinbart, beträgt der Nachlass 2 %.  
Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträg-
lich, gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu 
finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch 
 einen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit 
von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zuge-
gangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 

• bei Eigentumswechsel 

• bei Obliegenheitsverletzung

•  in bestimmten Fällen der Beitragsanpassung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

FK 28-IVN 0417

Kundeninformationen
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Verwendete Sprache

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer Be-
schwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und 
Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Versi-
cherungsschein. Darüber hinaus können Sie sich auch über unsere 
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schreiben 
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMünchener Versicherung AG, 
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen oder 
Ihre Beschwerde klären werden.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice 
ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. 
Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl 
für private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer 
Aufgaben ermöglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in 
 großem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu 
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die 
Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interesse 
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können 
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfüllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz 
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für 
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der 
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im 
Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die 
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten 
sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den 
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen 
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards 
und fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. 
Die für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden 
 haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit als für den 
GDV zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, 
die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beitreten, verpflichten 
sich damit zu deren Einhaltung. 

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und 
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine 
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen 
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte 
werden über die Verhaltensregeln informiert.

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilli-
gungen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind 
solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten 
personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung 
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten 
– wie Gesundheitsdaten – hat der GDV gemeinsam mit den zustän-
digen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren 
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den 
Datenschutzbehörden aufgefordert – angepasst an ihre Geschäfts-
abläufe –, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel 
entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personen -
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit 
der Begründung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung 
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allge-
meingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen 
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber 
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit 
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche 
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt 
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben die Vorschriften 
zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Versicherungswirt-
schaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des 
Bundes datenschutzgesetzes. Darüber hinaus sind:

Unternehmen:

die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des 
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhältnis: 

Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse,

Betroffene:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
verarbeitet werden,

Versicherte:

•  Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

•  versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, 
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung oder Been-
digung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:

das Beschaffen von Daten über die Betroffenen,

Datenverarbeitung:

Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personen-
bezogener Daten,
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Datennutzung:

jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:

die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n) 
und vergleichbare Identifikationsdaten sowie Kontoverbindung, 
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und 
 Sperren für Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:

andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:

andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:

selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und 
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im 
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
verträge vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben dem 
Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch 
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder 
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
 Daten erfolgt grundsätzlich nur, soweit dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung 
des zu versichernden Risikos, zur Erfüllung der Beratungspflichten 
nach § 6 VVG, zur Prüfung einer Leistungspflicht und zur internen 
Prüfung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch 
zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und 
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen 
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder 
genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroffenen darüber 
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3  Grundsätze zur Qualität der Datenerhebung, -verarbeitung 

und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten 
in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an 
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht 
unverhältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist 
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen 
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür getroffen, 
dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht 
oder gesperrt werden.

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. 
Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen entsprechend dem Stand 
der Technik getroffen. Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind zu gewährleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen 
 können (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, 
vollständig und aktuell bleiben (Integrität),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und 
ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet 
werden können (Authentizität),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen 
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass 
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen Maßnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein 
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und 
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten über die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung der Betroffenen gestützt wird, stellt das Unternehmen 
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht, 
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit 
erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbindungserklärung gestützt 
wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Frühestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden 
 diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minder-
jährigen von diesem selbst eingeholt. 

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung 
zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
ausgeschlossen oder führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht 
werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmöglichkeit gilt nicht 
für mündlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende 
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor 
über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den 
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die 
Möglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z. B. in 
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf 
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die 
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform 
oder mündlich erteilt werden. 

(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren 
und den Betroffenen mit der nächsten Mitteilung schriftlich oder in 
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen 
entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, 
muss der Inhalt der Bestätigung unverändert reproduzierbar in den 
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklä-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform 
bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der 
Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen können 
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung 
entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert wird und der 
Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert 
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, 
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar 
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines 
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher 
oder in elektronischer Form erfolgt spätestens mit der nächsten Mit-
teilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen 
werden zeitnah bestätigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben über die Gesundheit) 
werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5 
und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung 
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 

(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener  Daten 
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist 
insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw. 
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche – auch 
im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder  Nutzung überwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7  Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten 

und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betrof-
fenen unter Berücksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen über die 
Identität der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der 
 Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von 
Empfängern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor 
oder spätestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten 
 Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender 
schutzwürdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann  ohne 
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
 erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen 
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der 
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der 
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit 
erforderlich – mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklärung 
der Betroffenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung 
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlässlich 
der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
tität der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information 
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte 
Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine 
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhält-
nismäßig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtli-
chen  Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9  Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-

nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und 
 Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die 
Art der bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von 
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam 
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln 
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die für das gemeinsame 
Verfahren verantwortliche Stelle gewährleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren 
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt, 
soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch 
und organisatorisch zu gewährleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen 
der Gruppe auch weitere Daten aus Anträgen und Verträgen anderer 
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies 
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen müssen 
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der 
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer 
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein 
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Daten gemäß Absatz 1, werden die Versicherten darüber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in 
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der 
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und 
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe 
 Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich 
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie. 

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken 
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
fällen  sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage 
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhältnis-
sen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus. 

(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in 
anonymisierter oder – soweit erforderlich – pseudonymisierter Form. 
Der Rückschluss auf die Betroffenen ist auszuschließen.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf 
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darüber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers 
durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prämienermittlung 
einfließen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet, 
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere 
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten 
 gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich 
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 beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die 
der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird 
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
sätzlich nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne 
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem 
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird. 

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen 
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen 
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen 
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Gründe dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung ihres 
Standpunktes zu ermöglichen. Die Information über den logischen 
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung 
für die  automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf  dieser 
Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren 
 erneut geprüft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit 
Ausnahme der privaten Krankenversicherer – nutzen ein Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung 
 sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung 
und -speicherung zum Zweck der Übermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In 
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risikoprü-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur 
Leistungsprüfung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber 
des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auffälligkeit, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen 
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten 
Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, 
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei 
Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe 
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlässlich der Einmeldung die Betroffenen über die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfänger und 
den möglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und 
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die 
 alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sach-
verhalt einer näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für 
Revisions zwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung prüfen zu  können.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können 
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem 
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges In-
teresse am Ausschluss der Übermittlung hat. Der Datenaustausch 
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 
erfolgt, werden die Betroffenen über den Datenaustausch informiert. 
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des 
Sachverhalts dadurch gefährdet würde oder wenn die Betroffenen 
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung 
gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich 
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit 

gemäß Satz 1. Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande 
gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach 
dem Jahr der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten 
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung oder bei 
Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsver-
hältnisses unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche 
oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines 
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen 
ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, 
soweit dies zur Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 

(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen 
zur Überprüfung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antrag stellung 
erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich 
verlängern, wenn die Anhaltspunkte für eine Anzeigepflichtverletzung 
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prüfung eines in 
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Versicherungs nehmer bei der 
Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten 
über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor 
 einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr 
 Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor 
eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern 

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem 
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder 
leis tungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1 
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben 
 erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, 

2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- 
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller 
oder Versicherten.

In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum 
Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die Betroffenen bei 
 Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch 
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem 
 Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprüfung werden die Be-
troffenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang 
informiert. Artikel 15 bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur 
Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter 
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schäden 
zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

*  Die AachenMünchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit 
nicht am HIS.
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Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen 
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückversicherer 
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen 
diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ord-
nungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit 
dies für die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhältnis, 
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge 
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit 
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des  konkreten 
Rückversicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

1. Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder 
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prüfung und die Leistungsprüfung durch.

2. Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der 
 Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen.

3. Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der 
Rückversicherungsverträge einschließlich der Prüfung, ob und 
in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind 
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den 
Bestand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge.

4. Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird 
von den Rückversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Prü-
fung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass 
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer 
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die 
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere 
Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI.  VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR 

VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-

FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf 
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von 
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter 
besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor der 
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist 
insbesondere festzulegen:

a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühest-
möglich anonymisiert werden, 

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die  Unternehmen 
ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum 
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen, 
werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt. 

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten 
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzför-
dernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen 
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre  besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an 
 einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller 
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Übermittlung ihrer 
personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, 
die Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr 
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich. 
Im Falle eines Widerspruchs findet die Datenübermittlung grundsätzlich 
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße 
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse 
gefährdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern 
dürfen an einen Versicherungsmakler übermittelt werden, wenn  diese 
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall des 
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen 
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, 
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Übermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII.  DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-

ÜBERTRAGUNG

Art. 21  Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im 

Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß 
§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lässt (z. B. 
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung 
ohne selbstständigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der 
korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, 
Inkasso ohne selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von 
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 
BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer 
ausgewählt, der alle für die Verarbeitung notwendigen technischen 
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen 
durch geeignete Maßnahmen gewährleistet. Das Unternehmen über-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen und dokumentiert die Ergebnisse. 

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zulässig. Vertragsklauseln 
sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden, die 
bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. 
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig 
tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind 
sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsübertragung an Dienstleister

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an  Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung erfolgt, soweit dies 
für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit den 
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 Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
verständige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt 
sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, 
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder 
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann 
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der 
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise 
die Risikoprüfung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit 
selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
fällen und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das 
Interesse des übermittelnden Unternehmens überwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens 
folgende Punkte enthalten muss: 

– Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters; 

– Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der 
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden; 

– Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht; 

– Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünf-
te zu erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen 
direkt Auskunft zu erteilen. 

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Übermittlung ihrer Daten an den  Dienstleister 
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten 
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenüber den Betroffenen das Unternehmen für 
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden 
können, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen 
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit, 
an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies 
gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in 
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene  Daten 
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung 
über die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen gemäß Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters 
nicht geschmälert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem 
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die 
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die 
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 2 
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie 
Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN 

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elek-
tronischer Post Auskunft über die beim Unternehmen über sie ge-
speicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer 
Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten 

welcher Herkunft über sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen 
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird den 
Betroffenen auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an 
die seine Daten übermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäfts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefährden würde, insbesondere 
wenn aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse 
an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, 
dass das Interesse an der Auskunft die Gefährdung überwiegt oder 
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines 
Dritten, geheim gehalten werden müssen.

(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
übertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen 
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, zu 
denen der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es 
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als 
unrichtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn 
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die 
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachträglich eingetretener 
Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die 
verantwortliche Stelle zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder 
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Lö-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindestens 
einmal jährlich.

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Lö-
schung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
beeinträchtigt würden oder die Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit 
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre 
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine erforder-
liche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der 
Ausführung hierüber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE 

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass 
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet. Sie  werden darüber unter-
richtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt 
werden und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. 
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne 
Beschäftigte verantwortlich gemacht werden können, können ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt 
auch über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zugänglich gemacht, die der 
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz 
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind 
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den 
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt 
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zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 
Absatz 1), werden im Internet veröffentlicht; in jedem Fall werden sie 
auf  An frage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten für den Datenschutz 
als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der 
Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung 
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme 
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur 
unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und 
wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
maßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tätigen 
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen  besonderen 
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben können sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen, 
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang 
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die 
Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und 
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der 
Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll 
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu 
gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder 
sonstigen Betroffenen wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche 
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten 
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründe-
ten Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten 
für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29  Information bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 

Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von 
Absatz 2 unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten unrechtmäßig 
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverzüglich 

die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten 
ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der 
betroffenen Fälle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in 
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich 
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten 

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines 
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung, 
die nach § 203 StGB geschützt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges, 
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach Maßgabe des Straßen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen 
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte 
oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in 
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder nicht 
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach 
§ 11 BDSG, sie unverzüglich über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vor-
fällen nach den Absätzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der 
Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitrittserfordernis und Übergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, 
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ände-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichts-
behörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die 
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der 
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres 
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über 
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Internetauftritt des 
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in 
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber fünf 
Jahre nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a Absatz 2 
BDSG insgesamt evaluiert.
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